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Vorwort 

Im Vorhaben SR 2475 werden zu bisher im kerntechnischen Regelwerk nicht veranker-

ten oder erheblich überarbeitungsbedürftigen Sicherheitsaspekten modulartig Sicher-

heitsanforderungen nach Stand von Wissenschaft und Technik als Regeltextmodule im 

Detaillierungsgrad der „BMI-Sicherheitskriterien“ und „RSK-Leitlinien“ zusammenge-

stellt. Den Sicherheitsanforderungen sind insgesamt 11 Module zugeordnet. Das Zu-

sammenwirken aller Regeltextmodule und der weiteren kerntechnischen Regelungen 

ist in einem Wegweiser dargestellt. 

Zu folgenden Sicherheitsaspekten wurden Regeltextmodule erstellt: 

• Modul 1: „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke:  

 Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ 

• Modul 2: „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke:  

 Anforderungen an die Auslegung des Reaktorkerns“ 

• Modul 3 „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke:  

 Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu berücksichtigende Ereig-

 nisse“ 

• Modul 4 „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: 

 Anforderungen an die Ausführung der Druckführenden Umschließung, 

 der drucktragenden Wandung der Äußeren Systeme sowie des Sicher-

 heitseinschlusses“ 

• Modul 5 „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke:  

 Anforderungen an Leittechnik (Modul 5, Teil 1)“ 

 „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: 

 Anforderungen an Elektrische Energieversorgung, Störfallinstrumen-

 tierung (Modul 5, Teil 2)“ 

• Modul 6 „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke:  

 Anforderungen an Nachweisführungen und Dokumentation“ 

• Modul 7 „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke:  

 Anforderungen an den anlageninternen Notfallschutz“ 
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• Modul 8 „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke:  

 Anforderungen an das Sicherheitsmanagement“ 

• Modul 9 „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: 

 Anforderungen an den Strahlenschutz“ 

• Modul 10 „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke:  

 Anforderungen an die Auslegung und den sicheren Betrieb von bau-

 lichen Anlagenteilen, Systemen und Komponenten“  

• Modul 11 „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke:  

 Anforderungen an die Handhabung und Lagerung der Brennelemente“ 

Die vorangegangenen Entwürfe der Regeltextmodule Rev. A sind seit September 2005 

im Internet (http://regelwerk.grs.de) verfügbar und wurden u. a. in Workshops, die vom 

23. Januar bis 3. Februar 2006 im BMU durchgeführt wurden, zur Diskussion gestellt. 

Alle bis Ende Februar 2006 zur Rev. A der Regeltextmodule eingegangenen Kommen-

tare sowie die Hinweise aus den Workshops wurden bei der Erstellung der Rev. B 

ausgewertet. 

Die vorliegende Unterlage des Regeltextmoduls in der Fassung Rev. B enthält dem-

entsprechend in synoptischer Darstellung die Ergebnisse der Auswertung aller zum 

Modul 7 „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Anforderungen an den anla-

geninternen Notfallschutz“ übermittelten Kommentare und Hinweise aus den 

Workshops. Zur besseren Lesbarkeit ist Rev. B von Modul 7 in einen Fließtext umge-

setzt worden. Rev. B von Modul 7 ist wiederum im Internet unter http://regelwerk.grs.de 

verfügbar. 
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Gliederung 

0 Zielsetzung und Geltungsbereich 

1 Allgemeine Anforderungen an den Zielsetzung des anlageninternen Not-
fallschutzes 

2 Bei der Planung von Maßnahmen des anlageninternen NotfallschutzesZu 
berücksichtigteende Ereignisse und Ereignisabläufe und Phänomene 

2.1 Generelle Anforderungen 

2.2 Sicherheitsebene 4b 

2.2.1 DWR-Anlagen 

2.2.2 SWR-Anlagen 

2.3 Sicherheitsebene 4c 

3 Anforderungen an Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes 

3.1 Anforderungen an Einrichtungen, die im Rahmen des anlageninternen Notfall-

schutzes genutzt werdenGenerelle Anforderungen 

3.2 Anforderungen an schriftliche Anweisungen, die im Rahmen des anlagenin-

ternen Notfallschutzes genutzt werdenNotfallprozeduren 

3.3 Anforderungen an Informationsbereitstellung, Energieversorgung und Kom-

munikationNotfallmaßnahmen der Sicherheitsebene 4b 

3.4 Notfallmaßnahmen und Notfallstrategien der Sicherheitsebene 4c 

3.4.1 Notfallmaßnahmen 

3.4.2 Generelle Anforderungen an Notfallstrategien 

2.4.3 Anforderungen an einzelne Notfallstrategien 

3.5 Übergreifende Maßnahmen 

4 Umfang und Anforderungen an dieder Nachweisführung sowie Nach-
weiskriterien 

4.1 Präventive Notfallmaßnahmen (Sicherheitsebene 4b) 

4.2 Mitigative Notfallmaßnahmen (Sicherheitsebene 4c) 
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5 Anforderungen an die Ppersonellen und organisatorischen Voraus-
setzungen für Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes 

5.1 Anforderungen an die Notfallorganisation 

5.2 Ausbildung, Schulung und Übung 
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Übergeordnete Kommentare 

Komm.
Nr. 

Kommen-
tator Kommentar Antwort von Team 7 

387 FANP 1.  „Indikativ-Form“ geeignet für Regelwerk? 

In dem Vorwort zu Revision A ist ausgeführt, dass die Formulie-
rungen in der Fließtextfassung von Modul 7 nicht mehr Forde-
rungscharakter haben, sondern einen hypothetischen Ist-Zustand 
darstellen sollen („Indikativ“). Die Differenzierung zu verschiede-
nen Anforderungsstufen („müssen“, „sollen“) sei damit entfallen. 

Diese Umstellung weicht völlig von der durchgängigen internatio-
nalen Praxis mit der Unterscheidung von „shall“ und „should“ ab. 
Darüber hinaus sind auch die für die Sicherheitsebene 4 interna-
tional üblichen Einschränkungen, wie z.B. „as far as reasonable”, 
deutsch – soweit sinnvoll“, entfallen. Dieses Vorgehen ist beson-
ders unverständlich, da der BMU als wesentliche Begründung für 
die neuen Module als Weiterentwicklung des Regelwerks ausge-
führt hat, dass wegen Überalterung des bisherigen deutschen 
Regelwerks eine Angleichung an die internationale Praxis erfor-
derlich sei. Hier wird nun genau in einem Bereich, in dem das 
deutsche Regelwerk mit der internationalen Praxis übereinstimm-
te, diese Übereinstimmung beseitigt. 

Darüber hinaus ist zu besorgen, dass durch den Entfall der An-
forderungsstufen die Unbestimmtheit der Anforderungen zu-
nimmt, so dass weder Antragsteller noch Gutachter sicher sein 
können, was eine notwendigerweise zu erfüllende Anforderung 
ist. Insbesondere wird auch durch das Entfallen der Anforde-
rungsstufe „sollen“ der Unterschied zwischen der Sicherheitsebe-
ne 4 gegenüber den Auslegungsstörfällen verwischt. (Diese Ten-
denz wird im Übrigen durch verschiedene Passagen im Modul 7 
noch verstärkt, wie im Folgenden erläutert wird.) Insofern ist die 
Behauptung im Vorwort des Moduls 7, „mit der entsprechenden 
sprachlichen Änderung [sei] keine inhaltliche Veränderung“ ver-
bunden, in keiner Weise nachvollziehbar. 

2. Abweichung von BMI-Sicherheitskriterien; Fehlende Unter-

Das Modul wurde für die Revision B unter der Beachtung der 
Kommentare überarbeitet. Bei der Überarbeitung wurde das 
Konzept der RSK (RSK-Positionspapier 377. Sitzung) 
zugrunde gelegt. 

- Zu 1) Sinn des Regelwerkes ist es u. E. zu beschreiben, 
welche Sicherheitsvorkehrungen bei Umsetzung des 
Standes von Wissenschaft und Technik vorzufinden sind. 
Diese Vorkehrungen werden, soweit sie dem Stand von 
Wissenschaft und Technik entsprechen, dabei möglichst 
konkret festgelegt. Für eine Differenzierung (müs-
sen/sollen) ist bei der Beschreibung des Standes von 
Wissenschaft und Technik als eines Idealzustandes denk-
logisch kein Raum. 
Bei der Erstellung der Module bestand zunächst der An-
spruch in den Formulierungen eindeutig zu sein und da-
her möglichst durchgehend die Anforderungen in „muss“-
Form zu formulieren. Sofern Ausnahmen von der „muss“ 
Forderung als sachgerecht erforderlich angesehen wur-
den, waren Ausnahmebedingungen zu formulieren. Eine 
andere Art der Differenzierung ist nicht angestrebt wor-
den. Bei den Fällen, in denen eine solche Differenzierung 
vorgenommen wurde, war diese Differenzierung bei der 
Übertragung des Textes in die „indikativ“ Formulierung zu 
übernehmen. Daher geht mit der Umstellung der Texte in 
die „indikativ“ Form kein Verlust an Informationen einher. 
Der Vorteil besteht auch darin, dass bei einem nicht un-
mittelbar rechtsverbindlichen Regelwerk das Wort „muss“ 
eigentlich fehl am Platze ist. (vgl. Beantwortung der dies-
bezüglichen Kommentare zu Modul 1). 

- Im Modul sind spezifische Regelungen für die 4. Sicher-
heitsebene zusammengestellt. Eine Gleichstellung mit 
den Anforderungen im „Auslegungsbereich“ ist nicht vor-
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Komm.
Nr. 

Kommen-
tator Kommentar Antwort von Team 7 

scheidung zwischen Auslegungsstörfällen und Zuständen auf der 
Sicherheitsebene 4 

In den BMI-Sicherheitskriterien von 1977 wurden Grundsätze der 
Sicherheitsvorsorge formuliert, die den unbestimmten Rechtsbeg-
riff der „erforderlichen Schadensvorsorge“ inhaltlich ausgestalten. 
Zu Maßnahmen auf der Sicherheitsebene 4 heißt es in den Si-
cherheitskriterien: „Darüber [Maßnahmen der Sicherheitsebene 3]  
hinaus sind in angemessenem Umfang vorsorglich organisatori-
sche und technische Maßnahmen innerhalb und außerhalb der 
Anlage zur Feststellung und Eindämmung von Unfallfolgen vor-
zusehen.“   

Vom Wortsinn her kann diese Formulierung nicht mehr der Scha-
densvorsorge zugerechnet werden, sondern als Ergänzung dazu.  

Im vorliegenden Entwurf des Moduls 7 fehlen Klarstellungen zum 
ergänzenden Charakter von Maßnahmen der Sicherheitsebene 4 
und zum Grundsatz der Angemessenheit. Dies ist umso proble-
matischer, weil immer wieder bei den Anforderungen für Maß-
nahmen auf der Sicherheitsebene 4 Formulierungen verwendet 
werden, die für Nachweise zu Auslegungsstörfällen zutreffend 
sind, aber für Nachweise zu Notfallmaßnahmen auf der Sicher-
heitsebene 4 international unüblich sind. Hierbei wird auch die 
geringere Belastbarkeit der technisch-wissenschaftlichen Analy-
severfahren für Phänomene auf der Sicherheitsebene 4b/c nicht 
berücksichtigt. 

Wenn beabsichtigt ist, dadurch alle aufgeführten Anforderungen 
in die erforderliche Schadensvorsorge hineinzuziehen, stellt dies 
eine Änderung der bisherigen Sicherheitsphilosophie dar. 

3. Abweichungen von IAEA-Standards 

Auffallend ist, dass viele Anforderungen im Vergleich zu den zi-
tierten „ursprünglichen Texten“ wesentliche inhaltliche Abwei-
chungen aufweisen oder in manchen Fällen mit den Quellen so-
gar kaum etwas gemein haben. Insbesondere wurden in den 
IAEA-Standards enthaltene Relativierungen, wie z. B. Bezüge zur 

gesehen. 

- Zu 2) Der Bereich der 4. Sicherheitsebene wird in den 
BMI-Sicherheitskriterien von 1977 nur ansatzweise  an-
gesprochen. Anforderungen an die bereits in den BMI-
Sicherheitskriterien genannten „organisatorische und 
technische Maßnahmen“ werden im Modul 7 konkretisiert 
unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Weiter-
entwicklung des Standes von Wissenschaft und Technik. 

Zur rechtlichen Einordnung der 4. Sicherheitsebene vgl. 
das Schreiben des BMU an die Betreiber vom 29.06.06. 

- Zu 3) Bei der Erstellung des Moduls wurde auch der in-
ternationale Stand von Regeln zum anlageninternen Not-
fallschutz ausgewertet und - soweit übertragbar - über-
nommen. Zu nennen sind insbesondere die Empfehlun-
gen der IAEA auf der Ebene der IAEA-Requirements und 
der IAEA-Guides sowie WENRA. Die Ergebnisse der 
Auswertung sind Teil der Projektdokumentation. Eine 
darüber hinausgehende Stellungnahme zu den im Kom-
mentar angesprochenen Abweichungen von internationa-
len Regelwerken ist ohne konkretere Angabe des Bezugs 
nicht möglich. 

- Zu 4) Grundlagenforschung wird nicht gefordert. Die An-
forderungen im Modul insgesamt und auch der Umfang 
ggf. erforderlicher Untersuchungen orientieren sich am 
Stand von Wissenschaft und Technik. 

- Zu 5)  Die Eingrenzung des Untersuchungsumfangs zur 
Ermittlung des bei der Planung von Maßnahmen zugrun-
de zu legenden Ereignisspektrums ergibt sich aus den 
Anforderungen im Kapitel 2. Diesbezüglich wurden Präzi-
sierungen bei der Überarbeitung des Moduls für die Revi-
sion B vorgenommen. 

Die differenzierte Betrachtung von ereignisorientiertem 
und zustandsorientiertem Vorgehen wurde bei der Über-
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Eintrittswahrscheinlichkeit und zur Verhältnismäßigkeit, weitge-
hend systematisch eliminiert. Hiermit fehlen Ansätze für die ent-
sprechenden erforderlichen Bewertungen. 

4. Anforderungen zur Grundlagenforschung 

Eine ganze Reihe von Anforderungen im Modul 7 betreffen letzt-
lich die Untersuchung mit einem mehr oder weniger unbestimm-
ten Untersuchungsrahmen, insbesondere der Abschnitt 3.4.3 ist 
eine Anforderung zur Durchführung von Grundlagenforschung. 

Nach allgemeiner bisheriger Auffassung ist es jedoch so, dass 
Sachverhalte, die sich noch in dem Stadium der Grundlagenfor-
schung befinden, nicht regelfähig sind. Diese Anforderungen sind 
somit zu streichen. 

Vor einer Festlegung detaillierter Anforderungen zu Maßnahmen, 
wie sie teilweise auch in dem Modul zu finden sind, müssten im 
Rahmen generischer Grundlagenforschung einige dann auftre-
tende Phänomene zumindest in ihrer sicherheitstechnischen Wir-
kungsrichtung vorher abgesichert sein, z. B. Wassereinspeisung 
in den RDB nach schweren Kernschäden. 

5. Unbegründeter und damit unverhältnismäßiger Untersu-
chungsaufwand / Änderung der Sicherheitsphilosophie 

Ein besonderes Problem hinsichtlich eines unbestimmten Unter-
suchungsrahmens stellt der Abschnitt 2 des Moduls 7 dar in 
Kombination mit Abschnitt 4. 

Wohl unter dem Aspekt der beabsichtigten Komplettierung der 
Notfallmaßnahmen fordert Abschnitt 2, dass alle Auslegungsstör-
fälle mit dem zusätzlichen Postulat des voll-ständigen Ausfalls 
von Sicherheitseinrichtungen, die zur Störfallbeherrschung benö-
tigt werden, anlagenspezifisch untersucht werden sollen. Hier ist 
für die Sicherheitsebene 4 ein ereignisorientiertes Denken ange-
strebt, das in Widerspruch steht zu dem international anerkann-
ten Grundsatz, dass im Bereich des anlageninternen Notfall-
schutzes zustandsorientiert vorzugehen ist. 

arbeitung des Moduls im Kapitel 2 eingefügt. 

- Zu 6) Die Begriffsdefinitionen und die damit zusammen-
hängende Struktur des anlageninternen Notfallschutzes 
wurden auf Grundlage des aktuellen Konzeptes der RSK 
überarbeitet. Die konsistente Verwendung der Begriffe 
wurde geprüft. Ein schutzzielorientiertes Vorgehen ist 
entsprechend der Ausführungen im Kapitel 1 vorgesehen. 

- Zu 7) Die Unterschiede zum Auslegungsbereich wurden 
berücksichtigt. Bezüglich der Anforderungen für die Pla-
nung von Maßnahmen wurden bei der Überarbeitung die 
diesbezüglichen Empfehlungen der RSK zugrunde gelegt. 
Bei der Formulierung der Anforderungen wurde berück-
sichtigt, dass im Bereich der Sicherheitsebene 4 Kennt-
nislücken bestehen, Entsprechende sprachliche Abstu-
fungen wurden aufgenommen. Hinsichtlich der Planbar-
keit der Notfallmaßnahmen wurde der Bezug auf die bei 
der  Planung zugrunde gelegten Ereignisabläufe verdeut-
licht. Das flexible Vorgehen und der Einsatz von Einrich-
tungen auch außerhalb strenger Auslegungsgrenzen ist 
gemäß Modul 7 im Rahmen von „Handlungsempfehlun-
gen“ (Begriff entspr. RSK-Kommentar) vorgesehen. 

- Zu 8) Die Verantwortungsbereiche von Bertreiber und 
Behörden werden nicht verändert. 

- Zu 9),  Zur Begriffverwendung: siehe Punkt 6. Weitere 
Beantwortung: siehe angesprochene Einzelpunkte.  

Bei der Struktur des anlageninternen Notfallschutzes 
wurde das Konzept der RSK zugrunde gelegt. Das NHB 
wird dabei einbezogen. 

Betrifft: zustandsorientiertem Vorgehen: siehe Anmerkun-
gen unter Punkt. 3) 

Betrifft. Abgrenzung vom Verantwortungsbereich der Ka-
tastrophenschutzbehörde: siehe Anmerkungen unter 
Punkt, 8). 
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Diese Forderung dürfte die Analyse von größenordnungsmäßig 
100 Ereignisabläufen oder mehr bedeuten. Warum diese gewalti-
ge Analyseaufgabe anlagenspezifisch erforderlich sein sollte, ist 
in keiner Weise ersichtlich. International wird hier der Weg be-
gangen, über PSA Level 1 + 2 und zugeordnete Analysen zu 
ermitteln, wo zusätzliche Vorkehrungen sinnvoll sein könnten. 
Warum von dieser internationalen Praxis abgewichen wird, bleibt 
unklar. 

Weiterhin bleibt völlig offen, in welchem Umfang derartige Ausfäl-
le von Sicherheitseinrichtungen unterstellt werden sollen (zeitli-
che Dauer? Mehrfachausfälle?). Jeder Gut-achter, der die Analy-
se auch noch der absurdesten Kombination forderte, könnte sich 
darauf berufen, dass seine Forderung mit dem Wortlaut des Mo-
duls 7 kompatibel sei. Damit bleiben Umfang und Tiefe von 
Nachweisen und Begutachtungen unklar. 

Angesichts der Tatsache, dass die zu untersuchenden Szenarien 
für deutsche KKW eine berechnete Eintrittshäufigkeit von < 10-
6/a  oder noch weit darunter aufweisen, wären Einschränkungen 
oder Kriterien erforderlich, die eine Bewertung zulassen, welche 
Untersuchungen mit Blick auf sicherheitstechnische Aspekte ü-
berhaupt noch verhältnismäßig wären.   

Derartige Kriterien fehlen jedoch völlig. Letztlich wird hier ein 
Analysespektrum gefordert, das die Grenzen des menschlichen 
Erkenntnisvermögens deutlich zu überschreiten droht. Bei Be-
rücksichtigung der in Deutschland besonders hochwertig ausges-
talteten Maßnahmen zur Schadenverhütung auf den vorgelager-
ten Sicherheitsebenen stellen deshalb die Anforderungen in der 
vorliegenden Form die Berücksichtigung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes in Frage. 

In der Vorstellung der Version A von Modul 7 vor dem RSK-AST 
am 15.9. 2005 hat der Vertreter des zuständigen Redaktions-
teams mündlich ausgeführt, dass es nicht Ziel sei, den Forderun-
gen des Modul 7 neue Hardware-Anforderungen zu begründen. 

Dies steht jedoch im klaren Widerspruch zu den Anforderungen in 

Die Ergebnisse generischer Untersuchungen sollen als 
Erkenntnisquellen genutzt werden. Darüber hinaus sind 
anlagenspezifische Betrachtungen notwendig.  

- Zu 10) Die konsistente Verwendung der Begriffe und die 
Durchgängigkeit der Anforderungen wurden bei der  
Überarbeitung des Moduls geprüft und ggf. angepasst. 
Der Detaillierungsgrad der Anforderungen wurde verein-
heitlicht. Dazu wurden verschiedenen Bereiche von Mo-
dul 7 deutlich gekürzt. Die grundlegenden Anforderungen 
in Modul 7 bedürfen teilweise noch einer weiteren Kon-
kretisierung in Detailregelungen, die ggf. auf einer unter-
geordneten Ebene des Regelwerks zu ergänzen wären. 

Weitere Anmerkungen erfolgen im Zusammenhang mit den 
angesprochenen Einzelpunkte und Kapiteln. 
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Abschnitt 4 des Moduls, in dem nachzuweisende Kriterien für das 
nach Abschnitt 2 zu analysierende Ereignisspektrum stehen. 
Diese Anforderungen laufen darauf hinaus, dass selbst bei einem 
hypothetischen (dauerhaften? mehrfachen?) Ausfall von Sicher-
heitseinrichtungen bei Anforderung eine nahezu gleiche Störfall-
beherrschung wie für Auslegungsstörfälle nachzuweisen ist. 

Dies würde konsequenterweise die Schaffung eines zweiten und 
diversitären Satzes von Sicherheitseinrichtungen erfordern. Mo-
dul 7 in der jetzigen Form würde deshalb zu einer international 
völlig unüblichen, grundlegend geänderten Sicherheitsphilosophie 
führen, die nach heutigem Kenntnisstand in keiner Weise be-
gründet ist. 

6. Inkonsistenz beim Begriff „Notfallstrategien“ 

Der Begriff „Notfallstrategien“ wird zwar in 1(1) eingeführt, seine 
Bedeutung wird jedoch nicht eindeutig klar. Nach dem Text lässt 
sich am ehesten vermuten, dass es hier um ein Konzept zur 
schutzziel-/zustandsorientierten Vorgehensweise geht, mit dem 
die teilweise oder vollständige Einhaltung von Schutzzielen ange-
strebt wird. Dies würde bedeuten, dass Notfallstrategien be-
schreiben, wie situations- oder zustandsabhängig auf ein Spekt-
rum von Notfallmaßnahmen zurückgegriffen wird, um die Einhal-
tung des jeweiligen Schutzziels anzustreben. Zu den verschiede-
nen (technischen) Notfallmaßnahmen existieren dann Notfallpro-
zeduren als Durchführungsanweisung. 

Wenn so der Begriff „Notfallstrategien“ zu verstehen ist, bleibt 
unverständlich, warum es Notfallstrategien nur auf der Sicher-
heitsebene 4c geben soll, nicht jedoch auf der Sicherheitsebene 
4b. Dort geht es ja gerade um schutzzielorientierte Strategien, um 
schwere Kernschäden nach Möglichkeit zu vermeiden. 

Weiterhin bleibt unverständlich, warum mit 4.2 (6) gefordert wird, 
durch Notfallstrategien dürften generell Notfallmaßnahmen der 
Sicherheitsebene 4c nicht in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt 
werden Es kann doch durchaus sein, dass die Durchführung ei-
ner Notfallmaßnahme die Wirksamkeit einer anderen einschränkt. 
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In 3.4.2(1) war das den Autoren auch noch bekannt, da über po-
sitive und negative Konsequenzen der Maßnahmen der jeweili-
gen Notfallstrategien nachgedacht werden sollte. Insofern ist die 
Forderung in 4.2 (6) Unsinn. 

7. Annahme der detaillierten Planbarkeit von Vorgehensweisen 
auf der Sicherheitsebene 4b/c 

Viele Textpassagen suggerieren eine dem Auslegungsbereich 
ähnliche Planbarkeit des anlageninternen Notfallschutzes. Dies 
ist nicht sicherheitsgerichtet. Eine Planbarkeit der Abläufe kann 
nämlich bei auslegungsüberschreitenden Anlagenzuständen aus 
prinzipiellen Gründen nicht durchgängig gegeben sein. Diesem 
Umstand wird im derzeit praktizierten Notfallschutzkonzept durch 
Anwendung bestimmter Grundsätze, wie z. B. flexibles Vorgehen 
und Einsatz von Einrichtungen auch außerhalb strenger Ausle-
gungsgrenzen, Rechnung getragen, die in Textmodul 7 weitge-
hend eliminiert wurden. 

8. Geänderte Abgrenzung der Verantwortungsbereiche Betrei-
ber/Behörden 

Der Verantwortungsbereich der Betreiber im anlageninternen 
Notfallschutz wird z. T. auf Bereiche der behördlichen Notfall-
maßnahmen ausgedehnt.  

Die Entscheidungen des anlageninternen Krisenstabes orientie-
ren sich jedoch an technischen Kriterien z. B. Erreichen des Aus-
legungsdruckes des Sicherheitsbehälter und Auflagen über Er-
kennung und Bewertung zeitlicher Entwicklungen. Den Behörden 
und den externen Krisenstäben können die Betreiber für externe 
Entscheidungen  allenfalls Empfehlungen geben. D. h. Bewertun-
gen von Umfang, Besiedelungs- und Nutzungsstruktur potenziell 
betroffener Gebiete im Zusammenhang mit prognostizierten Ent-
wicklungen der Ausbreitungsverhältnisse liegen im Verantwor-
tungs- und Entscheidungsbereich externer Krisenstäbe. 

9. Zuordnung von Maßnahmen auf der Sicherheitsebene 4c 

Maßnahmen im Bereich 4c sollten nur in der Qualität der bisheri-
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gen Notfallmaßnahmen vorgenommen werden. d. h. 

- Definition und Übergang vom bisherigen Notfallhandbuch in ein 
neues „Unfallhandbuch“ (4c) Kernschmelzbereich 

- Struktur  entsprechend bisherigem NHB (z. B Erkennung, Maß-
nahmenleitschema, Ziel der Maßnahmen, Voraussetzungen, 
Wirksamkeit u. Wirksamkeitsüberwachung, Hinweise auf mögli-
che negative Wirkungsmechanismen, Personal- und Zeitbedarf, 
Entnahmeexemplare usw.) selbstverständlich unter Einsatz mo-
derner Darstellungsmethoden, insbesondere Bilddokumentatio-
nen über vor Ort  Verhältnisse 

- Zustandsorientierter Aufbau mit den vorhandenen anlagentech-
nischen und im Notfall zusätzlich aktivierbaren Ressourcen. Kei-
ne Festschreibung von Ereignisabläufen, sondern flexibles, 
schutzzielorientiertes Vorgehen. 

- Sicherstellung externer fachliche Unfallablaufbegleitung (Gene-
rische Untersuchungen von Kernschmelzphasen, Aktivitätsfrei-
setzungen, zeitliche Abläufe, qualitativ abgesicherte Gegenmaß-
nahmen mit eindeutig sicherheitstechnischer Wirkungsrichtung, 
usw.) 

- Zuständigkeits- und Verantwortungsabgrenzung mit Schnittstel-
lenfestlegung zu den offiziellen externen Krisenstäben  (Behör-
den, FÜGK usw., keine Übernahme Behördlicher Aufgaben durch 
Betreiber), Anpassung der Kriterien für die Alarmierungsstufen 
der Katastrophenschutzbehörde durch die Betreiber 

10. Fehlende Durchgängigkeit 

Der vorliegende Entwurf zu Modul 7 ist an verschiedenen Stellen 
nicht durchgängig konsistent bearbeitet: 

Wiederholt sind Definitionen, Erläuterungen und Hinweise als 
Anforderungen formuliert, obwohl es sich nicht um Anforderungen 
handelt (z.B. 1(1) 

Wiederholt sind die Anforderungen so vage formuliert, dass Zwei-
fel an der Prüffähigkeit gegeben sind, z.B.: 
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3.1(2) „die Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes 
haben sich an dem Potential der von der Systemtechnik gegebe-
nen Möglichkeiten auszurichten.“ Wenn hiermit klar gestellt wer-
den soll, dass bei genehmigten Anlagen keine neuen Hardware-
Anforderungen erfolgen sollen (siehe auch Aussage vor 
15.9.2005 RSK-AST), wäre dies entsprechend deutlich zu formu-
lieren. 

ii. 5.1(1) „…Notfallorganisation vorzusehen, die in der Lage sein 
muss, Notfallsituationen wirkungsvoll zu begegnen:“) 

Was und wie soll hier geprüft werden? 

Teilweise geht der Detaillierungsgrad über das in einem überge-
ordneten Regelwerk Sinnvolle hinaus. (Z.B. 3.1(10)). - Diese Re-
gelungstiefe steht auch im Widerspruch zur Feststellung der RSK 
aus dem Jahr 1992: „Mit zunehmender Entfernung vom Ausle-
gungsbereich müssen Schutzmaßnahmen im Interesse ihrer Ein-
fachheit und Wirksamkeit grobrastiger werden. Dazu sind sie so 
zu gestalten, dass sie jeweils ein breites Spektrum von Ereignis-
abläufen abdecken. Dem wird dadurch Rechnung getragen, dass 
sich die Notfallmaßnahmen nur noch auf die Einhaltung der über-
geordneten Schutzziele (Unterkritikalität, Kernkühlung, Begren-
zung der Aktivitätsabgabe) konzentrieren.“ 

429 VGB Allgemeine Kommentare zu Textmodul 07 

“Anforderungen an den anlageninternen Notfallschutz“ 

Der bereits in Textmodul 1 vollzogene Paradigmenwechsel bei 
der Behandlung auslegungsüberschreitender Anlagenzustände 
mit neuen, auslegungsähnlichen Anforderungen an den anlagen-
internen Notfallschutz wird durch die Anforderungen des Textmo-
duls 7 untermauert und präzisiert. Die mit Schreiben vom 12. 5. 
2005 übermittelten grundsätzlichen Kommentaren zu den Anfor-
derungen des Textmoduls 1 an die Sicherheitsebenen 4b und 4c, 
insbesondere auch die Feststellung, dass hier die Sicherheitsphi-
losophie maßgeblich und verschärfend geändert wird, gelten 
damit in gleicher Weise auch für Textmodul 7.  

Das Modul wurde für die Revision B unter der Beachtung der 
Kommentare überarbeitet. Bei der Überarbeitung wurde das 
Konzept der RSK (Kommentar Nr. 471, RSK-Positionspapier 
377. Sitzung) zugrunde gelegt. 

- Im Modul 7 werden spezifische Anforderungen für die 4. 
Sicherheitsebene zusammengestellt, die sich von denen 
im Auslegungsbereich unterscheiden. Zur rechtlichen 
Einordnung der 4. Sicherheitsebene vgl. das Schreiben 
des BMU an die Betreiber vom 29.06.06. 

- Die bestehenden Unsicherheiten, insbesondere im Be-
reich der Sicherheitsebene 4c, wurden durch entspre-
chende Formulierungen berücksichtigt (z.B. „soweit mög-
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Vor allem ist festzustellen, dass  

- der präventive anlageninterne Notfallschutz in den Auslegungs-
bereich mit entsprechend erhöhten Anforderungen an die Maß-
nahmenwirksamkeit und die Qualität der Nachweisführung über-
führt würde,  

- auch Unfälle mit schweren Kernschäden, die nach gültigem 
Regelwerk jenseits der erforderlichen Schadensvorsorge liegen, 
nach den neuen Anforderungen weitgehend wie Auslegungsstör-
fälle zu behandeln wären. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf das Fehlen einer Klarstel-
lung zum ergänzenden Charakter von Maßnahmen der Sicher-
heitsebene 4 und zum Grundsatz der Angemessenheit, wie sie 
die BMI-Sicherheitskriterien von 1977 beinhalten, hinzuweisen. 
Dort wurden Grundsätze der Sicherheitsvorsorge formuliert, die 
den unbestimmten Rechtsbegriff der „erforderlichen Schadens-
vorsorge“ inhaltlich ausgestalten. Zu Maßnahmen auf der Sicher-
heitsebene 4 heißt es in den Sicherheitskriterien: „Darüber [Maß-
nahmen der Sicherheitsebene 3]  hinaus sind in angemessenem 
Umfang vorsorglich organisatorische und technische Maßnahmen 
innerhalb und außerhalb der Anlage zur Feststellung und Ein-
dämmung von Unfallfolgen vorzusehen.“ Das Fehlen solcher 
Hinweise zum ergänzenden Charakter von Maßnahmen der Si-
cherheitsebene 4 und zum Grundsatz der Angemessenheit im 
Textmodul 7 legt die Interpretation nahe, dass die Anforderungen 
dieses Textmoduls der erforderlichen Schadensvorsorge zuge-
ordnet werden, was eine grundsätzliche Änderung der bisherigen 
Sicherheitsphilosophie darstellt.  

Unabhängig davon ist eine seriöse Umsetzung vieler Anforderun-
gen wegen der zum Teil sehr absoluten Formulierungen ange-
sichts des besonderen Charakters auslegungsüberschreitender 
Anlagenzustände - u. a. geringe Belastbarkeit der technisch-
wissenschaftlichen Analyseverfahren - nicht möglich. Bei Berück-
sichtigung der in Deutschland besonders hochwertig ausgestalte-
ten Maßnahmen zur Schadenverhütung auf den vorgelagerten 

lich“). 

- Das Konzept des anlageninternen Notfallschutzes er-
gänzt die Maßnahmen der Schadenverhütung auf den 
vorgelagerten Sicherheitsebenen. Dabei werden die be-
reits vorhandenen Notfallmaßnahmen berücksichtigt. Die 
Vorgehensweise wird durch die vorgenommenen Ergän-
zungen im Modul insbesondere in den Kapiteln 2 und 3 
erläutert. 

- Die eingeführten Grundsätze der Planung, z.B. flexibler 
Einsatz von Einrichtungen, wurden entsprechend der 
Empfehlungen der RSK berücksichtigt. 

- Grundlagenforschung wird nicht gefordert. Der Umfang 
der Untersuchungen orientiert sich an den nach Stand 
von Wissenschaft und Technik vorliegenden Erkenntnis-
sen. Das der Stand von Wissenschaft und Technik zu be-
rücksichtigen ist, ist selbstredend und wird daher nicht 
immer wieder angefügt. 

- Ergänzungen zur differenzierten Betrachtung von ereig-
nisorientiertem und zustandsorientiertem Vorgehen wur-
den im Kapitel 2 eingefügt. 

- Der Detaillierungsgrad wurde auf dem Niveau grundle-
gender Anforderungen vereinheitlicht und stellenweise 
deutlich reduziert. Viele Detailanforderungen sind in Revi-
sion B entfallen. 

- Die beanstandete systematische Abweichung von zitier-
ten Quellen ist ohne Angabe genauerer Bezüge nicht 
nachvollziehbar. 

- Die Begriffsdefinitionen und die damit zusammenhängen-
de Struktur des anlageninternen Notfallschutzes wurden 
auf Grundlage des Konzeptes der RSK überarbeitet. Die 
konsistente Verwendung der Begriffe wurde geprüft. 

Weitere Anmerkungen erfolgen im Zusammenhang mit den 
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Sicherheitsebenen stellen die Anforderungen in der vorliegenden 
Form überdies eine grobe Missachtung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes dar.   

Weitere allgemeine Anmerkungen zu Textmodul 7 sind:  

-  Viele Anforderungen bauen auf ereignisorientiertem Denken 
auf. Dies steht in Widerspruch zu dem international anerkannten 
Grundsatz, dass im Bereich des anlageninternen Notfallschutzes 
zustandsorientiert vorzugehen ist.  

- An mehreren Stellen findet sich das Konzept einer abdeckenden 
Betrachtung repräsentativer auslegungsüberschreitender Ereig-
nisse. Wie weit eine solche Abdeckung gehen soll, ist aber nicht 
ausreichend geklärt. Die getroffenen Festlegungen der zu be-
trachtenden Anlagenzustände sind z. T. unklar. Sie beruhen auch 
nicht auf übergeordneten Prinzipien, so dass sie weitgehend will-
kürlich sind mit entsprechend negativen Folgen für die Ausgewo-
genheit des Vorgehens. Letztlich eröffnet das Textmodul damit 
weite Felder für künftige Auseinandersetzungen über Umfang 
und Tiefe von Nachweisen und Begutachtungen, ohne dass dem 
auch nur ansatzweise ein erkennbarer Gewinn an Sicherheit ge-
genüberstünde. 

- Viele Textpassagen suggerieren eine dem Auslegungsbereich 
ähnliche Planbarkeit des anlageninternen Notfallschutzes. Eine 
Planbarkeit der Abläufe kann aber bei auslegungsüberschreiten-
den Anlagenzuständen aus prinzipiellen Gründen nicht durch-
gängig gegeben sein. Diesem Umstand wird im derzeit praktizier-
ten Notfallschutzkonzept durch Anwendung bestimmter Grund-
sätze, wie z. B. flexibles Vorgehen und Einsatz von Einrichtungen 
auch außerhalb strenger Auslegungsgrenzen, Rechnung getra-
gen, die in Textmodul 7 weitgehend eliminiert wurden.  

- Verschiedene Anforderungen bestehen nur darin, dass etwas 
untersucht werden soll. Teilweise, insbesondere in Abschnitt 
3.4.3, sind die Untersuchungsziele dabei so vage, dass man von 
einer Aufforderung zur Grundlagenforschung sprechen muss. 
Derartige Anforderungen sind nicht regelfähig. 

angesprochenen Einzelpunkten und Kapiteln. 
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- Die Anforderung zu einer Vielzahl von ereignisorientierten Un-
tersuchungen, in denen das Spektrum der Ereignisse auf der 
Sicherheitsebene 3 jeweils mit postulierten Ausfällen von ver-
schiedenen Sicherheitseinrichtungen überlagert wird, widerspricht 
der Vorgabe in Abschnitt 3.1(2), dass die Maßnahmen für ein 
weites Spektrum wirksam eingesetzt werden können, d.h. nicht 
ereignis- sondern zustandsorientiert zu entwickeln sind. Im Übri-
gen fehlt ein Auswahl- oder Abschneidekriterium, bis zu welchem 
Detaillierungsgrad die Untersuchung von Kombinationen über-
haupt sinnvoll ist. In der internationalen Praxis gehen derartige 
Überlegungen insbesondere von der PSA, Level 2, aus, während 
hier im Modul 7 sehr diffuse Angaben zum Untersuchungsrahmen 
gemacht werden. 
- Der Textmodul weist einen für ein übergeordnetes untergesetz-
liches Regelwerk und für den behandelten Sachverhalt der aus-
legungsüberschreitenden Störfälle viel zu hohen Detaillierungs-
grad auf. Vielfach liegen die Formulierungen eher auf dem Ni-
veau einer KTA-Fachregel als auf dem Niveau eines übergeord-
neten Regelwerks. Diese Regelungstiefe steht auch im Wider-
spruch zur Feststellung der RSK aus dem Jahr 1992: „Mit zu-
nehmender Entfernung vom Auslegungsbereich müssen Schutz-
maßnahmen im Interesse ihrer Einfachheit und Wirksamkeit grob-
rastiger werden. Dazu sind sie so zu gestalten, dass sie jeweils 
ein breites Spektrum von Ereignisabläufen abdecken. Dem wird 
dadurch Rechnung getragen, dass sich die Notfallmaßnahmen 
nur noch auf die Einhaltung der übergeordneten Schutzziele (Un-
terkritikalität, Kernkühlung, Begrenzung der Aktivitätsabgabe) 
konzentrieren.“  

- Auffallend ist, dass viele Anforderungen im Vergleich zu den 
zitierten „ursprünglichen Texten“ wesentliche inhaltliche Abwei-
chungen aufweisen, in manchen Fällen mit den Quellen sogar 
kaum etwas gemein haben. Dies lässt sich nicht allein durch 
mangelnde Sorgfalt bei der Bearbeitung erklären. Es ist nämlich 
festzustellen, dass Relativierungen der IAEA-Standards, wie z. B. 
Bezüge zur Eintrittswahrscheinlichkeit und zur Verhältnismäßig-
keit, weitgehend systematisch eliminiert wurden.  
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- Insgesamt macht das Textmodul 7 einen noch unfertigen Ein-
druck. So gibt es auch noch eine Reihe von Inkonsistenzen. U. a. 
wird der Begriff „Notfallstrategien“ an verschiedenen Stellen in 
offensichtlich unterschiedlicher Bedeutung benutzt. 

471 RSK Hinweise zu Kapitel 1 „Zielsetzung von Maßnahmen des anlagen-
internen Notfallschutzes“ (K2) 

Im Kapitel 1 sollte zunächst das Konzept des anlageninternen 
Notfallschutzes mit Zielen, Strategien und Maßnahmen sowie 
Begriffen und Verantwortlichkeiten beschrieben werden (siehe 
auch Abb. 1 und Tabelle im Anhang). 

Danach sollte ein Abschnitt „Grundsätze für die Planung und 
Implementierung von Notfallmaßnahmen“ eingefügt werden. Da-
bei sollten die diesbezüglichen Aussagen in dem Positionspapier 
des RSK-Ausschusses ANLAGEN- UND SYSTEMTECHNIK zur 
Weiterentwicklung der Anforderungen an den anlageninternen 
Notfallschutz (Anlage zum Ergebnisprotokoll der 377. RSK-
Sitzung am 11.11.2004) sowie die darin zitierte Empfehlung der 
RSK aus dem Jahr 1992 berücksichtigt werden. Weiterhin sollte 
auch die Unterlage der HSK „HSK-Anforderungen für die Ent-
wicklung und Einführung von SAMG“, HSK-AN-3674 vom 28. 
November 2000 berücksichtigt werden. 

Grundlegende Regelungen zum Konzept des anlageninter-
nen Notfallschutzes werden zu Beginn des Moduls darge-
stellt (Kapitel. 1). Das Modul 7 enthält grundlegende Anforde-
rungen. Umfangreiche Beschreibungen ohne spezifischen 
Anforderungscharakter (vgl. Umfang und Stil der Positions-
papiere der RSK) sind in einem Regelwerk nicht möglich.  

Das Modul wurde für die Revision B unter der Beachtung der 
Kommentare überarbeitet. Die Überarbeitung erfolgte auf der 
Grundlage der zitierten Empfehlungen der RSK (Positions-
papier 377. Sitzung, 273. Sitzung). Die Begriffsdefinitionen 
und die Struktur des anlageninternen Notfallschutzes wurden 
entsprechend dem Konzept der RSK dargestellt.  

Das HSK-Papier wurde bei der Zusammenstellung der An-
forderungen an Handlungsempfehlungen (SAMG) berück-
sichtigt. 

499 FANP Übergeordnete Kommentare Modul 7 

1. „Indikativformulierung“ auf Sicherheitsebene 4b/c besonders 
ungeeignet, da damit die international übliche und zum Verständ-
nis, wo aus technischer Sicht Ermessensspielräume bestehen, 
wichtige Unterscheidung „shall/should“ nicht erkennbar wird.  

2. Weitgehende Angleichung der Anforderungen an Nachweistie-
fe und Komponentenqualifizierung auf Sicherheitsebene 4b/c an 
Sicherheitsebene 3 (s. Kap. 4) entspricht nicht dem Stand von 
Wissenschaft und Technik und stellt eine Änderung der Sicher-
heitsphilosophie dar. (z.B. Nachweise mit Unsicherheitsanalyse 
nach Modul 6!) 

3. In Kap.1 ist stärker zu verdeutlichen, dass es im Wesentlichen 

Das Modul wurde für die Revision B unter der Beachtung der 
Kommentare überarbeitet. Bei der Überarbeitung wurde das 
Konzept der RSK (RSK-Positionspapier 377. Sitzung) 
zugrunde gelegt. 

- Zu 1) Sinn des Regelwerkes ist es u. E. zu beschreiben, 
welche Sicherheitsvorkehrungen bei Umsetzung des 
Standes von Wissenschaft und Technik vorzufinden sind. 
Diese Vorkehrungen werden, soweit sie dem Stand von 
Wis-senschaft und Technik entsprechen, dabei möglichst 
konkret festgelegt. Für eine Differenzierung (müs-
sen/sollen) ist bei der Beschreibung des Standes von 
Wissenschaft und Technik als eines Idealzustandes denk-
logisch kein Raum. 
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darum geht, die vorhandenen  Einrichtungen der jeweiligen Anla-
ge, ggf. auf der Basis entsprechender Prozeduren, systematisch 
zur Vermeidung schwerer Kernschäden bzw. zur Reduzierung 
potentieller radiologischer Auswirkungen in der Umgebung zu 
nutzen. 

4. Vorgaben in Kap. 2 zur anlagenspezifischen Analyse von Er-
eignisabläufen gehen in der beschriebenen Form weit über das 
international Übliche hinaus („Ereignisliste x Betriebsphasen x 
Ausfälle benötigter Systeme“) 

Anmerkung: Es ist offensichtlich unangemessen, ein generisch 
sinnvolles OECD-Forschungsprogramm als anlagenspezifische 
Anforderung ins Regelwerk zu schreiben. 

5. Mehrere Textpassagen (insbesondere z.B. Kap. 2.3 und 3.4.3) 
stellen im Wesentlichen eine Aufforderung zur Grundlagenfor-
schung dar. Derartiges ist nicht geeignet als Anforderung in ei-
nem Regelwerk. 

6. Begriffe wie „Notfallprozeduren“, „Notfallmaßnahmen“ und 
„Notfallstrategien“ werden vor allem in Kap. 3 inkonsistent und 
abweichend vom eingeführten Sprachgebrauch verwendet. 

7. Das Negieren von Notfallstrategien für die Sicherheitsebene 4b 
ist unverständlich. 

8. Detaillierungsgrad ist für übergeordnetes Regelwerk ungeeig-
net (z.B. Kap. 3.4.1, „Strategiepapier“ für Druckentlastung Si-
cherheitsbehälter). 

9. Einzelne Anforderungen sind technisch nicht sinnvoll oder gar 
unsinnig (z.B. 4.2 (6)). 

 

Grundlegende Umarbeitung erforderlich unter Beachtung  z.B. 
des Positionspapiers des  RSK-AST von 2004 

Bei der Erstellung der Module bestand zunächst der An-
spruch in den Formulierungen eindeutig zu sein und da-
her möglichst durchgehend die Anforderungen in „muss“-
Form zu formulieren. Sofern Ausnahmen von der „muss“ 
Forderung als sachgerecht erforderlich angesehen wur-
den, waren Ausnahmebedingungen zu formulieren. Eine 
andere Art der Differenzierung ist nicht angestrebt wor-
den. Bei den Fällen, in denen eine solche Differenzierung 
vorgenommen wurde, war diese Differenzierung bei der 
Übertragung des Textes in die „indikativ“ Formulierung zu 
übernehmen. Daher geht mit der Umstellung der Texte in 
die „indikativ“ Form kein Verlust an Informationen einher. 
Der Vorteil besteht auch darin, dass bei einem nicht un-
mittelbar rechtsverbindlichen Regelwerk das Wort „muss“ 
eigentlich fehl am Platze ist (vgl. Beantwortung der dies-
bezüglichen Kommentare zu Modul 1). 

- Zu 2) Im Modul sind spezifische Regelungen für die 4. 
Sicherheitsebene zusammengestellt. Eine Gleichstellung 
mit den Anforderungen im „Auslegungsbereich“ erfolgt 
nicht. 

- Zu 3) Der beschrieben Grundsatz ist entsprechend RSK-
Konzept in den Anforderungen berücksichtigt, 

- Zu 4) siehe Beantwortung der Kommentare zu Kapitel 2 

- Zu 5) Grundlagenforschung wird nicht gefordert. Der Um-
fang ggf. erforderlicher Untersuchungen orientiert sich an 
den nach Stand von Wissenschaft und Technik vorlie-
genden Erkenntnissen. 

- Zu 6) Die Begriffe wurden nach dem Konzept der RSK 
überarbeitet die konsistente Verwendung wurde über-
prüft. 

- Zu 7) Die Anregung wurde aufgegriffen Notfallstrategien 
(neu: Handlungsempfehlungen (RSK)) sind auf den Si-
cherheitsebenen 4b und 4c vorgesehen. Begriffsdefinitio-
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nen: siehe Nr. 1(2) in Revision B. 

- Zu 8) Der Detaillierungsgrad wurde auf dem Niveau 
grundlegender Anforderungen vereinheitlicht und stellen-
weise deutlich reduziert. Viele Detailanforderungen sind 
in Revision B entfallen. 

- Zu 9) siehe Beantwortung zu diesem Einzelpunkt. 

 

Weitere Anmerkungen erfolgen im Zusammenhang mit den 
angesprochenen Einzelpunkte und Kapiteln. 

504 FANP - Modul 7 soll die Maßnahmen der Sicherheitsebene 4b,c regeln. 

Kommentar: Bisher ist dieser Bereich jenseits der erforderlichen 
Schadensvorsorge angesiedelt und deshalb in der Eigenveran-
wortung der Betreiber. Es fehlen Darstellungen die diesen Sach-
verhalt oder den ergänzenden Charakter der Maßnahmen aus-
drücken. Sollte beabsichtigt sein, die Anforderungen aus Modul 7 
dem Bereich der Schadensvorsorge zuzuordnen, so stellt dies 
eine Änderung der Sicherheitsphilosophie dar.  

- Modul 7 und Internationale Regelwerke 

Kommentar: Durch die Verwendung des Indikativ werden die 
Anforderungen dieses Moduls mit den Anforderungen der darun-
ter liegenden Sicherheitsebenen gleichgesetzt. Es fehlen Formu-
lierungen, die Anforderungen relativieren, wie es aus guten 
Gründen in den IAEA Guidelines z. B. durch Formulierungen wie 
„should“ oder „as far as reasonable“ der Fall ist. 

Kommentar: Der Detaillierungsgrad bezüglich der Anforderungen 
an Untersuchungen, Phänomene und Maßnahmen ist viel zu 
hoch und entspricht nicht den Anforderungen an ein übergeord-
netes Regelwerk. 

Kommentar: Wichtige Begriffe, die der Klarstellung dienen, sind 
nicht definiert. 

Kapitel 2 „Zu berücksichtigende Ereignisse und Ereignisabläufe“ 

Der Kommentar wird berücksichtigt in der Beantwortung der 
ausführlichen Stellungnahme (Kommentar Nr. 387) sowie in 
den Anmerkungen zu den konkret angesprochenen Einzel-
punkten und Kapiteln. 
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Kommentar: Das Kapitel schreibt eine ereignisorientierte Vorge-
hensweise vor. Dies widerspricht der bisherigen zustandsorien-
tierten Vorgehensweise und Umsetzung in den Anlagen. Die zu-
standsorientierte Vorgehensweise  entspricht auch der internatio-
nalen Praxis und dem Stand von Wissenschaft und Technik. 

Mit dem ereignisorientierten Ansatz wird eine Planbarkeit ähnlich 
dem Auslegungsbereich suggeriert, die nicht gegeben ist.  

- Kapitel 2 „Zu berücksichtigende Ereignisse und Ereignisabläufe“ 

Kommentar: Notfallmaßnahmen dienen der Einhaltung von zuvor 
definierten Schutzzielen oder der Begrenzung von Auswirkungen 
auf die Umgebung, und nicht der Beherrschung von Ereignissen.  

- Kapitel 3 „Anforderungen an Maßnahmen des internen Notfall-
schutzes“ 

Kommentar: Hier werden z. T. Anforderungen an Notfallmaß-
nahmen gestellt (z.B. hohe Zuverlässigkeit), die den besonderen 
Charakter von Notfallmaßnahmen nicht berücksichtigen und der 
sicherheitstechnischen Bedeutung widersprechen. 

- Kommentar: Es werden einzelne Notfallmaßnahmen definiert, 
ohne dass das Ziel erkennbar wird. Hier wird das ereignisorien-
tierte Denken in diesem Modul deutlich. Ein übergeordnetes Re-
gelwerk muss Anforderungen ohne konkrete Ausführungsbe-
stimmungen formulieren. Die Nennung von einzelnen Notfall-
maßnahmen kann nur beispielhaft erfolgen. 

- Kapitel 3 „Anforderungen an Maßnahmen des internen Notfall-
schutzes“ 

Kommentar: In Kapitel 3.4.3 wird ein Forschungsprogramm defi-
niert: „… soll untersucht werden, ob…“ und der Hinweis auf die 
„Anpassung der Anlagenkonzeption“ geht über das Regelbare 
hinaus (z.B. Untersuchung RDB-Außenkühlung).  

Dies kann nicht Gegenstand eines Regelwerks sein. 

• Kapitel 4 „Anforderungen an die Nachweisführung und Nach-
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weiskriterien“ 

Kommentar: Hier werden Forderungen wie im Auslegungsbereich 
gestellt, die im auslegungsüberschreitenden Bereich nicht erfüll-
bar sind. Darüber hinaus ist nicht klar, welche Bedeutung derarti-
ge Kriterien haben: Sollen etwa Notfallmaßnahmen bei Verlet-
zung der Nachweiskriterien nicht implementiert werden? 

- Modul 7  

„Anforderungen an den anlageninternen Notfallschutz“ 

Kommentar: 

- Die Einführung der Sicherheitsebene 4c widerspricht der beste-
henden Sicherheitsphilosophie. 

- Anforderungen an die Nachweisführung, die Qualität der Ein-
richtungen und die Verfügbarkeitsanforderungen sind unange-
messen. 

- Forschungsthemen gehören nicht in ein Regelwerk. 

- Es fehlen Zielvorgaben/Kriterien (Schutzziele), die von den vor-
zuhaltenden Notfallmaßnahmen zu erreichen sein sollen. Der 
ereignis-orientierte Ansatz widerspricht dem etablierten Vorge-
hen. 

540 Ministerium 
Ba-Wü 

Kommentare zum Modul 7 

• Die Klarheit und Lesbarkeit des Moduls 7 sollte verbessert wer-
den. Hierzu könnte in einem einleitenden Kapitel das Konzept 
des anlageninternen Notfallschutzes mit den Zielen, Strategien 
und Maßnahmen ausführlicher beschrieben werden. Beispielhaft 
wird auf das Positionspapier des RSK-Ausschusses AST zur 
Weiterentwicklung der Anforderungen an den anlageninternen 
Notfallschutz (Anlage zum Protokoll der 377. RSK-Sitzung) ver-
wiesen. Eine übersichtliche graphische Darstellung, wie sie die 
RSK in Ihrem Kommentar zu Modul 7 auf der 389. Sitzung ver-
wendet hat, wird ebenso wie die Tabellendarstellung als Anhang 
der gleichen Unterlage als sehr hilfreich angesehen. In diese 

Das Modul wurde unter der Beachtung der Kommentare  
überarbeitet. Dabei wurde insbesondere das Konzept der 
RSK (Kommentar Nr. 471, Positionspapier 377. Sitzung) 
zugrunde gelegt: 

- Grundlegende Regelungen zum Konzept des anlagenin-
ternen Notfallschutzes werden zu Beginn des Moduls 
dargestellt (Kapitel. 1).  

- Die Anregung wurde aufgegriffen Notfallstrategien (neu: 
Handlungsempfehlungen (RSK)) sind auf den Sicher-
heitsebenen 4b und 4c vorgesehen. 

- Wichtige Begriffe sind in Kapitel 1 in Revision B definiert. 
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graphische Darstellung sollten noch die beiden Sicherheitsebe-
nen 4b und 4c eingezeichnet werden. 

• Der Entwurf ist unvollständig. So werden aus hiesiger Sicht 
auch für die Sicherheitsebene 4b Notfallstrategien als sinnvoll 
angesehen.  

• Wichtige Begriffe wie Notfallmaßnahmen, Notfallprozeduren und 
Notfallstrategien werden in dem Regelentwurf nicht einheitlich 
benutzt.  

• Generell gehört in das einleitende Kapitel der allgemeine Hin-
weis, dass auf beiden Sicherheitsebenen (4b und 4c) eine 
schutzzielorientierte bzw. zustandsorientierte Vorgehensweise 
vorzunehmen ist. Dies ist auch internationale Praxis. Die im Mo-
dul 7 verwendete ereignisorientierte Betrachtungsweise sollte 
deshalb in den Sicherheitsebenen 4b und 4c nicht angewendet 
werden. Entsprechend der internationalen Vorgehensweise soll-
ten auf Grundlage der PSA aus repräsentativen Fällen der Ereig-
nisgruppen Zustände abgeleitet und für diese geeignete schutz-
zielorientierte Notfallmaßnahmen und Notfallstrategien festgelegt 
werden.  

• Generell ist der Detaillierungsgrad im gesamten Modul 7 für ein 
Regelwerk dieser Ebene zu tief. Eine Analyse von allen denkba-
ren Ereignisabläufen ist nicht sinnvoll und auch für eine Begut-
achtung nicht genau konkretisierbar. Die detaillierten Ereignislis-
ten sollten deshalb im Modul entfallen. Diese gehören vom Detail-
lierungsgrad her allenfalls in eine untergeordnete KTA-Regel.   

• Die Anforderungen an Einrichtungen der Sicherheitsebene 4b 
und 4c sind zu unpräzise formuliert. Grundsätzlich gibt es in den 
Sicherheitsebenen 4b und 4c keine Auslegung. Aus dem Regel-
text des Moduls 7 geht nicht klar hervor, dass Anforderungen an 
Einrichtungen der Sicherheitsebenen 4 b und 4 c nicht den glei-
chen Anforderungen an Einrichtungen der Ebene 3 entsprechen 
müssen.  

• Inhalte im Modul 7 gehen über den gesicherten Stand von 

Die konsistente Verwendung wurde geprüft. 

- Eine differenzierte Betrachtung von ereignisorientiertem 
und zustandsorientiertem Vorgehen erfolgt im Kapitel 2. 
Das schutzzielorientierte Vorgehen wird in Kapitel 1 ein-
geführt. 

- Der Detaillierungsgrad wurde auf dem Niveau grundle-
gender Anforderungen vereinheitlicht und stellenweise 
deutlich reduziert. Viele Detailanforderungen sind in Revi-
sion B entfallen. 

- Im Modul 7 werden spezifische Anforderungen für die 4. 
Sicherheitsebene zusammengestellt, die sich von denen 
im Auslegungsbereich unterscheiden. 

- Grundlagenforschung wird nicht gefordert. Der Umfang 
ggf. erforderlicher Untersuchungen orientiert sich an den 
nach Stand von Wissenschaft und Technik vorliegenden 
Erkenntnissen. 

 

Weitere Anmerkungen erfolgen im Zusammenhang mit den 
angesprochenen Einzelpunkte und Kapiteln. 
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W.u.T. hinaus. Anforderungen, insbesondere im Abschnitt 3.4.3, 
sind noch nicht regelfähig, da sie Phänomene betreffen, die sich 
derzeit im Stadium der Grundlagenforschung befinden.  Diese 
sollten deshalb entfallen. Gesicherte Erkenntnisse gibt es bisher  
zu den beiden Notfallmaßnahmen Venting und Verwendung von 
Rekombinatoren.  

• Zusammenfassend wird eine Überarbeitung dieser o.g. grundle-
genden Punkte für zwingend erforderlich angesehen. Erst nach 
einer solchen Überarbeitung erscheint die Auseinandersetzung 
mit weiteren Detailregelungen sinnvoll. 

586 ESN Aufgrund der im Zuge des Moduls 7 eingeführten Vielzahl neuer 
Aspekte (z.B. Sicherheitsebene 4 c, Notfallstrategien, Notfallpro-
zeduren) sollte dem Anwender in einem einleitenden Kapitel ü-
bersichtlich und handhabbar das angestrebte Gesamtkonzept im 
Bereich der Ebenen 4b und c dargestellt werden. Hierzu sind 
nach Möglichkeit auch graphische Darstellungen zu wählen. Die 
im Modul 7 verwendete strenge Abgrenzung zwischen den Ebe-
nen 4b und c ist eher theoretischer Natur. Diese theoretische 
Abgrenzung suggeriert einen klaren Übergang zwischen den 
Ebenen, den es in der Praxis jedoch kaum geben wird. Die Über-
gänge werden vielmehr fließend sein und u.U. mehrfach zwi-
schen diesen Ebenen "pendeln". Ziel des Regelwerkes sollte es 
sein, ein felxibles und handhabbares Regularium zu schaffen, 
dass dem Anwender im Ereignisfall ohne künstliche Barrieren 
eine Leitfaden des Handelns gibt. 

Die derzeitige Konstellation des Moduls 7 ist diesem Tranzparen-
gedanken nicht dienlich. 

Das Modul wurde unter der Beachtung der Kommentare  
überarbeitet. Dabei wurde insbesondere das Konzept der 
RSK (Kommentar Nr. 471, Positionspapier 377. Sitzung) 
zugrunde gelegt: 

Grundlegende Regelungen zum Konzept des anlageninter-
nen Notfallschutzes werden zu Beginn des Moduls darge-
stellt (Kapitel 1). 

594 Bandholz Wenn die Anforderungen in den Modulen gegenüber gestellt 
werden, dann ist zum Beispiel nach dem Modul 5 auch in der 
Ebene 4c definiert worden, das konkurrierende Maßnahmen des 
anlageninternen Notfallschutzes Vorrang vor Reaktorschutz ha-
ben. Gleichzeitig habe ich hier die Anforderung, dass sich alles 
sozusagen eben auch, hinsichtlich der sicherheitstechnischen 
Bedeutung immer daran orientieren soll. Und diese ganzen An-

Die Schnittstellen zwischen den Modulen werden berücksich-
tigt. Die Ergebnisse der diesbezüglichen Prüfungen werden 
dokumentiert. 
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forderungen und das Übereinanderlegen der Ebene 4c, die Vor-
rang vor dem Schutz haben soll, also auch Leittechnikfunktion 
der Kategorie A, da kommen mir eben Zweifel, ob die ganzen 
Vorgaben aus Modul 1, Modul 7 und Modul 5 sich tatsächlich 
auch übereinander falten lassen. Und da sind meine großen Be-
denken, dass hier zu viele abstrakte Begriffe sind, dass man in 
der Sicherheitsebene 2 so zuverlässig sein muss, dass die Ebene 
3 nicht in Anspruch genommen wird, das ist natürlich auch eine 
Anforderung. Das würde bedeuten, dass die Kategorie B in der 
Leittechnik zuverlässiger sein muss als die Kategorie A. Als ganz 
generelle Folgen, das steht hier so wörtlich drin, dass Sie in der 
Ebene 2 so zuverlässig einrichten und aufbauen müssen, dass 
Sie Ebene 3 nicht erreichen. Steht da auch drin als Anforderung.  

Modul 5 wird einfach überladen mit all diesen allgemeinen Anfor-
derungen aus Modul 1 und auch aus anderen Modulen. Das ist 
meine große Sorge.  

Zum Zweiten komme ich eben dazu und sage, ich habe in Modul 
3 auf der Sicherheitsebene 2 Ereignisse definiert, die das Sicher-
heitssystem anfordern, aus der Hauptwärmesenke, wie auch 
immer. Da gibt es genügend davon. Die fordern also Einrichtun-
gen der Ebene 3 an, nicht der Ebene 2 und auch nicht die Kate-
gorie A und nicht die Kategorie B. Das passt aber nicht zusam-
men mit den Anforderungen aus Modul 1, dass sie ebenenweise 
auch die Einhaltung der Schutzziele oder der Sicherheitsanforde-
rungen auf der einzelnen Ebene sicherstellen müssen. Und des-
wegen muss das Modul 5 sich an der Stelle, meines Erachtens 
nach, einfach als „Mittler zwischen diesen Modulen“ verstehen, in 
dem darauf hingewiesen wird, dass die Sicherheitsebenenzuord-
nung aus dem Modul 3 und die Anforderung aus Modul 1 sich 
natürlich hier irgendwo in einem System auslegen lassen müs-
sen.  

Sie haben echte Schwierigkeiten, diese Anforderungen so über-
einander zu falten, dass Sie das auch umsetzen können. Insofern 
hat das Modul 5 da auch an manchen Stellen einfach die Füh-
rungskappe aufzusetzen, um vielleicht das Modul 1 an vielen 
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Stellen zu korrigieren. Es lässt sich so nicht auslegen, wenn Sie 
die Anforderungen aus den drei Modulen übereinander falten. 

601 VGB Der in diesem Modul 7 zu regelnde Sachverhalt liegt außerhalb 
des Vorsorgebereichs und in der Eigenverantwortung der Betrei-
ber. Ein entsprechendes Modul kann deshalb allenfalls einen 
empfehlenden Charakter haben. Dieser Sachverhalt kommt je-
doch nicht im vorliegenden Textmodul zum Ausdruck. Aus unse-
rer Sicht stellt dies eine Änderung der Sicherheitsphilosophie dar.  

Damit setzt sich dieses Textmodul auch in den Gegensatz zu den 
internationalen Regelwerken, die bewusst relativierende Formu-
lierungen wie „…as far as reasonable…“ verwenden.  

Durch den verwendeten ereignis-orientierten Ansatz steht das 
Modul im Gegensatz zu der bisherigen Praxis, zustandsorientiert 
vorzugehen und die Einhaltung der Schutzziele in den Vorder-
grund zu stellen. Dabei wird im Modul 7 nicht deutlich, dass in der 
Sicherheitsebene 4b das Schutzziel Kernkühlung im Vordergrund 
steht, während auf der Sicherheitsebene 4c der Erhalt der Barrie-
renfunktion oder Einschluss der radioaktiven Stoffe das Schutz-
ziel ist. Stattdessen werden im Kapitel 2 umfangreich die zu un-
tersuchenden Ereignisse dargelegt. Im Kapitel 3 werden umfang-
reich einzelne Notfallmaßnahmen vorgeschrieben, und ein For-
schungsprogramm für die zu untersuchenden Phänomene defi-
niert. Derartige Dinge sind aus unserer Sicht nicht regelbar und 
gehören nicht in ein übergeordnetes Regelwerk. Dies gilt insbe-
sondere auch vor dem Hintergrund, dass auf den Sicherheits-
ebenen 4b und insbesondere 4c die tatsächlichen Abläufe nur mit 
großen Untersicherheiten bekannt sind und ein übergeordnetes 
Regelwerk nur einen Rahmen vorgeben kann. 

Aus unserer Sicht macht der vorgelegte Entwurf zum Modul 7 
noch einen unausgewogenen Eindruck. Die Konzentration des 
Moduls 7 auf die wesentlichen Anforderungen zur Entwicklung 
und Ausgestaltung von Maßnahmen auf den Sicherheitsebenen 
4b und 4c würde die Qualität des Moduls 7 erheblich verbessern. 
Im Anhang sind Detailkommentare enthalten. Die Berücksichti-

Im Modul 7 werden sicherheitstechnische Anforderungen 
zusammengestellt. Zur rechtlichen Einordnung der 4. Sicher-
heitsebene vgl. das Schreiben des BMU an die Betreiber 
vom 29.06.06. 

- Für die Revision B erfolgte eine unter der Beachtung der 
Kommentare Überarbeitung des Moduls auf der Grundla-
ge des RSK-Konzeptes (Kommentar Nr. 471, Positions-
papier 377. Sitzung): 

- Internationale Regelwerke zum anlageninternen Notfall-
schutz wurden ausgewertet und - soweit übertragbar - 
übernommen. Zu nennen sind insbesondere die Empfeh-
lungen der IAEA auf der Ebene der IAEA-Requirements 
und der IAEA-Guides sowie WENRA. Die Ergebnisse der 
Auswertung sind Teil der Projektdokumentation. 

- Zur Verwendung der indikativen Fassung: siehe Beant-
wortung des übergeordneten Kommentars 387.  

- Eine differenzierte Betrachtung von ereignisorientiertem 
und zustandsorientiertem Vorgehen erfolgt im Kapitel 2. 

- Der Bezug zur Einhaltung der übergeordneten Schutzzie-
le wurde verdeutlicht. 

- Grundlagenforschung wird nicht gefordert. Der Umfang 
der Untersuchungen orientiert sich am Stand von Wis-
senschaft und Technik. 

- Der Detaillierungsgrad wurde auf dem Niveau grundle-
gender Anforderungen vereinheitlicht und stellenweise 
deutlich reduziert. Viele Detailanforderungen sind in Revi-
sion B entfallen. 

Weitere Anmerkungen erfolgen im Zusammenhang mit den 
angesprochenen Einzelpunkte und Kapiteln. 
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gung dieser Kommentare ist unabhängig unser allgemeinen Kri-
tikpunkte, die wir auf Workshop am 27.01.2006 bereits vorgetra-
gen haben, erforderlich, um den vorliegenden Entwurf des Mo-
duls 7 zumindest sachlich zu verbessern. 
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0 Zielsetzung und Geltungsbereich 
Ziffer Textvorschlag Modul 7 Rev. A Komm. 

Nr. Kommentator Kommentar bzw. 
Antwort von Team 7 

Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

    Team 7: 

Vergleichbare Absätze zu Ziel-
setzunge und Geltungsbereich 
der Module wurden im Rahmen 
der Qualitätssicherung in allen 
Modulen ergänzt. 

 Dieser Regeltext enthält grundle-
gende Anforderungen an die 
Planung, an die Nachweisführung 
sowie an die personellen und 
organisatorischen Voraussetzun-
gen des anlageninternen Notfall-
schutzes  

 

1 Zielsetzung Allgemeine Anforderungen an den des anlageninternen Notfallschutzes 
Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 

Nr. Kommentator Kommentar bzw. 
Antwort von Team 7 

Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

1(2) Ziel der Maßnahmen des anlagen-
internen Notfallschutzes ist der 
Schutz der Umgebung eines 
Kernkraftwerkes vor der schädi-
genden Wirkung ionisierender 
Strahlung bei Ereignissen und 
Ereignisabläufen der Sicherheits-
ebenen 4b und 4c im gestaffelten 
Sicherheitskonzept. 

389 FANP Kommentar: 

Formulierung wie für Ausle-
gungsstörfälle, auf Sicherheits-
ebene 4 geht es um hinreichende 
Begrenzung von Freisetzungen. 

Team 7: 

Die Formulierung wurde unter 
Berücksichtigung des Vorschlags 
der RSK (vgl. Kommentar Nr. 
471) überarbeitet. 

Neue Formulierung entsprechend 
„Sicherheitsanforderungen für 
Kernkraftwerke: Grundlegende 
Sicherheitsanforderungen“ (Mo-
dul 1). 

1 (1) Ziel der Maßnahmen des anlagen-
internen Notfallschutzes ist der 
Schutz der Umgebung eines 
Kernkraftwerkes vor der schädi-
genden Wirkung ionisierender 
Strahlung bei Ereignissen und 
Ereignisabläufen der Sicherheits-
ebenen 4b und 4c im gestaffelten 
Sicherheitskonzept. 

Der anlageninterne Notfallschutz 
ist Bestandteil des mehrstufigen 
Sicherheitskonzepts. Der Sicher-
heitsebene 4b sind präventive 
Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes zugeordnet, die 
bei Ereignissen mit Mehrfachver-
sagen von Sicherheitseinrichtun-
gen schwere Kernschäden ver-
meiden. Der Sicherheitsebene 4c 
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

sind mitigative Maßnahmen des 
anlageninternen Notfallschutzes 
zugeordnet, die bei Unfällen mit 
schweren Kernschäden die Frei-
setzungen radioaktiver Stoffe in 
die Umgebung so weit wie mög-
lich begrenzen (siehe auch: „Si-
cherheitsanforderungen für Kern-
kraftwerke: Grundlegende Sicher-
heitsanforderungen“ (Modul 1) 
Ziffer 2.3 (1)). 

  468 Lauer Kommentar: 

Zielvorgabe ist m. E. nicht konsi-
stent mit den gem. 1 (4) und 1 (5) 
für die Sicherheitsebenen 4b und 
4c definierten Zielen. Bitte über-
prüfen. 

  

    Team 7: 

Der Absatz „Konzept des anla-
geninternen Notfallschutzes“ 
wurde unter Berücksichtigung 
des Vorschlags der RSK (vgl. 
Kommentar Nr. 471) überarbeitet. 
Dabei wurden die vormals ge-
trennten Festlegungen für die 
Sicherheitsebenen 4b und 4c 
(Nrn. 1 (4) und 1 (5) in Revision 
A) in den neuen Absatz 1 (1) in 
Revision B integriert. 

  

    Team 7: 

Siehe Kommentarbearbeitung 
Rev. A, 3.1 (1) und 3.1 (3) 

Weitere Informationen enthält 

1 (2) Die Maßnahmen des anlagenin-
ternen Notfallschutzes orientieren 
sich an den von der installierten 
Anlagentechnik gegebenen Mög-
lichkeiten (siehe auch: „Sicher-
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

auch das vom BMU für den LAA 
erstellte Schreiben vom Januar 
2006. 

heitsanforderungen für Kernkraft-
werke: Grundlegende Sicher-
heitsanforderungen“ (Modul 1) 
Ziffer 3.1 (9)).  

Der anlageninterne Notfallschutz 
stützt sich auf eigens dafür vorge-
sehene Maßnahmen und Einrich-
tungen, inklusive nicht fest instal-
lierter (mobiler) Einrichtungen, so-
wie auf die flexible Nutzung ver-
fügbarer Sicherheits- und Be-
triebssysteme und der Notstands-
einrichtungen ab.  

    Team 7: 

Siehe Kommentarbearbeitung 
Rev. A, 3.1 (1) 

1 (3) Die Vorgehensweise im anlagen-
internen Notfallschutz ist zu-
standsorientiert und ist so aufge-
baut, dass mit einer begrenzten 
Anzahl von Maßnahmen ein brei-
tes Spektrum von Ereignisabläu-
fen, Phänomenen und Anlagen-
zuständen gemäß Kapitel 2 abge-
deckt wird. 

1(1) Maßnahmen und Einrichtungen 
der Sicherheitsebenen 4b und 4c 
werden unter dem Begriff „anla-
geninterner Notfallschutz“ zu-
sammengefasst.  

Der anlageninterne Notfallschutz 
umfasst: 

- Notfallmaßnahmen – techni-
sche Einrichtungen und Not-
fallprozeduren – zur Vermei-
dung schwerer Kernschäden 
(Sicherheitsebene 4b), 

  Team 7:  

(zusammenfassend für alle nach-
folgend diesem Punkt zugeordne-
ten Kommentare): 

Die Begriffsdefinitionen und  
-abgrenzungen sowie die damit 
zusammenhängende Struktur des 
anlageninternen Notfallschutzes 
wurden überarbeitet. Dabei wur-
de dem übergeordneten Kom-
mentar der RSK (vgl. Kommentar 
Nr. 471) gefolgt. Die dort zitierte 

1 (4) Der anlageninterne Notfallschutz 
umfasst: 

-Notfallmaßnahmen – technische 
Einrichtungen und Notfall-
prozeduren – zur Vermei-
dung schwerer Kernschäden 
(Sicherheitsebene 4b), 

-Notfallmaßnahmen – technische 
Einrichtungen und Notfall-
prozeduren – zur Begren-
zung der Auswirkungen von 
Unfallabläufen, d.h. von Er-
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

- Notfallmaßnahmen – techni-
sche Einrichtungen und Not-
fallprozeduren – zur Begren-
zung der Auswirkungen von 
Unfallabläufen, d.h. von Er-
eignisabläufen, bei denen 
schwere Kernschäden nicht 
vermieden werden konnten 
(Sicherheitsebene 4c), 

- Notfallstrategien als Konzept 
zur Unterstützung des anla-
geninternen Krisenstabs bei 
der Bewältigung der Folgen 
von Unfällen (Sicherheits-
ebene 4c). 

- Notfallprozeduren umfassen 
die Durchführungsanweisun-
gen für die Nutzung der 
technischen Einrichtungen 
während des anlageninter-
nen Notfallschutzes. 

 

Darstellung aus der 389. Sitzung 
der RSK wurde prinzipiell über-
nommen. Die konsistente Ver-
wendung der (neu) definierten 
Begriffe wurde im gesamten Mo-
dul geprüft und bei Bedarf ange-
passt. 

Begriffsdefinitionen und Erläute-
rungen dienen dem einheitlichen 
Verständnis der Anforderungen 
im Modul 7. Eine geschlossene 
Darstellung der im Modul einge-
führten Begriffe wurde in ver-
schiedenen Kommentaren aus-
drücklich gewünscht. Die Wie-
dergabe der Definitionen inner-
halb des Moduls wurde daher 
beibehalten. 

Nach der überarbeiteten Begriffs-
definition ist die Anwendung von 
„Handlungsempfehlungen“ (vor-
mals „Notfallstrategien“ in Revisi-
on A) sowohl auf den Sicher-
heitsebenen 4b als auch auf der 
Sicherheitsebene 4c vorgesehen. 

Das zustandsorientierte Vorge-
hen wird in Ziffer 1 (3) (neu in 
Revision B) gefordert. Darüber 
hinaus erfolgt eine differenzierte 
Betrachtung zu zustandsorientier-
tem und ereignisorientiertem 
Vorgehen in Kapitel 2 in Revision 
B. 

Weitere Anmerkungen: siehe 
auch übergeordnete Kommentare 

eignisabläufen, bei denen 
schwere Kernschäden nicht 
vermieden werden konnten 
(Sicherheitsebene 4c), 

-Notfallstrategien als Konzept zur 
Unterstützung des anlagen-
internen Krisenstabs bei der 
Bewältigung der Folgen von 
Unfällen (Sicherheitsebene 
4c). 

-Notfallprozeduren umfassen die 
Durchführungsanweisungen 
für die Nutzung der techni-
schen Einrichtungen wäh-
rend des anlageninternen 
Notfallschutzes.  

Der anlageninterne Notfallschutz 
umfasst Notfallstrategien, Notfall-
maßnahmen und Notfallprozedu-
ren sowie Handlungsempfehlun-
gen und Durchführungsanweisun-
gen: 

- Notfallstrategien sind schriftli-
che Anweisungen, die den 
Einsatz von präventiven und 
mitigativen Notfallmaßnah-
men und Handlungsempfeh-
lungen regeln. 

- Die präventiven Notfallstrate-
gien beschreiben den Einsatz 
von Notfallmaßnahmen und 
Handlungsempfehlungen zur 
Wiederherstellung und Si-
cherstellung der Schutzziele - 
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

der RSK, Nr. 471 oder FANP, Nr. 
387. 

Kontrolle der Reaktivität, Küh-
lung der Brennelemente, Ein-
schluss der radioaktiven Stof-
fe - und zur Überführung der 
Anlage in einen langfristig si-
cheren Zustand. 

Ziel ist es, die Integrität des 
Sicherheitsbehälters oder 
mindestens eine Barriere zur 
Aktivitätsrückhaltung zu erhal-
ten (siehe auch: „Sicherheits-
anforderungen für Kernkraft-
werke: Grundlegende Sicher-
heitsanforderungen“ (Mo-
dul 1) Ziffern 2.3 (1) und 2.3 
(3)).  

- Die mitigativen Notfallstrate-
gien beschreiben den Einsatz 
von Notfallmaßnahmen und 
Handlungsempfehlungen, um 
das übergeordnete Schutzziel 
- Einschluss der radioaktiven 
Stoffe - soweit wie möglich zu 
erfüllen, d.h. die Freisetzung 
radioaktiver Stoffe in die Um-
gebung zu begrenzen sowie 
die Anlage in einen langfristig 
kontrollierbaren Zustand zu 
überführen.  

Die mitigativen Notfallstrate-
gien sind vorrangig darauf 
ausgerichtet, die Integrität 
des Sicherheitsbehälters so 
lange wie möglich zu erhalten 
(siehe auch: „Sicherheitsan-
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

forderungen für Kernkraftwer-
ke: Grundlegende Sicher-
heitsanforderungen“ (Mo-
dul 1) Ziffern 2.3 (1) und 2.3 
(4)). 

- Präventive und mitigative Not-
fallmaßnahmen umfassen 
spezielle anlageninterne 
Maßnahmen und/oder Ein-
richtungen.  

Die Wirksamkeit der Notfall-
maßnahmen ist für die bei der 
Planung zugrunde gelegten 
Ereignisabläufe und Phäno-
mene nachgewiesen (siehe 
auch: „Sicherheitsanforde-
rungen für Kernkraftwerke: 
Grundlegende Sicherheitsan-
forderungen“ (Modul 1) Ziffer 
3.1 9)).  

Die zur Durchführung der 
Notfallmaßnahmen erforderli-
chen Handlungsschritte sind 
in Notfallprozeduren festge-
legt(siehe auch: „Sicherheits-
anforderungen für Kernkraft-
werke: Grundlegende Sicher-
heitsanforderungen“ (Mo-
dul 1) Ziffer 8 (3)). 

- Handlungsempfehlungen be-
schreiben die Nutzung aller 
verfügbaren Maßnahmen und 
Einrichtungen im präventiven 
und mitigativen Bereich. 
Handlungsempfehlungen die-
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

nen als Unterstützung für die 
Entscheidungsfindung des 
anlageninternen Krisenstabs. 
Sie kommen zum Einsatz, 
wenn keine Notfallmaßnah-
men vorgesehen oder diese 
nicht wirksam sind.  

In den Handlungsempfehlun-
gen sind positive und negati-
ve Konsequenzen der in Fra-
ge kommenden Maßnahmen 
gegenübergestellt. Es wird 
angestrebt, dass Maßnahmen 
nur eingesetzt werden, wenn 
die positiven Konsequenzen 
überwiegen. Abweichungen 
von den vorgedachten Mög-
lichkeiten sind zulässig, wenn 
die Situation es erfordert. Die 
Anwendung von Handlungs-
empfehlungen wird durch 
Durchführungsanweisungen 
unterstützt. 

  387 FANP Kommentar: 

Inkonsistenz beim Begriff „Not-
fallstrategien“ 

Der Begriff „Notfallstrategien“ 
wird zwar in 1(1) eingeführt, seine 
Bedeutung wird jedoch nicht ein-
deutig klar. Nach dem Text lässt 
sich am ehesten vermuten, dass 
es hier um ein Konzept zur 
schutzziel-/zustandsorientierten 
Vorgehensweise geht, mit dem 
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

die teilweise oder vollständige 
Einhaltung von Schutzzielen an-
gestrebt wird. Dies würde bedeu-
ten, dass Notfallstrategien be-
schreiben, wie situations- oder 
zustandsabhängig auf ein Spekt-
rum von Notfallmaßnahmen zu-
rückgegriffen wird, um die Einhal-
tung des jeweiligen Schutzziels 
anzustreben. Zu den verschiede-
nen (technischen) Notfallmaß-
nahmen existieren dann Notfall-
prozeduren als Durchführungs-
anweisung. 

Wenn so der Begriff „Notfallstra-
tegien“ zu verstehen ist, bleibt 
unverständlich, warum es Notfall-
strategien nur auf der Sicher-
heitsebene 4c geben soll, nicht 
jedoch auf der Sicherheitsebene 
4b. Dort geht es ja gerade um 
schutzzielorientierte Strategien, 
um schwere Kernschäden nach 
Möglichkeit zu vermeiden. 

 

Wiederholt sind Definitionen, 
Erläuterungen und Hinweise als 
Anforderungen formuliert, obwohl 
es sich nicht um Anforderungen 
handelt (z.B. 1(1) 

  388 FANP Kommentar: 

Definition und Erläuterung, keine 
Anforderung 
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

Die Begriffe „Notfallmaßnahmen“, 
„Notfallprozeduren“, „Notfallstra-
tegien“ werden nicht konsistent 
benutzt, s. z.B. 4.2(7), wo Notfall-
strategie im Sinne einer Notfall-
maßnahme verwendet wird. Der 
Begriff „Notfallprozeduren wird in 
3.2 teilweise synonym mit Not-
fallmaßnahmen benutzt. 

Im Übrigen ist unverständlich, 
warum Notfallstrategien, die ja 
offensichtlich das darstellen sol-
len, was bisher unter Schutzziel-
/zustandsorientierter Vorgehens-
weise verstanden wurde, erst auf 
der Sicherheitsebene 4c einset-
zen sollen und nicht bereits auf 
der Sicherheitsebene 4b. 

  429 VGB Kommentar: 

Insgesamt macht das Textmodul 
7 einen noch unfertigen Eindruck. 
So gibt es auch noch eine Reihe 
von Inkonsistenzen. U. a. wird 
der Begriff „Notfallstrategien“ an 
verschiedenen Stellen in offen-
sichtlich unterschiedlicher Bedeu-
tung benutzt. 

  

  468 Lauer Kommentar: 

Die Begriffe „Notfallmaßnahmen“, 
„Notfallprozeduren“, „Notfallstra-
tegien“ sind zu definieren. 

Was ist mit „Notfallstrategien als 
Konzept“ gemeint? Sollte definiert 
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

werden. 

  499 FANP Kommentar: 

Begriffe wie „Notfallprozeduren“, 
„Notfallmaßnahmen“ und „Notfall-
strategien“ werden vor allem in 
Kap. 3 inkonsistent und abwei-
chend vom eingeführten Sprach-
gebrauch verwendet. 

(…) 

Das Negieren von Notfallstrate-
gien für die Sicherheitsebene 4b 
ist unverständlich. 

  

  504 VGB Kommentar:  

Wichtige Begriffe, die der Klar-
stellung dienen, sind nicht defi-
niert. 

  

  540 Ministerium 
Ba-Wü 

Kommentar: 

Der Entwurf ist unvollständig. So 
werden aus hiesiger Sicht auch 
für die Sicherheitsebene 4b Not-
fallstrategien als sinnvoll angese-
hen. 

Wichtige Begriffe wie Notfallmaß-
nahmen, Notfallprozeduren und 
Notfallstrategien werden in dem 
Regelentwurf nicht einheitlich 
benutzt. 

  

  586 ESN Kommentar: 

So z.B. ist eine Begrenzung von 
Notfallstrategien auf die Ebene 4 
c unlogisch, vielmehr sollte der 
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

gesamte auslegungsüberschrei-
tende Bereich einer Gesamtstra-
tegie unterliegen, Gegenstand 
dieser Strategie kann und muss 
es sein z.B. die Übergänge zwi-
schen den Ebenen zu gestalten. 

(…) 

Die Einführung des Begriffes 
Notfallprozedur in Verbindung mit 
der im Modul 7 verwendeten in-
konsistenten Begriffsführung 
zwischen Notfallmaßnahme und 
Notfallprozedur führt beim An-
wender zu Verständnisproblemen 
(siehe hierzu u.a. auch die An-
merkungen zum Kapitel 3.2). 
Vorschlag: Übergreifende Ver-
wendung des Begriffs Notfall-
maßnahme bzw. stringente Ver-
wendung der Begriffe Notfallpro-
zedur und Notfallmaßnahme. 

    Team 7: 

Redaktionelle Überarbeitung. 

Hin-
weis 

Weitere Ausführungen zu radiolo-
gischen Zielsetzungen enthalten 
die Zu radiologischen Anforderun-
gen siehe: „Sicherheitsanforde-
rungen für Kernkraftwerke: Anfor-
derungen an den Strahlenschutz“ 
(Modul 9). 
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2 Zu berücksichtigende Ereignisse und Ereignisabläufe Bei der Planung von Maßnahmen des anlagen-
internen Notfallschutzes berücksichtigte Ereignisabläufe und Phänomene 

Übergeordnete Kommentare zu Kapitel 2 

Komm.
Nr. 

Komen-
tator Kommentar Antwort von Team 7 

387 FANP 5. Unbegründeter und damit unverhältnismäßiger Untersuchungs-
aufwand / Änderung der Sicherheitsphilosophie 

Ein besonderes Problem hinsichtlich eines unbestimmten Untersu-
chungsrahmens stellt der Abschnitt 2 des Moduls 7 dar in Kombinati-
on mit Abschnitt 4. 

Wohl unter dem Aspekt der beabsichtigten Komplettierung der Not-
fallmaßnahmen fordert Abschnitt 2, dass alle Auslegungsstörfälle mit 
dem zusätzlichen Postulat des vollständigen Ausfalls von Sicher-
heitseinrichtungen, die zur Störfallbeherrschung benötigt werden, 
anlagenspezifisch untersucht werden sollen. Hier ist für die Sicher-
heitsebene 4 ein ereignisorientiertes Denken angestrebt, das in Wi-
derspruch steht zu dem international anerkannten Grundsatz, dass 
im Bereich des anlageninternen Notfallschutzes zustandsorientiert 
vorzugehen ist. 

Diese Forderung dürfte die Analyse von größenordnungsmäßig 100 
Ereignisabläufen oder mehr bedeuten. Warum diese gewaltige Ana-
lyseaufgabe anlagenspezifisch erforderlich sein sollte, ist in keiner 
Weise ersichtlich. International wird hier der Weg begangen, über 
PSA Level 1 + 2 und zugeordnete Analysen zu ermitteln, wo zusätzli-
che Vorkehrungen sinnvoll sein könnten. Warum von dieser internati-
onalen Praxis abgewichen wird, bleibt unklar. 

Weiterhin bleibt völlig offen, in welchem Umfang derartige Ausfälle 
von Sicherheitseinrichtungen unterstellt werden sollen (zeitliche Dau-
er? Mehrfachausfälle?). Jeder Gutachter, der die Analyse auch noch 
der absurdesten Kombination forderte, könnte sich darauf berufen, 
dass seine Forderung mit dem Wortlaut des Moduls 7 kompatibel sei. 
Damit bleiben Umfang und Tiefe von Nachweisen und Begutachtun-

Es ist nicht vorgesehen, alle Auslegungsstörfälle mit zusätzli-
chen Systemausfällen zu kombinieren. Bei der Planung von 
Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes sollen 
repräsentative Ereignisabläufe zugrunde gelegt werden. (sie-
he hierzu: Kapitel. 2 in Revision B). Beliebige Kombinationen 
von Ausfällen werden nicht gefordert. Es wird ein Ausfall 
jeweils einer der zur Beherrschung des Ereignisses vorgese-
henen Sicherheitsfunktion oder Versorgungsfunktion unter-
stellt, wobei der Reihe nach alle relevanten Sicherheits-  oder 
Versorgungsfunktion zu betrachten sind. Der Umfang erfor-
derlicher Untersuchungen ist dadurch begrenzt. Darüber 
hinaus können die Ergebnisse der Untersuchungen im Rah-
men der Sicherheitsüberprüfung genutzt werden. 

Betr. Berücksichtigung der PSA sowie ereignisorientiertem 
bzw. zustandsorientiertem Vorgehen: siehe Beantwortung 
des übergeordneten Kommentars der RSK zu Kapitel 2 
(Kommentar Nr. 471). 

Die Nachweise für die Wirksamkeit von eigens für den anla-
geninternen Notfallschutz vorgesehenen Notfallmaßnahmen 
beziehen sich auf die bei der Planung dieser Maßnahmen 
zugrunde gelegten Ereignisabläufe. Diesbezüglich wurden an 
verschiedenen Stellen der Texte in Kapitel 4  Präzisierungen 
vorgenommen. 

Die Planungen des anlageninternen Notfallschutzes richten 
sich an den von der Anlagentechnik gegebenen Möglichkei-
ten aus. Grundlage ist die bestehende Anlagentechnik ein-
schließlich der nach Stand bereits von Wissenschaft und 
Technik bereits implementierten Notfallmaßnahmen (doku-
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Komm.
Nr. 

Komen-
tator Kommentar Antwort von Team 7 

gen unklar. 

Angesichts der Tatsache, dass die zu untersuchenden Szenarien für 
deutsche KKW eine berechnete Eintrittshäufigkeit von < 10-6/a  oder 
noch weit darunter aufweisen, wären Einschränkungen oder Kriterien 
erforderlich, die eine Bewertung zulassen, welche Untersuchungen 
mit Blick auf sicherheitstechnische Aspekte überhaupt noch verhält-
nismäßig wären.   

Derartige Kriterien fehlen jedoch völlig. Letztlich wird hier ein Analy-
sespektrum gefordert, das die Grenzen des menschlichen Erkennt-
nisvermögens deutlich zu überschreiten droht. Bei Berücksichtigung 
der in Deutschland besonders hochwertig ausgestalteten Maßnah-
men zur Schadenverhütung auf den vorgelagerten Sicherheitsebe-
nen stellen deshalb die Anforderungen in der vorliegenden Form die 
Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes in Frage. 

In der Vorstellung der Version A von Modul 7 vor dem RSK-AST am 
15.9. 2005 hat der Vertreter des zuständigen Redaktionsteams 
mündlich ausgeführt, dass es nicht Ziel sei, den Forderungen des 
Modul 7 neue Hardware-Anforderungen zu begründen. 

Dies steht jedoch im klaren Widerspruch zu den Anforderungen in 
Abschnitt 4 des Moduls, in dem nachzuweisende Kriterien für das 
nach Abschnitt 2 zu analysierende Ereignisspektrum stehen. Diese 
Anforderungen laufen darauf hinaus, dass selbst bei einem hypothe-
tischen (dauerhaften? mehrfachen?) Ausfall von Sicherheitseinrich-
tungen bei Anforderung eine nahezu gleiche Störfallbeherrschung 
wie für Auslegungsstörfälle nachzuweisen ist. 

Dies würde konsequenterweise die Schaffung eines zweiten und 
diversitären Satzes von Sicherheitseinrichtungen erfordern. Modul 7 
in der jetzigen Form würde deshalb zu einer international völlig unüb-
lichen, grundlegend geänderten Sicherheitsphilosophie führen, die 
nach heutigem Kenntnisstand in keiner Weise begründet ist. 

mentiert z.B. in den Berichten der Bundesregierung zur Si-
cherheitskonvention). Darüber hinausgehende Nachrüstun-
gen sind im Einzelfall zu beurteilen. Ein zusätzlicher und 
diversitärer Satz von Sicherheitseinrichtungen ist nicht gefor-
dert. 

429 VGB Die Anforderung zu einer Vielzahl von ereignisorientierten Untersu-
chungen, in denen das Spektrum der Ereignisse auf der Sicherheits-
ebene 3 jeweils mit postulierten Ausfällen von verschiedenen Sicher-

Siehe Beantwortung des übergeordneten Kommentars Nr. 
387 (FANP) zu Kapitel 2. 
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Komm.
Nr. 

Komen-
tator Kommentar Antwort von Team 7 

heitseinrichtungen überlagert wird, widerspricht der Vorgabe in Ab-
schnitt 3.1(2), dass die Maßnahmen für ein weites Spektrum wirksam 
eingesetzt werden können, d.h. nicht ereignis- sondern zustandsori-
entiert zu entwickeln sind. Im Übrigen fehlt ein Auswahl- oder Ab-
schneidekriterium, bis zu welchem Detaillierungsgrad die Untersu-
chung von Kombinationen überhaupt sinnvoll ist. In der internationa-
len Praxis gehen derartige Überlegungen insbesondere von der PSA, 
Level 2, aus, während hier im Modul 7 sehr diffuse Angaben zum 
Untersuchungsrahmen gemacht werden. 

468 Lauer Es ist allgemein anerkannt, dass im Notfallschutz zustandsorientiert 
vorzugehen ist. Die hier dargestellten Anforderungen beruhen im 
Wesentlichen auf ereignisorientierten Ansätzen. Eine Umsetzung 
dieser überwiegend sehr detaillierten Vorgaben hätte eine Vielzahl 
schriftlicher Anweisungen zur Folge. Dies sollte nochmals diskutiert 
werden. 

International werden wenige „key plant damage states“, die zu frühen 
großen Freisetzungen führen, aus den Ergebnissen der PSA abgelei-
tet und untersucht. Diese Ereignisse werden der Ableitung von Not-
fallschutzmaßnahmen zugrunde gelegt.   

Das Konzept, welche Anlagenzustände zu berücksichtigen sind und 
welche nicht, ist nicht eindeutig.  

Die Praktikbilität Anforderungen muß auf den Prüfstand. 

Betr. Kommentierung zu Berücksichtigung der PSA sowie zu 
ereignisorientiertem bzw. zustandsorientiertem Vorgehen: 
siehe Beantwortung des übergeordneten Kommentars der 
RSK zu Kapitel 2 (Kommentar Nr. 471). 

Die Darstellung der Vorgehensweise (Kapitel 2 in Revision B) 
wurde bei der Überarbeitung des Moduls präzisiert. 

499 FANP 4. Vorgaben in Kap. 2 zur anlagenspezifischen Analyse von Ereig-
nisabläufen gehen in der beschriebenen Form weit über das interna-
tional Übliche hinaus („Ereignisliste x Betriebsphasen x Ausfälle be-
nötigter Systeme“) 

Anmerkung: Es ist offensichtlich unangemessen, ein generisch sinn-
volles OECD-Forschungsprogramm als anlagenspezifische Anforde-
rung ins Regelwerk zu schreiben. 

5. Mehrere Textpassagen (insbesondere z.B. Kap. 2.3 und 3.4.3) 
stellen im Wesentlichen eine Aufforderung zur Grundlagenforschung 
dar. Derartiges ist nicht geeignet als Anforderung in einem Regel-
werk. 

Betr. Kommentierung zum Umfang erforderlicher Analysen: 
siehe Beantwortung zu Kommentar Nr. 387 (FANP). 

Untersuchungen werden nur zu den Phänomenen bei Unfäl-
len mit schweren Kernschäden gefordert, die nach Stand von 
Wissenschaft und Technik hinreichend erforscht sind. Dies-
bezüglich wurden Präzisierungen im Text vorgenommen. 
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471 RSK Die in Abschnitt 2.1 „Generelle Anforderungen“ beschriebene Vorge-
hensweise zur Auswahl eines Ereignisspektrums sollte entsprechend 
der internationalen Vorgehensweise, die im Wesentlichen die Ergeb-
nisse einer PSA heranzieht, überarbeitet werden. (K2) 

 

Der Abschnitt 2.2 ist mit Ausnahme des Hinweises bei 2.2(1) als bei-
spielhafte Angabe in Abschnitt 2.1 zu integrieren. (K2) 

 

 

Aus den diesbezüglichen Analysen für die repräsentativen Fälle der 
verschiedenen Ereignisgruppen sollten die Zustände abgeleitet wer-
den, um geeignete schutzzielorientierte Notfallmaßnahmen/-
strategien zu planen. (K2) 

Eine ereignisorientierte Betrachtungsweise ist in den Sicherheitsebe-
nen 4b und 4c nicht sinnvoll. Das Regelwerk sollte hier keine detail-
lierte Ereignis-/Systemfunktionsliste enthalten. Damit können die 
Abschnitte 2.2.1 und 2.2.2 entfallen. Die im Abschnitt 2.1 (2) in Ver-
bindung mit 2.2 (1) beschriebene Vorgehensweise ist ausreichend. 
(K1) 

 

 

 

 

Übergreifend sollte der Begriff „Auslegung“ durch „Planung“ ersetzt 
werden. (K2) 

 

Bezüglich des Abschnittes 2.3 sollte sich die Darlegung am Abschnitt 
2.2 des Positionspapiers des RSK-Ausschusses ANLAGEN- UND 
SYSTEMTECHNIK zur Weiterentwicklung der Anforderungen an den 
anlageninternen Notfallschutz (Anlage zum Ergebnisprotokoll der 

Der Bezug zu den Ergebnissen der PSA ist in Kapitel 2 in 
Revision B enthalten. Dies ermöglicht auch eine Orientierung 
an der im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung eingeführten 
Methodik. Die im Rahmen der PSA ermittelten  Ereignisab-
läufe, die einen dominierenden Beitrag zur Kernschadens-
häufigkeit liefern, sollen berücksichtigt werden. 

Abschnitt 2.2 wurde aufgelöst. Die Anforderungen sind in 
genereller Weise in Nr. 2 (4) Revision B berücksichtigt. Der 
Hinweis in Nr. 2.2 (1) ist entfallen. 

 

Es ist eine zustandsorientierten Vorgehensweise bei der 
Vorbereitung, Durchführung und Wirksamkeitskontrolle der 
Notfallmaßnahmen vorgesehen. Die Darstellung wurde prä-
zisiert (siehe insbesondere Ziffern 1 (3), 2 (3) in Revision B). 

Davon zu unterscheiden ist die Betrachtung von repräsenta-
tiven Ereignisabläufen bei der Planung von Maßnahmen. Aus 
dem konkreten Ereignisablauf ergeben sich wesentliche 
Randbedingungen für die Planung von Maßnahmen (z.B. 
Verfügbarkeiten von Systemen, Zeitabläufe). Die Vorge-
hensweise wird im Kapitel 2 in Revision B verdeutlicht.  

Die Abschnitte 2.2.1 und 2.2.2 sind in Revision B entfallen. 
Die Anforderungen sind in genereller Weise in Revision B 
berücksichtigt. Dabei entfällt die detaillierte Auflistung von 
Systemausfällen. 

Der Begriff „Auslegung“ wurde - bezogen auf Maßnahmen 
des anlageninternen Notfallschutzes - durchgängig durch 
„Planung“ ersetzt, um sich auch sprachlich von den Anforde-
rungen auf der Sicherheitsebene 3 abzugrenzen. 

 
Der Abschnitt 2.3 entfällt in Revision B. Die Anforderungen 
sind in genereller Weise in Revision B berücksichtigt. Dabei 
entfällt die detaillierte Auflistung von Systemausfällen. 



ENTWURF Modul 7, Rev. B: Synoptische Darstellung 

37 

Komm.
Nr. 

Komen-
tator Kommentar Antwort von Team 7 

377. RSK-Sitzung am 11.11.2004) orientieren (K2). 

 
Das Positionspapier der RSK (377. Sitzung) wurde berück-
sichtigt. Begriffe, Struktur und Detaillierungsgrad des Moduls 
insgesamt wurden in Anlehnung an das RSK-Papier überar-
beitet.  

504 VGB Kapitel 2 „Zu berücksichtigende Ereignisse und Ereignisabläufe“ 

Kommentar: Das Kapitel schreibt eine ereignisorientierte Vorge-
hensweise vor. Dies widerspricht der bisherigen zustandsorientierten 
Vorgehensweise und Umsetzung in den Anlagen. Die zustandsorien-
tierte Vorgehensweise  entspricht auch der internationalen Praxis und 
dem Stand von Wissenschaft und Technik. 

Mit dem ereignisorientierten Ansatz wird eine Planbarkeit ähnlich 
dem Auslegungsbereich suggeriert, die nicht gegeben ist. 

 

Kapitel 2 „Zu berücksichtigende Ereignisse und Ereignisabläufe“ 

Kommentar: Notfallmaßnahmen dienen der Einhaltung von zuvor 
definierten Schutzzielen oder der Begrenzung von Auswirkungen auf 
die Umgebung, und nicht der Beherrschung von Ereignissen. 

 

Betr. Kommentierung zu ereignisorientiertem bzw. zustands-
orientiertem Vorgehen: siehe Beantwortung des übergeord-
neten Kommentars der RSK zu Kapitel 2 (Kommentar Nr. 
471). 

Die Einhaltung der übergeordneten Schutzziele wurde als 
Zielsetzung in Kapitel 1 in Revision B („Notfallstrategien“) 
verdeutlicht. 

586 ESN Die im Abschnitt 2 gewählte streng ereignisorientierte Herangehens-
weise ist für den Bereich der Sicherheitsebene 4 b/c nicht praktika-
bel. Sinnvoll wäre hier der bisher verfolgte schutzziel- bzw. zustands-
orientierte Ansatz. Für die Implementierung einer Notfallmaßnahme 
ist es zumeist unerheblich, über welche Ereigniskombination eine 
Schutzzielverletzung aufgetreten ist. Wesentlich ist die Planung der 
Maßnahme zur Schutzzieleinhaltung respektive -rückführung und 
Ihre Einbettung in das Anlagenkonzept. Bei den im Kapitel 2 verwen-
deten Formulierungen kann theoretisch eine unbegrenzte Anzahl von 
Anlagenzuständen (beliebige Anzahl von überlagerten Systemausfäl-
len) generiert werden, für die die Anlagen Notfallmaßnahmen zu ent-
wickelt hätten. Es sei diesbezüglich auch auf die Stellungnahme der 
RSK (Ausschuss AST) zum Modul 7 verwiesen. 

Betr. Kommentierung zu ereignisorientiertem bzw. zustands-
orientiertem Vorgehen: siehe Beantwortung des übergeord-
neten Kommentars der RSK zu Kapitel 2 (Kommentar Nr. 
471). 

Es ist nicht vorgesehen, alle Auslegungsstörfälle mit zusätzli-
chen Systemausfällen zu kombinieren. Bei der Planung von 
Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes sollen 
repräsentative Ereignisse zugrunde gelegt werden. (siehe 
hierzu: Kapitel 2 in Revision B). Beliebige Kombinationen von 
Ausfällen werden nicht gefordert. Der Umfang erforderlicher 
Untersuchungen ist dadurch begrenzt. Darüber hinaus kön-
nen die Ergebnisse der Untersuchungen im Rahmen der 
Sicherheitsüberprüfung genutzt werden. 

Das Konzept der RSK (Positionspapier 377. Sitzung) wurde 
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bei der Überarbeitung des Moduls zugrunde gelegt. 

601 VGB Dieses Kapitel sollte die generellen Anforderungen, die zur Ermittlung 
geeigneter Maßnahmen des Notfallschutzes dienen. Vorschlag für 
den Titel des Kapitels: „Anforderungen und Methoden zur Ermittlung 
und Entwicklung geeigneter anlageninterner Notfallschutzmaßnah-
men.“ 

Die Festlegung eines Ereignisspektrums suggeriert zunächst die 
Planbarkeit von und das ereignisorientierte Vorgehen in Notfallsitua-
tionen. Dies widerspricht dem Charakter des bisherigen anlagenin-
ternen Notfallschutzes, der schutzzielorientiert vorgeht und den Er-
halt der Barrieren als oberstes Ziel vorsieht. Darüber hinaus wird 
damit eine Vorgehensweise vorgeschrieben, die auf den Erkenntnis-
sen einer Institution basiert. Darüber hinaus ist nicht klar, anhand 
welcher Kriterien und Überlegungen das Ziel dieser Vielzahl von Un-
tersuchungen, nämlich die Entwicklung von Maßnahmen des Notfall-
schutzes erreicht werden soll. Das Kapitel muss ein Konzept zur 
Entwicklung von Maßnahmen des Notfallschutzes beinhalten, die 
bloße Aufzählung von Ereignissen und Phänomene ist überflüssig. 

Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem bei der Planung der Maß-
nahmen zugrunde zu legenden Ereignisspektrum.  

Betr. Kommentierung zu ereignisorientiertem bzw. zustands-
orientiertem Vorgehen: siehe Beantwortung des übergeord-
neten Kommentars der RSK zu Kapitel 2 (Kommentar Nr. 
471). 

Die Planbarkeit im engeren Sinne bezieht sich auf Notfall-
maßnahmen (i.S.d. Definition in Modul 7) und die bei der 
Planung dieser Notfallmaßnahmen zugrunde gelegten Ereig-
nisabläufe. 

607 EnKK 
(Work-
shop) 

Die Diskussionen zum Notfallschutz auf der Sicherheitsebene 4b sind 
ja auch Anfang der 1990er-Jahre so geführt worden. Das, was man 
damals als Ereignisablauf zugrunde gelegt hat, da hat man immer 
wieder darauf verwiesen, das sind beispielhafte Ereignisse, die zu 
einem gewissen Zustand führen. Dass man Ereignisse braucht, das 
liegt in der Vorgehensweise der Analytik. Ohne einen Ereignisablauf 
geht es nun einmal nicht. Sonst kommt man nicht zu einem Zustand, 
den man dann bewerten muss und wo man Kriterien findet. Nichts-
destotrotz halte ich es einfach falsch, hier die Ereignisse zu definie-
ren, die zu betrachten sind. Das muss in der Kunst dann irgendwo 
liegen, das Spektrum irgendwann abzudecken, das ist egal ob pro-
babilistisch oder deterministisch. Ich musste immer zu irgendwelchen 
Zuständen kommen, von denen ich dann weitergehe. Von daher ist 
es ein Spektrum oder eine Vorgehensweise, die aus meiner Sicht gar 
nicht definiert werden muss. Also, das Venting vom Containment 
haben wir ohne jegliche Ereignisabläufe erfunden. Das haben wir 
auch so hingekriegt. Und auch für die primärseitige Druckentlastung 

Zur Differenzierung zwischen ereignisorientiertem und zu-
standsorientiertem Vorgehen wurden Ergänzungen in Kapitel 
2 vorgenommen. 

Die Prüfung der Anwendbarkeit der bereits implementierten 
Notfallmaßnahmen für ein erweitertes Spektrum von Ereig-
nisabläufen folgt aus Empfehlungen der RSK. 
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haben wir erst angefangen zu rechnen mit den Ereignisabläufen, als 
wir schon beschlossen hatten, wir machen das. Also, man muss es 
nicht zwingend vorher machen. Es ist natürlich zur Definition als 
Handwerkszeug sinnvoll. Aber jetzt als Ereignisspektrum aufzuset-
zen, das dann, im Sinne eines Regelwerks, jetzt durchzuführen ist, 
das ist, denke ich mal, das falsche Signal. Danke. 

.. 

Die Ereignisabläufe zu analysieren, das ist erforderlich, wenn ich auf 
bestimmte Kriterien hingehe. Beim Venting haben wir nur gesagt, es 
gibt eine Möglichkeit, dass der Druck im Containment steigt, kräftig, 
ohne dass man das jetzt einmal genau definiert hat, woher das 
kommt. Das meine ich.  

Oder bei der Druckentlastung vom Primärkreis. Da wusste man, ir-
gendwann muss man mit dem Primärdruck herunter, weil es die HD-
Fälle gibt, die zu einem schnellen und frühen Versa-gen führen. Das 
ist trivial, wenn ich runter muss, muss ich eine Druckentlastung 
schaffen, egal wo das herkommt. Die ganze Nachweisführung und 
die Wirksamkeitsbedingungen, das haben wir alle anschließend ge-
macht, sodass man zur detaillierten Vorgehensweise, ist es sinnvoll 
und analytisch oder bei der Analytik einfach notwendig, bestimmte 
Ereignisse zu betrachten.  

Aber es ist schlecht, im Rahmen des Notfallschutzes, Ereignisse und 
Ereignisabläufe zu defi-nieren, an denen man sich festhält. Gerade 
dass, sollte man nicht machen. Hier sollte man auch „ein bisschen 
Freiheit“ lassen, dass man auch einmal anderer Ereignisse definiert, 
um zu gucken, ob man da hinkommt. Das ist ja das Forschungspro-
gramm, was hier in diesem Zusammenhang auch angeregt wurde. 
Danke. 

607 VGB Aber unser Hauptkritikpunkt ist die Ereignisliste, die dort in Ihrem 
Regelwerk aufgeführt ist. Und wenn ich einmal so gucke, als Begrün-
dung hier für Ihre Ereignisliste schreiben Sie: WENRA-Issue 5F54. 
Da tun Sie aber, meiner Meinung nach, diese WENRA-
Anforderungen missinterpretieren. Da steht nämlich genau drin, dass 
man, ausgehend von Ereignissen, sich einmal überlegen sollte, wel-

Die detaillierte Ereignisliste entfällt in Revision B.  
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che Notfallmaßnahmen sinnvoll sind. Dieses sollte auch Ziel eines 
Regelwerks sein. Da steht weiterhin gibt es eine Liste von Ereignis-
sen. Aber da steht ausdrücklich, dass es nicht Teil eines Regelwerks 
sein soll. Sondern nur Teil für das „Benchmarking“, ob so etwas 
schon einmal gemacht worden ist in den verschiedenen Anlagen in 
den verschiedenen Ländern. Also, das als Begründung heranzufüh-
ren, dass eine Ereignisliste Stand von Wissenschaft und Technik sei, 
das kann ich nicht nachvollziehen. 

607 FANP 
(Work-
shop) 

Könnten Sie noch einmal auf die Folie 14 zurückgehen? Der vorletzte 
Punkt, das ist sicher eine Formulierung, der wir gut zustimmen könn-
ten. Man findet sie aber bisher in dem Text so nicht. Das anlagen-
spezifisch nicht Relevantes nicht zu berücksichtigen ist. Da kann man 
natürlich sagen, das es selbstverständlich, aber es werden auch viele 
andere Selbstverständlichkeiten hier aufgeschrieben. 

 

Also der steht: „... wird das für die betreffende Anlage ermittelte anla-
genspezifisch repräsentative Spektrum usw. ermittelt oder betrach-
tet." So, dabei werden die Schwachstellen der Anlage... und dann 
kommt: „….als typische Phänomene und Vorgänge werden insbe-
sondere betrachtet….“ Das heißt, dass was da unten steht, egal, ob 
das jetzt bei dieser Anlage relevant ist oder nicht, das muss ich auf 
jeden Fall betrachten und ich muss noch darüber nachdenken, 
kommt jetzt noch etwas anderes dazu? 

Er steht da überhaupt nicht drin, wenn das, sagen wir einmal ein 
Phänomen ist, da passen ja auch einige dazu, das da ungenügend 
erforscht ist, dass das international noch gar nicht klar ist, wie man 
damit umgeht. Das dann gesagt wird, dann muss ich dazu zum Bei-
spiel in einer PSÜ der Aufsichtsbehörde auch gar nichts dazu liefern. 
Sondern, so wie es da steht, müsste die Aufsichtsbehörde hingehen 
und sagen: „Dann musst du ein Forschungsprojekt machen, wenn Du 
das noch nicht weißt.“ Und so steht es da. Und das kann eigentlich 
nicht sein. Dankeschön. 

Die anlagenspezifisch relevanten Phänomene sollen bei der 
Planung von Maßnahmen der Sicherheitsebene 4c berück-
sichtigt werden. Der Umkehrschluss, dass nicht relevante 
Phänomene nicht zu berücksichtigen sind, ist als zusätzliche 
Regelung aus Sicht des Teams nicht erforderlich. 

Die Detailauflistung von typischen Phänomenen entfällt in 
Revision B.  

Es können nur die Phänomene berücksichtigt werden, die 
hinreichend erforscht sind. 

607 RWE Entschuldigung. Ja also, das Problem ist, ich kann also diese prinzi-
pielle Betrachtung da nicht, also diese prinzipielle Vorgehensweise 

Es sind die Phänomene zu berücksichtigen, die nach Stand 
von Wissenschaft und Technik hinreichend erforscht sind. 
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da nicht herauslesen., also da steht: „…als typische Phänomene 
werden betrachtet.“ Also, muss ich das als Betreiber betrachten. Ich 
muss etwas sagen zu der Dampfexplosion zum Beispiel und das 
muss jemand begutachten. Und da gibt es keinen Stand von Wissen-
schaft und Technik. Da gibt es, meines Wissens, keine zwei Fachleu-
te, die zur Dampfexplosion die gleiche Meinung haben. Wenn das so 
ist, das ist noch mein Kenntnisstand aus dem EPR-Prozess, da wa-
ren wir Betreiber ja auch eingebunden, dann kann man so etwas 
nicht in ein Regelwerk schreiben. Und da ist es auch meine Bitte, das 
zu unterlassen. 

607 EnKK Danke. Direkt dazu. Wenn da stehen würde „anlagentypspezifisch", 
würden wir überhaupt kein Problem haben und würden das sofort 
einsehen. 

Der Bezug auf die für den Anlagentyp relevanten Phänome-
ne wird übernommen. 

 

Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

2.1 Generelle Anforderungen    2.1 Generelle Anforderungen 

    Team 7: 

Vormals in Nr. 3.1(1) in Revision 
A. Der Satz bezieht sich in erster 
Linie auf das zu berücksichtigen-
de Ereignisspektrum und wird 
deshalb Kapitel 2 zugeordnet.  

Die konzeptionellen Grundlagen 
zum anlageninternen Notfall-
schutz wurden in Kapitel 1 zu-
sammengefasst (siehe überge-
ordneten Kommentar der RSK, 
Nr. 471), daher wurde der zweite 
Absatz in dieses Kapitel verscho-
ben. 

2 (1) Maßnahmen  und Einrichtungen 
des anlageninternen Notfallschut-
zes werden sind so konzipiert ge-
plant, dass siedie einzelnen Maß-
nahmen möglichst für ein weites 
breites Spektrum von Ereignissen, 
Ereignisabläufen und, Phänome-
nen und Anlagenzuständen wirk-
sam eingesetzt werden können. 

Die Maßnahmen des anlagenin-
ternen Notfallschutzes richten sich 
an dem Potential der von der An-
lagentechnik gegebenen Möglich-
keiten aus. 
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Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

2.1(1) Für die Sicherheitsebenen 4b und 
4c des gestaffelten Sicherheits-
konzeptes wird ein anlagenspezi-
fisch repräsentatives Spektrum 
von Ereignissen und Ereignisab-
läufen ermittelt und bei der Konzi-
pierung der Maßnahmen des an-
lageninternen Notfallschutzes 
zugrunde gelegt. 

391 FANP Kommentar: 

Zur Kritik am gesamten Abschnitt 
2 siehe übergeordnete Anmer-
kung 5 ((Anm.: siehe Kommentar 
Nr. 387). Im Übrigen ist nach 
internationalen Kenntnisstand zu 
den Phänomenen bei hypotheti-
schen schweren Störfällen für 
ähnliche Anlagen eine generische 
Betrachtung angebracht, die nur 
zu Einzelaspekten durch anla-
genspezifische Analysen erfor-
derlichenfalls zu ergänzen ist. 

Insbesondere fehlen nachvoll-
ziehbare Kriterien, wo überhaupt 
ein weitergehender Untersu-
chungsumfang noch sinnvoll ist. 

Team 7: 

Eine generische Betrachtung ist 
nicht in jedem Fall ausreichend, 
da das spezifische Verhalten der 
Anlage beim Unfallablauf berück-
sichtigt werden muss. Aufgrund 
der Übereinstimmungen bei An-
lagen des gleichen Anlagentyps 
kann dafür eine gemeinsame 
Betrachtung erfolgen (Anregung 
aus Workshop E).  

Weitere Anmerkungen: siehe 
Beantwortung des übergeordne-
ten Kommentars Nr. 387 (FANP) 
zu Kapitel 2. 

2 (2) Für die Sicherheitsebenen 4b und 
4c des gestaffelten Sicherheits-
konzeptes wird ein anlagenspezi-
fisch repräsentatives Spektrum 
von Ereignissen und Ereignisab-
läufen ermittelt und bei der Konzi-
pierung der Maßnahmen des an-
lageninternen Notfallschutzes 
zugrunde gelegt. 

Bei der Planung von Maßnahmen 
des anlageninternen Notfallschut-
zes wird ein anlagentypspezifi-
sches Spektrum von Ereignisab-
läufen gemäß Ziffer 2 (4) und 
Phänomenen gemäß Ziffer 2 (5) 
ermittelt und zugrunde gelegt.  

Ereignisabläufe, die zu gleichen 
Anlagenzuständen führen, können 
gebündelt und durch einen reprä-
sentativen Ereignisablauf wieder-
gegeben werden.  

 

  607 FANP  Kommentar:   
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

(Workshop) Es geht ganz schnell. Ich möchte 
es nur vor der Pause sagen, viel-
leicht kann man in der Pause 
noch einmal darüber nachden-
ken. Also ich hätte doch für die 
weitere Diskussion den Vor-
schlag, ich habe angesprochen in 
dem Regelwerk steht drin, ein 
ganz umfassender Mechanismus 
mit dem Anspruch auf Vollstän-
digkeit. So und dann habe ich 
Beispiele dafür genannt, warum 
das unsinnig ist. Ich habe aber 
gleichzeitig gesagt, es gibt natür-
lich Bereiche, wo es lohnt, nach-
zudenken. Also, wenn Sie mir 
jetzt, auch Sie, Herr Liemersdorf, 
mir drei oder vier Beispiele nen-
nen, wo es sinnvoll ist anlagen-
spezifisch etwas zu betrachten, 
dann ist das natürlich gar nichts 
Neues. Aber dann muss man, 
wenn man etwas aufschreibt, 
sagen, das und das muss man 
betrachten und so weit anlagen-
spezifische Dinge eine Rolle spie-
len, muss man das auch berück-
sichtigen. Dann sind wir schon 
fertig. Dann brauchen wir all das, 
was Sie da aufgeschrieben ha-
ben überhaupt nicht. Danke. 

Team 7: 

Siehe Beantwortung des Kom-
mentar Nr. 391 zu Nr. 2.1(1) in 
Revision A. 
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Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

  429 VGB Kommentar: 

An mehreren Stellen findet sich 
das Konzept einer abdeckenden 
Betrachtung repräsentativer aus-
legungsüberschreitender Ereig-
nisse. Wie weit eine solche Ab-
deckung gehen soll, ist aber nicht 
ausreichend geklärt. Die getroffe-
nen Festlegungen der zu betrach-
tenden Anlagenzustände sind 
z. T. unklar. Sie beruhen auch 
nicht auf übergeordneten Prinzi-
pien, so dass sie weitgehend 
willkürlich sind mit entsprechend 
negativen Folgen für die Ausge-
wogenheit des Vorgehens. Letzt-
lich eröffnet das Textmodul damit 
weite Felder für künftige Ausei-
nandersetzungen über Umfang 
und Tiefe von Nachweisen und 
Begutachtungen, ohne dass dem 
auch nur ansatzweise ein er-
kennbarer Gewinn an Sicherheit 
gegenüberstünde. 

Team 7: 

Die Darstellung der Vorgehens-
weise in Kapitel 2 wurde überar-
beitet und präzisiert. Dabei wurde 
insbesondere der übergeordnete 
Kommentar der RSK (Kommentar 
Nr. 471) zugrunde gelegt. Diesem 
Kommentar folgend sind in Revi-
sion B des Moduls auch Ab-
schnitte mit Detailanforderungen 
in Kapitel 2 entfallen. 
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  468 Lauer Kommentar: 

Die hier geforderte Systematisie-
rung in Anlehnung an das Vorge-
hen in der Auslegung ist auf SE 4 
meines Erachtens nicht sinnvoll.  

Zur notwendigen Eingrenzung 
des Ereignisspektrums siehe 
auch übergeordnete Kommentar 
zu 2. 

Team 7: 

Für die Planung Maßnahmen des 
anlageninternen Notfallschutzes 
werden repräsentative Ereignis-
abläufe ermittelt, die die in Nr. 
2(4) in Revision B genannten 
Ereignisgruppen umfassen. Das 
Vorgehen unterscheidet sich von 
dem auf der Sicherheitsebene 3 
bei dem von einer Liste von zu 
beherrschenden Einzelereignis-
sen (vgl. Modul 3) ausgegangen 
wird.  

  

    Team 7: 

Der Absatz wurde in Revision B 
neu aufgenommen. Aufgrund der 
Kommentare ergab sich der Be-
darf für eine weitere Präzisierung 
der Darstellung der zustandsori-
entierten Vorgehensweise, siehe 
auch die Kommentare der RSK, 
Nr. 471 und FANP, Nr. 387. 

Zum besseren Verständnis wur-
den Beispiele zu charakterisie-

2 (3) Aus dem analysierten Spektrum 
werden charakterisierende Anla-
genzustände bei Ereignisabläufen 
mit Mehrfachversagen von Sicher-
heitseinrichtungen und bei Unfäl-
len mit schweren Kernschäden er-
mittelt, die typisch sind für Anla-
genzustände bei unterschiedli-
chen Ereignisabläufen und Phä-
nomenen. 
Es sind bei DWR insbesondere 



ENTWURF Modul 7, Rev. B: Synoptische Darstellung 

46 

Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

renden Anlagenzuständen der 
Sicherheitsebene 4b aus den 
Erläuterung zur Sicherheitssta-
tusanalyse entnommen. 

folgende Anlagenzustände infolge 
Nichtverfügbarkeit angeforderter 
Sicherheitseinrichtungen zu be-
trachten: 
− Ausfall der gesamten Dampf-

erzeuger-Bespeisung mit der 
Tendenz zur völligen Aus-
dampfung der Sekundärsei-
ten, 

− Kühlmittelverlust mit kleinem 
Leckquerschnitt mit der Ten-
denz zum Anstieg des Kühl-
mitteldrucks über den Förder-
druck der Hochdruck(HD)-
Einspeisepumpen, 

− doppelendiger Bruch eines 
Heizrohres in einem Dampfer-
zeuger und Anstieg des 
Frischdampf-Drucks mit der 
Tendenz zum Ansprechen des 
Frischdampf-Sicherheits-
ventils, 

− Ausfall der gesamten Dreh-
stromversorgung soweit nicht 
batterieversorgt für eine Zeit-
dauer bis zu 2 Stunden, 

− Abfall des Füllstandes im 
Reaktordruckbehälter unter 
Mitte Hauptkühlmittelleitung 
und Brennelementaustritts-
temperatur > 400 OC, 

− globaler langfristiger Druckan-
stieg im Sicherheitsbehälter 
mit der Tendenz zum Anstieg 
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über den Auslegungsdruck. 
Es sind bei SWR insbesondere 
folgende Anlagenzustände infolge 
Nichtverfügbarkeit angeforderter 
Sicherheitseinrichtungen zu be-
trachten: 
− Kühlmittelverlust mit nachfol-

gender Überspeisung einer 
Frischdampf-Leitung und der 
Möglichkeit von Kondensati-
onsschlägen außerhalb des 
Durchdringungsabschlusses, 

− Ereignisabläufe mit der Ten-
denz des Abfallens des Füll-
standes im Reaktordruckbe-
hälter bis Kernunterkante, 

− Ausfall der gesamten Dreh-
stromversorgung soweit nicht 
batterieversorgt für eine Zeit-
dauer bis zu 2 Stunden, 

− globaler langfristiger Druckan-
stieg im Sicherheitsbehälter 
mit der Tendenz zum Anstieg 
über den Auslegungsdruck. 

Anhand der charakterisierenden 
Anlagenzustände und den daraus 
abgeleiteten zustandsorientierten 
Kriterien erfolgt die Planung der 
jeweils geeigneten Notfallstrate-
gien und der zugeordneten Not-
fallmaßnahmen oder Handlungs-
empfehlungen. Zustandsorientier-
te Kriterien werden für die Aus-
wahl, die Vorbereitung, die Durch-
führung und die Kontrolle der 
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Wirksamkeit der jeweils geeigne-
ten Notfallstrategien und der zu-
geordneten Notfallmaßnahmen 
oder für die Auswahl der Hand-
lungsempfehlungen festgelegt. 

    Team 7: 

Der übergeordnete Kommentar 
der RSK zur Neustrukturierung 
von  Kapitel 2 (Kommentar Nr. 
471) wurde übernommen. In An-
lehnung an das Positionspapier 
der RSK (377. Sitzung) wurden 
die Anforderungen zur Sicher-
heitsebene 4b in grundlegenden 
Anforderungen zusammenge-
fasst. Weitere Detailregelungen 
(vormals Kapitel 2.2 in Revision 
A) sind entfallen. Ergänzt wurden 
einzelne Präzisierungen. 

2 (4) Für die Auslegung von Notfall-
maßnahmen der Sicherheitsebe-
ne 4b zur Wiederherstellung und 
zum Erhalt der Kühlung der 
Brennelemente im Reaktorkern 
werden insbesondere Ereignisse 
in den Ereignisgruppen: 

Das der Planung von präventiven 
Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzeszugrunde gelegte 
Spektrum von Ereignisabläufen 
umfasst Ereignisse aus den Er-
eignisgruppen (siehe auch: „Si-
cherheitsanforderungen für Kern-
kraftwerke: Grundlegende Sicher-
heitsanforderungen“ (Modul 1) 
Ziffer 7.4 (1)): 

- Transienten, 

- Kühlmittelverluststörfälle 
innerhalb des Sicherheitsbe-
hälters infolge von kleinen 
und mittleren (bis 0,1 F) 
Lecks am Reaktorkühlkreis-
laufsystem bei geschlosse-
nem und offenem RDB, 

- Kühlmittelverluststörfälle mit 
Umgehung des Sicherheits-
behälters, 
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o bei DWR-Anlagen infolge 
von nicht absperrbaren 
Lecks in Anschlusslei-
tungen am Reaktorkühl-
kreislauf  

o und bei DWR-Anlagen 
infolge von Dampfer-
zeugerheizrohrlecks bis 
zu einer Leckgröße, die 
von der Hochdrucksi-
cherheitseinspeisung 
nicht überspeist werden 
kann, 

o bei SWR-Anlagen infolge 
von nicht absperrbaren 
Lecks in Anschlusslei-
tungen am Reaktorkühl-
kreislauf und infolge von 
nicht absperrbaren Lecks 
an der Kondensations-
kammer. 

zugrunde gelegt. 

Für die Auswahl repräsentativer 
Ereignisse wird in den Ereignis-
gruppen der Ausfall von System-
funktionen unterstellt, die zu Be-
herrschung der Ereignisse erfor-
derlich sind (gemäß Kapitel 2.2.1, 
2.2.2.). 

Für diese Ereignisse wird zur Pla-
nung von präventiven Maßnah-
men des anlageninternen Notfall-
schutzes zum einen der vollstän-
dige Ausfall einer der zur Beherr-
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schung der Ereignisse erforderli-
chen Sicherheitsfunktion und zum 
anderen einer der erforderlichen 
Versorgungsfunktion unterstellt. In 
separaten Analysen wird nachein-
ander für das gesamte Spektrum 
der für das jeweilige Ereignis er-
forderlichen Sicherheits- und Ver-
sorgungsfunktionen deren Ausfall 
unterstellt und hinsichtlich der 
Auswirkungen untersucht. 

    Team 7: 

Der übergeordnete Kommentar 
der RSK zur Neustrukturierung 
von Kapitel 2 (Kommentar Nr. 
471) wurde übernommen. In An-
lehnung an das Positionspapier 
der RSK (377. Sitzung) wurden 
die Anforderungen zur Sicher-
heitsebene 4c in grundlegenden 
Anforderungen zusammenge-
fasst. Weitere Detailregelungen 
(vormals Kapitel 2.3 in Revision 
A) sind entfallen. 

Ein expliziter Hinweis auf die 
Berücksichtigung von Ereignissen 
und Phänomenen nach dem 
Stand von Wissenschaft und 
Technik erscheint nicht erforder-
lich, da selbstredend. 

2 (5) Für die Auslegung von Notfall-
maßnahmen und –strategien der 
Sicherheitsebene 4c wird das für 
die betreffende Anlage ermittelte 
anlagenspezifisch repräsentative 
Spektrum von Ereignissen und 
Ereignisabläufen und die damit im 
Zusammenhang stehenden Phä-
nomene und Vorgänge bei Unfäl-
len mit schweren Kernschäden 
betrachtet. Dabei werden die 
Schwachstellen der Anlage in 
Bezug auf Aktivitätsaustrag (Frei-
setzungspfade in die Umgebung) 
berücksichtigt. Als typische Phä-
nomene und Vorgänge werden 
insbesondere betrachtet :  

Für die Planung von mitigativen 
Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes wird ein Spektrum 
von Ereignisabläufen zugrunde 
gelegt, das die für den betreffen-
den Anlagentyp relevanten Phä-
nomene bei Unfällen mit schwe-
ren Kernschäden berücksichtigt. 
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Dabei werden insbesondere Phä-
nomene betrachtet, die die Integri-
tät des Sicherheitsbehälters ge-
fährden sowie Auswirkungen in 
Bezug auf die Freisetzung radio-
aktiver Stoffe und mögliche Frei-
setzungspfade dieser in die Um-
gebung haben (siehe auch: „Si-
cherheitsanforderungen für Kern-
kraftwerke: Grundlegende Sicher-
heitsanforderungen“ (Modul 1) 
Ziffer 7.5 (1)). 

    Team 7: 

Übernommen aus Nr. 2.2(2), 
Modul 7, Revision A.  

Änderung von Struktur und Beg-
riffen des Moduls entsprechend 
übergeordnetem Kommentar der 
RSK. 

2 (6) Für die Planung von Notfallmaß-
nahmen der Sicherheitsebene 4b  
präventiven und mitigativen Maß-
nahmen des anlageninternen Not-
fallschutzes zur Wiederherstellung 
und dem Erhalt der Kühlung der 
Brennelemente im Brennelement-
lagerbecken werden insbesondere 
Ereignisse und Ereignisabläufe 
und Phänomene mit: 

- vollständigem Ausfall der 
Brennelementlagerbecken-
kühlung sowie 

- Wasserverlusten Kühlmittel-
verlust   aus dem Brennele-
mentlagerbecken mit Unter-
schreitung des zur Kühlung 
auf der Sicherheitsebene 3 
erforderlichen Mindestfüll-
stands  

zu gGrunde gelegt. 

2.1(2) Das für die Auslegung der Maß- 392 FANP Kommentar: 2 (7) Das für Auslegung der Maßnah-
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nahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes heranzuziehende 
anlagenspezifisch repräsentative 
Spektrum von Ereignissen und 
Ereignisabläufen wird durch eine 
systematische Auswertung der für 
die Anlage wesentlichen Informa-
tionsquellen ermittelt. Dazu kön-
nen die Ergebnisse aus der Si-
cherheitsüberprüfung, bestehend 
aus probabilistischer Sicherheits-
analyse und deterministischer 
Sicherheitsstatusanalyse, sowie 
aus Betriebserfahrungen und 
Ergebnissen der Reaktorsicher-
heitsforschung herangezogen 
werden. 

Diese Anforderung ist unklar. 
Welche Ergebnisse aus der de-
terministischen Sicherheitssta-
tusanalyse oder aus Betriebser-
fahrungen sollten geeignete In-
formationen für hypothetische 
Ereignisabläufe auf der Sicher-
heitsebene 4 geben? 

Team 7: 

Zur Berücksichtigung von Vorge-
hensweisen und Ergebnissen der 
PSA wurden Ergänzungen vor-
genommen. Weitere Einzelheiten 
können aus den Fachbänden 
zum Leitfaden PSA abgeleitet 
werden. 

Betriebserfahrungen liegen z.B. 
aus der Auswertung der internati-
onal bekannten Unfallereignissen 
vor. 

men des anlageninternen Notfall-
schutzes heranzuziehende anla-
genspezifisch repräsentative 
Spektrum von Ereignissen und 
Ereignisabläufen die Planung der 
Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes heranzuziehende 
Spektrum von Ereignisabläufen 
und Phänomenen wird durch eine 
systematische Auswertung der für 
die Anlage wesentlichen Informa-
tionsquellen ermittelt.  

Insbesondere werden die Ergeb-
nisse aus der Sicherheitsüberprü-
fung, bestehend aus probabilisti-
scher Sicherheitsanalyse und 
deterministischer Sicherheitssta-
tusanalyse, sowie aus Betriebser-
fahrungen und Ergebnissen der 
Reaktorsicherheitsforschung  
herangezogen werden.  

Dabei ist sichergestellt, dass die 
Ereignisabläufe und Phänomene, 
die nach den Ergebnissen der Si-
cherheitsüberprüfung einen domi-
nierenden Beitrag zur Kernscha-
denshäufigkeit und zur Freiset-
zung radioaktiver Stoffe in die 
Umgebung liefern, berücksichtigt 
sind. 

  586 ESN Kommentar: 

Der Begriff Auslegung sollte 
durch den Begriff Planung ersetzt 
werden. Diese vom Team bereits 
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grundsätzlich zugesagte Begriffs-
änderung sollte sich aber nicht 
nur auf diese isolierten Begriffe, 
sondern auch auf die hinter die-
sen Begriffen stehenden unter-
schiedlichen Ansätze der Heran-
gehensweise bei Auslegung bzw. 
Planung beziehen. 

Team 7: 

Betr. Verwendung der Begriffe 
„Auslegung“ bzw. „Planung“: sie-
he Beantwortung des übergeord-
neten Kommentars der RSK zu 
Kapitel 2 (Kommentar Nr. 471) 

Die Anforderungen an die Pla-
nung von Maßnahmen des anla-
geninternen Notfallschutzes un-
terscheiden sich von denen bei 
der Auslegung von Sicherheits-
systemen. Die spezifischen An-
forderungen an Maßnahmen des 
anlageninternen Notfallschutzes 
sind in Modul 7 insgesamt zu-
sammengestellt. 

2.1(3) Bei der Planung von Notfallmaß-
nahmen und Notfallstrategien 
werden Anlagenzustände ausge-
hend von allen Betriebsphasen 
berücksichtigt. 

  Team 7: 

Anpassung an die Begriffsdefini-
tionen in Revision B. 

2 (8) Bei der Planung von Notfallmaß-
nahmen und Notfallstrategien 
präventiven und mitigativen Maß-
nahmen des anlageninternen Not-
fallschutzes werden Anlagenzu-
stände ausgehend von allen Be-
triebsphasen berücksichtigt. 

2.1(4) Die Vollständigkeit des bei der 
Auslegung der Maßnahmen des 
anlageninternen Notfallschutzes 

393 FANP Kommentar: 

Der Nachweis der Vollständigkeit 

 Die Vollständigkeit des bei der 
Auslegung der Maßnahmen des 
anlageninternen Notfallschutzes 
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zugrunde gelegten anlagenspezi-
fisch repräsentativen Spektrums 
von Ereignissen und Ereignisab-
läufen wird bei Vorliegen neuer 
Erkenntnisse, mindestens jedoch 
zum Zeitpunkt der Sicherheits-
überprüfung, überprüft. 

hypothetischer Szenarien ist prin-
zipiell nicht führbar. 

Team 7: 

Der Kommentar wurde über-
nommen. Textänderung in Nr. 
4(2) in Revision B. 

Die Forderung nach regelmäßiger 
Überprüfung wurde in Revision B 
auf die Maßnahmen insgesamt 
bezogen und daher dem Kapitel 4 
(Nachweisführung) zugeordnet. 

zugrunde gelegten anlagenspezi-
fisch repräsentativen Spektrums 
von Ereignissen und Ereignisab-
läufen wird bei Vorliegen neuer 
Erkenntnisse, mindestens jedoch 
zum Zeitpunkt der Sicherheits-
überprüfung, überprüft. 

2.2 Sicherheitsebene 4b    2.2 Sicherheitsebene 4b 

2.2(1) Für die Auslegung von Notfall-
maßnahmen der Sicherheitsebe-
ne 4b zur Wiederherstellung und 
zum Erhalt der Kühlung der 
Brennelemente im Reaktorkern 
werden insbesondere Ereignisse 
in den Ereignisgruppen:  

- Transienten, 

- Kühlmittelverluststörfälle inner-
halb des Sicherheitsbehälters 
infolge von kleinen und mittle-
ren (bis 0,1 F) Lecks am Reak-
torkühlsystem bei geschlosse-
nem und offenem RDB, 

- Kühlmittelverluststörfälle mit 
Umgehung des Sicherheitsbe-
hälters infolge von Lecks in An-
schlussleitungen am Reaktor-
kühlsystem und infolge von 
Dampferzeugerheizrohrlecks 

586 ESN Kommentar: 

Unter Berücksichtigung des ü-
bergreifenden Kommentars zum 
Kap. 2 ist dieser Abschnitt ent-
behrlich. 

Team 7: 

Der Abschnitt 2.2 entfällt in Revi-
sion B. Siehe hierzu: Beantwor-
tung des übergeordneten Kom-
mentars der RSK zu Kapitel 2 
(Kommentar Nr. 471).  

 Für die Auslegung von Notfall-
maßnahmen der Sicherheitsebe-
ne 4b zur Wiederherstellung und 
zum Erhalt der Kühlung der 
Brennelemente im Reaktorkern 
werden insbesondere Ereignisse 
in den Ereignisgruppen:  

-Transienten, 

-Kühlmittelverluststörfälle inner-
halb des Sicherheitsbehälters 
infolge von kleinen und mittle-
ren (bis 0,1 F) Lecks am Reak-
torkühlsystem bei geschlosse-
nem und offenem RDB, 

-Kühlmittelverluststörfälle mit Um-
gehung des Sicherheitsbehäl-
ters infolge von Lecks in An-
schlussleitungen am Reaktor-
kühlsystem und infolge von 
Dampferzeugerheizrohrlecks 
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zugrunde gelegt. 

Für die Auswahl repräsentativer 
Ereignisse wird in den Ereignis-
gruppen der Ausfall von System-
funktionen unterstellt, die zu Be-
herrschung der Ereignisse erfor-
derlich sind (gemäß Kapitel 2.2.1, 
2.2.2.). 

zugrunde gelegt. 

Für die Auswahl repräsentativer 
Ereignisse wird in den Ereignis-
gruppen der Ausfall von System-
funktionen unterstellt, die zu Be-
herrschung der Ereignisse erfor-
derlich sind (gemäß Kapitel 2.2.1, 
2.2.2.). 

Hin-
weis 

Die Ereignisgruppen sind abde-
ckend für die Ereigniskategorien, 
die in den „Sicherheitsanforderun-
gen für Kernkraftwerke: Bei 
Druck- und Siedewasserreaktoren 
zu berücksichtigende Ereignisse" 
(Modul 3) aufgelistet sind. Dar-
über hinaus werden in der Ereig-
nisgruppe „Lecks mit Umgehung 
des Sicherheitsbehälters“ Ereig-
nisabläufe mit Bruch mehrerer 
Dampferzeugerheizrohre berück-
sichtigt. 

  Team 7: 

Der Hinweis entfällt in Revision B. 
Siehe hierzu: Beantwortung des 
übergeordneten Kommentars der 
RSK zu Kapitel 2 (Kommentar Nr. 
471). 

 Die Ereignisgruppen sind abde-
ckend für die Ereigniskategorien, 
die in den „Sicherheitsanforderun-
gen für Kernkraftwerke: Bei 
Druck- und Siedewasserreaktoren 
zu berücksichtigende Ereignisse" 
(Modul 3) aufgelistet sind. Dar-
über hinaus werden in der Ereig-
nisgruppe „Lecks mit Umgehung 
des Sicherheitsbehälters“ Ereig-
nisabläufe mit Bruch mehrerer 
Dampferzeugerheizrohre berück-
sichtigt. 

2.2(2) Für die Auslegung von Notfall-
maßnahmen der Sicherheitsebe-
ne 4b zur Wiederherstellung und 
dem Erhalt der Kühlung der 
Brennelemente im Brennelement-
becken werden insbesondere 
Ereignisse und Ereignisabläufe 
mit: 

- vollständigem Ausfall der 
Brennelementlagerbeckenküh-
lung sowie 

- Wasserverlusten aus dem 
Brennelementlagerbecken mit 

  Team 7: 

Berücksichtigt in Nr. 2(6) in Revi-
sion B entsprechend übergeord-
netem Kommentar der RSK zur 
Neugliederung von Kapitel 2 
(Kommentar Nr. 471). 

 Für die Auslegung von Notfall-
maßnahmen der Sicherheitsebe-
ne 4b zur Wiederherstellung und 
dem Erhalt der Kühlung der 
Brennelemente im Brennelement-
becken werden insbesondere 
Ereignisse und Ereignisabläufe 
mit: 

-vollständigem Ausfall der Brenn-
elementlagerbeckenkühlung 
sowie 

-Wasserverlusten aus dem Brenn-
elementlagerbecken mit Unter-
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Unterschreitung des auf der Si-
cherheitsebene 3 erforderlichen 
Mindestfüllstands  

zugrunde gelegt. 

schreitung des auf der Sicher-
heitsebene 3 erforderlichen 
Mindestfüllstands  

zugrunde gelegt. 

2.2.1 DWR-Anlagen    2.1.1 DWR-Anlagen 

2.2.1 
(1) 

Für die Auswahl der vom Leis-
tungsbetrieb (Betriebsphase A) 
ausgehenden repräsentativen 
Ereignissen in der Ereignisgruppe 
„Transienten“ wird insbesondere 
der Ausfall folgender Systemfunk-
tionen unterstellt, die zur Beherr-
schung der Ereignisse erforderlich 
sind: 

- Ausfall der Dampferzeugerbe-
speisung; 

- Ausfall der Frischdampfabfuhr; 

- Ausfall der langfristigen Nach-
wärmeabfuhr nach Ausfall der 
Hauptwärmesenke oder Ausfall 
der Dampferzeugerbespeisung; 

- Ausfall der Aufborierung bei 
Überführung der Anlage in den 
Zustand „unterkritisch kalt“; 

- Ausfall von Versorgungsfunkti-
onen, wie z.B.: 

- Ausfall der nicht batteriege-
pufferten Energieversorgung 
(station black-out), 

- Ausfall der Komponenten-
Kühlwasserversorgung,  

586 ESN Kommentar: 

Die Begriffe „Systemfunktionen“ 
und „Versorgungsfunktionen“ sind 
nicht definiert. 

Die verwendete Formulierung 
„Ausfall folgender Systemfunktio-
nen...“ in Verbindung mit den 
Anstrichen „Ausfall der...“ führt zu 
einer Dopplung des Wortes „Aus-
fall“. 

Team 7: 

Die detaillierte Auflistung entfällt 
in Revision B. Siehe hierzu: Be-
antwortung des übergeordneten 
Kommentars der RSK zu Kapitel 
2 (Kommentar Nr. 471). Der Ab-
satz ist inhaltlich in der überge-
ordnete Anforderung in Ziffer 2(4) 
berücksichtigt.  

Der Begriff "Systemfunktionen" 
wird dort durch „Sicherheitsfunk-
tion“ (siehe Begriffsdefinitionen) 
ersetzt.  

 Für die Auswahl der vom Leis-
tungsbetrieb (Betriebsphase A) 
ausgehenden repräsentativen 
Ereignissen in der Ereignisgruppe 
„Transienten“ wird insbesondere 
der Ausfall folgender Systemfunk-
tionen unterstellt, die zur Beherr-
schung der Ereignisse erforderlich 
sind: 

-Ausfall der Dampferzeugerbe-
speisung; 

-Ausfall der Frischdampfabfuhr; 

-Ausfall der langfristigen Nach-
wärmeabfuhr nach Ausfall der 
Hauptwärmesenke oder Ausfall 
der Dampferzeugerbespeisung; 

-Ausfall der Aufborierung bei Ü-
berführung der Anlage in den 
Zustand „unterkritisch kalt“; 

-Ausfall von Versorgungsfunktio-
nen, wie z.B.: 

-Ausfall der nicht batteriege-
pufferten Energieversorgung 
(station black-out), 

-Ausfall der Komponenten-
Kühlwasserversorgung,  
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- Ausfall der Komponenten-
Ölversorgung; 

- Ausfall der zum Abfahren erfor-
derlichen Systeme infolge Ü-
berflutung des Ringraums. 

Satz 1 gilt entsprechend für die 
Auswahl der von den Betriebs-
phasen B – F ausgehenden re-
präsentativen Ereignisse, soweit 
der Ausfall der genannten Sys-
temfunktionen in der jeweiligen 
Betriebsphase relevant für die 
Beherrschung der Ereignisse ist. 

-Ausfall der Komponenten-
Ölversorgung; 

-Ausfall der zum Abfahren erfor-
derlichen Systeme infolge Ü-
berflutung des Ringraums. 

Satz 1 gilt entsprechend für die 
Auswahl der von den Betriebs-
phasen B – F ausgehenden re-
präsentativen Ereignisse, soweit 
der Ausfall der genannten Sys-
temfunktionen in der jeweiligen 
Betriebsphase relevant für die 
Beherrschung der Ereignisse ist. 

2.2.1 
(2) 

Für die Auswahl der vom Leis-
tungsbetrieb (Betriebsphase A) 
ausgehenden repräsentativen 
Ereignisse in der Ereignisgruppe 
„Kühlmittelverluststörfälle inner-
halb des Sicherheitsbehälters“ 
wird insbesondere der Ausfall 
folgender Systemfunktionen un-
terstellt, die zur Beherrschung der 
Ereignisse erforderlich sind: 

- Ausfall der sekundärseitigen 
Wärmeabfuhr (Dampferzeuger-
bespeisung, Frischdampfab-
fuhr); 

- Ausfall der langfristigen Nach-
wärmeabfuhr bei unzureichen-
den Speisewasservorräten; 

- Ausfall von erforderlichen Si-
cherheitseinspeisesystemen 
zur Leckageergänzung und 

586 ESN Kommentar:  

Es stellt sich die Frage, wieso 
Spezialfälle wie "Verstopfung der 
Sumpfsiebe" in einem überge-
ordneten Regelwerk Erwähnung 
finden, würde man diesen Detail-
lierungsgrad beibehalten, wären 
eine Vielzahl weitere Aspekte 
aufzunehmen. 

Team 7: 

Die detaillierte Auflistung entfällt 
in Revision B. Der Absatz ist in-
haltlich in der übergeordneten 
Anforderung in Ziffer 2(4) in Revi-
sion berücksichtigt. Siehe hierzu: 
Beantwortung des übergeordne-
ten Kommentars der RSK zu 
Kapitel 2 (Kommentar Nr. 471).  

 Für die Auswahl der vom Leis-
tungsbetrieb (Betriebsphase A) 
ausgehenden repräsentativen 
Ereignisse in der Ereignisgruppe 
„Kühlmittelverluststörfälle inner-
halb des Sicherheitsbehälters“ 
wird insbesondere der Ausfall 
folgender Systemfunktionen un-
terstellt, die zur Beherrschung der 
Ereignisse erforderlich sind: 

-Ausfall der sekundärseitigen 
Wärmeabfuhr (Dampferzeuger-
bespeisung, Frischdampfab-
fuhr); 

-Ausfall der langfristigen Nach-
wärmeabfuhr bei unzureichen-
den Speisewasservorräten; 

-Ausfall von erforderlichen Sicher-
heitseinspeisesystemen zur 
Leckageergänzung und Aufbo-
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Aufborierung des Kühlmittels. 
Dabei werden auch die Mög-
lichkeit der Verstopfung der 
Sumpfsiebe und die Entborie-
rung des Kühlmittels bei der 
Wärmeabfuhr im „Reflux Con-
denser Mode“ einbezogen. 

Satz 1 gilt entsprechend für die 
Auswahl der von den Betriebs-
phasen B – F ausgehenden re-
präsentativen Ereignisse, soweit 
der Ausfall der genannten Sys-
temfunktionen in der jeweiligen 
Betriebsphase relevant für die 
Beherrschung der Ereignisse ist. 

rierung des Kühlmittels. Dabei 
werden auch die Möglichkeit 
der Verstopfung der Sumpfsie-
be und die Entborierung des 
Kühlmittels bei der Wärmeab-
fuhr im „Reflux Condenser 
Mode“ einbezogen. 

Satz 1 gilt entsprechend für die 
Auswahl der von den Betriebs-
phasen B – F ausgehenden re-
präsentativen Ereignisse, soweit 
der Ausfall der genannten Sys-
temfunktionen in der jeweiligen 
Betriebsphase relevant für die 
Beherrschung der Ereignisse ist. 

2.2.1 
(3) 

Für die Auswahl der vom Leis-
tungsbetrieb (Betriebsphase A) 
ausgehenden repräsentativen 
Ereignisse in der Ereignisgruppe 
„Kühlmittelverluststörfälle mit Um-
gehung des Sicherheitsbehälters“ 
werden insbesondere herangezo-
gen: 

- Lecks in Anschlussleitungen 
am Primärkreis (inkl. im Ring-
raum) in Verbindung mit Ausfall 
des Primärkreisabschlusses, 

- Versagen eines oder mehrerer 
(maximal 10) Dampferzeuger-
heizrohre mit Ausfall der Isolie-
rung defekter Dampferzeuger. 

Dabei wird der Ausfall von Sys-
temfunktionen, die zur Beherr-
schung der Ereignisse erforderlich 

586 ESN Kommentar: 

Während in den Wickeln 1 und 2 
jeweils von Systemfunktionen 
und deren Ausfällen ausgegan-
gen wird, erfolgt in diesem Absatz 
ein Übergang zur Benennung von 
Störfällen. Obwohl diese Störfälle 
für sich genommen schon ausle-
gungsüberschreitend sind (u-
nabsperrbaren Leckage außer-
halb des SB) wird zusätzlich an-
gemerkt, dass der Ausfall von 
Systemfunktionen die zur Beherr-
schung der Ereignisse erforder-
lich sind zu unterstellen ist. 

Die im ersten Anstrich enthaltene 
Formulierung ist nicht abdeckend, 
da nur Systeme mit PKA erfasst 
werden. Leckagen sind jedoch 

 Für die Auswahl der vom Leis-
tungsbetrieb (Betriebsphase A) 
ausgehenden repräsentativen 
Ereignisse in der Ereignisgruppe 
„Kühlmittelverluststörfälle mit Um-
gehung des Sicherheitsbehälters“ 
werden insbesondere herangezo-
gen: 

- Lecks in Anschlussleitungen 
am Primärkreis (inkl. im Ring-
raum) in Verbindung mit Ausfall 
des Primärkreisabschlusses 

- Versagen eines oder mehrerer 
(maximal 10) Dampferzeuger-
heizrohre mit Ausfall der Isolie-
rung defekter Dampferzeuger. 

Dabei wird der Ausfall von Sys-
temfunktionen, die zur Beherr-
schung der Ereignisse erforderlich 
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sind, unterstellt. 

Satz 1 und 2 gelten entsprechend 
für die Auswahl der von den Be-
triebsphasen B – F ausgehenden 
repräsentativen Ereignisse, soweit 
der Ausfall von Systemfunktionen 
in der jeweiligen Betriebsphase 
relevant für die Beherrschung der 
Ereignisse ist. 

auch über anschließende Sys-
tem, die nicht in den PKA einge-
bunden sind (z.B. Not- und Nach-
kühlsystem) denkbar. 

Leckagen aus dem RSB bei Kühl-
mittelverluststörfällen innerhalb 
des RSB sind in dem Absatz 
nicht enthalten, insofern besteht 
hier eine Diskrepanz zu den be-
reits bestehenden Anforderungen 
(vgl. z.B. Alarmierungskriterien 
der RSK/SSK) 

Eine abdeckende Formulierung 
wäre an dieser Stelle: "Funktion 
des RSB (Aktivitätsrückhaltung, 
Integrität) im Anforderungsfall 
nicht gegeben" 

Team 7: 

Die detaillierte Auflistung entfällt 
in Revision B. Der Absatz ist in-
haltlich in der übergeordneten 
Anforderung in Ziffer 2(4) in Revi-
sion berücksichtigt. Siehe hierzu: 
Beantwortung des übergeordne-
ten Kommentars der RSK zu 
Kapitel 2 (Kommentar Nr. 471). 

Die DWR-spezifische Präzisie-
rung zur Anzahl defekter 
Dampferzeugerheizrohre wird 
berücksichtigt in Nr. 2(4) in Revi-
sion B. 

Die Vorgehensweise insgesamt 
und die Differenzierung der Er-

sind, unterstellt. 

Satz 1 und 2 gelten entsprechend 
für die Auswahl der von den Be-
triebsphasen B – F ausgehenden 
repräsentativen Ereignisse, soweit 
der Ausfall von Systemfunktionen 
in der jeweiligen Betriebsphase 
relevant für die Beherrschung der 
Ereignisse ist. 
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eignisgruppen erfolgen in Anleh-
nung an das Positionspapier der 
RSK (377. Sitzung). 

2.2.2 SWR-Anlagen    2.2.2 SWR-Anlagen 

2.2.2 
(1) 

Für die Auswahl der vom Leis-
tungsbetrieb (Betriebsphase A) 
ausgehenden repräsentativen 
Ereignisse in der Ereignisgruppe 
„Transienten“ wird insbesondere 
der Ausfall folgender Systemfunk-
tionen unterstellt, die zur Beherr-
schung der Ereignisse erforderlich 
sind: 

- Ausfall der Bespeisung des 
Reaktordruckbehälters, 

- Ausfall der Druckbegrenzungs-
systeme nach Ausfall der 
Hauptwärmesenke, 

- Ausfall der Wärmeabfuhr aus 
dem Reaktorkreislauf, 

- Ausfall der langfristigen Nach-
wärmeabfuhr, 

- Ausfall von Versorgungsfunkti-
onen, wie z.B.:  

- Ausfall der nicht batteriege-
pufferten Energieversorgung 
(station black-out), 

- Ausfall der Komponenten-
Kühlwasserversorgung,  

- Ausfall der Komponenten-
Ölversorgung, 

586 ESN Kommentar: 

siehe die Kommentare zu 
2.2.1(1)-(3) (Anm.: Kommentar 
Nr. 586). 

Team 7: 

Die detaillierte Auflistung entfällt 
in Revision B. Der Absatz ist in-
haltlich in der übergeordneten 
Anforderung in Ziffer 2(4) in Revi-
sion berücksichtigt. Siehe hierzu: 
Beantwortung des übergeordne-
ten Kommentars der RSK zu 
Kapitel 2 (Kommentar Nr. 471). 

 Für die Auswahl der vom Leis-
tungsbetrieb (Betriebsphase A) 
ausgehenden repräsentativen 
Ereignisse in der Ereignisgruppe 
„Transienten“ wird insbesondere 
der Ausfall folgender Systemfunk-
tionen unterstellt, die zur Beherr-
schung der Ereignisse erforderlich 
sind: 

-Ausfall der Bespeisung des Re-
aktordruckbehälters, 

-Ausfall der Druckbegrenzungs-
systeme nach Ausfall der 
Hauptwärmesenke, 

-Ausfall der Wärmeabfuhr aus 
dem Reaktorkreislauf, 

-Ausfall der langfristigen Nach-
wärmeabfuhr, 

-Ausfall von Versorgungsfunktio-
nen, wie z.B.:  

-Ausfall der nicht batteriege-
pufferten Energieversorgung 
(station black-out), 

-Ausfall der Komponenten-
Kühlwasserversorgung,  

-Ausfall der Komponenten-
Ölversorgung, 



ENTWURF Modul 7, Rev. B: Synoptische Darstellung 

61 

Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

- Ausfall der erforderlichen Sys-
teme infolge Überspeisung des 
Reaktordruckbehälters (nach 
Bruch der FD-Leitung),  

- Ausfall der zum Abfahren erfor-
derlichen Systeme infolge Ü-
berflutung des Reaktorgebäu-
des. 

Satz 1 gilt entsprechend für die 
Auswahl der von den Betriebs-
phasen B – F ausgehenden re-
präsentativen Ereignisse, soweit 
der Ausfall der genannten Sys-
temfunktionen in der jeweiligen 
Betriebsphase relevant für die 
Beherrschung der Ereignisse ist. 

-Ausfall der erforderlichen Syste-
me infolge Überspeisung des 
Reaktordruckbehälters (nach 
Bruch der FD-Leitung),  

-Ausfall der zum Abfahren erfor-
derlichen Systeme infolge Ü-
berflutung des Reaktorgebäu-
des. 

Satz 1 gilt entsprechend für die 
Auswahl der von den Betriebs-
phasen B – F ausgehenden re-
präsentativen Ereignisse, soweit 
der Ausfall der genannten Sys-
temfunktionen in der jeweiligen 
Betriebsphase relevant für die 
Beherrschung der Ereignisse ist. 

2.2.2 
(2) 

Für die Auswahl der vom Leis-
tungsbetrieb (Betriebsphase A) 
ausgehenden repräsentativen 
Ereignisse wird in der Ereignis-
gruppe „Kühlmittelverluststörfälle 
innerhalb des Sicherheitsbehäl-
ters“ insbesondere der Ausfall 
folgender Systemfunktionen un-
terstellt, die zur Beherrschung der 
Ereignisse erforderlich sind: 

- Ausfall der Bespeisung des 
Reaktordruckbehälters (inkl. 
Verstopfen der Sumpfsiebe), 

- Ausfall der Wärmeabfuhr aus 
dem Reaktorkühlkreislauf, 

- Ausfall der langfristigen Nach-
wärmeabfuhr. 

586 ESN Kommentar: 

siehe die Kommentare zu 
2.2.1(1)-(3) (Anm.: Kommentar 
Nr. 586) 

Team 7: 

Die Detailauflistung entfällt in 
Revision B. Siehe hierzu: Beant-
wortung des übergeordneten 
Kommentars der RSK zu Kapitel 
2 (Kommentar Nr. 471). 

 Für die Auswahl der vom Leis-
tungsbetrieb (Betriebsphase A) 
ausgehenden repräsentativen 
Ereignisse wird in der Ereignis-
gruppe „Kühlmittelverluststörfälle 
innerhalb des Sicherheitsbehäl-
ters“ insbesondere der Ausfall 
folgender Systemfunktionen un-
terstellt, die zur Beherrschung der 
Ereignisse erforderlich sind: 

-Ausfall der Bespeisung des Re-
aktordruckbehälters (inkl. 
Verstopfen der Sumpfsiebe), 

-Ausfall der Wärmeabfuhr aus 
dem Reaktorkühlkreislauf, 

-Ausfall der langfristigen Nach-
wärmeabfuhr. 
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Satz 1 gilt entsprechend für die 
Auswahl der von den Betriebs-
phasen B – F ausgehenden re-
präsentativen Ereignisse, soweit 
der Ausfall der genannten Sys-
temfunktionen in der jeweiligen 
Betriebsphase relevant für die 
Beherrschung der Ereignisse ist. 

Satz 1 gilt entsprechend für die 
Auswahl der von den Betriebs-
phasen B – F ausgehenden re-
präsentativen Ereignisse, soweit 
der Ausfall der genannten Sys-
temfunktionen in der jeweiligen 
Betriebsphase relevant für die 
Beherrschung der Ereignisse ist. 

2.2.2 
(3) 

Für die Auswahl vom Leistungs-
betrieb (Betriebsphase A) ausge-
henden repräsentativen Ereignis-
se in der Ereignisgruppe „Kühlmit-
telverluststörfälle mit Umgehung 
des Sicherheitsbehälters“ werden 
insbesondere herangezogen: 

- Lecks in Anschlussleitungen 
am Reaktorkreislauf in Verbin-
dung mit Ausfall des Durch-
dringungsabschlusses,  

- nicht absperrbare Lecks an der 
Kondensationskammer,  

- nicht absperrbare Lecks im 
Steuerstabantriebsraum 
(Sumpf) in Verbindung mit 
Lecks am Reaktorkreislauf.  

Dabei wird der Ausfall von Sys-
temfunktionen, die zur Beherr-
schung der Ereignisse erforderlich 
sind, unterstellt. 

Satz 1 und 2 gelten entsprechend 
für die Auswahl der von den Be-
triebsphasen B – F ausgehenden 
repräsentativen Ereignisse, soweit 

586 ESN Kommentar: 

siehe die Kommentare zu 
2.2.1(1)-(3) (Anm.: Kommentar 
Nr. 586) 

Darstellung ist inkonsistent, wäh-
rend die Anstriche 1 und 3 jeweils 
für sich genommen auslegungs-
überschreitende Ereignisse dar-
stellen, ist der Anstrich 2 ein Stör-
fall, der - um auslegungsüber-
schreitend zu werden - zusätzli-
cher Systemausfälle bedarf. 

Die im ersten Anstrich verwendet 
Formulierung ist i.V.m. der nicht 
erfolgten Definition des Begriffes 
"Reaktorkreislauf" missverständ-
lich. Es ist nicht klar, ob nur an 
den Kreislauf (Speisewasser und 
Frischdampf) anschließende Sys-
teme gemeint sind, oder ob auch 
Systeme die direkt in den RDB 
einbinden von der Formulierung 
erfasst werden sollen. Darüber 
hinaus ist die Begrenzung auf 
Systeme mit DDA nicht abde-
ckend, da, diverse den SHB 

 Für die Auswahl vom Leistungs-
betrieb (Betriebsphase A) ausge-
henden repräsentativen Ereignis-
se in der Ereignisgruppe „Kühlmit-
telverluststörfälle mit Umgehung 
des Sicherheitsbehälters“ werden 
insbesondere herangezogen: 

-Lecks in Anschlussleitungen am 
Reaktorkreislauf in Verbindung 
mit Ausfall des Durchdrin-
gungsabschlusses,  

-nicht absperrbare Lecks an der 
Kondensationskammer,  

- nicht absperrbare Lecks im 
Steuerstabantriebsraum 
(Sumpf) in Verbindung mit 
Lecks am Reaktorkreislauf.  

Dabei wird der Ausfall von Sys-
temfunktionen, die zur Beherr-
schung der Ereignisse erforderlich 
sind, unterstellt. 

Satz 1 und 2 gelten entsprechend 
für die Auswahl der von den Be-
triebsphasen B – F ausgehenden 
repräsentativen Ereignisse, soweit 
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der Ausfall von Systemfunktionen 
in der jeweiligen Betriebsphase 
relevant für die Beherrschung der 
Ereignisse ist. 

durchdringende Systeme ohne 
DDA als Bypasssequenz in Frage 
kommen (z.B. TH). 

Die im dritten Anstrich verwende-
te Begrenzung auf Leckagen im 
SAR ist unlogisch, ebenso rele-
vant sind Leckagen in sonstigen 
Bereichen des SHB (vgl. hierzu 
auch die Alarmierungskriterien 
der RSK/SSK) 

Team 7: 

Die Detailauflistung entfällt in 
Revision B. Siehe hierzu: Beant-
wortung des übergeordneten 
Kommentars der RSK zu Kapitel 
2 (Kommentar Nr. 471). 

Der Begriff „Reaktorkreislauf“ 
wird durch „Reaktorkühlkreislauf“ 
ersetzt. 

Die SWR-spezifische Präzisie-
rung zu „Kühlmittelverluststörfälle 
mit Umgehung des Sicherheits-
behälters“ wird berücksichtigt in 
Nr. 2(4), in Revision B. 

Die Darstellung der Vorgehens-
weise insgesamt und die Diffe-
renzierung der Ereignisgruppen 
erfolgen in Anlehnung an das 
Positionspapier der RSK (377. 
Sitzung). 

der Ausfall von Systemfunktionen 
in der jeweiligen Betriebsphase 
relevant für die Beherrschung der 
Ereignisse ist. 

2.3 Sicherheitsebene 4c    2.3 Sicherheitsebene 4c 

2.3(1) Für die Auslegung von Notfall- 394 FANP Kommentar:  Für die Auslegung von Notfall-
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maßnahmen und -strategien auf 
der Sicherheitsebene 4c wird das 
für die betreffende Anlage ermit-
telte anlagenspezifisch repräsen-
tative Spektrum von Ereignissen 
und Ereignisabläufen und die 
damit im Zusammenhang stehen-
den Phänomene und Vorgänge 
bei Unfällen mit schweren Kern-
schäden betrachtet. Dabei werden 
die Schwachstellen der Anlage in 
Bezug auf Aktivitätsaustrag (Frei-
setzungspfade in die Umgebung) 
berücksichtigt. Als typische Phä-
nomene und Vorgänge werden 
insbesondere betrachtet :  

- Phänomene beim Kernschmel-
zen im Reaktorkreislauf unter 
verschiedenen Systemdrücken 
und Zustände (offener und ge-
schlossener RDB), 

- (Wieder-)Fluten des Reaktor-
druckbehälters während der 
Kernzerstörung zur Beendigung 
des Kernschmelzens, 

- Wechselwirkungen zwischen 
Kernschmelze und Wasser 
(Dampfexplosionen innerhalb 
und außerhalb des RDB), 

- Phänomene beim Versagen 
des RDB, 

- Flutung der Reaktorgrube 
(DWR) oder des Steuerstaban-
triebsraums (SWR) zur exter-

s. übergeordnete Anmerkung 4 
(Anm.: Kommentar Nr. 387) 

Antwort Team 7: 

Der Abschnitt insgesamt und die 
Detailauflistung der Phänomene 
entfallen in Revision B. Siehe 
hierzu: Beantwortung des über-
geordneten Kommentars der 
RSK zu Kapitel 2 (Kommentar Nr. 
471). 

maßnahmen und -strategien auf 
der Sicherheitsebene 4c wird das 
für die betreffende Anlage ermit-
telte anlagenspezifisch repräsen-
tative Spektrum von Ereignissen 
und Ereignisabläufen und die 
damit im Zusammenhang stehen-
den Phänomene und Vorgänge 
bei Unfällen mit schweren Kern-
schäden betrachtet. Dabei werden 
die Schwachstellen der Anlage in 
Bezug auf Aktivitätsaustrag (Frei-
setzungspfade in die Umgebung) 
berücksichtigt. Als typische Phä-
nomene und Vorgänge werden 
insbesondere betrachtet :  

-Phänomene beim Kernschmel-
zen im Reaktorkreislauf unter 
verschiedenen Systemdrücken 
und Zustände (offener und ge-
schlossener RDB), 

-(Wieder-)Fluten des Reaktor-
druckbehälters während der 
Kernzerstörung zur Beendigung 
des Kernschmelzens, 

-Wechselwirkungen zwischen 
Kernschmelze und Wasser 
(Dampfexplosionen innerhalb 
und außerhalb des RDB), 

-Phänomene beim Versagen des 
RDB, 

-Flutung der Reaktorgrube (DWR) 
oder des Steuerstabantriebs-
raums (SWR) zur externen 
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

nen Kühlung des RDB, 

- Beton-Schmelze-
Wechselwirkung nach RDB-
Versagen: Kühlbarkeit der 
Schmelze, Erosion des Betons 
und Gasfreisetzung, Versagen 
von Strukturen, Durchdringung 
des Fundaments, 

- Wasserstoffentstehung beim 
Kernschmelzen und der Beton-
Schmelze-Wechselwirkung so-
wie Wasserstoffverbrennungen 
und -detonationen innerhalb 
und außerhalb des Sicherheits-
behälters, 

- Spaltproduktverhalten (Freiset-
zung, Transport, Ablagerung, 
Jodchemie und weitere Vor-
gänge) im Sicherheitsbehälter 
und in anderen relevanten Ge-
bäuden,  

- Versagen von Durchdringungen 
des Sicherheitsbehälters bzw. 
des Gebäudeabschlusses, 

- Sprühen innerhalb des Sicher-
heitsbehälters,  

- Überdruckversagen des Si-
cherheitsbehälters durch lang-
zeitigen Energie- und Gasein-
trag. 

Kühlung des RDB, 

-Beton-Schmelze-Wechselwirkung 
nach RDB-Versagen: Kühlbar-
keit der Schmelze, Erosion des 
Betons und Gasfreisetzung, 
Versagen von Strukturen, 
Durchdringung des Funda-
ments, 

-Wasserstoffentstehung beim 
Kernschmelzen und der Beton-
Schmelze-Wechselwirkung so-
wie Wasserstoffverbrennungen 
und -detonationen innerhalb 
und außerhalb des Sicherheits-
behälters, 

-Spaltproduktverhalten (Freiset-
zung, Transport, Ablagerung, 
Jodchemie und weitere Vor-
gänge) im Sicherheitsbehälter 
und in anderen relevanten Ge-
bäuden,  

-Versagen von Durchdringungen 
des Sicherheitsbehälters bzw. 
des Gebäudeabschlusses, 

-Sprühen innerhalb des Sicher-
heitsbehälters,  

- Überdruckversagen des Si-
cherheitsbehälters durch lang-
zeitigen Energie- und Gasein-
trag. 

  471 RSK Kommentar: 

Der Satz „Dafür werden die 
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

Schwachstellen…“ ist zu strei-
chen. Es sollte die Formulierung 
enthalten sein, dass die nach 
dem Stand von Wissenschaft und 
Technik zu betrachtenden Phä-
nomene anlagenspezifisch ermit-
telt werden sollen. Die  Aufzäh-
lung der Phänomene sollte bei-
spielhaft sein. (K1) 

Team 7: 

Der Abschnitt insgesamt und die 
Detailauflistung der Phänomene 
entfallen in Revision B. Der Beg-
riff „Schwachstellen“ wird nicht 
mehr verwendet. Ein ausdrückli-
cher Bezug auf den Stand von 
Wissenschaft und Technik wurde 
in Ziffer 2(5) in Revision B er-
gänzt. 

Siehe hierzu: Beantwortung des 
übergeordneten Kommentars der 
RSK zu Kapitel 2 (Kommentar Nr. 
471). 

  586 ESN Kommentar: 

Generell sollte gelten, dass im 
Regelwerk explizit definierte An-
forderungen enthalten sind. Hier 
werden jedoch Phänomene zum 
Gegenstand des Regelwerkes 
gemacht, die eher einer Regel-
werksforderung an Grundlagen-
forschung ähneln. Es stellt sich 
die Frage, warum nicht auch hier 
in Analogie zum Kapitel 2.1 (3) 
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

auf einen Regelungsaufnahme 
nach Vorliegen abgesicherter 
Erkenntnisse abgehoben wird. 
(Vgl. hierzu auch Kommentar der 
RSK) 

Die verwendete Formulierung 
"Insbesondere werden die 
Schwachstellen..." ist missver-
ständlich. Sie kann so interpre-
tiert werden, dass Anlagen (be-
kannte) Schwachstellen haben 
dürfen, diese jedoch erst ab der 
Ebene 4b zu berücksichtigen 
sind. 

Beim drittletzten und vorletzten 
Anstrich ist nicht ersichtlich, in-
wieweit diese Vorgänge mit der 
Sicherheitsebene 4c im Zusam-
menhang gebracht werden kön-
nen. 

Team 7: 

Der Abschnitt insgesamt und die 
Detailauflistung der Phänomene 
entfallen in Revision B. Siehe 
hierzu: Beantwortung des über-
geordneten Kommentars der 
RSK zu Kapitel 2 (Kommentar Nr. 
471). 

Ein ausdrücklicher Bezug auf den 
Stand von Wissenschaft und 
Technik wurde in Ziffer 2(5) in 
Revision B ergänzt. Der Begriff 
„Schwachstellen“ wird nicht mehr 
verwendet. 
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3 Anforderungen an Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes  

Übergeordnete Kommentare zu Kapitel 3 

Komm.
Nr. 

Komen-
tator Kommentar Antwort von Team 7 

471 RSK Das Kapitel 3.1 „Generelle Anforderungen“ weist einen zu hohen 
Detaillierungsgrad auf. Dieses Kapitel sollte sich enger am Positions-
papier des RSK-Ausschusses AN-LAGEN- UND SYSTEM¬TECHNIK 
zur Weiterentwicklung der Anforderungen an den anlageninternen 
Notfallschutz (Anlage zum Ergebnisprotokoll der 377. RSK-Sitzung 
am 11.11.2004) anlehnen. Grundsätzlich stellt die RSK fest, dass die 
Einrichtungen der Sicherheitsebenen 4b/4c nicht den Qualitäts- und 
Eignungsnachweisen von Einrichtungen der Sicherheitsebene 3 ent-
sprechen müssen. (K2) 

Der Abschnitt 3.1 ist hinsichtlich der Anforderungen an die Gestal-
tung der Durchführungsanweisungen bzw. Notfallprozedur zu ergän-
zen. (K1) 

Im Kapitel 3.1 werden die aus Sicht des Projekts wesentli-
chen grundlegenden Anforderungen an (technische) Einrich-
tungen zusammengeführt. Dem zugrunde liegt eine Auswer-
tung nationaler und internationaler Quellen (z.B. RSK, IAEA, 
WENRA). Die zur Berücksichtigung der Kommentare in der 
Revision B des Moduls vorgenommenen Strukturänderungen 
haben zur Folge, dass Anforderungen an technische Einrich-
tungen in Kapitel 3.1 verlagert wurden. 

504 VGB Kapitel 3 „Anforderungen an Maßnahmen des internen Notfallschut-
zes“ 

Kommentar: Hier werden z. T. Anforderungen an Notfallmaßnahmen 
gestellt (z.B. hohe Zuverlässigkeit), die den besonderen Charakter 
von Notfallmaßnahmen nicht berücksichtigen und der sicherheits-
technischen Bedeutung widersprechen. 

Kommentar: Es werden einzelne Notfallmaßnahmen definiert, ohne 
dass das Ziel erkennbar wird. Hier wird das ereignisorientierte Den-
ken in diesem Modul deutlich. Ein übergeordnetes Regelwerk muss 
Anforderungen ohne konkrete Ausführungsbestimmungen formulie-
ren. Die Nennung von einzelnen Notfallmaßnahmen kann nur bei-
spielhaft erfolgen. 

Zielsetzungen und Anforderungen wurden durchgängig über-
prüft. 

Bei der Zusammenstellung der Notfallmaßnahmen und der 
Anforderungen wurde von dem in den deutschen Anlagen 
realisierten Stand ausgegangen (vgl. RSK-Stellungnahmen, 
Berichte zur Sicherheitskonvention). 

Betrifft. ereignisorientiertem bzw. zustandsorientiertem Vor-
gehen: siehe Beantwortung der Kommentare zu Kapitel 2. 

607 FANP 
(Work-
shop) 

Ich nehme es mal nur als Beispiel: So, wie Sie es jetzt hier beschrie-
ben haben, heißt das, bedeutet das oder wie Sie es nochmal erläu-
tert haben, ist eine „Notfallprozedur“ ein Papier, dass das Personal 
nimmt, um jetzt eine Notfallmaßnahme, für die man sich entschieden 

Die Begriffe werden im Kapitel. 1 in Revision B definiert. Die 
konsistente Verwendung der Begriffe wurde geprüft. In Kapi-
tel 3 wird unterschieden zwischen Anforderungen an techni-
sche Einrichtungen (Kapitel 3.1 in Revision B) und Anforde-
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Komm.
Nr. 

Komen-
tator Kommentar Antwort von Team 7 

hat, durchzuführen.  

Wenn Sie dann im Kapitel 3.2 (Wickel 2) gucken, steht: „Kriterien für 
die Auswahl der Notfallprozeduren sind festgelegt“. Das heißt, wenn 
man bei Ihrer Definition bleibt, man hat sich für eine Notfallmaßnah-
me entschieden, und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich 
jetzt Kriterien, welche Notfallprozedur oder ich habe mehrere Notfall-
prozeduren, die zu einer Notfallmaßnahme gehören und dafür habe 
ich Kriterien, welche ich auswähle. Das kann doch wohl nicht sein! 

Sondern ich habe Kriterien, um Notfallmaßnahmen auszuwählen und 
dann ist auch ganz klar, zu dieser einen Notfallmaßnahme habe ich 
auch eine Notfallprozedur. Hier hinten ist der Begriff „Notfallprozedur“ 
im anderen Sinne verwendet worden als Sie es vorne drin haben. 
Gut. Also, gucken Sie es noch einmal nach. 

rungen an schriftliche Anweisungen (Kapitel. 3.2 in Revision 
B). 

Den Notfallmaßnahmen sind Notfallprozeduren zugeordnet. 
Anhand von Kriterien erfolgt die Entscheidung zwischen Not-
fallmaßnahmen/Notfallprozeduren oder Handlungsempfeh-
lungen. In Nr. 3.2(4) in Revision B erfolgte dazu eine Präzi-
sierung. 

607 ESN 
(Work-
shop) 

Ich hätte eigentlich eine Frage an das Team: Welche Vorteile man 
sich eigentlich davon verspricht, den Begriff Notfallprozeduren einzu-
führen? Ich denke nämlich, wenn ich mich an Herrn Waas anschlie-
ßen darf, dass ein ganzer Teil der Unsicherheiten und Unklarheiten 
bei der Begriffsführung durch diese Einführung des Begriffs „Notfall-
prozedur“ kommt, weil wir eigentlich ja früher, nehmen wir SDE, das 
war ja eine Notfallmaßnahme und jeder wusste, die gliedert sich in 
einen technischen und einen administrativen Teil. Und so, wie Sie es 
gemacht haben, durch diese „stringente Einführung“ des Begriffs 
Notfallprozeduren, stellen Sie jetzt hier auch Anforderungen an Not-
fallprozeduren, die meines Erachtens sehr wohl auch an Notfallmaß-
nahmen zu stellen sind. Und dadurch kommen die Begriffe, denke ich 
mal, für den Leser und auch für den Anwender sehr schnell durch-
einander. Da würde ich gerne einmal wissen, wo der die Vorteile aus 
Ihrer Sicht sind oder gesehen werden? Danke. 

Siehe Beantwortung des diesbezüglichen Kommentars Nr. 
607 (FANP (Workshop)).  
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

3.1 Generelle Anforderungen    3.1 Generelle Anforderungen an 
Einrichtungen, die im Rahmen 
des anlageninternen Notfall-
schutzes genutzt werden 

3.1(1) Maßnahmen und Einrichtungen 
des anlageninternen Notfallschut-
zes werden so konzipiert, dass sie 
möglichst für ein weites Spektrum 
von Ereignissen und Ereignisab-
läufen wirksam eingesetzt werden 
können.  

Die Maßnahmen des anlagenin-
ternen Notfallschutzes richten sich 
an dem Potential der von der An-
lagentechnik gegebenen Möglich-
keiten aus. 

395, 

387 

FANP Kommentar: 

Was ist hiermit gemeint?  

Wiederholt sind die Anforderun-
gen so vage formuliert, dass 
Zweifel an der Prüffähigkeit ge-
geben sind, z.B.: 

i. 3.1(2)  (Anm.: richtiger Bezug 
ist Nr. 3.1(1)) „die Maßnahmen 
des anlageninternen Notfall-
schutzes haben sich an dem 
Potential der von der System-
technik gegebenen Möglichkeiten 
auszurichten.“ Wenn hiermit klar 
gestellt werden soll, dass bei 
genehmigten Anlagen keine neu-
en Hardware-Anforderungen 
erfolgen sollen (siehe auch Aus-
sage vor 15.9.2005 RSK-AST), 
wäre dies entsprechend deutlich 
zu formulieren. 

… 

Was und wie soll hier geprüft 
werden? 

Team 7: 

Die konzeptionellen Grundlagen 
zum anlageninternen Notfall-
schutz wurden in Kapitel 1 zu-
sammengefasst (siehe überge-

 Maßnahmen und Einrichtungen 
des anlageninternen Notfallschut-
zes werden so konzipiert, dass sie 
möglichst für ein weites Spektrum 
von Ereignissen und Ereignisab-
läufen wirksam eingesetzt werden 
können.  

Die Maßnahmen des anlagenin-
ternen Notfallschutzes richten sich 
an dem Potential der von der An-
lagentechnik gegebenen Möglich-
keiten aus. 
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

ordneten Kommentar der RSK, 
Nr. 471). 

1. Satz: („.. breites Spektrum..“) 
ist berücksichtigt in Nr. 1(3) in 
Revision B.  

2. Satz: Anpassung an Begriffs-
definitionen in Revision B sowie 
sprachliche Überarbeitung  

Die Absätze zum flexiblen Ein-
satz verfügbarer Systemfunktio-
nen sowie und Einrichtungen sind 
aus Nr.  3.1(3) in Revision A ü-
bernommen. 

Der Absatz zur Berücksichtigung 
von Verhältnismäßigkeitsprinzi-
pien wurde aufgrund der einge-
gangenen Kommentare zur Ver-
deutlichung ergänzt. 

  468 Lauer Kommentar: 

Bedeutet dies, dass alle Mehr-
fachausfälle ungeachtet ihrer 
Wahrscheinlichkeit erkannt wer-
den müssen und dies auch nach-
zuweisen ist? Erfüllbarkeit der  
Forderung ist zu hinterfragen. 

Team 7: 

Der 1. Satz: („.. breites Spekt-
rum..“) ist nun berücksichtigt in 
Nr. 1(3) in Revision B. Die Vor-
gehensweise zur Ermittlung des 
Ereignisspektrums wurde in Kapi-
tel 2 verdeutlicht. Ein probabilisti-
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

sches Abschneidekriterium ist 
nicht definiert (siehe hierzu: Nr. 
2(4) in Revision B) 

  386 ESN Kommentar: 

Der Forderung, dass Notfallmaß-
nahmen ein weites Spektrum von 
Ereignissen und Ereignisabläufen 
abdecken können müssen, steht 
der gewählte streng ereignisori-
entierte Ansatz entgegen. Zur 
Erfüllung dieser Forderung bedarf 
es eines schutzzielorientierten 
Ansatzes. 

Die Formulierung "...der von der 
Anlagentechnik gegebenen Mög-
lichkeiten" ist missverständlich, 
es wird an dieser Stelle nicht klar 
ob die im Kraftwerk installierte 
Anlagentechnik oder die generell 
lieferbare Anlagentechnik ge-
meint ist. Hier sollte eine Ergän-
zung durch den Begriff "installier-
te" erfolgen. 

Die im zweiten Absatz (Anm: 
vormals Nr. 3.1(3) in Revision 
A)verwendete Formulierung "die 
den sicheren Betrieb des anderen 
Blockes" ist i.V.m. der nicht er-
folgten Definition "sicherer Be-
trieb" missverständlich, da sie so 
interpretiert werden kann, dass 
auch bei Notfallsituationen der 
sichere (Leistungs)Betrieb des 
anderen Blockes gewährleistet 
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

sein muss. 

Team 7: 

Zur differenzierten Betrachtung 
von ereignisorientiertem bzw. 
zustandsorientiertem Vorgehen: 
siehe Beantwortung des überge-
ordneten Kommentars der RSK 
zu Kapitel 2 (Kommentar Nr. 
471). 

Grundlage ist die installierte An-
lagentechnik. Zur Verdeutlichung 
wurden die Absätze zum flexiblen 
Einsatz verfügbarer Systemfunk-
tionen und Einrichtungen (vor-
mals Nr.  3.1(3) in Revision A) 
ergänzt. Darüber hinaus wurde 
bezüglich der bereits installierten 
technischen Einrichtungen für 
Notfallmaßnahmen Nr. 3.1(1) in 
Revision B ergänzt. 

Betr. mögliche gegenseitige Be-
einträchtigung bei Mehrblockan-
lage: der Begriff „der sichere Be-
trieb“ durch „die Sicherheit“ er-
setzt. Zum Betriebszustand (z.B. 
Leistungsbetrieb) der jeweils 
anderen Blöcke ist eine Festle-
gung nicht erforderlich. 

3.1(2) Es werden organisatorische und 
technische Maßnahmen innerhalb 
und außerhalb der Anlage zur 
Feststellung und Eindämmung 
von Folgen bei Unfällen mit 
schweren Kernschäden sowie 

601 VGB Kommentar: 

Maßnahmen sind in der BMU-
Rahmenempfehlung zum Katast-
rophenschutz (1999) im Detail 
geregelt. Hinweis fehlt oder soll 

 Es werden organisatorische und 
technische Maßnahmen innerhalb 
und außerhalb der Anlage zur 
Feststellung und Eindämmung 
von Folgen bei Unfällen mit 
schweren Kernschäden sowie 
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

Maßnahmen zur Information und 
Unterstützung der zuständigen 
Behörden vorgesehen. 

diese Richtlinie entfallen? 

Vorschrift wird im Kap. 3 nur der 
Überschrift gerecht, im Text keine 
weiteren Bezüge,  Forderung ggf. 
in Kap 5 verlegen. 

Team 7: 

Die Verknüpfungen zwischen den 
verschiedenen Teilen des Regel-
werks werden übergeordnet im 
sog. „Wegweiser“ dargestellt. 

Technische Aspekte werden in 
Kapitel 3 beschrieben. Darüber 
hinausgehende organisatorische 
Aspekte werden in Kapitel 5 be-
rücksichtigt. Der Kommentar wird 
in Nr. 5.1(1) in Revision B be-
rücksichtigt. 

Maßnahmen zur Information und 
Unterstützung der zuständigen 
Behörden vorgesehen. 

3.1(3) Für Maßnahmen des anlagenin-
ternen Notfallschutzes können 
folgende technische Einrichtungen 
eingesetzt werden:  

- verfügbare Betriebs-, Si-
cherheits- und Notstandssys-
teme, 

- eigens für den anlageninternen 
Notfallschutz vorgesehene 
technische Einrichtungen inklu-
sive nicht fest installierter (mo-
biler) Einrichtungen. 

Bei Anlagen mit mehreren Blö-
cken können im Rahmen des 
anlageninternen Notfallschutzes 

  Team 7: 

Berücksichtigt in den Nrn. 1(2), 
3.1(3), 3.1(4) und 3.1(7) in Revi-
sion B. Die Beantwortung der 
Kommentare erfolgt im Zusam-
menhang der o. g. Absätze in 
Revision B. 

Die konzeptionellen Grundlagen 
zum anlageninternen Notfall-
schutz wurden in Kapitel 1 zu-
sammengefasst (siehe überge-
ordneten Kommentar der RSK, 
Nr. 471). 

 Für Maßnahmen des anlagenin-
ternen Notfallschutzes können 
folgende technische Einrichtungen 
eingesetzt werden:  

-verfügbare Betriebs-, Sicherheits- 
und Notstandssysteme, 

-eigens für den anlageninternen 
Notfallschutz vorgesehene 
technische Einrichtungen inklu-
sive nicht fest installierter (mo-
biler) Einrichtungen. 

Bei Anlagen mit mehreren Blö-
cken können im Rahmen des 
anlageninternen Notfallschutzes 
auch verfügbare Einrichtungen 
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

auch verfügbare Einrichtungen 
der jeweils anderen Blöcke ver-
wendet werden, sofern dadurch 
der sichere Betrieb der anderen 
Blöcke nicht beeinträchtigt wird. 

Die für Notfallmaßnahmen einge-
setzten technischen Einrichtungen 
werden nur innerhalb ihres Ausle-
gungsbereiches betrieben.  

Die für die Erreichung der in den 
Notfallstrategien definierten Ziel-
setzungen vorgesehenen techni-
schen Einrichtungen dürfen auch 
außerhalb ihres Auslegungsberei-
ches betrieben werden. 

der jeweils anderen Blöcke ver-
wendet werden, sofern dadurch 
der sichere Betrieb der anderen 
Blöcke nicht beeinträchtigt wird. 

Die für Notfallmaßnahmen einge-
setzten technischen Einrichtungen 
werden nur innerhalb ihres Ausle-
gungsbereiches betrieben.  

Die für die Erreichung der in den 
Notfallstrategien definierten Ziel-
setzungen vorgesehenen techni-
schen Einrichtungen dürfen auch 
außerhalb ihres Auslegungsberei-
ches betrieben werden. 

    Team 7: 

Kapitel 3.3 mit Detailanforderun-
gen zu Notfallmaßnahmen der 
Sicherheitsebene 4b wurde auf-
gelöst. Die grundlegenden Anfor-
derungen sind hier zusammenge-
fasst. Grundlage für die Auflis-
tung ist i.W. der Bericht der Bun-
desregierung zur Sicherheitskon-
vention. 

3.1 (1) Zur Wiederherstellung und zum 
Erhalt der Kernkühlung werden 
folgende Notfallmaßnahmen min-
destens vorgesehen:  

Folgende Einrichtungen für prä-
ventive Notfallmaßnahmen sind 
vorhanden und werden bei der 
Planung von Notfallmaßnahmen 
und der Erstellung von Hand-
lungsempfehlungen berücksich-
tigt: 

a) in DWR-Anlagen: 

- sekundärseitige Druckent-
lastung und Bespeisung, 

- primärseitige Druckentlas-
tung und Bespeisung, 

- Hochdruckeinspeisung im 
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Sumpfbetrieb, 

- gesicherter Gebäudeab-
schluss des Sicherheitsbe-
hälters. 

b) in SWR-Anlagen: 

- autarkes Einspeisesystem,  

- zusätzliche Ein- oder Nach-
speisemöglichkeit in den 
Reaktordruckbehälter, 

- diversitäre Druckbegren-
zung des Reaktordruckbe-
hälters, 

- gesicherter Gebäudeab-
schluss des Sicherheitsbe-
hälters. 

c) in DWR- und SWR-Anlagen: 

- Vorkehrungen zur Sicher-
stellung der elektrischen 
Energieversorgung (siehe 
„Sicherheitsanforderungen 
für Kernkraftwerke: Anforde-
rungen an Elektrische Ener-
gieversorgung, Störfallin-
strumentierung“ (Modul 5, 
Teil 2, Kap. 1) und „Grund-
legende Sicherheitsanforde-
rungen" (Modul 1) Kap. 3.4) 

    Team 7: 

Kapitel 3.4 mit Detailanforderun-
gen zu Notfallmaßnahmen der 
Sicherheitsebene 4c wird aufge-

3.1 (2) Folgende Einrichtungen für mitiga-
tive Notfallmaßnahmen sind vor-
handen und werden bei der Pla-
nung von Notfallmaßnahmen und 
der Erstellung von Handlungs-
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löst. Die grundlegenden Anforde-
rungen werden hier zusammen-
gefasst. 

empfehlungen berücksichtigt: 

- Druckentlastung des Reaktor-
druckbehälters, 

- Gefilterte Druckentlastung 
des Sicherheitsbehälters, 

- Vorkehrungen zum Abbau 
von Wasserstoff (passive au-
tokatalytische Rekombinato-
ren) (DWR und SWR-72) und 
zur Vermeidung von Verbren-
nungsvorgängen (N2-Inerti-
sierung) von Gasen (H2, CO) 
(SWR), 

- Gesicherter Gebäudeab-
schluss des Sicherheitsbehäl-
ters, 

- Probenahmesystem, 

- Wartenzuluftfilterung, 

- Vorkehrungen zur Sicherstel-
lung der elektrischen Energie-
versorgung (siehe auch: „Si-
cherheitsanforderungen für 
Kernkraftwerke: Anforderun-
gen an Elektrische Energie-
versorgung, Störfallinstru-
mentierung“ (Modul 5, Teil 2, 
Kap. 1) und „Grundlegende 
Sicherheitsanforderungen" 
(Modul 1) Kap. 3.4). 

 (Anm.: Siehe Nr. 3.1(3))   Team 7: 

(zusammenfassend für alle nach-
folgend diesem Punkt zugeordne-

3.1 (3) Die eigens für Notfallmaßnahmen 
eingesetztenvorgesehenen Ein-
richtungen werden nur innerhalb 
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ten Kommentare): 

Der Absatz wurde übernommen 
aus Nr. 3.1(3) in Revision A. 

Die im Modul 7 erläuterte Ab-
grenzung (vgl. RSK-
Positionspapier) zwischen Not-
fallmaßnahmen und Handlungs-
empfehlungen ist zu beachten 
(siehe Nr. 1(4) in Revision B): Die 
eigens für Notfallmaßnahmen 
vorgesehenen technischen Ein-
richtungen wurden entsprechend 
der bei der Planung zu Grunde 
gelegten Ereignisabläufe für be-
stimmte Einsatzzwecke und  
-bedingungen geplant. Der Ein-
satz dieser Einrichtungen außer-
halb ihres Auslegungsbereiches 
ist im Rahmen von Handlungs-
empfehlungen zulässig (siehe Nr. 
3.1(4) in Revision B). Notfallmaß-
nahmen und Handlungsempfeh-
lungen werden auf den Sicher-
heitsebenen 4b und 4c vorgese-
hen 

Ein Widerspruch zum folgenden 
Absatz besteht nicht: Zum einen 
geht es um den Einsatz von Ein-
richtungen in Notfallsituationen 
(Anlagenzustande der Sicher-
heitsebenen 4b und 4c). Zum 
anderen geht es um den ausle-
gungsgemäßen Betrieb der Anla-
ge bei Anlagenzuständen der 
vorgelagerten Sicherheitsebenen. 

ihres Auslegungsbereiches be-
trieben. 
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  396 FANP Kommentar: 

Diese Forderung ist unsinnig. 
Wenn durch Einsatz z.B. einer 
Pumpe außerhalb ihres formalen 
Auslegungsbereichs unter Aus-
nutzung der Auslegungsreserven 
ein schwerer Kernschaden ver-
mieden werden könnte, warum 
sollte dies verboten sein? Im 
Übrigen steht dieser Absatz zu-
mindest teilweise in Widerspruch 
zu dem folgenden Absatz. 

  

  468 Lauer Kommentar: 

Soll mit diesen Formulierungen 
die Flexibilität beim Einsatz der 
Einrichtungen und Einsatz von 
Einrichtungen für Notfallmaß-
nahmen auch außerhalb strenger 
Auslegungsgrenzen einge-
schränkt werden? Dies wäre eine 
Richtungsänderung gegenüber 
dem bisherigen Verständnis für 
den anlageninternen Notfall-
schutz. 

Die Forderung, technische Ein-
richtungen nur innerhalb ihres 
Auslegungsbereichs einzusetzen, 
sollte auf den Prüfstand. Gerade 
im Bereich des Notfallschutzes 
sollten auch vorhandene Ausle-
gungsreserven genutzt werden. 

  

  586 ESN Kommentar: 

Die Forderung, dass Notfallmaß-
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nahmen nur innerhalb ihres Aus-
legungsbereiches betrieben wer-
den dürfen ist praxisfern und 
deutet i.V.m. der im nachfolgen-
den Absatz verwendeten Formu-
lierung eher auf eine künstliche 
Abgrenzung zwischen den Ebe-
nen 4b und c hin. 

 (Anm.: siehe 3.1(3)) 601 VGB Kommentar: 

Einschränkung im Notfallschutz-
bereich irrelevant, Schutz der 
Barriere(n) vorrangig.  

Darüber hinaus wird hier plötzlich 
von Notfallstrategien gesprochen, 
deren technische Einrichtungen 
nun wieder außerhalb ihres Aus-
legungsbereichs betrieben wer-
den dürfen. Notfallstrategien stel-
len nach 1 (1) ein Konzept dar. 
Was ist hier gemeint? 

Team 7: 

Der Absatz wurde übernommen 
aus Nr. 3.1(3) in Revision A.  

Die Zielsetzung (auch „Schutz 
der Barrieren“) wurde sprachlich 
überarbeitet (siehe Nr. 1(4) in 
Revision B). Begrifflichkeiten und 
zu Grunde liegende Konzepte 
werden in Anlehnung an das 
Positionspapier der RSK (377. 
Sitzung) verwendet. 

3.1 (4) Die für die Erreichung der in den 
Notfallstrategien definierten Ziel-
setzungen Handlungsempfehlun-
gen vorgesehenen technischen 
Einrichtungen dürfen auch außer-
halb ihres Auslegungsbereiches 
betrieben werden, 

Die im Rahmen von Handlungs-
empfehlungen in Betracht gezo-
genen Einrichtungen dürfen auch 
außerhalb ihres Auslegungsberei-
ches eingesetzt werden, wenn da-
mit das Erreichen der Ziele mög-
lich erscheint. 

 

3.1(4) Die für Notfallmaßnahmen eigens 
vorgesehenen technischen Ein-

397 FANP Kommentar: 3.1 (5) Die für Notfallmaßnahmen eigens 
vorgesehenen technischen Ein-
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richtungen beeinträchtigen weder 
den bestimmungsgemäßen Be-
trieb noch den auslegungsgemä-
ßen Einsatz von Sicherheitssys-
temen in ihren erforderlichen 
Funktionen. 

Die Formulierung der 273. RSK-
Sitzung wurde von „nicht unzu-
lässig beeinträchtigen“ auf „nicht 
beeinträchtigen“ verschärft. 
Team 7:  
Gemäß Modul 1, 3.1(9) gilt als 
übergeordnete sicherheitstechni-
sche Zielsetzung, dass die für 
Notfallmaßnahmen eigens vorge-
sehenen technischen Einrichtun-
gen mit dem vorhandenen Si-
cherheitskonzept verträglich sein 
sollen. Hieraus abgeleitet gilt, 
dass die auf der Sicherheitsebe-
ne 3 zur Beherrschung von Aus-
legungsstörfällen erforderlichen 
Maßnahmen und Einrichtungen in 
ihrer erforderlichen Zuverlässig-
keit und Wirksamkeit nicht durch 
diese Notfallmaßnahmen beein-
trächtigt werden dürfen. Der 
Kommentar orientiert auf eine 
Präzisierung der Anforderungen 
hinsichtlich einer qualitativen 
Charakterisierung „unzulässig“. 
Team 7 ist jedoch der Auffas-
sung, dass die Anforderungen an 
die Ausbildung der Sicherheits-
ebene 3 einzuhalten sind und 
durch die angesprochenen Not-
fallmaßnahmen nicht beeinträch-
tigt werden dürfen. Insofern wird 
diesem Kommentar nicht gefolgt. 
Die Formulierung wird insofern 
angepasst, dass der Teil des 
Satzes „…in ihren erforderlichen 

richtungen beeinträchtigen weder 
den bestimmungsgemäßen Be-
trieb noch den auslegungsgemä-
ßen Einsatz von Sicherheitssyste-
menin ihren erforderlichen Funkti-
onen. Die Verträglichkeit mit dem 
Sicherheitskonzept ist gewährleis-
tet. 
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Funktionen…“ gestrichen wird. 
3.1(5) Bei Ereignissen und Ereignisab-

läufen der Sicherheitsebenen 4b 
und 4c haben Notfallmaßnahmen 
den Vorrang vor konkurrierenden 
Aktionen des Reaktorschutzes, 
des Komponentenschutzes und 
der Verriegelungen. 

Eingriffe in den Reaktorschutz 
sind zulässig, wenn Notfallmaß-
nahmen dieses erfordern. 

  Team 7: 

Anpassung an die Begriffsdefini-
tionen gemäß Nr. 1(4) in Revision 
B. 

3.1 (6) Beim Einsatz von Ereignissen und 
Ereignisabläufen der Sicherheits-
ebenen 4b und 4c haben Maß-
nahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes haben diese den 
Vorrang vor konkurrierenden Akti-
onen des Reaktorschutzes, des 
Komponentenschutzes und der 
Verriegelungen.  

Eingriffe in den Reaktorschutz 
sind zulässig, wenn Maßnahmen 
des anlageninternen Notfallschut-
zes dieses erfordern (siehe auch: 
„Sicherheitsanforderungen für 
Kernkraftwerke: Grundlegende 
Sicherheitsanforderungen“ (Mo-
dul 1) Ziffer 3.2 (6)). 

    Team 7: 

Siehe Kommentarbearbeitung zu 
Rev. A, 3.1(3). 

3.1 (7) Bei Mehrblockanlagen können im 
Rahmen des anlageninternen Not-
fallschutzes auch verfügbare Ein-
richtungen der jeweils anderen 
Blöcke verwendet werden, sofern 
dadurch die Sicherheit der ande-
ren Blöcke nicht beeinträchtigt 
wird. 

3.1(6) Es bestehen keine Anforderungen 
an Redundanz, Diversität, Entma-
schung und räumliche Trennung 
der eigens für Notfallmaßnahmen 
vorgesehenen technischen Ein-
richtungen. 

   3.1 (8) Es bestehen keine Anforderungen 
an Redundanz, Diversität, Entma-
schung und räumliche Trennung 
Für die der eigens für Notfallmaß-
nahmen vorgesehenen techni-
schen Einrichtungen besteht nicht 
die Anforderung zur generellen 
Anwendung der Grundsätze der 
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Redundanz, Diversität, Entma-
schung und räumlichen Trennung. 
(vgl. „Sicherheitsanforderungen 
für Kernkraftwerke: Grundlegende 
Sicherheitsanforderungen" (Mo-
dul 1) Ziffer 3.1 (3)). 

3.1(7) Die für Notfallmaßnahmen vorge-
sehenen technischen Einrichtun-
gen sind so konzipiert, dass sie 
unter den im Ereignisablauf zu 
erwartenden Beanspruchungen 
und Umgebungsbedingungen 
wirksam betrieben werden kön-
nen. Die Einsatzbedingungen der 
Einrichtungen werden spezifiziert. 

398 FANP Kommentar:  

Die Formulierung dieser Anforde-
rung lehnt sich an die Anforde-
rungen auf der Sicherheitsebene 
3 an. Diese Vorgehensweise ist 
ungeeignet, siehe auch die An-
merkung zu 3.1 (2). 

Im Übrigen können nicht alle 
denkbaren Einsatzbedingungen 
im voraus festgelegt werden. 

Team 7: 

Die im Modul 7 erläuterte Beg-
riffsbedeutung (vgl. RSK-
Positionspapier) ist zu beachten 
(siehe Nr. 1(4) in Revision B): Die 
für Notfallmaßnahmen vorgese-
henen technischen Einrichtungen 
wurden für bestimmte Einsatz-
zwecke und -bedingungen ge-
plant. Dabei wurden spezielle 
Ereignisabläufe zu Grunde gelegt 
und die Wirksamkeit der Maß-
nahmen für diese Ereignisabläufe 
aufgezeigt. 

Zur Präzisierung wurde eine 
Textergänzung aufgenommen. 

3.1 (9) Die Alle für Notfallmaßnahmen 
vorgesehenen technischen Ein-
richtungen sind so konzipiert, 
dass sie unter den im Ereignisab-
lauf zu erwartenden Beanspru-
chungen und Umgebungsbedin-
gungen wirksam betrieben werden 
können. Die Einsatzbedingungen 
der Einrichtungen werden ent-
sprechend der bei der Planung 
der Notfallmaßnahmen zu Grunde 
gelegten Ereignisabläufe und 
Phänomene spezifiziert. 



ENTWURF Modul 7, Rev. B: Synoptische Darstellung 

84 

Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

  601 VGB Kommentar: 

Im Strategiebereich nicht sinnvoll 
: 

Text modifizieren z.B. in  
"..Einrichtungen sind, soweit wie 
vorplanbar möglich,..." oder "Von 
den Einrichtungen für Notfallstra-
tegien abgesehen sind...." 

Team 7: 

Gemäß der in Nr. 1(4) in Revision 
B erläuterten Begriffe bezieht sich 
die Anforderung nur auf Notfall-
maßnahmen und nicht auf den 
„Strategiebereich“ (neu: Hand-
lungsempfehlungen).  

  

3.1(8) Die Eignung der für den anlagen-
internen Notfallschutz vorgesehen 
technischen Einrichtungen wird 
nachgewiesen.  

0Die Funktionsfähigkeit wird durch 
Wartung und wiederkehrende 
Prüfungen sichergestellt. 

In regelmäßigen Abständen wer-
den wiederkehrende Prüfungen 
durchgeführt. Prüfumfang, Prüf-
bedingungen und Prüffristen wer-
den entsprechend der sicherheits-
technischen Bedeutung der jewei-
ligen Komponente festgelegt. 

399 FANP Kommentar: 

Siehe Anmerkung zu 3.1 (6) 
(Anm.: Kommentar Nr. 398). 

Die Formulierung des Prüfum-
fangs, der Prüfbedingungen und 
Prüffristen orientieren sich an 
Einrichtungen der Sicherheits-
ebene 3. Dies ist unangemessen, 
da die zu erwartenden Einsatz-
bedingungen teilweise nicht für 
die Prüfungen simuliert werden 
können. 

Wie soll im Übrigen eine Staffe-
lung der sicherheitstechnischen 
Bedeutung von Komponenten auf 
den Sicherheitsebenen 4b und 4c 
aussehen? 

3.1 (10) Die Eignung der für den anlagen-
internen Notfallschutz vorgesehen 
technischen Einrichtungen wird 
nachgewiesen. 

Die für den Einsatz der Notfall-
maßnahmen erforderlichen Ver-
sorgungsfunktionen und Handha-
bungseinrichtungen sind verfüg-
bar. 
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Team 7: 

Die Einsatzbedingungen ergeben 
sich aus den bei der Planung der 
Maßnahme zu Grunde gelegten 
Einsatzfällen (siehe Textände-
rung). 

Der Absatz wurde aufgeteilt, da 
unterschiedliche Sachverhalte 
geregelt werden. Die Forderung 
nach Eignung und Verfügbarkeit 
der Einrichtungen schließt inhalt-
lich an Ziffer 3.1(9) in Revision B 
an.  

Die Forderung nach Wartung und 
WKP bleibt in Ziffer 3.1(12). Die 
Formulierung zu Prüfumfang und 
Prüftiefe wurde dort den Kom-
mentaren entsprechend überar-
beitet. 

  400 FANP Kommentar: 

Aus dieser Formulierung ergibt 
sich implizit ein Widerspruch zu 
3.1 (5). Einmal mehr zeigt sich 
hier das Problem, dass das inter-
national für die Sicherheitsebene 
4 übliche „should“ generell durch 
ein „shall“ oder „must“ ersetzt 
wird, wodurch in gravierender 
Weise von der internationalen 
Praxis abgewichen wird. 

Team 7: 

Die im Modul 7 erläuterte Beg-
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riffsbedeutung (vgl. RSK-
Positionspapier) ist zu beachten 
(siehe Nr. 1(4) in Revision B): Die 
für Notfallmaßnahmen vorgese-
henen technischen Einrichtungen 
wurden für bestimmte Einsatz-
zwecke und -bedingungen ge-
plant. Dabei wurden spezielle 
Ereignisabläufe zu Grunde ge-
legt. Die Funktionsfähigkeit wird 
für die vorgesehenen Einsatzfälle 
gezeigt. 

Der Hinweis auf einen Wider-
spruch zu Nr. 3.1(5) (Nr. 3.1(6) in 
Revision B ist erläuterungsbe-
dürftig. 

  468 Lauer Kommentar: 

Die hier gestellten Auslegungsan-
forderungen sind auf Grund der 
begrenzten Kenntnisse der Um-
gebungsbedingungen schwer  
umsetzbar. 

Bei auslegungsüberschreitenden 
Zuständen kann es durchaus 
sinnvoll sein, durch Einsatz von 
Einrichtungen Zeit zu gewinnen, 
auch wenn diese Einrichtungen 
dabei letztlich ihre Funktionsfä-
higkeit verlieren. 

Team 7: 

Die im Modul 7 erläuterte Beg-
riffsbedeutung (vgl. RSK-
Positionspapier) ist zu beachten: 

  



ENTWURF Modul 7, Rev. B: Synoptische Darstellung 

87 

Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

Die Anforderung bezieht sich auf 
Notfallmaßnahmen. Die Einsatz-
bedingungen ergeben sich aus 
den bei der Planung zu Grunde 
gelegten Ereignisabläufen. 

Ein Einsatz von Einrichtungen 
unter Bedingungen, bei denen ein 
Verlust ihrer Funktionsfähigkeit in 
Kauf genommen wird, ist im 
Rahmen von Handlungsempfeh-
lungen möglich.  

  471 RSK Kommentar: 

Der erste Satz im Abschnitt 3.1(8) 
sollte lauten: „Die für den anla-
geninternen Notfallschutz vorge-
sehenen technischen Einrichtun-
gen müssen für den vorgesehe-
nen Einsatzfall geeignet sein.“ 
(K2) 

Team 7: 

Der Formulierungsvorschlag wur-
de im Indikativ übernommen. 

  

  601 VGB Kommentar: 

Im Strategiebereich nicht mög-
lich. 

Ändern in ".... für Notfallmaß-
nahmen vorgesehenen Einrich-
tungen .." 

Wie ist die sicherheitstechnische 
Bedeutung der Komponenten 
festzulegen. Eine Bewertung 
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anhand probabilistischer Metho-
den ist nicht vorgesehen. 

Team 7: 

Der Formulierungsvorschlag wur-
de übernommen. 

Der darüber hinaus im Kommen-
tar angesprochene Absatz entfällt 
in Revision B (siehe Ziffer 3.1(12) 
in Revision B) 

    Team 7: 

Übernommen aus Kap. 3.4 in 
Revision A wurden grundlegende 
Anforderungen an die Einrichtun-
gen zur Druckentlastung des 
Sicherheitsbehälters. 

Siehe Kommentarbearbeitung zu 
Rev. A, 3.4.1 (3) 

3.1 (11) Die für Notfallmaßnahmen zur ge-
filterten Druckentlastung des Si-
cherheitsbehälters vorgesehenen 
Einrichtungen sind so konzipiert, 
dass Verbrennungsvorgänge von 
Gasen (H2, CO) innerhalb des 
Systems bis zum Kaminaustritt 
unterbunden werden. Bei SWR-
Anlagen ist die Entlastungsleitung 
in den Gasraum der Kondensati-
onskammer eingebunden. 

    Team 7: 

Übernommen aus Ziffer 3.1(8) in 
Revision A. 

3.1 (12) Die Eignung der für den anlagen-
internen Notfallschutz vorgesehen 
technischen Einrichtungen wird 
nachgewiesen. Die für Notfall-
maßnahmen vorgesehenen Ein-
richtungen sind für die vorgese-
henen Einsatzfälle geeignet. 

Die dafür erforderlichen Versor-
gungsfunktionen und Handha-
bungseinrichtungen sind verfüg-
bar. 

Die Funktionsfähigkeit der für Not-
fallmaßnahmen vorgesehenen 
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Einrichtungen wird durch Wartung 
und wiederkehrende Prüfungen 
sichergestellt. 

In regelmäßigen Abständen wer-
den wiederkehrende Prüfungen 
durchgeführt. Prüfumfang, Prüf-
bedingungen und Prüffristen wer-
den entsprechend der sicherheits-
technischen Bedeutung der jewei-
ligen Komponente festgelegt. 

  586 ESN Kommentar: 

Hinsichtlich der im dritten Absatz 
geforderten Differenzierung nach 
der sicherheitstechnischen Be-
deutung auf der Ebene 4b/c stellt 
sich die Frage nach den diesbe-
züglich anzuwendenden Differen-
zierungsmaßstäben. 

Antwort Team 7: 

Der im Kommentar angesproche-
ne Absatz entfällt in Revision B. 

  

3.1(9) Die für die Maßnahmen und Ein-
richtungen des anlageninternen 
Notfallschutzes erforderlichen 
Versorgungsfunktionen, Hilfssys-
teme, Handhabungseinrichtungen 
und Betriebsstoffe sind im Anfor-
derungsfall verfügbar. 

  Kommentar: 

Die hier geforderte Verfügbarkeit 
im Anforderungsfall ist nur bei 
einem reinen ereignisorientierten 
Ansatz erfüllbar. In der Praxis ist 
diese absolute Forderung jedoch 
nicht einzuhalten, da es den defi-
nierten Anforderungsfall als sol-
chen nicht gibt. Z.B. kann in der 
Ebene 4b am Aufstellungsort 
einer mobilen Pumpe ein Brand 
unterstellt werden, was zur Un-

 Die für die Maßnahmen und Ein-
richtungen des anlageninternen 
Notfallschutzes erforderlichen 
Versorgungsfunktionen, Hilfssys-
teme, Handhabungseinrichtungen 
und Betriebsstoffe sind im Anfor-
derungsfall verfügbar. 
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verfügbarkeit der Notfallmaß-
nahme führt. Mit dieser Argumen-
tation kann de facto jedes Notfall-
konzept als nicht regelwerkskon-
form bewertet werden. 

Team 7: 

Der Absatz wurde in Revision B, 
Nr. 3.1(11) aufgenommen. 

Die Formulierung wurde präzi-
siert. Die Anforderung bezieht 
sich auf Notfallmaßnahmen ge-
mäß der im Modul 7 erläuterten 
Begriffsbedeutung (siehe Nr. 1(4) 
in Revision B). Es werden die bei 
der Planung der Maßnahme zu 
Grunde gelegten Einsatzfälle 
unterstellt. 

    Team 7: 

Der Absatz wurde ergänzt auf 
Grund des Kommentars Nr. 586 
(ESN) zu Kapitel 3.2 (siehe un-
ten). 

3.1 (13) Die für Notfallmaßnahmen vorge-
sehenen Einrichtungen sind so 
gestaltet, dass sie unter den be-
sonderen Bedingungen der Not-
fallsituation einfach handhabbar 
sind. 

3.1(10) Maßnahmen zur Reparatur und 
Wiederherstellung ausgefallener 
Systemfunktionen der vorgelager-
ten Sicherheitsebenen sowie der 
technischen Einrichtungen des 
anlageninternen Notfallschutzes 
können berücksichtigt werden.  

Bei der Planung von Reparatur-
maßnahmen werden die zu erwar-
tenden Umgebungsbedingungen 

  Team 7: 

Der Absatz wurde aufgeteilt und 
die Formulierung überarbeitet, da 
unterschiedliche Sachverhalte 
betroffen sind. 

 

3.1 (14) Bei der Planung von Reparatur-
maßnahmen  werden Handmaß-
nahmen im Rahmen von Maßnah-
men des anlageninternen Notfall-
schutzes sind die unter den im 
Einsatzfall zu erwartenden Umge-
bungsbedingungen berücksichtigt. 
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berücksichtigt. 

  586 ESN Kommentar: 

Dass ausgefallene Systeme repa-
riert werden können, sollte eine 
nicht regelungswürdige Selbst-
verständlichkeit sein. Zumal 
durch diese Formulierung, jede 
zu fordernde Notfallmaßnahme 
argumentativ durch eine ange-
setzte Reparatur eines Systems 
substituiert werden kann. Die 
Forderung zur Reparatur von 
Notfallmaßnahmen deutet auf 
eine unzulässige Anwendung des 
Einzelfehlerkriteriums für Notfall-
maßnahmen hin. Der Absatz 
sollte komplett entfallen (siehe 
auch RSK-Stellungnahme). 

Team 7: 

Die Berücksichtigung von Repa-
raturmöglichkeiten im Rahmen 
des anlageninternen Notfall-
schutzes wird z.B. auch von 
WENRA empfohlen (issue:  
Emergency Operating Procedu-
res). 

Das Einzelfehlerkriterium wird für 
Notfallmaßnahmen nicht ange-
wendet.  

3.1 (15) Maßnahmen zur Reparatur von 
Einrichtungen und zur Wiederher-
stellung ausgefallener SystemSi-
cherheitsfunktionen der vorgela-
gerten Sicherheitsebenen sowie 
der technischen Einrichtungen 
des anlageninternen Notfallschut-
zes können bei der Planung von 
Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes berücksichtigt 
werden. 

3.1(11) Sofern Handmaßnahmen als 
Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes erforderlich sind, 
ist gewährleistet, dass diese unter 

468 Lauer Kommentar: 

Eine solche Anforderung - insbe-
sondere auch in der hier gewähl-
ten absoluten Formulierung - ist 

  Sofern Handmaßnahmen als 
Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes erforderlich sind, 
ist gewährleistet, dass diese unter 
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den im Einsatzfall zu erwartenden 
Umgebungsbedingungen durch-
führbar sind. 

nur für auslegungsähnliche Pla-
nungen sinnvoll. Für den Ernstfall 
des anlageninternen Notfall-
schutzes ist sie zu starr und wür-
de die erforderliche Flexibilität 
unzulässig einschränken. 

Team 7: 

Der Absatz wurde übernommen 
in Nr. 3.1(15) in Revision B. 

Die Planung von Maßnahmen 
umfasst auch deren Durchführ-
barkeit. Dabei wird u .a. auch die 
Zugänglichkeit von Einrichtungen, 
an denen Handeingriffe notwen-
dig sind, geprüft.  

den im Einsatzfall zu erwartenden 
Umgebungsbedingungen durch-
führbar sind. 

3.1(12) Die für die Vorbereitung und 
Durchführung der Notfallmaß-
nahmen zur Verfügung stehenden 
Zeiten werden ausgewiesen.  

Es wird angestrebt, dass die zur 
Durchführung der Notfallmaß-
nahmen verfügbare Zeit mindes-
tens das Zweifache der erforderli-
chen Zeit beträgt.  

Die erforderliche Zeit umfasst die 
Zeitspanne vom Erkennen der 
Notfallsituation bis zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Notfall-
maßnahme. 

471 RSK Kommentar: 

In Abschnitt 3.1(12) wird empfoh-
len, den ersten Satz wie folgt zu 
ändern: „Die für die Vorbereitung 
und Durchführung der Notfall-
maßnahmen zur Verfügung ste-
henden Zeiten müssen größer 
sein als die dafür erforderlichen 
Zeiten. Sie sollten möglichst so 
bemessen sein, dass die Maß-
nahme erforderlichenfalls wieder-
holt werden kann.“ Die folgenden 
zwei Absätze sollten entfallen. 
(K1) 

Team 7: 

Der Formulierungsvorschlag wur-
de übernommen. 

3.1 (16) Die für die Vorbereitung und 
Durchführung der Notfallmaß-
nahmen zur Verfügung stehenden 
Zeiten werden ausgewiesen.  

Es wird angestrebt, dass die zur 
Durchführung der Notfallmaß-
nahmen verfügbare Zeit mindes-
tens das Zweifache der erforderli-
chen Zeit beträgt.  

Die erforderliche Zeit umfasst die 
Zeitspanne vom Erkennen der 
Notfallsituation bis zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Notfall-
maßnahme. 

Die für die Vorbereitung und 
Durchführung der geplanten Not-
fallmaßnahmen zur Verfügung 
stehenden Zeiten sind größer als 
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die dafür erforderlichen Zeiten. 
Sie sind möglichst so bemessen, 
dass die Notfallmaßnahme erfor-
derlichenfalls wiederholt werden 
kann. Die erforderlichen und ver-
fügbaren Zeiten sind für die bei 
der Planung zu Grunde gelegten 
Ereignisabläufe ausgewiesen. 

  401 FANP Kommentar: 

Die pauschale Vorgabe einer 
mindestens doppelten Karenzzeit 
ist unbegründet. Sollten im Übri-
gen Maßnahmen, die im Anforde-
rungsfall durchaus sinnvoll sein 
könnten, nicht berücksichtigt 
werden, weil die zur Verfügung 
stehende Zeit für die Durchfüh-
rung nur das 1 ½-fache der erfor-
derlichen Zeit ist? 

Team 7: 

Die Anforderung bezieht sich auf 
Notfallmaßnahmen gemäß der im 
Modul 7 erläuterten Begriffsbe-
deutung (siehe Nr. 1 (4) in Revi-
sion B). 

Die von der RSK vorgeschlagene 
Formulierung (Kommentar Nr. 
471) wurde übernommen. 

  

  468 Lauer Kommentar: 

Soll von vornherein auf Maßnah-
men verzichtet werden, wenn 
nicht das Zweifache der erforder-
lichen Zeit für diese Maßnahmen 
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zur Verfügung steht? 

Die Umsetzung der Forderung 
setzt eine detaillierte zeitliche 
Voraussage/-planung von Stör-
fallabläufen im auslegungsüber-
schreitenden Bereich voraus, was 
nach heutigem Kenntnisstandes 
nicht möglich ist. 

Team 7: 

Die Anforderung bezieht sich auf 
Notfallmaßnahmen gemäß der im 
Modul 7 erläuterten Begriffsbe-
deutung (siehe Nr. 1 (4) in Revi-
sion B). 

Es wird von den bei der Planung 
der Maßnahme zu Grunde geleg-
ten Ereignisabläufen ausgegan-
gen. 

Die von der RSK vorgeschlagene 
Formulierung (Kommentar Nr. 
471) wurde übernommen. 

  586 ESN Kommentar: 

Der erste Absatz sollte ergänzt 
werden durch "und validiert." 

Die im zweiten Absatz aufgestell-
te Forderung ist praxisfern und 
würde aufgrund zu geringer Zeit-
reserven zur Unwirksamkeit di-
verser bereits implementierter 
Notfallmaßnahmen führen (z.B. 
Sekundärseitige Druckentlas-
tung). Hier sollte auf die von der 
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RSK empfohlene Formulierung 
zurückgegriffen werden. 

Team 7: 

Der Aspekt der Validierung ist 
durch Nr. 4 (4) in Revision B in-
haltlich abgedeckt. 

Die von der RSK vorgeschlagene 
Formulierung (Kommentar Nr. 
471) wird übernommen. 

  601 VGB Kommentar: 

Eine solche Vorgabe ist überflüs-
sig, da der Störfallablauf die ver-
fügbare Zeit zur Durchführung 
von Notfallmaßnahmen bestimmt. 
Auch bei knapper besteht noch 
eine Wahrscheinlichkeit des Er-
folgs, diese ist in jedem Fall hö-
her zu bewerten, als die mögli-
cherweise einzige verfügbare 
Maßnahme nicht wegen des o-
ben genannten Kriteriums nicht 
durchzuführen. Vorschlag: Bei 
der Planung der Notfallmaßnah-
me sollte auf eine ausreichende 
Zeitdauer zur Durchführung der 
Maßnahme für den vorgesehe-
nen Fall geachtet werden. 

Team 7: 

Die Anforderung bezieht sich auf 
Notfallmaßnahmen gemäß der im 
Modul 7 erläuterten Begriffsbe-
deutung (siehe Nr. 1 (4) in Revi-
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sion B). 

Die von der RSK vorgeschlagene 
Formulierung (Kommentar Nr. 
471) wurde übernommen. 

3.2 Notfallprozeduren    3.2 Notfallprozeduren Anforderun-
gen an schriftliche Anweisun-
gen, die im Rahmen des anla-
geninternen Notfallschutzes 
genutzt werden 

  471 RSK Kommentar: 

Insbesondere der Abschnitt 3.2 
ist entsprechend der Tabelle im 
Anhang zu korrigieren und zu 
ergänzen. Die Präzisierung der 
Terminologie ist auch im Abgleich 
mit anderen Kapiteln zu berück-
sichtigen. (K2) 

Team 7: 

Der Kommentar der RSK und das 
darin zitierte Positionspapier wur-
den bei der Überarbeitung von 
Kapitel 3 zu Grunde gelegt. 

  

  586 ESN Kommentar: 

Die hier definierten Anforderun-
gen an Prozeduren, lassen sich 
in gleicher Weise auch auf Not-
fallmaßnahmen beziehen, so z.B. 
bestehen auch für technische 
Maßnahmen ergonomische An-
forderungen (z.B. Erreichbarkeit / 
Beschriftung von Komponenten 
etc.), insofern sollten die relevan-
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ten Anforderungen übergeordnet 
gestellt werden. 

Generell fehlt eine Regelung zum 
Übergang zwischen dem BHB 
und dem NHB und zurück ins 
BHB im Modul 7. Derartige Über-
gänge sind sowohl für den admi-
nistrativen Teil (Alarmierungskri-
terien in den Alarmordnungen zur 
externen Alarmierung und dem 
Aufbau der Notfallorganisation) 
als auch den technischen Teil 
(Übergang aus den Schutzzielen/ 
Unterschutzzielen des Schutz-
zielorientierten BHB) bereits heu-
te Stand der Technik (RSK-
Empfehlung) und sollten in ge-
eigneter Form auch in das Modul 
7 integriert werden, um nicht hin-
ter den heutigen Stand zurückzu-
fallen. 

Team 7: 

Kapitel 3 wurde in Anlehnung an 
den diesbezüglichen Kommentar 
der RSK (Kommentar Nr. 471) 
und das dort zitierte Positionspa-
pier (377. Sitzung der RSK)  
überarbeitet.  

Bei der Überarbeitung wurde 
unterschieden zwischen den An-
forderungen an technische Ein-
richtungen (dargestellt in Kapitel 
3.1 in Revision B) und den Anfor-
derungen an schriftliche Anwei-
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sungen (dargestellt in Kapitel 3.2 
in Revision B). 

Die Forderung nach ergonomi-
scher Gestaltung der Technik ist 
in Nr. 3.1 (15) in Revision B in-
haltlich berücksichtigt. 

Eine generelle Regelung zum 
Übergang in das NHB findet sich 
in Nr. 3.2 (1) in Revision B. Aus-
führungsbezogene Detailanforde-
rungen an den Umfang und Ges-
taltung von Handbüchern sowie 
an den Aufbau der Notfallorgani-
sation sind nicht Gegenstand der 
grundlegenden Regelungen in 
Modul 7. Eine weitere Detaillie-
rung sollte ggf. auf einer unterge-
ordneten Ebene des Regelwerks 
erfolgen.  

3.2(1) Notfallprozeduren umfassen die 
Durchführungsanweisungen für 
die Nutzung der technischen Ein-
richtungen während des anlagen-
internen Notfallschutzes. 

402 FANP Kommentar: 

Diese Definition der Notfallproze-
duren wird durch die Mehrheit der 
folgenden Anforderungen konta-
karriert. Beispielsweise fordert 
3.2 (2) Kriterien für die Auswahl 
der Notfallprozeduren. Derartiges 
ist nur sinnvoll für Notfallmaß-
nahmen. Wenn aber die Notfall-
maßnahme ausgewählt ist, ist 
natürlich auch die zugeordnete 
Notfallprozedur als Durchfüh-
rungsanweisung klar. Dafür 
braucht es dann keine Kriterien 
mehr. Ebenso gilt dies für die 

 Notfallprozeduren umfassen die 
Durchführungsanweisungen für 
die Nutzung der technischen Ein-
richtungen während des anlagen-
internen Notfallschutzes. 
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Anforderung 3.2 (3), (6), (7). 

Team 7: 

Der Absatz entfällt in Revision B. 

Die Begriffdefinition werden in Nr. 
1 (4) in Revision B dargestellt. 
Eine Wiederholung an dieser 
Stelle ist nicht erforderlich. 

3.2(2) Kriterien für die Auswahl der Not-
fallprozeduren sind festgelegt. 

601 VGB Kommentar: 

Was ist damit gemeint. Zunächst 
sind die Notfallmaßnahmen fest-
zulegen (siehe Kommentar Kap. 
2), danach erfolgt die Umsetzung 
in Notfallprozeduren, dafür sind 
keine Kriterien mehr erforderlich. 

Team 7: 

Die Formulierung wurde überar-
beitet (siehe Nr. 3.2 (3) in Revisi-
on B). 

 Kriterien für die Auswahl der Not-
fallprozeduren sind festgelegt. 

3.2(3) Es sind eindeutige Kriterien zur 
Erkennung des Anlagenzustandes 
und zur Vorbereitung, Einleitung 
und Wirksamkeitskontrolle der 
Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes definiert. 

403 FANP Kommentar: 

Da bei der Konzeption des anla-
geninternen Notfallschutzes der 
Sicherheitsebene 4c die verfüg-
bare Anlageninstrumentierung 
herangezogen wird und diese 
teilweise nur eine begrenzte Aus-
sage über den Anlagenzustand 
zulässt, sind eindeutige Kriterien 
nicht immer erreichbar. 

Team 7: 

Die Darstellung wurde in Nr. 3.2 
(3) und 3.2 (4) präzisiert. Unter 

 Es sind eindeutige Kriterien zur 
Erkennung des Anlagenzustandes 
und zur Vorbereitung, Einleitung 
und Wirksamkeitskontrolle der 
Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes definiert. 
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Berücksichtigung des Kommen-
tars ist dabei eine differenzierte 
Betrachtung erforderlich zwi-
schen weitgehend vorgeplanten 
Notfallmaßnahmen und den 
Handlungsempfehlungen, bei 
denen größere Unsicherheiten 
bestehen.  

  586 ESN Kommentar: 

Dieser Anstrich richtet sich text-
lich an Notfallmaßnahmen und ist 
somit hier deplaziert. 

Team 7: 

Der Absatz wurde in Nr. 3.2 (3) 
und 3.2 (4) in Revision B überar-
beitet und bezieht sich nun ein-
deutig auf die Gestaltung der 
schriftliche Anweisungen. 

  

3.2(4) Die Notfallprozeduren sind mit 
den bestehenden Dokumenten 
zum Betrieb der Anlage abge-
stimmt.  

Eine einfache und zuverlässige 
Erkennung und Zuordnung der 
Notfallprozeduren zu den mögli-
chen Einsatzfällen ist gewährleis-
tet. 

  Team 7: 

1. Satz: Ergänzung einer Rege-
lung zum Umfang des NHB und 
zum Übergang in das NHB auf 
Grund des übergeordneten 
Kommentars (Kommentar Nr. 586 
zu Kapitel 3.2). Diese Anforde-
rung ist abdeckend für die bishe-
rige Regelung. 

2. Satz: „Erkennung und Zuord-
nung der Notfallprozeduren“ ist 
berücksichtigt in Nr. 3.2 (3) in 
Revision B. 

3.2 (1) Die Notfallprozeduren sind mit 
den bestehenden Dokumenten 
zum Betrieb der Anlage abge-
stimmt. Eine einfache und zuver-
lässige Erkennung und Zuordnung 
der Notfallprozeduren zu den 
möglichen Einsatzfällen ist ge-
währleistet. 

Notfallstrategien, Notfallprozedu-
ren, Handlungsempfehlungen und 
Durchführungsanweisungen sind 
schriftlich niedergelegt (siehe „Si-
cherheitsanforderungen für Kern-
kraftwerke: Grundlegende Sicher-
heitsanforderungen" (Modul 1) 
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Kap. 8).  

Die zustandsorientierten Kriterien 
für den Einstieg in das Notfall-
handbuch sind festgelegt.  

Es sind Kriterien festgelegt, an-
hand derer festgestellt werden 
kann, ob ein langfristig sicherer 
bzw. ein langfristig kontrollierbarer 
Anlagenzustand erreicht ist. 

3.2(5) Die Gestaltung der Notfallproze-
duren erfolgt unter ergonomischen 
Aspekten. 

Die Notfallprozeduren sind einfach 
und durch das verantwortliche 
Anlagenpersonal zuverlässig 
handhabbar. 

586 ESN Kommentar:  

Die Forderung, dass Prozeduren 
nur vom "verantwortlichen Perso-
nal" zuverlässig handhabbar sein 
muss ist missverständlich, da 
auch atomrechtlich nicht verant-
wortliches Personal (z.B. 
Schichtschlosser etc.) die Proze-
duren handhaben müssen. 

Team 7: 

Der Text wurde überarbeitet. 

3.2 (2) Die Gestaltung des Notfallhand-
buches erfolgt unter nach ergo-
nomischen Aspekten unter Beach-
tung der besonderen Arbeitsbe-
lastung des Personals während 
der Notfallsituation. 

Die Notfallprozeduren sind einfach 
und durch das verantwortliche 
Anlagenpersonal zuverlässig 
handhabbar. 

 

 (Anm.: siehe Nr. 3.2(4))   Team 7: 

Siehe Anmerkung zu Ziffer 3.2 (4) 
in Revision A. 

3.2 (3) Eine einfache und zuverlässige 
Erkennung und Zuordnung der 
Notfallprozeduren  zu den mögli-
chen Einsatzfällen ist gewährleis-
tet. 

Es sind eindeutige Kriterien defi-
niert, die eine Auswahl der Not-
fallstrategien und der zugeordne-
ten Notfallprozeduren zur Durch-
führung der Notfallmaßnahmen 
ermöglichen. 
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 (Anm.: siehe Kommentare zu Nr. 
3.2(2) und 3.2(3)) 

  Team 7: 

Kapitel 3.4 mit Detailanforderun-
gen zu Notfallstrategien (neu: 
Handlungsempfehlungen) wurde 
aufgelöst. Die grundlegenden 
Anforderungen sind hier über-
nommen. 

3.2 (4) Es sind eindeutige Kriterien zur 
Erkennung des Anlagenzustandes 
und zur Vorbereitung, Einleitung 
und Wirksamkeitskontrolle der 
Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes definiert. 

In den Handlungsempfehlungen 
sind zur Bewertung des Anlagen-
zustands Kriterien enthalten, die 
sie soweit möglich,  Kriterien, die 
mit der vorhandenen Instrumentie-
rung feststellbar sind, . Ist dies 
nicht möglich, enthält die Hand-
lungsanweisungoder Hinweise auf 
sonstige Quellen zur Informati-
onsquellen über den Anlagenzu-
stand.  

Mögliche pPositive und negative 
Konsequenzen der in Frage kom-
menden Maßnahmen werden sind 
hinsichtlich ihrer Wirkung gegen-
übergestellt. Es wird angestrebt, 
dass Maßnahmen nur eingesetzt 
werden, wenn die positiven Kon-
sequenzen langfristig überwiegen. 
Sie können auch Elemente enthal-
ten, die situationsbedingt ent-
schieden werden.  

Abweichungen von den vorge-
dachten Möglichkeiten sind zuläs-
sig, wenn die Situation es erfor-
dert. 

Damit die vorbereiteten Hand-
lungsempfehlungen Zur erfolgrei-
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

chen Umsetzung vorbereiteter 
Handlungsempfehlungen sind 
Durchführungsanweisungen und 
gegebenenfallssoweit umgesetzt 
werden können, werden erforder-
liche Entscheidungshilfen entwi-
ckelt. 

Durchführungsanweisungen für 
die in Frage kommenden Maß-
nahmen sind aufgeführt. 

Entscheidungshilfen sind ergän-
zende Unterlagen, die zur Unter-
stützung der Anwendung der 
Handlungsempfehlungen heran-
gezogen werden können. 

3.2(6) Notfallprozeduren sind verifiziert 
und validiert. Dazu können, soweit 
geeignet, Simulatoren verwendet 
werden. Erkenntnisse aus der 
Validierung werden dokumentiert. 

404 FANP Kommentar: 

Siehe Anmerkung zu 3.1 (6) 
(Anm.: Kommentar Nr. 398 zu Nr. 
3.1 (7)  - FANP) 

Team 7: 

Der Absatz ist inhaltlich berück-
sichtigt in Nr. 4 (4) in Revision B. 

 Notfallprozeduren sind verifiziert 
und validiert. Dazu können, soweit 
geeignet, Simulatoren verwendet 
werden. Erkenntnisse aus der 
Validierung werden dokumentiert. 

  468 Lauer Kommentar: 

Die Formulierung sollte abge-
schwächt werden, z.B. „sind so-
weit möglich zu validieren“ 

Team 7: 

Der Absatz ist inhaltlich berück-
sichtigt in Nr. 4 (4) in Revision B. 
Der Formulierungsvorschlag wur-
de dort übernommen. 
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. Kommentator Kommentar bzw. 

Antwort von Team 7 
Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

3.2(7) Notfallprozeduren werden anlass-
bezogen überprüft. Anlässe sind 
insbesondere: das Vorliegen neu-
er Erkenntnisse und Anlagenän-
derungen. 

  Team 7: 

Der Absatz ist in Revision B dem 
Kapitel 4 „Nachweisführung“ zu-
geordnet (Ziffer 4 (2) in Revision 
B). 

 Notfallprozeduren werden anlass-
bezogen überprüft. Anlässe sind 
insbesondere: das Vorliegen neu-
er Erkenntnisse und Anlagenän-
derungen. 

 

Übergeordnete Kommentare zu Kapitel 3.3 
Komm

Nr. 
Kom-

mentator Kommentar Antwort von Team 7 

586 ESN Im Vergleich zu den umfangreichen Anforderungen des Kapitels 2.2 
werden hier deutlich geringere Anforderungen gestellt, die nicht ein-
mal alle bereits zum jetzigen Zeitpunkt in die Anlagen implementier-
ten Notfallmaßnahmen umfassen, hier sollte Stimmigkeit zu den For-
derungen des Abschnittes 2.2. hergestellt werden. 

Zur Anpassung des Detaillierungsgrades entfällt Kapitel 3.3 
in Revision B (siehe übergeordnete Kommentare zu Modul 7) 

Die Auflistung der bereits implementierten Maßnahmen (Nrn. 
3.1 (1), 3.1 (2)) erfolgt auf der Grundlage des Berichtes der 
Bundesregierung zur Sicherheitskonvention. 

601 VGB Es kann nicht Aufgabe eines Regelwerks sein, bestimmte sich aus 
den Analysen und übergeordneten Anforderungen ergebenden Not-
fallmaßnahmen vorwegzunehmen und festzuschreiben. Kapitel 3.3 
muss entfallen, um die Allgemeingültigkeit eines übergeordneten 
Regelwerks beibehalten zu können und offen für Neuentwicklungen 
zu bleiben. 

Dieses Kapitel entfällt in Revision B. 

 

 

Ziffer. Textvorschlag Modul 7 Rev. A Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw.  
Antwort von Team 7 

Ziffer 
(neu) Textvorschlag Modul 7 Rev. B 

3.3 Notfallmaßnahmen der Sicher-
heitsebene 4b 

   3.3 Notfallmaßnahmen der Sicher-
heitsebene 4b 

3.3(1) Zur Wiederherstellung und zum 
Erhalt der Kernkühlung werden fol-
gende Notfallmaßnahmen mindes-
tens vorgesehen:  

405 FANP Kommentar: 

Hier wird ein Mindestumfang an 
Maßnahmen mit dem Hinweis 
darauf gefordert, sie seien ja 

 Zur Wiederherstellung und zum 
Erhalt der Kernkühlung werden fol-
gende Notfallmaßnahmen mindes-
tens vorgesehen:  
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Ziffer. Textvorschlag Modul 7 Rev. A Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw.  
Antwort von Team 7 

Ziffer 
(neu) Textvorschlag Modul 7 Rev. B 

a) in DWR-Anlagen: 

- sekundärseitige Druckentlas-
tung und Bespeisung, 

- primärseitige Druckentlastung 
und Bespeisung, 

- Hochdruckeinspeisung im 
Sumpfbetrieb.   

Bei Ereignissen mit einem Leck 
innerhalb des Sicherheitsbehäl-
ters, bei denen der Druck im 
Primärkreislauf nicht bis auf 
den Einspeisedruck der ND-
Systeme abgesenkt werden 
kann, ist eine ausreichende 
Bedeckung des Reaktorkerns 
sichergestellt, wenn die Mög-
lichkeit einer Hochdruck-
Sicherheitseinspeisung oder 
Einspeisung mit den Hoch-
druckförderpumpen des Volu-
menregelsystems im Sumpfbe-
trieb gegeben ist. Dabei wird 
überprüft, ob die Hochdruck-
pumpen über eine längere Zeit 
mit verunreinigtem Sumpfwas-
ser beaufschlagt werden kön-
nen. 

b) in SWR-Anlagen: 

- autarkes Einspeisesystem,  

- zusätzliche Ein- oder Nach-
speisemöglichkeit in den Reak-
tordruckbehäl-ter, 

schon in allen Anlagen umgesetzt.  

Die Maßnahmen sind aber nicht in 
allen Anlagen umgesetzt. 

In einem übergeordneten Regel-
werk sollten keine ausführungsori-
entierten Maßnahmen enthalten 
sein. Es reicht die Schutzziele 
festzulegen, orientierend ein Zu-
standsspektrum anzuführen und 
bekannte Phänomene aufzufüh-
ren. 

Team 7: 

Das schutzzielorientierte Vorge-
hen wird in Kapitel 1 eingeführt. 

Der Absatz entfällt in dieser Detail-
lierung in Revision B. 

Eine Auflistung der in den deut-
schen Anlagen bereits implemen-
tierten präventiven Notfallmaß-
nahmen enthält Nr. 3.1 (1) in Re-
vision B. Grundlage der Zusam-
menstellung ist der Bericht der 
Bundesregierung zur Sicherheits-
konvention. 

a) in DWR-Anlagen: 

-sekundärseitige Druckentlastung 
und Bespeisung, 

-primärseitige Druckentlastung 
und Bespeisung, 

-Hochdruckeinspeisung im 
Sumpfbetrieb.   

Bei Ereignissen mit einem Leck 
innerhalb des Sicherheitsbehäl-
ters, bei denen der Druck im 
Primärkreislauf nicht bis auf 
den Einspeisedruck der ND-
Systeme abgesenkt werden 
kann, ist eine ausreichende 
Bedeckung des Reaktorkerns 
sichergestellt, wenn die Mög-
lichkeit einer Hochdruck-
Sicherheitseinspeisung oder 
Einspeisung mit den Hoch-
druckförderpumpen des Volu-
menregelsystems im Sumpfbe-
trieb gegeben ist. Dabei wird 
überprüft, ob die Hochdruck-
pumpen über eine längere Zeit 
mit verunreinigtem Sumpfwas-
ser beaufschlagt werden kön-
nen. 

b) in SWR-Anlagen: 

-autarkes Einspeisesystem,  

-zusätzliche Ein- oder Nachspei-
semöglichkeit in den Reak-
tordruckbehäl-ter, 
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Ziffer. Textvorschlag Modul 7 Rev. A Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw.  
Antwort von Team 7 

Ziffer 
(neu) Textvorschlag Modul 7 Rev. B 

- diversitäre Druckbegrenzung 
des Reaktordruckbehälters. 

Bei Ereignissen mit einem Leck 
innerhalb des Sicherheitsbehäl-
ters und Einspeisung mit HD-
Systeme in den Reaktor wird 
überprüft, ob die Hochdruck-
pumpen über eine längere Zeit 
mit verunreinigtem Wasser be-
aufschlagt werden können. 

 

-diversitäre Druckbegrenzung des 
Reaktordruckbehälters. 

Bei Ereignissen mit einem Leck 
innerhalb des Sicherheitsbehäl-
ters und Einspeisung mit HD-
Systeme in den Reaktor wird 
überprüft, ob die Hochdruck-
pumpen über eine längere Zeit 
mit verunreinigtem Wasser be-
aufschlagt werden können. 

 

  586 ESN Kommentar: 

Es stellt sich die Frage, wieso 
Spezialaspekte wie der Betrieb 
von Pumpen mit "verunreinigtem 
Wasser" in einem übergeordneten 
Regelwerk Erwähnung finden. 
Würde man diesen Detaillierungs-
grad beibehalten, wären hier eine 
Vielzahl weiterer Aspekte aufzu-
nehmen. 

Team 7: 

Der Absatz entfällt in dieser Detail-
lierung in Revision B. 

  

3.3(2) Für Lecks mit Umgehung des Si-
cherheitsbehälters werden Notfall-
maßnahmen zur Begrenzung der 
Freisetzung von Aktivität in die Um-
gebung vorgesehen 

586 ESN Kommentar: 

Es stellt sich die Frage, ob hiermit 
konkrete Notfallmaßnahmen ge-
meint sind (wenn ja, welche?) oder 
es sich hierbei um eine neue An-
forderung handelt? 

Team 7: 

 Für Lecks mit Umgehung des Si-
cherheitsbehälters werden Notfall-
maßnahmen zur Begrenzung der 
Freisetzung von Aktivität in die Um-
gebung vorgesehen 
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Ziffer. Textvorschlag Modul 7 Rev. A Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw.  
Antwort von Team 7 

Ziffer 
(neu) Textvorschlag Modul 7 Rev. B 

Der im Kommentar angesproche-
ne Absatz entfällt in Revision B. 

3.3(3) Die Notfallmaßnahmen sind so ges-
taltet, dass keine Rekritikalität im 
Reaktorkern oder im Brennelement-
becken auftritt. 

406 FANP Kommentar: 

Diese Anforderung sollte gestri-
chen werden, da sie unsinnig re-
striktiv ist. Beispielsweise kann 
eine beschränkte Rekritikalität 
durchaus akzeptabel sein, wenn 
die damit verbundene Notfallmaß-
nahme die Kernkühlung für einen 
weiteren Zeitraum verbessert. 

Team 7: 

Der im Kommentar angesproche-
ne Absatz entfällt an dieser Stelle 
in Revision B, weil es sich um eine 
Anforderung an den Wirksam-
keitsnachweis handelt. 

Die Anforderung ist berücksichtigt 
in Ziffer 4.1 (5) in Revision B und 
gilt für die bei der Planung zu 
Grunde gelegten Ereignisabläufe. 

 

 Die Notfallmaßnahmen sind so ges-
taltet, dass keine Rekritikalität im 
Reaktorkern oder im Brennelement-
becken auftritt. 

  468 Lauer Kommentar: 

Durch die Absolutheit der Formu-
lierung könnten sinnvolle Notfall-
maßnahmen ausgeschlossen 
werden. Beispielsweise sind Sze-
narien denkbar, bei welchen unter 
Inkaufnahme einer kurzfristigen 
Kritikalität ein Kernschmelzen 
verhindert werden kann. Vor-
schlag: Formulierung abschwä-
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Ziffer. Textvorschlag Modul 7 Rev. A Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw.  
Antwort von Team 7 

Ziffer 
(neu) Textvorschlag Modul 7 Rev. B 

chen.  

Team 7: 

Der im Kommentar angesproche-
ne Absatz entfällt in Revision B. 

 

Übergeordnete Kommentare zu Kapitel 3.4 
Komm

Nr. 
Kom-

mentator Kommentar Antwort von Team 7 

387 FANP Kommentar: 

9. Zuordnung von Maßnahmen auf der Sicherheitsebene 4c 

Maßnahmen im Bereich 4c sollten nur in der Qualität der bisherigen 
Notfallmaßnahmen vorgenommen werden. d. h. 

• Definition und Übergang vom bisherigen Notfallhandbuch in ein 
neues „Unfallhandbuch“ (4c) Kernschmelzbereich 

• Struktur  entsprechend bisherigem NHB (z. B Erkennung, Maßnah-
menleitschema, Ziel der Maßnahmen, Voraussetzungen, Wirksam-
keit u. Wirksamkeitsüberwachung, Hinweise auf mögliche negative 
Wirkungsmechanismen, Personal- und Zeitbedarf, Entnahmeexemp-
lare usw.) selbstverständlich unter Einsatz moderner Darstellungsme-
thoden, insbesondere Bilddokumentationen über vor Ort  Verhältnis-
se 

• Zustandsorientierter Aufbau mit den vorhandenen anlagentechni-
schen und im Notfall zusätzlich aktivierbaren Ressourcen. Keine 
Festschreibung von Ereignisabläufen, sondern flexibles, schutzziel-
orientiertes Vorgehen. 

• Sicherstellung externer fachliche Unfallablaufbegleitung (Generi-
sche Untersuchungen von Kernschmelzphasen, Aktivitätsfreisetzun-
gen, zeitliche Abläufe, qualitativ abgesicherte Gegenmaßnahmen mit 
eindeutig sicherheitstechnischer Wirkungsrichtung, usw.) 

• Zuständigkeits- und Verantwortungsabgrenzung mit Schnittstellen-

Bei der Überarbeitung wurde der Kommentar der RSK zu 
Grunde gelegt (Kommentar Nr. 471). Das Konzept der RSK 
unterscheidet im NHB einen präventiven und einen mitigati-
ven Teil. 

Detailanforderungen zum NHB und an die Notfallorganisation 
sind nicht Gegenstand der grundlegenden Anforderungen im 
Modul 7. Detailanforderungen sollten ggf. auf einer unterge-
ordneten Ebene des Regelwerks ergänzt werden. 

Betr. zustandsorientiertem bzw. ereignisorientiertem Vorge-
hen (generell): siehe Beantwortung des übergeordneten 
Kommentars der RSK zu Kapitel 2. Für das NHB ist ein zu-
standsorientierter Aufbau vorgesehen. 
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Komm
Nr. 

Kom-
mentator Kommentar Antwort von Team 7 

festlegung zu den offiziellen externen Krisenstäben  (Behörden, 
FÜGK usw., keine Übernahme Behördlicher Aufgaben durch Betrei-
ber), Anpassung der Kriterien für die Alarmierungsstufen der Katast-
rophenschutzbehörde durch die Betreiber. 

586 ESN Die gestellten Anforderungen an die Maßnahmen der Ebene 4c er-
scheinen im Verhältnis zu den an die Ebene 4b gestellten Anforde-
rungen sowohl vom Detaillierungsgrad als auch der Anforderungstie-
fe überzogen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund des in der 
Praxis zu erwartenden beschränkten Umsetzungspotentials auf der 
Ebene 4c. Hier sollte unter Berücksichtigung der tatsächlichen Be-
deutung dieser Ebene eine Überarbeitung des Kapitels 3.4 erfolgen. 
Verwiesen sei auch auf die diesbezügliche Kommentierung der RSK. 

Unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Kommentare, 
insbesondere der RSK, wurde bei der Überarbeitung des 
Moduls der Detaillierungsgrad der Anforderungen vereinheit-
licht. Das im Kommentar angesprochene Kapitel entfällt in 
Revision B. Die Anforderungen sind in genereller Weise in 
den grundlegenden Regelungen in Kap. 3.1 in Revision B 
berücksichtigt. 

 

601 VGB Es kann nicht Aufgabe eines Regelwerks sein, bestimmte sich aus 
den Analysen und übergeordneten Anforderungen ergebenden Not-
fallmaßnahmen vorwegzunehmen und festzuschreiben. Kapitel 3.4 
muss entfallen, um die Allgemeingültigkeit eines übergeordneten 
Regelwerks beibehalten zu können und offen für Neuentwicklungen 
zu bleiben. 

Kapitel 3.4 entfällt in Revision B. 

 

 

Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw. 
Antwort von Team 7 Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. B 

3.4 Notfallmaßnahmen und Notfall-
strategien der Sicherheitsebene 
4c 

   3.4 Notfallmaßnahmen und Notfall-
strategien der Sicherheitsebene 
4c 

3.4.1 Notfallmaßnahmen    3.4.1 Notfallmaßnahmen 

  499 FANP Kommentar: 

8. Detaillierungsgrad ist für über-
geordnetes Regelwerk ungeeignet 
(z.B. Kap. 3.4.1, „Strategiepapier“ 
für Druckentlastung Sicherheitsbe-
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw. 
Antwort von Team 7 Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. B 

hälter). 

Team 7: 

Das Kapitel 3.4.1 insgesamt und 
der im Kommentar angesprochene 
Absatz entfallen in dieser Detaillie-
rung in Revision B. 

3.4.1 
(1) 

Unfallabläufe mit Kernschmelzen 
unter hohem Systemdruck die zum 
Versagens der Kühlmittelumschlie-
ßung oder des Reaktordruckbehäl-
ters als Folge hoher Druck- und 
Temperaturbelastungen führen, 
werden durch hohe Zuverlässigkeit 
der Notfallmaßnahmen zur primär-
seitigen Druckentlastung verhindert. 

Durch die Notfallmaßnahme wird 
der Druck im Reaktordruckbehälter 
soweit abgesenkt, dass die auftre-
tenden Belastungen bei einem Ver-
sagen des Reaktordruckbehälters 
nicht zu einer Gefährdung der Integ-
rität des Sicherheitsbehälters füh-
ren. 

Die Druckentlastung wird rechtzeitig 
durchgeführt, um Möglichkeiten 
einer Wiederherstellung der Kern-
kühlung vor einer schweren Kern-
schädigung und vor einem Versa-
gen des Reaktordruckbehälters zu 
erhalten. 

468 Lauer Kommentar 

Wortwahl „Ausschluss“ ist zu abso-
lut und sollte abgeschwächt wer-
den. 

Ein Ausschluss des Versagens der 
Kühlmittelumschließung ist  im 
Hinblick auf das Ziel, RDB-
Versagen unter hohem Druck zu 
vermeiden, eher kontraproduktiv. 

Team 7: 

Der Absatz entfällt in dieser Detail-
lierung in Revision B. 

Eine Auflistung der in den deut-
schen Anlagen bereits implemen-
tierten mitigativen Notfallmaßnah-
men enthält Nr. 3.1 (2) in Revision 
B. Grundlage der Zusammenstel-
lung ist der Bericht der Bundesre-
gierung zur Sicherheitskonvention. 
Der Begriff „Ausschluss“ wird dort 
nicht mehr verwendet. 

Der zweite Absatz ist inhaltlich 
berücksichtigt in den Anforderun-
gen an die Nachweisführung für 
diese Notfallmaßnahmen (siehe 

 Unfallabläufe mit Kernschmelzen 
unter hohem Systemdruck die zum 
Versagens der Kühlmittelumschlie-
ßung oder des Reaktordruckbehäl-
ters als Folge hoher Druck- und 
Temperaturbelastungen führen, 
werden durch hohe Zuverlässigkeit 
der Notfallmaßnahmen zur primär-
seitigen Druckentlastung verhindert. 

Durch die Notfallmaßnahme wird 
der Druck im Reaktordruckbehälter 
soweit abgesenkt, dass die auftre-
tenden Belastungen bei einem Ver-
sagen des Reaktordruckbehälters 
nicht zu einer Gefährdung der Integ-
rität des Sicherheitsbehälters füh-
ren. 

Die Druckentlastung wird rechtzeitig 
durchgeführt, um Möglichkeiten 
einer Wiederherstellung der Kern-
kühlung vor einer schweren Kern-
schädigung und vor einem Versa-
gen des Reaktordruckbehälters zu 
erhalten. 



ENTWURF Modul 7, Rev. B: Synoptische Darstellung 

111 

Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw. 
Antwort von Team 7 Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. B 

Ziffer 4.2 (2) in Revision B). 

Der dritte Absatz ist keine Anforde-
rung an die mitigative Notfallmaß-
nahme. 

  407 FANP Kommentar 

Die Formulierung erinnert wieder 
an die Anforderungen an Sicher-
heitseinrichtungen der Ebene 3. 
International üblich ist es (z.B. 
Zielwert bei IAEA) das in 9 von 10 
Fällen durch die Druckentlastung 
ein Überdruckversagen des RDB 
verhindert werden soll. 

Team 7: 

Der zweite Absatz ist berücksichtigt 
in 4.2 (2) in Revision B. 

Ein probabilistischer Zielwert ist für 
deutsche Anlagen nicht definiert. 

  

  601 VGB Kommentar: 

Es ist nicht klar, was hier der Maß-
stab für den Begriff der hohen Zu-
verlässigkeit ist. In der KTA 3301 
wird von der Zuverlässigkeit der 
Komponenten und Systeme ge-
sprochen bzw. vergleichende Be-
wertungen vorgenommen (höher 
als). Sind hier noch höhere Anfor-
derungen an die Zuverlässigkeit 
anzustreben? Dies  ist wohl nicht 
gemeint und sollte entsprechend 
anders dargestellt werden. 
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw. 
Antwort von Team 7 Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. B 

Team 7: 

Der Begriff „Zuverlässigkeit“ wird 
nicht mehr verwendet (siehe auch 
Anmerkungen zum Kommentar Nr. 
407). 

3.4.1 
(2) 

Zur Vermeidung eines Überdruck-
versagens des Sicherheitsbehälters 
als Folge eines anhaltenden Ener-
gie- und Gaseintrages und zur Be-
grenzung der Aktivitätsfreisetzung 
ist eine Notfallmaßnahme zur gefil-
terten Druckentlastung des Sicher-
heitsbehälters vorgesehen. 

408 FANP Team 7: 

(zu allen nachfolgend diesem 
Punkt zugeordneten Kommenta-
ren): 

Der Absatz entfällt in Revision B. 
Eine Auflistung der in den deut-
schen Anlagen bereits implemen-
tierten mitigativen Notfallmaßnah-
men enthält Nr. 3.1 (2) in Revision 
B. Grundlage der Zusammenstel-
lung ist der Bericht der Bundesre-
gierung zur Sicherheitskonvention. 

Darüber hinausgehende geeignete 
Notfallmaßnahmen und Hand-
lungsempfehlungen werden ent-
sprechend den Regelungen im 
Abschnitt 3.1 nicht ausgeschlos-
sen) 

 Zur Vermeidung eines Überdruck-
versagens des Sicherheitsbehälters 
als Folge eines anhaltenden Ener-
gie- und Gaseintrages und zur Be-
grenzung der Aktivitätsfreisetzung 
ist eine Notfallmaßnahme zur gefil-
terten Druckentlastung des Sicher-
heitsbehälters vorgesehen. 

  408 FANP Kommentar: 

Diese Festlegung ist zu detailliert, 
es gibt auch andere Möglichkeiten 
zur Vermeidung des Überdrucks-
versagens. 

  

  468 Lauer Kommentar: 

Ziel ist die Vermeidung des Über-
druckversagens, die gefilterte 
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Druckentlastung ist eine von meh-
reren möglichen Maßnahmen, die-
ses Ziel zu erreichen. Das kommt 
in der Formulierung nicht wirklich 
zum Ausdruck. 

3.4.1 
(3) 

Eine gefilterte Druckentlastung des 
Sicherheitsbehälters erfolgt so, dass 
die radiologischen Auswirkungen 
außerhalb der Anlage so gering wie 
möglich sind.  

a) Die Druckentlastung des Sicher-
heitsbehälters erfolgt so, dass eine 
Überschreitung des Auslegungs-
drucks des Sicherheitsbehälters 
vermieden wird. 

Hinweis: Weiteres ist in „Si-
cherheitsanforderungen für Kern-
kraftwerke: Anforderungen an die 
Ausführung der Druckführenden 
Umschließung, der drucktragenden 
Wandung der Äußeren Systeme 
sowie des Sicherheitseinschlusses“ 
(Modul 4) 

b) Zur Minimierung der radiologi-
schen Auswirkungen werden fol-
gende Gesichts-punkte berücksich-
tigt: 

- zeitliche Entwicklung der Aktivi-
tät in der Atmosphäre des Si-
cherheitsbehälters, 

- zeitliche Entwicklung von Druck 
und Temperatur der Atmosphä-
re im Sicherheitsbehälter, 

468 Lauer Kommentar: 

Eine derartige Interpretation des 
Minimierungsgebots ohne Berück-
sichtigung des Gesamtzusammen-
hangs ist nicht unproblematisch  

a) Der Bezug zum Auslegungs-
druck ist nicht notwendig, ent-
spricht nicht der bisherigen Praxis 
und kann mit Blick auf die Möglich-
keit von Fehlanregungen sogar 
kontraproduktiv sein.  

b) Diese Festlegungen sind nicht 
sicherheitsgerichtet, weil sie vom 
Hauptziel, dem Erhalt der Funktion 
des Sicherheitsbehälters, ablenkt. 
Die gefilterte Druckentlastung ist 
für sich selbst genommen bereits 
die Umsetzung des Minimierungs-
gebots.   

c) Festlegung meines Erachtens zu 
starr, die überdies ein Abweichen 
vom Grundsatz zustandsorientier-
ten Vorgehens im Notfallschutz 
darstellt. Es ist nicht nachvollzieh-
bar, warum im Zweifel eine Be-
schädigung des Sicherheitsbehäl-
ters einer Druckentlastung nach 
weniger als vier Stunden vorzuzie-
hen sein soll. 

 Eine gefilterte Druckentlastung des 
Sicherheitsbehälters erfolgt so, dass 
die radiologischen Auswirkungen 
außerhalb der Anlage so gering wie 
möglich sind.  

a) Die Druckentlastung des Sicher-
heitsbehälters erfolgt so, dass eine 
Überschreitung des Auslegungs-
drucks des Sicherheitsbehälters 
vermieden wird. 

Hinweis: Weiteres ist in „Si-
cherheitsanforderungen für Kern-
kraftwerke: Anforderungen an die 
Ausführung der Druckführenden 
Umschließung, der drucktragenden 
Wandung der Äu-ßeren Systeme 
sowie des Sicherheitseinschlusses“ 
(Modul 4) 

b) Zur Minimierung der radiologi-
schen Auswirkungen werden fol-
gende Gesichts-punkte berücksich-
tigt: 

-zeitliche Entwicklung der Aktivität 
in der Atmosphäre des Sicher-
heitsbehälters, 

-zeitliche Entwicklung von Druck 
und Temperatur der Atmosphä-
re im Sicherheitsbehälter, 
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- prognostizierte Dauer der 
Druckentlastung, 

- Windrichtung, Windgeschwin-
digkeit, Niederschlag und Diffu-
sionskategorie, 

- prognostizierte Entwicklung der 
Ausbreitungsverhältnisse und 

- Umfang, Besiedlungs- und 
Nutzungsstruktur potenziell be-
troffener Gebiete. 

c) Eine Druckentlastung des Sicher-
heitsbehälters erfolgt nicht früher als 
4 Stunden nach Ereignisbeginn. Die 
Kriterien für die rechtzeitige Vorbe-
reitung der Notfallmaßnahme wer-
den entsprechend anlagenspezifi-
scher Karenzzeiten festgelegt. 

d) Es sind Möglichkeiten zur Pro-
bennahme aus dem System der 
gefilterten Sicherheitsbehälterdruck-
entlastung vorgesehen. Darüber 
hinaus wird die abgegebene Menge 
und Aktivität festgestellt.  

e) Der Entlastungsmassenstrom 
wird über geeignete stationäre Fil-
tersysteme mit spezifizierten Ab-
scheidegraden zur Begrenzung der 
Aerosol- bzw. Aktivitätsabgabe ge-
leitet.  

f) Das auf dem Entlastungsweg 
anfallende Kondensat wird in geeig-
neten Behältern aufgefangen.  

… 

g) An welche Notfallmaßnahmen 
bzgl. CO wird hier gedacht? 

Team 7: 

Der Absatz entfällt in dieser Detail-
lierung in Revision B. Eine Auflis-
tung der in den deutschen Anlagen 
bereits implementierten mitigativen 
Notfallmaßnahmen enthält Nr. 3.1 
(2) in Revision B. Grundlage der 
Zusammenstellung ist der Bericht 
der Bundesregierung zur Sicher-
heitskonvention. 

Zu a) Der Bezug auf den Ausle-
gungsdruck bleibt bei den Anforde-
rungen an die Nachweisführung 
erhalten, siehe Nr. 4.2 (3) in Revi-
sion B. 

Zu b) und c) Die Detailanforderun-
gen entfallen in Revision B. 

Zu d) Berücksichtigt in Nr. 3.3 (2) in 
Revision B. 

Zu e) Berücksichtigt in Nr. 4.2 (3) in 
Revision B. 

Zu f) und h) Die Detailanforderun-
gen entfallen in Revision B. 

Zu g) und i) Es handelt sich um 
eine Randbedingung für die Pla-
nung der Maßnahme, die z. B. 
durch die Art der Einbindung der 
Leitung beeinflusst werden kann. 

-prognostizierte Dauer der Druck-
entlastung, 

-Windrichtung, Windgeschwindig-
keit, Niederschlag und Diffusi-
onskategorie, 

-prognostizierte Entwicklung der 
Ausbreitungsverhältnisse und 

-Umfang, Besiedlungs- und Nut-
zungsstruktur potenziell betrof-
fener Gebiete. 

c) Eine Druckentlastung des Sicher-
heitsbehälters erfolgt nicht früher als 
4 Stunden nach Ereignisbeginn. Die 
Kriterien für die rechtzeitige Vorbe-
reitung der Notfallmaßnahme wer-
den entsprechend anlagenspezifi-
scher Karenzzeiten festgelegt. 

d) Es sind Möglichkeiten zur Pro-
bennahme aus dem System der 
gefilterten Sicherheitsbehälterdruck-
entlastung vorgesehen. Darüber 
hinaus wird die abgegebene Menge 
und Aktivität festgestellt.  

e) Der Entlastungsmassenstrom 
wird über geeignete stationäre Fil-
tersysteme mit spezifizierten Ab-
scheidegraden zur Begrenzung der 
Aerosol- bzw. Aktivitätsabgabe ge-
leitet.  

f) Das auf dem Entlastungsweg 
anfallende Kondensat wird in geeig-
neten Behältern aufgefangen.  
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g) Das System zur gefilterten 
Druckentlastungen des Sicherheits-
behälters ist so ausgelegt, dass 
Verbrennungsvorgänge von Gasen 
(H2, CO) innerhalb des Systems bis 
zum Kaminaustritt unterbunden 
werden.  

h) Die Armaturen im Sicherheitsbe-
hälterdruckentlastungssystem sind 
für Wiederschließen auch bei An-
stehen des Prüfdrucks des Sicher-
heitsbehälters und auch für stufen-
weises Öffnen und Schließen aus-
gelegt. Ferner ist das System so 
ausgelegt, dass eine wiederholte 
Nutzung möglich ist.  

i) Bei SWR-Anlagen ist die Entlas-
tungsleitung in den Gasraum der 
Kondensationskammer eingebun-
den. 

Siehe 3.1 (11) in Rev. B 

 
g) Das System zur gefilterten 
Druckentlastungen des Sicherheits-
behälters ist so ausgelegt, dass 
Verbrennungsvorgänge von Gasen 
(H2, CO) innerhalb des Systems bis 
zum Kaminaustritt unterbunden 
werden.  

h) Die Armaturen im Sicherheitsbe-
hälterdruckentlastungssystem sind 
für Wiederschließen auch bei An-
stehen des Prüfdrucks des Sicher-
heitsbehälters und auch für stufen-
weises Öffnen und Schließen aus-
gelegt. Ferner ist das System so 
ausgelegt, dass eine wiederholte 
Nutzung möglich ist.  

i) Bei SWR-Anlagen ist die Entlas-
tungsleitung in den Gasraum der 
Kondensationskammer eingebun-
den. 

  387 FANP Kommentar: 

8. Geänderte Abgrenzung der Ver-
antwortungsbereiche Betrei-
ber/Behörden 

Der Verantwortungsbereich der 
Betreiber im anlageninternen Not-
fallschutz wird z. T. auf Bereiche 
der behördlichen Notfallmaßnah-
men ausgedehnt.  

Die Entscheidungen des anlagenin-
ternen Krisenstabes orientieren 
sich jedoch an technischen Krite-
rien z. B. Erreichen des Ausle-
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gungsdruckes des Sicherheitsbe-
hälter und Auflagen über Erken-
nung und Bewertung zeitlicher 
Entwicklungen. Den Behörden und 
den externen Krisenstäben können 
die Betreiber für externe Entschei-
dungen  allenfalls Empfehlungen 
geben. D. h. Bewertungen von 
Umfang, Besiedelungs- und Nut-
zungsstruktur potenziell betroffener 
Gebiete im Zusammenhang mit 
prognostizierten Entwicklungen der 
Ausbreitungsverhältnisse liegen im 
Verantwortungs- und Entschei-
dungsbereich externer Krisenstäbe. 

Team 7: 

Die im Kommentar angesproche-
nen Details entfallen. Weitere An-
merkungen siehe Beantwortung 
des Kommentar Nr. 468. 

3.4.1 
(4) 

Zur Vermeidung von Verbrennungs-
vorgängen von Gasen (H2, CO), die 
ein Versagen des Sicherheitsbehäl-
ters zur Folge haben können, sind 
Notfallmaßnahmen vorgesehen.  

Basiert die Notfallmaßnahme auf 
dem Einsatz aktiver technischer 
Einrichtungen und Systeme, wie 
z.B. Systeme zur N2-Inertisierung 
des Sicherheitsbehälters bei SWR-
Anlagen, ist diese Notfallmaßnahme 
bei Erreichen des vorgesehenen 
Betriebszustandes (Leistungsbe-
trieb) wirksam. 

  Kommentar: 

Die vorbeugende betriebliche Iner-
tisierung des Sicherheitsbehälters 
bei SWR-Anlagen ist nicht den 
Notfallmaßnahmen zuzuordnen. 

betr. 1. Absatz: 

Diese Forderung stellt eine Ver-
schärfung der gegenwärtigen Si-
cherheitspraxis dar 

betr. 3. Absatz 

Die Verwendung des Ausdrucks 
„Sicherstellen“ suggeriert, dass  

 Zur Vermeidung von Verbrennungs-
vorgängen von Gasen (H2, CO), die 
ein Versagen des Sicherheitsbehäl-
ters zur Folge haben können, sind 
Notfallmaßnahmen vorgesehen.  

Basiert die Notfallmaßnahme auf 
dem Einsatz aktiver technischer 
Einrichtungen und Systeme, wie 
z.B. Systeme zur N2-Inertisierung 
des Sicherheitsbehälters bei SWR-
Anlagen, ist diese Notfallmaßnahme 
bei Erreichen des vorgesehenen 
Betriebszustandes (Leistungsbe-
trieb) wirksam. 
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Durch diese Notfallmaßnahme ist 
auch sichergestellt, dass zum Zeit-
punkt der Einleitung einer gefilterten 
Druckentlastung des Sicherheitsbe-
hälters im Bereich der Einbindung 
der Druckentlastungsleitung in den 
Sicherheitsbehälter, d.h. in der Ent-
lastungsleitung bis zur ersten inne-
ren Absperrarmatur keine zündfähi-
gen Gasgemische vorliegen. 

eine auslegungsgemäßes Procede-
re samt Begutachtung angestrebt 
wird. Ein solches Vorgehen wäre 
angesichts der erheblichen phä-
nomenologischen Unsicherheiten 
nicht sachgerecht. 

Team 7: 

Der Absatz entfällt in dieser Detail-
lierung in Revision B.  

Eine Auflistung der in den deut-
schen Anlagen bereits implemen-
tierten mitigativen Notfallmaßnah-
men enthält Nr. 3.1 (2) in Revision 
B. Grundlage der Zusammenstel-
lung ist der Bericht der Bundesre-
gierung zur Sicherheitskonvention. 

Weitergehende Details (z. B. zur 
N2-Inertisierung) entfallen. 

Die Anforderungen an die Planung 
von Notfallmaßnahmen werden in 
Modul 7 insgesamt dargestellt. 
Daraus ergeben sich auch die Un-
terschiede zum „Auslegungsbe-
reich“. 

Durch diese Notfallmaßnahme ist 
auch sichergestellt, dass zum Zeit-
punkt der Einleitung einer gefilterten 
Druckentlastung des Sicherheitsbe-
hälters im Bereich der Einbindung 
der Druckentlastungsleitung in den 
Sicherheitsbehälter, d.h. in der Ent-
lastungsleitung bis zur ersten inne-
ren Absperrarmatur keine zündfähi-
gen Gasgemische vorliegen. 

  601 VGB Kommentar: 

 „bei Erreichen des 
...Leistungsbetriebes wirksam sein" 

Ändern in "....einsatzbereit..." sein.  

- Eine Anfahrrelevanz ist nicht an-
gemessen. 

- Für  einen Ausfall fehlt ein Rege-

  



ENTWURF Modul 7, Rev. B: Synoptische Darstellung 

118 

Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw. 
Antwort von Team 7 Nr. Textvorschlag Modul 7 Rev. B 

lung , Vorschlag  :   

  Bei Betrieb oder unmittelbar vor 
dem Anfahren eine  zul. Reparatur-
zeit, z.B. 14 Tage. 

Team 7: 

Die angesprochenen Details entfal-
len in Revision B. 

3.4.1 
(5) 

Es wird angestrebt, dass die Not-
fallmaßnahme des gesicherten 
Gebäudeabschlusses auch bei 
den auf der Sicherheitsebene 4c 
zu erwartenden Umgebungsbe-
dingungen gegeben ist. 

411 FANP Kommentar: 

Soll dies bedeuten, dass der Ge-
bäudeabschluss jetzt auch für 
Kernschmelzszenarien ausgelegt 
sein soll? Dies ist bei den beste-
henden Anlagen so nicht möglich. 

Team 7: 

Der Absatz entfällt in Revision B. 
Eine Auflistung der in den deut-
schen Anlagen bereits implemen-
tierten mitigativen Notfallmaßnah-
men enthält Nr. 3.1 (2) in Revision 
B. Grundlage der Zusammenstel-
lung ist der Bericht der Bundesre-
gierung zur Sicherheitskonvention.  

 Es wird angestrebt, dass die Not-
fallmaßnahme des gesicherten 
Gebäudeabschlusses auch bei 
den auf der Sicherheitsebene 4c 
zu erwartenden Umgebungsbe-
dingungen gegeben ist. 

3.4.2 Generelle Anforderungen an Not-
fallstrategien 

   3.3 Generelle Anforderungen an Not-
fallstrategien 

3.4.2 
(1) 

Notfallstrategien sind so aufgebaut, 
dass sie unter den jeweils gegebe-
nen Unfallbedingungen Möglichkei-
ten aufzeigen, wie mit den verblie-
benen Systemen eine Schadensbe-
grenzung gemäß der übergeordne-
ten Zielsetzung der Begrenzung der 
Aktivitätsfreisetzung in die Umge-

412 FANP Kommentar: 

In dieser Pauschalität und ohne 
jegliche Leitlinie, was zu betrachten 
überhaupt noch sinnvoll ist, ist die-
se Anforderung für ein Regelwerk 
viel zu unbestimmt. 

 Notfallstrategien sind so aufgebaut, 
dass sie unter den jeweils gegebe-
nen Unfallbedingungen Möglichkei-
ten aufzeigen, wie mit den verblie-
benen Systemen eine Schadensbe-
grenzung gemäß der übergeordne-
ten Zielsetzung der Begrenzung der 
Aktivitätsfreisetzung in die Umge-
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bung erreicht werden kann.  

Dabei zeigen Notfallstrategien weit-
gehend vorgedachte Möglichkeiten 
des effektiven Einsatzes der ver-
bliebenen Systeme auf. Sie können 
auch Elemente enthalten, die situa-
tionsbedingt entschieden werden. 
Abweichungen von den vorgedach-
ten Möglichkeiten sind zulässig, 
wenn die Situation es erfordert.  

Damit die vorbereiteten Notfallstra-
tegien erfolgreich umgesetzt werden 
können, werden erforderliche Ent-
scheidungshilfen entwickelt. 

Positive und negative Konsequen-
zen der Maßnahmen der jeweiligen 
Notfallstrategie werden beschrieben. 
Es wird angestrebt, dass Maßnah-
men nur eingesetzt werden, wenn 
die positiven Konsequenzen lang-
fristig überwiegen.  

Die Eignung der eingesetzten Sys-
teme und Maßnahmen unter den 
anzunehmenden Bedingungen wird 
bei der Konzepterstellung der Not-
fallstrategien analysiert. 

Team 7: 

Modul 7 stellt grundlegende Anfor-
derungen zusammen. Eine weitere 
Präzisierung, z. B. in Form einer 
Leitlinie sollte ggf. auf einer unter-
geordneten Ebene des Regelwerks 
ergänzt werden. 

Der Absatz entfällt in Revision B. 

Die grundlegenden Anforderungen, 
die schriftliche Anweisungen im 
Rahmen von Handlungsempfeh-
lungen („Notfallstrategien“ in Revi-
sion A) betreffen, sind zusammen-
gestellt in Kapitel 3.2 in Revision B. 
Die Anforderungen der HSK sind 
darin berücksichtigt. 

bung erreicht werden kann.  

Dabei zeigen Notfallstrategien weit-
gehend vorgedachte Möglichkeiten 
des effektiven Einsatzes der ver-
bliebenen Systeme auf. Sie können 
auch Elemente enthalten, die situa-
tionsbedingt entschieden werden. 
Abweichungen von den vorgedach-
ten Möglichkeiten sind zulässig, 
wenn die Situation es erfordert.  

Damit die vorbereiteten Notfallstra-
tegien erfolgreich umgesetzt werden 
können, werden erforderliche Ent-
scheidungshilfen entwickelt. 

Positive und negative Konsequen-
zen der Maßnahmen der jeweiligen 
Notfallstrategie werden beschrieben. 
Es wird angestrebt, dass Maßnah-
men nur eingesetzt werden, wenn 
die positiven Konsequenzen lang-
fristig überwiegen.  

Die Eignung der eingesetzten Sys-
teme und Maßnahmen unter den 
anzunehmenden Bedingungen wird 
bei der Konzepterstellung der Not-
fallstrategien analysiert. 

  586 ESN Kommentar: 

Die Festlegung, dass "Abweichun-
gen von vorgedachten Möglichkei-
ten zulässig sind, wenn es die Si-
tuation erfordert" für die Ebene 4c - 
ohne eine entsprechende Möglich-
keit in der Ebene 4b zu benennen - 
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deutet darauf hin, dass nach Mei-
nung des Teams, in der Ebene 4b 
derartige Abweichungen nicht zu-
lässig sind. Es sei darauf hingewie-
sen, dass im auslegungsüber-
schreitenden Bereich generell die 
Möglichkeit und Notwendigkeit zur 
Improvisation bestehen muss, da 
die jeweiligen Situationen eben 
nicht streng ereignisbezogen vor-
planbar sind. Sollte eine entspre-
chende Regelung also vom Team 
für nötig erachtet werden, so sollte 
diese übergreifend für die Ebenen 
4b/c getroffen werden. 

Team 7: 

Der Absatz entfällt in Revision B. 

Handlungsempfehlungen („Notfall-
strategien“ in Revision A) sind auch 
auf Sicherheitsebene 4b vorgese-
hen (siehe Nr. 1 (4) in Revision B). 
Die Begriffsabgrenzung und die 
damit zusammenhängende Struk-
tur des Notfallschutzes wurden auf 
der Grundlage der Kommentierung 
der RSK überarbeitet.  

Grundlegende Anforderungen an 
schriftliche Anweisungen (u. a. 
Handlungsempfehlungen) sind 
berücksichtigt in Kapitel 3.2 in Re-
vision B. 

3.4.2 
(2) 

In den Notfallstrategien werden Kri-
terien zur Einleitung von Maßnah-
men verwendet, die mit der vorhan-

  Team 7: 

Der Absatz entfällt in Revision B. 

 In den Notfallstrategien werden Kri-
terien zur Einleitung von Maßnah-
men verwendet, die mit der vorhan-
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denen Instrumentierung feststellbar 
sind. 

Berücksichtigt in Nr. 3.2 (4) in Re-
vision B. 

denen Instrumentierung feststellbar 
sind. 

3.4.2 
(3) 

Die Kriterien für den Einstieg in die 
Anwendung der Notfallstrategien 
werden festgelegt, um ein kontinu-
ierliches Vorgehen bei der Bewälti-
gung von Unfallfolgen zu gewähr-
leisten. 

586 ESN Kommentar: 

Die dort getroffen Regelung zum 
Einstieg in die Notfallstrategien 
suggeriert einen klar abgrenzbaren 
Übergang zwischen den Ebenen 
4b/c, diese Einschätzung dürfte im 
Realfall keinen Bestand haben. 

Soll dies als Forderung eines spe-
ziellen Ebene 4c-Handbuches ge-
wertet werden, wäre dies kontra-
produktiv. 

Team 7: 

Der Absatz entfällt in dieser Form 
in Revision B. 

Kriterien sind erforderlich für die 
Auswahl der Notfallstrategien, sie-
he Nr. 3.2 in Revision B.  

Ein spezielles Handbuch für die 
Ebene 4c wird in Modul 7 nicht 
gefordert. Ggf. sind dazu weitere 
Detailregelungen zu unterlegen. 
Das Konzept der RSK (Kommentar 
Nr. 471) sieht einen präventiven 
und einen mitigativen Teil des NHB 
vor. 

 Die Kriterien für den Einstieg in die 
Anwendung der Notfallstrategien 
werden festgelegt, um ein kontinu-
ierliches Vorgehen bei der Bewälti-
gung von Unfallfolgen zu gewähr-
leisten. 

3.4.2 
(4) 

Die Dokumentation des Konzepts 
der Notfallstrategien wird nach er-
gonomischen Gesichtspunkten im 
Hinblick auf eine Anwendung durch 
den anlageninternen Krisenstab 

  Team 7: 

Der Absatz entfällt in Revision B. 

Berücksichtigt in Nr. 3.2 (2) in Re-
vision B. 

 Die Dokumentation des Konzepts 
der Notfallstrategien wird nach er-
gonomischen Gesichtspunkten im 
Hinblick auf eine Anwendung durch 
den anlageninternen Krisenstab 
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unter den besonderen Bedingungen 
der Unfallsituation gestaltet. 

 unter den besonderen Bedingungen 
der Unfallsituation gestaltet. 

 

 

Übergeordnete Kommentare zu Kapitel 3.4.3 „Anforderungen an einzelne Notfallstrategien“ 
Komm

Nr. 
Kom-

mentator Kommentar Antwort von Team 7 

471 RSK Eine ganze Reihe von Anforderungen im Modul 7 betreffen letztlich 
die Untersuchung mit einem mehr oder weniger unbestimmten Unter-
suchungsrahmen, der mehrfach mindestens nahe an den Bereich der 
Grundlagenforschung heranreicht, insbesondere der Abschnitt 3.4.3. 
Derartige Sachverhalte sind nach allgemeiner bisheriger Auffassung 
nicht vollständig regelfähig. Vor einer Festlegung detaillierter Anfor-
derungen an die Notfallstrategien müssten im Rahmen generischer 
Untersuchungen einige dann auftretende Phänomene zumindest in 
ihrer sicherheitstechnischen Wirkungsrichtung vorher abgesichert 
sein, z. B. Wassereinspeisung in den RDB nach schweren Kernschä-
den. Für die Planung von Notfallstrategien wäre dieses Vorgehen 
akzeptabel. (K3) 

 

Kapitel 3.4.3 mit Detailanforderungen an einzelne Hand-
lungsempfehlungen entfällt in Revision A. Die grundlegenden 
Anforderungen ergeben sich aus Kapitel 3.2 in Verbindung 
mit der Begriffsdefinition in Kap. 1 in Revision B. 

Darüber hinaus wurde in Kapitel 2 in Revision B präzisiert, 
dass für die Planungen auf der Sicherheitsebene 4c ein Er-
eignisspektrum zu Grunde gelegt wird, dass nur die für den 
betreffenden Anlagentyp relevanten Phänomene und Vor-
gänge bei Unfällen mit schweren Kernschäden berücksich-
tigt, die nach Stand von Wissenschaft und Technik hinrei-
chend erforscht sind. 

Eine Aufforderung zur Grundlagenforschung ist damit nicht 
verbunden. 

387 FANP 4. Anforderungen zur Grundlagenforschung 

Eine ganze Reihe von Anforderungen im Modul 7 betreffen letztlich 
die Untersuchung mit einem mehr oder weniger unbestimmten Unter-
suchungsrahmen, insbesondere der Abschnitt 3.4.3 ist eine Anforde-
rung zur Durchführung von Grundlagenforschung. 

Nach allgemeiner bisheriger Auffassung ist es jedoch so, dass Sach-
verhalte, die sich noch in dem Stadium der Grundlagenforschung 
befinden, nicht regelfähig sind. Diese Anforderungen sind somit zu 
streichen. 

Vor einer Festlegung detaillierter Anforderungen zu Maßnahmen, wie 
sie teilweise auch in dem Modul zu finden sind, müssten im Rahmen 

Siehe Beantwortung des übergeordneten Kommentars der 
RSK (Kommentar Nr. 471). 
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Komm
Nr. 

Kom-
mentator Kommentar Antwort von Team 7 

generischer Grundlagenforschung einige dann auftretende Phäno-
mene zumindest in ihrer sicherheitstechnischen Wirkungsrichtung 
vorher abgesichert sein, z. B. Wassereinspeisung in den RDB nach 
schweren Kernschäden. 

413 FANP Die Anforderungen in Abschnitt 3.4.3 gehen generell in die Richtung, 
Untersuchungen bis hin zu Grundlagenforschung anzustellen. Nach 
allgemeiner Auffassung sind Sachverhalte, die sich noch in der 
Grundlagenforschung finden, nicht reglungsfähig. Siehe übergeord-
nete Anmerkungen Nr. 4. (Anm.: Kommentar Nr. 387 - FANP) 

Siehe Beantwortung des übergeordneten Kommentars der 
RSK (Kommentar Nr. 471). 

429 VGB Verschiedene Anforderungen bestehen nur darin, dass etwas unter-
sucht werden soll. Teilweise, insbesondere in Abschnitt 3.4.3, sind 
die Untersuchungsziele dabei so vage, dass man von einer Aufforde-
rung zur Grundlagenforschung sprechen muss. Derartige Anforde-
rungen sind nicht regelfähig. 

Siehe Beantwortung des übergeordneten Kommentars der 
RSK (Kommentar Nr. 471). 

504 VGB Kapitel 3 „Anforderungen an Maßnahmen des internen Notfallschut-
zes“ 

Kommentar: In Kapitel 3.4.3 wird ein Forschungsprogramm definiert: 
„… soll untersucht werden, ob…“ und der Hinweis auf die „Anpas-
sung der Anlagenkonzeption“ geht über das Regelbare hinaus (z.B. 
Untersuchung RDB-Außenkühlung).  

Dies kann nicht Gegenstand eines Regelwerks sein. 

Siehe Beantwortung des übergeordneten Kommentars der 
RSK (Kommentar Nr. 471). 

540 Ministe-
rium 
Ba-Wü 

Inhalte im Modul 7 gehen über den gesicherten Stand von W.u.T. 
hinaus. Anforderungen, insbesondere im Abschnitt 3.4.3, sind noch 
nicht regelfähig, da sie Phänomene betreffen, die sich derzeit im 
Stadium der Grundlagenforschung befinden.  Diese sollten deshalb 
entfallen. Gesicherte Erkenntnisse gibt es bisher  zu den beiden Not-
fallmaßnahmen Venting und Verwendung von Rekombinatoren. 

Siehe Beantwortung des übergeordneten Kommentars der 
RSK (Kommentar Nr. 471). 

586 ESN Generell sollte gelten, dass im Regelwerk explizit definierte Anforde-
rungen enthalten sind. Hier werden jedoch Phänomene zum Gegens-
tand des Regelwerkes gemacht, die eher einer Regelwerksforderung 
an Grundlagenforschung ähneln. Es stellt sich die Frage, warum nicht 
auch hier in Analogie zum Kapitel 2.1(3) auf einen Regelungsauf-

Siehe Beantwortung des übergeordneten Kommentars der 
RSK (Kommentar Nr. 471). 
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Komm
Nr. 

Kom-
mentator Kommentar Antwort von Team 7 

nahme nach Vorliegen abgesicherter Erkenntnisse abgehoben wird 

601 VGB Das Kapitel 3.4.3 enthält eine Reihe von Untersuchungsvorschlägen 
für Untersuchungen, die insgesamt den Charakter eines Grundlagen-
forschungsprogramms aufweisen. Unter dem Titel „Anforderungen an 
einzelne Notfallstragien“ ist deren Sinn nicht nachvollziehbar. In ei-
nem übergeordneten Regelwerk sind solche Untersuchungsvorgaben 
nicht zu regeln. Die Festlegung der Notfallstrategien ist dem Betreiber 
zu überlassen, lediglich der Rahmen (siehe Notfallprozeduren) für 
Notfallstrategien ist vorzugeben. 

Siehe Beantwortung des übergeordneten Kommentars der 
RSK (Kommentar Nr. 471). 

 

 

Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw. 
Antwort von Team 7 

Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 Rev. B 

3.4.3 Anforderungen an einzelne Not-
fallstrategien 

   3.4.2 Anforderungen an einzelne Not-
fallstrategien 

3.4.3 
(1) 

Es wird untersucht, welche Notfall-
strategien für die relevanten Phä-
nomene und Vorgänge bei Unfallab-
läufen in einer Anlage möglich sind. 
Diese Notfallstrategien werden in 
die Konzeption aufgenommen. 

409 FANP Kommentar: 

Statt hier geeignete Ziele vor-
zugeben, werden bei dieser Anfor-
derung unnötigerweise Details vor-
gegeben, die teilweise auch noch 
ungeeignet oder kontraproduktiv 
sind. Warum hier z.B. der Ausle-
gungsdruck als Kriterium zur Druck-
entlastung vorgeschrieben werden 
soll, ist unverständlich und schränkt 
die Flexibilität bezüglich der Druck-
entlastung ein, die sonst mit Blick 
auf das Ziel der Minderung der 
Strahlenexposition in der Umge-
bung gewünscht wird. 

Ebenso ist die Einschränkung, dass 
die Druckentlastung nicht vor Ablauf 
von 4 Stunden erfolgen darf, unge-

 Es wird untersucht, welche Notfall-
strategien für die relevanten Phä-
nomene und Vorgänge bei Unfallab-
läufen in einer Anlage möglich sind. 
Diese Notfallstrategien werden in 
die Konzeption aufgenommen. 
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw. 
Antwort von Team 7 

Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 Rev. B 

eignet. Es ist dem Anlagenpersonal 
bekannt, dass unter radiologischen 
Gesichtspunkten eine relativ späte 
Druckentlastung günstig ist, das 
aber auf jeden Fall – auch wenn 
dies vor Ablauf von 4 Stunden sein 
sollte – die Vermeidung eines groß-
flächigen Versagens des Sicher-
heitsbehälters Priorität hat. 

Team 7: 

Der im Kommentar angesprochene 
Absatz und Kapitel 3.4.3 insgesamt 
entfallen in Revision B. 

Weitere Anmerkung siehe Beant-
wortung des übergeordneten Kom-
mentars der RSK (Kommentar Nr. 
471) 

3.4.3 
(2) 

Durch Notfallmaßnahmen werden 
Unfallabläufe mit Versagen der 
Kühlmittelumschließung oder des 
Reaktordruckbehälters unter hohem 
Druck durch hohe Zuverlässigkeit 
der Druckentlastungseinrichtung 
verhindert. Ergänzend werden mög-
liche Notfallstrategien zur Druckent-
lastung des Reaktordruckbehälters 
untersucht, um die auftretenden 
Belastungen bei einem Versagen 
des Reaktordruckbehälters zu be-
grenzen 

601 VGB Kommentar: 

(Anm.: „…hohe Zuverlässigkeit…“) 

Siehe Kommentar zu Ziffer 3.4.1 
(1). 

 Durch Notfallmaßnahmen werden 
Unfallabläufe mit Versagen der 
Kühlmittelumschließung oder des 
Reaktordruckbehälters unter hohem 
Druck durch hohe Zuverlässigkeit 
der Druckentlastungseinrichtung 
verhindert. Ergänzend werden mög-
liche Notfallstrategien zur Druckent-
lastung des Reaktordruckbehälters 
untersucht, um die auftretenden 
Belastungen bei einem Versagen 
des Reaktordruckbehälters zu be-
grenzen 

3.4.3 
(3) 

Notfallstrategien zur Beendigung 
des Kernschmelzens vor Versagen 
des Reaktordruckbehälters durch 
Fluten des Reaktordruckbehälters 

  Team 7: 

Der Absatz und Kapitel 3.4.3 insge-
samt entfallen in Revision B. 

 Notfallstrategien zur Beendigung 
des Kernschmelzens vor Versagen 
des Reaktordruckbehälters durch 
Fluten des Reaktordruckbehälters 
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw. 
Antwort von Team 7 

Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 Rev. B 

werden untersucht.  

Dabei werden insbesondere die 
mögliche Wasserstoffentstehung 
und der Energieeintrag in den Si-
cherheitsbehälter in Betracht gezo-
gen. Es wird ferner beachtet, ob 
dadurch hochenergetische Dampf-
explosionen innerhalb des Reaktor-
druckbehälters hervorgerufen wer-
den können, die die Integrität des 
Reaktordruckbehälters und in der 
Folge die des Sicherheitsbehälters 
gefährden können. 

Weitere Anmerkung siehe Beant-
wortung des übergeordneten Kom-
mentars der RSK (Kommentar Nr. 
471) 

werden untersucht.  

Dabei werden insbesondere die 
mögliche Wasserstoffentstehung 
und der Energieeintrag in den Si-
cherheitsbehälter in Betracht gezo-
gen. Es wird ferner beachtet, ob 
dadurch hochenergetische Dampf-
explosionen innerhalb des Reaktor-
druckbehälters hervorgerufen wer-
den können, die die Integrität des 
Reaktordruckbehälters und in der 
Folge die des Sicherheitsbehälters 
gefährden können. 

3.4.3 
(4) 

Notfallstrategien zur Wärmeabfuhr 
aus dem Reaktordruckbehälter 
durch eine externe Kühlung (Fluten 
der Reaktorgrube (DWR) oder der 
Steuerstabantriebsraum (SWR)) 
werden untersucht.  

Dabei wird untersucht, ob dadurch 
das Versagen des Reaktordruckbe-
hälters verhindert, die Wärme aus 
dem Sicherheitsbehälter abgeführt 
und das verdampfende Wasser 
ersetzt werden kann. Ferner werden 
mögliche negative Konsequenzen 
wie der Druckaufbau im Sicher-
heitsbehälter durch Verdampfen der 
Wasservorlage berücksichtigt, falls 
die Notfallstrategie nicht wirksam ist. 

468 Lauer Kommentar: 

Die Aufnahme von solchen be-
schreibenden Texten in ein Regel-
werk sollte geprüft werden. 

Team 7: 

Der im Kommentar angesprochene 
Absatz und Kapitel 3.4.3 insgesamt 
entfallen in Revision B. 

Weitere Anmerkung siehe Beant-
wortung des übergeordneten Kom-
mentars der RSK (Kommentar Nr. 
471) 

 Notfallstrategien zur Wärmeabfuhr 
aus dem Reaktordruckbehälter 
durch eine externe Kühlung (Fluten 
der Reaktorgrube (DWR) oder der 
Steuerstabantriebsraum (SWR)) 
werden untersucht.  

Dabei wird untersucht, ob dadurch 
das Versagen des Reaktordruckbe-
hälters verhindert, die Wärme aus 
dem Sicherheitsbehälter abgeführt 
und das verdampfende Wasser 
ersetzt werden kann. Ferner werden 
mögliche negative Konsequenzen 
wie der Druckaufbau im Sicher-
heitsbehälter durch Verdampfen der 
Wasservorlage berücksichtigt, falls 
die Notfallstrategie nicht wirksam ist. 

3.4.3 
(5) 

Es wird untersucht, ob Notfallstrate-
gien die Wirksamkeit der Notfall-
maßnahmen zur Vermeidung von 
Verbrennungsvorgängen von Gasen 

  Team 7: 

Der Absatz und Kapitel 3.4.3 insge-
samt entfallen in Revision B. 

 Es wird untersucht, ob Notfallstrate-
gien die Wirksamkeit der Notfall-
maßnahmen zur Vermeidung von 
Verbrennungsvorgängen von Gasen 
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw. 
Antwort von Team 7 

Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 Rev. B 

(H2, CO) unterstützen können. Weitere Anmerkung siehe Beant-
wortung des übergeordneten Kom-
mentars der RSK (Kommentar Nr. 
471) 

(H2, CO) unterstützen können. 

3.4.3 
(6) 

Zur Begrenzung der Erosion des 
Betons (i. A. die Fundamentplatte 
des Sicherheitsbehälters unterhalb 
des Reaktordruckbehälters) durch 
Einwirkung von Kernschmelze nach 
RDB-Versagen und der Gas- und 
Aerosolfreisetzung aus der Wech-
selwirkung mit dem Beton werden 
Notfallstrategien, z.B. Fluten der 
Reaktorgrube, untersucht.  

Dabei wird geprüft, ob anderweitige 
Gefährdungen der Integrität des 
Sicherheitsbehälters, z.B. durch 
einen direkten Schmelzeangriff auf 
Durchdringungen des Sicherheits-
behälters, weitere Notfallstrategien 
erfordern. 

  Team 7: 

Der Absatz und Kapitel 3.4.3 insge-
samt entfallen in Revision B. 

Weitere Anmerkung siehe Beant-
wortung des übergeordneten Kom-
mentars der RSK (Kommentar Nr. 
471) 

 Zur Begrenzung der Erosion des 
Betons (i. A. die Fundamentplatte 
des Sicherheitsbehälters unterhalb 
des Reaktordruckbehälters) durch 
Einwirkung von Kernschmelze nach 
RDB-Versagen und der Gas- und 
Aerosolfreisetzung aus der Wech-
selwirkung mit dem Beton werden 
Notfallstrategien, z.B. Fluten der 
Reaktorgrube, untersucht.  

Dabei wird geprüft, ob anderweitige 
Gefährdungen der Integrität des 
Sicherheitsbehälters, z.B. durch 
einen direkten Schmelzeangriff auf 
Durchdringungen des Sicherheits-
behälters, weitere Notfallstrategien 
erfordern. 

3.4.3 
(7) 

Notfallstrategien zur Begrenzung 
der Freisetzung von Aerosolen in 
die Sicherheitsbehälteratmosphäre 
und zur Reduzierung der luftgetra-
genen Aerosolkonzentration im Si-
cherheitsbehälter vor einer gefilter-
ten Druckentlastung werden unter-
sucht. 

Dabei werden verschiedene Notfall-
strategien, z.B. Einsprühen oder 
Einspeisen von Wasser in die Si-
cherheitsbehälteratmosphäre unter-
sucht.  

  Team 7: 

Der Absatz und Kapitel 3.4.3 insge-
samt entfallen in Revision B. 

Weitere Anmerkung siehe Beant-
wortung des übergeordneten Kom-
mentars der RSK (Kommentar Nr. 
471) 

 Notfallstrategien zur Begrenzung 
der Freisetzung von Aerosolen in 
die Sicherheitsbehälteratmosphäre 
und zur Reduzierung der luftgetra-
genen Aerosolkonzentration im Si-
cherheitsbehälter vor einer gefilter-
ten Druckentlastung werden unter-
sucht. 

Dabei werden verschiedene Notfall-
strategien, z.B. Einsprühen oder 
Einspeisen von Wasser in die Si-
cherheitsbehälteratmosphäre unter-
sucht.  
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator
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Ziffer 
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Ferner werden Gefährdungen der 
Wirksamkeit der Notfallmaßnahmen 
zur Wasserstoffbegrenzung und der 
Integrität des Sicherheitsbehälters 
z.B. durch H2-
Verbrennungsvorgänge bei Auflö-
sung einer Dampfinertisierung der 
Sicherheitsbehälteratmosphäre oder 
Unterdruckbildung durch Dampf-
kondensation berücksichtigt. 

Ferner werden Gefährdungen der 
Wirksamkeit der Notfallmaßnahmen 
zur Wasserstoffbegrenzung und der 
Integrität des Sicherheitsbehälters 
z.B. durch H2-
Verbrennungsvorgänge bei Auflö-
sung einer Dampfinertisierung der 
Sicherheitsbehälteratmosphäre oder 
Unterdruckbildung durch Dampf-
kondensation berücksichtigt. 

3.4.3 
(8) 

Zur Begrenzung eines lang anhal-
tenden Energie- und Gaseintrages 
in den Sicherheitsbehälters werden 
Notfallstrategien zur Wärmeabfuhr 
aus dem Sicherheitsbehälter unter-
sucht. 

  Team 7: 

Der Absatz und Kapitel 3.4.3 insge-
samt entfallen in Revision B. 

Weitere Anmerkung siehe Beant-
wortung des übergeordneten Kom-
mentars der RSK (Kommentar Nr. 
471) 

 Zur Begrenzung eines lang anhal-
tenden Energie- und Gaseintrages 
in den Sicherheitsbehälters werden 
Notfallstrategien zur Wärmeabfuhr 
aus dem Sicherheitsbehälter unter-
sucht. 

3.4.3 
(9) 

Mögliche Notfallstrategien zur Ein-
grenzung der Aktivitätsfreisetzung, 
beim Verlust des gesicherten Ge-
bäudeabschlusses oder beim Ver-
sagen von Durchdringungen des 
Sicherheitsbehälters, werden unter-
sucht. 

  Team 7: 

Der Absatz und Kapitel 3.4.3 insge-
samt entfallen in Revision B. 

Weitere Anmerkung siehe Beant-
wortung des übergeordneten Kom-
mentars der RSK (Kommentar Nr. 
471) 

 

 Mögliche Notfallstrategien zur Ein-
grenzung der Aktivitätsfreisetzung, 
beim Verlust des gesicherten Ge-
bäudeabschlusses oder beim Ver-
sagen von Durchdringungen des 
Sicherheitsbehälters, werden unter-
sucht. 

3.4.3 
(10) 

Notfallstrategien zur Überführung 
der Anlage in einen langfristig kon-
trollierbaren Zustand werden unter-
sucht. 

  Team 7: 

Der Absatz und Kapitel 3.4.3 insge-
samt entfallen in Revision B. 

Weitere Anmerkung siehe Beant-
wortung des übergeordneten Kom-
mentars der RSK (Kommentar Nr. 

 Notfallstrategien zur Überführung 
der Anlage in einen langfristig kon-
trollierbaren Zustand werden unter-
sucht. 
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471) 

3.5 Anforderungen an übergreifende 
Maßnahmen 

   3.35 Anforderungen an Informations-
bereitstellung, Energieversor-
gung und Kommunikation. über-
greifende Maßnahmen 

  586 ESN Kommentar: 

Generell gilt, dass im Modul 7 An-
forderungen an die Ausweichstelle 
fehlen, diese sind im bisherigen 
Regelwerk (Rahmenempfehlung 
Katstrophenschutz, Empfehlung zur 
Planung von Notfallschutzmaß-
nahmen) jedoch enthalten, und 
sollten in geeigneter Form auch in 
das Modul 7 integriert werden, um 
nicht hinter den heutigen Stand 
zurückzufallen. Darüber hinaus 
bedürfen die bestehenden Rege-
lungen aber einer Konkretisierung. 
So z.B. sollten klare Vorgaben zur 
erforderlichen Ausrüstung und Do-
kumentationsvorhaltung sowie der 
Lage der Ausweichstellen (Entfer-
nung, Erreichbarkeit) in das Modul 
7 aufgenommen werden. 

Team 7: 

Die Ausweichstelle wird nicht zu 
den anlageninternen Maßnahmen 
gezählt. Der Umfang des Moduls 
orientiert sich u. a. an den Empfeh-
lungen der RSK zum anlageninter-
nen Notfallschutz (z. B. Positions-
papier, 377. Sitzung). Andere Kom-
mentare sprechen sich gegen eine 
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Aufnahme von Regelungen in das 
Modul aus und stellen die Zweck-
mäßigkeit der Ausweichstelle in 
Frage (siehe Kommentare zu Nr. 
3.5 (2) in Revision A, Kommentar 
Nr. 601). 

Vor diesem Hintergrund wird der 
Vorschlag zur Ergänzung des Mo-
duls um spezifische Regelungen zu 
„Ausweichstelle“ nicht übernom-
men. 

Davon unabhängig kann ggf. eine 
Aktualisierung bestehender Rege-
lungen zu diesem Sachverhalt au-
ßerhalb dieses Vorhabens geprüft 
werden. 

3.5(1) Anforderungen an Warten und die 
Notsteuerstelle: 

a) Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes werden soweit wie 
möglich in der Warte eingeleitet und 
durchgeführt.  

b) Die erforderlichen Informationen 
über den Anlagenzustand und die 
radiologische Situation in der Anlage 
und in der Umgebung werden vor-
liegen.  

c) Es werden die notwendigen Vor-
kehrungen getroffen, um einen län-
geren Aufenthalt des Einsatzperso-
nals im Notfall an den für die Vorbe-
reitung, Durchführung und Überwa-
chung der Maßnahmen des anla-

586 ESN Kommentar: 

Die Vorgabe, dass in der Warte 
Informationen zur Situation in der 
Umgebung vorliegen müssen, wür-
de online-
Immissionsinstrumentierung erfor-
dern, dies ist derzeit im Regelfall 
nicht vorhanden. Es sollte eine 
entsprechende Klarstellung erfol-
gen. 

Aus diesen Anforderungen lässt 
sich ableiten, dass auch für die 
Krisenstabsräume eine Zuluftfilte-
rung in Analogie zur Wartenzuluftfil-
terung erforderlich ist. Aus unserer 
Sicht ist ein solcher Ansatz durch-
aus verfolgenswert, jedoch sollte er 
- wenn beabsichtigt - auch klar zum 

3.3 (1) Anforderungen an Warten und die 
Notsteuerstelle: 

a) Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes werden soweit wie 
dies technisch möglich ist von-
möglich in der Warte aus eingeleitet 
und durchgeführt.  

b) Die erforderlichen Informationen 
über den Anlagenzustand und die 
radiologische Situation in der Anlage 
und in der Umgebung werden vor-
liegen.  

c) Es werden die notwendigen Vor-
kehrungen getroffen, um einen län-
geren Aufenthalt des Einsatzperso-
nals im Notfall an den für die Vorbe-
reitung, Durchführung und Überwa-



ENTWURF Modul 7, Rev. B: Synoptische Darstellung 

131 

Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw. 
Antwort von Team 7 

Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 Rev. B 

geninternen Notfallschutzes vorge-
sehenen Stellen zu gewährleisten. 
Hierzu gehört der Einsatz eines 
geeigneten Filters für die Luftzufüh-
rung und die Möglichkeit der Über-
druckhaltung in den Räumen zur 
Vermeidung von Einwärtsleckagen. 

Ausdruck gebracht werden. 

Team 7: 

Absatz b) ist verschoben nach Ziffer 
3.3 (3) in Revision B. Der aus-
schließliche Bezug auf die Warte 
entfällt. Eine generelle Forderung 
nach online-Immissions-
instrumentierung wird nicht erho-
ben.  

Absatz c) ist verschoben nach Ziffer 
3.3 (4) in Revision B.  

Ergänzende Forderungen nach 
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der 
Räume des Krisenstabs sind in 
Ziffer 3.3 (5) in Revision B enthal-
ten.  

Die mögliche technische Umset-
zung dieser Anforderungen durch 
eine neue Notfallmaßnahme (ver-
gleichbar Wartenzuluftfilterung) ist 
nicht Gegenstand der grundlegen-
den Regelungen im Modul 7.  

chung der Maßnahmen des anla-
geninternen Notfallschutzes vorge-
sehenen Stellen zu gewährleisten. 
Hierzu gehört der Einsatz eines 
geeigneten Filters für die Luftzufüh-
rung und die Möglichkeit der Über-
druckhaltung in den Räumen zur 
Vermeidung von Einwärtsleckagen.  

 

    Aus Rev. A, 3.5 (5) übernommen 
und textlich überarbeitet. 

3.3 (2) Es ist ein System zur Probennahme 
aus der Sicherheitsbehälteratmo-
sphäre und zur Kühlmittelproben-
nahme verfügbar, um bei Ereignis-
abläufen der Sicherheitsebene 4 
zusätzliche Informationen über in 
den Sicherheitsbehälter freigesetzte 
Radionuklide bzw. im weiteren Ab-
lauf zu erwartende Ausbreitungs-
prozesse von Radionukliden zu 
erhalten. 
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Durch die Einrichtungen zur Proben-
nahme aus der Sicherheitsbehälter-
atmosphäre und zur Kühlmittelpro-
bennahme werden Informationen 
über die in den Sicherheitsbehälter 
freigesetzten radioaktiven Stoffe 
bzw. über die im weiteren Ablauf zu 
erwartenden Ausbreitungsprozesse 
von radioaktiven Stoffen bereitge-
stellt. 

    Aus Rev. A, 3.5 (1) b) übernommen 
und allgemeine Ergänzungen be-
züglich der Anforderungen an die 
Instrumentierung. Es ist selbstre-
dend, dass bei der Erstellung eines 
Konzeptes mit charakterisierenden 
Anlagenzuständen und darauf auf-
bauenden Maßnahmen eine In-
strumentierung vorhanden sein 
muss, die das Erkennen des jewei-
ligen Anlagenzustandes gestattet. 

3.3 (3) Die erforderlichen Informationen 
über den Anlagenzustand und die 
radiologische Situation in der Anlage 
und über die Freisetzungsmenge 
sowie die Ausbreitungsbedingungen 
in der Umgebung liegen in der War-
te und soweit erforderlich im Krisen-
stabsraum vor werden vorliegen. 

Die Instrumentierung erlaubt das Er-
kennen der Anlagenzustände sowie 
die Vorbereitung, Durchführung und 
Kontrolle der Wirksamkeit der Not-
fallmaßnahmen. 

    Aus Rev. A, 3.5 (1) c) übernommen. 3.3 (4) Es werden die Durch die Notfall-
maßnahme zur Wartenzuluftfilterung 
ist eine die notwendigen Vorkehrun-
gen getroffen, um einen längeren 
Aufenthalt des Einsatzpersonals im 
Notfall an den für die Vorbereitung, 
Durchführung und Überwachung der 
Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes vorgesehenen Stel-
len zu gewährleisten. Hierzu gehört 
der Einsatz eines geeigneten Filters 
für die Luftzuführung Wartenzuluft 
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und die Möglichkeit der Überdruck-
haltung in den Räumen zur Vermei-
dung von Einwärtsleckagen. 

3.5(2) Anforderungen an den Krisenstabs-
raum: 

a) Zu Gewährleistung einer effekti-
ven Arbeit des Krisenstabs werden 
jederzeit geeignet ausgestattete 
Räume vorgehalten. 

b) Es ist sichergestellt, dass die für 
den Krisenstab vorgesehenen Räu-
me zugänglich und nutzbar sind. 

c) Die erforderlichen Informationen 
für die Diagnose des Anlagenzu-
stands und für die Einleitung der 
erforderlichen Maßnahmen sind 
verfügbar 

601 VGB Kommentar: 

Kap 3.5(2) Anmerkung zu einer 
Forderung der ESN, Herrn Solisch 
am 27.01.06 in Bonn: 

Herr Solisch vermisst Forderungen 
zu einer externen, außerhalb des 
KW-Geländes liegenden Ausweich-
stelle für die KW - Einsatzleitung 
sowie die Spezifikation der Ausstat-
tung. 

Kommentar: 

Ausweichstelle ist in der BMU-
Rahmenempfehlung Katastrophen-
schutz 1999 gefordert. Die Ausstat-
tung ist dort ausreichend beschrie-
ben.  

Anregung: 

Die Betreiber haben bei den denk-
baren Unfall - Spektren die An-
strengungen auf einen Verbleib in 
der Anlage konzentriert.  Selbst  
eine gut ausgestattete Ausweich-
stelle bietet nicht die Möglichkeit 
einer Fernsteuerung der Anlage. 
Tätigkeiten auf der Anlage unter 
Radiologiebedingungen würden mit 
Unterstützung durch z.B. der KHG 
erfolgen. Von der Ausweichstelle 
aus bliebe nur die Beratung der 
KAT-S Behörden übrig und die 

3.3 (5) Zur Gewährleistung einer effektiven 
Arbeit des Krisenstabs werden je-
derzeit geeignet ausgestattete 
Räume vorgehalten. Es ist sicher-
gestellt, dass die für den Krisenstab 
vorgesehenen Räume zugänglich 
und auch bei Unfallabläufen mit 
schweren Kernschäden nutzbar 
sind.  

Die Erforderliche Informationen für 
die Diagnose des Anlagenzustands 
und für die Auswahl sowie Kontrolle 
der Wirksamkeit der Maßnahmen 
sind verfügbar. 
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findet in dieser Situation besser 
unmittelbar bei den Behörden statt. 

Team 7: 

Die Ausweichstelle ist keine Einrich-
tung des anlageninternen Notfall-
schutzes. Spezifische Regelungen 
dazu im Modul nicht ergänzt (siehe 
auch: Beantwortung des überge-
ordneten Kommentars zu Kapitel 
3.5, Kommentar Nr. 586). 

Der zweite Teil des Absatzes wurde 
hier gestrichen. Eine inhaltlich glei-
che Forderung enthält 3.3 (3). 

3.5(3) Anforderungen an die elektrische 
Energieversorgung: 

Die notwendige Energieversorgung 
für die Durchführung der anlagenin-
ternen Notfallmaßnahmen ist auch 
bei einem Totalausfall der Eigenbe-
darfsanlage, bzw. bei einem Ausfall 
des Haupt- und Reservenetzes im 
Nahbereich des Kernkraftwerks 
sichergestellt.  

Darüber hinaus sind die Maßnah-
men zur Druckentlastung (sekun-
därseitige und primärseitige Druck-
entlastung, gefilterte Druckentlas-
tung des Sicherheitsbehälters) so 
gestaltet, dass sie auch bei Ausfall 
der gesamten nicht batteriegepuffer-
ten Energieversorgung (station 
blackout) durchgeführt werden kön-
nen. 

468 Lauer Kommentar: 

Die Anforderung ist in dieser Abso-
lutheit meines Erachtens nicht um-
setzbar. Unbeschadet der grund-
sätzlich sinnvollen Zielsetzung einer 
Notstromsicherung kann es sinnvol-
le Notfallmaßnahmen geben (z. B. 
Nutzung der Hauptwärmesenke), 
welche von der Verfügbarkeit der 
Eigenbedarfsanlage bzw. des 
Haupt- oder Reservenetzes abhän-
gen. 

Team 7: 

Die Anforderung bezieht sich auf 
die Durchführung von Notfallmaß-
nahmen i.S.d. im Modul erläuterten 
Begriffsbedeutung (siehe z. B. Nr. 
1 (4) in Revision B) und ist konsi-
stent mit der Anforderung in Modul 
5, Teil 2.  

3.3 (6) Die notwendige Energieversorgung 
für die Durchführung der anlagenin-
ternen Notfallmaßnahmen ist auch 
bei einem Totalausfall der Eigenbe-
darfsanlage, bzw. bei einem Ausfall 
des Haupt- und Reservenetzes im 
Nahbereich des Kernkraftwerks 
sichergestellt. Anlageninterne Not-
fallmaßnahmen zur Wiederherstel-
lung einer batterieunabhängigen 
Energieversorgung innerhalb der 
Entladezeiten der Batterien sind 
vorgesehen. 

Darüber hinaus sind die Maßnah-
men zur Druckentlastung (sekun-
därseitige und primärseitige Druck-
entlastung, gefilterte Druckentlas-
tung des Sicherheitsbehälters) so 
gestaltet, dass sie auch bei Ausfall 
der gesamten nicht batteriegepuffer-
ten Energieversorgung (station 
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 Weitere Maßnahmen zur elektri-
schen Energieversorgung können 
im Rahmen von Handlungsempfeh-
lungen vorgesehen werden. 

blackout) durchgeführt werden kön-
nen. 

Bei Ausfall der elektrischen Energie-
versorgung des Kernkraftwerks ein-
schließlich der Notstromerzeu-
gungsanlagen (station blackout) ist 
für die Durchführung der Notfall-
maßnahmen zur sekundärseitigen 
und primärseitigen Druckentlastung 
(DWR) oder der Einrichtungen zur 
Druckentlastung (SWR) des Reak-
tordruckbehälters die notwendige 
Energieversorgung vorhanden (sie-
he „Sicherheitsanforderungen für 
Kernkraftwerke: Grundlegende Si-
cherheitsanforderungen" (Modul 1) 
Kap. 3.4)). 

  414 FANP Kommentar: 

Siehe Anmerkung zu 3.1 (6) (Anm.: 
Kommentar Nr. 398 - FANP). 

Team 7: 

Siehe oben, Beantwortung von 
Kommentar Nr. 468. 

  

  586 ESN Kommentar: 

Der im ersten Absatz verwendete 
Begriff "Totalausfall" ist nicht defi-
niert. 

Team 7: 

Der Begriff „Totalausfall“ wurde 
durch eine präzisere Umschreibung 
ersetzt.  
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Hin-
weis 

Weiteres ist in den „Sicherheitsan-
forderungen für Kernkraftwerke: 
Anforderungen an Elektrische Ener-
gieversorgung, Störfallinstrumentie-
rung, Elektrische Antriebe, Warte“ 
(Modul 5, Teil 2) geregelt. 

  Team 7: Hinweis in 3.3 (6) integriert 
als verweis auf Modul 1 

Hin-
weis 

Weiteres ist in den Siehe „Sicher-
heitsanforderungen für Kernkraft-
werke: Anforderungen an Elektri-
sche Energieversorgung, Störfallin-
strumentierung, Elektrische Antrie-
be, Warte“ (Modul 5, Teil 2) gere-
gelt. 

3.5(4) Anforderungen an die Instrumentie-
rung: 

Eine ausreichende Instrumentierung 
für das rechtzeitige und zuverlässige 
Erkennen von Notfallsituationen 
sowie für die Vorbereitung, Einlei-
tung und Wirksamkeitskontrolle der 
Notfallmaßnahmen ist vorhanden. 

  Team 7: Die Forderung ist in 3.3 (3) 
inhaltlich enthalten. 

3.3 (7) Eine ausreichende Instrumentierung 
für das rechtzeitige und zuverlässige 
Erkennen von Notfallsituationen 
sowie für die Vorbereitung, Durch-
führung und Kontrolle der Wirksam-
keit der Notfallmaßnahmen ist vor-
handen. 

Hin-
weis 

Weitere Anforderungen an die In-
strumentierung enthalten die „Si-
cherheitsanforderungen für Kern-
kraftwerke: Anforderungen an Elekt-
rische Energieversorgung, Störfall-
instrumentierung, Elektrische An-
triebe, Warte“ (Modul 5, Teil 2). 

   Hin-
weis 

Weitere Anforderungen an die In-
strumentierung enthalten dieSiehe 
auch „Sicherheitsanforderungen für 
Kernkraftwerke: Anforderungen an 
Elektrische Energieversorgung, 
Störfallinstrumentierung, Elektrische 
Antriebe, Warte“ (Modul 5, Teil 2). 

3.5(5) Anforderungen an das Probenah-
mesystem: 

Es ist ein System zur Probennahme 
aus der Sicherheitsbehälteratmo-
sphäre und zur Kühlmittelproben-
nahme verfügbar, um bei Ereignis-
abläufen der Sicherheitsebene 4 
zusätzliche Informationen über in 
den Sicherheitsbehälter freigesetzte 
Radionuklide bzw. im weiteren Ab-
lauf zu erwartende Ausbreitungs-
prozesse von Radionukliden zu 

415 FANP Kommentar: 

Aus einer „Befürwortung“ des Pro-
benahmesystems durch die RSK 
wird ein „muss verfügbar sein“. 

Team 7: 

Das Probenahmesystem gehört zu 
den in den deutschen Anlagen – bis 
auf einzelne Ausnahmen – bereits 
realisierten Notfallmaßnahmen. 
Grundlage ist die Zusammenstel-
lung der Notfallmaßnahmen im 

 Anforderungen an das Probenah-
mesystem: 

Es ist ein System zur Probennahme 
aus der Sicherheitsbehälteratmo-
sphäre und zur Kühlmittelproben-
nahme verfügbar, um bei Ereignis-
abläufen der Sicherheitsebene 4 
zusätzliche Informationen über in 
den Sicherheitsbehälter freigesetzte 
Radionuklide bzw. im weiteren Ab-
lauf zu erwartende Ausbreitungs-
prozesse von Radionukliden zu 
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erhalten. 

Bei der Konzipierung des Probe-
nahmesystems wird beachtet, aus 
welchen Raumbereichen bzw. 
Sümpfen die Proben gezogen wer-
den können, um zu aus-sagefähigen 
Messergebnissen zu gelangen. 

Bericht der Bundesregierung zur 
Sicherheitskonvention. 

Der Absatz wird vorschoben nach 
Nr. 3.3 (2) in Revision B.  

erhalten. 

Bei der Konzipierung des Probe-
nahmesystems wird beachtet, aus 
welchen Raumbereichen bzw. 
Sümpfen die Proben gezogen wer-
den können, um zu aus-sagefähigen 
Messergebnissen zu gelangen. 

  601 VGB Kommentar: 

(Anm.: „Bei der Konzipierung…“) 

Dieser Absatz stellt keine Anforde-
rung dar, sondern eine Belehrung. 
Er hat zu entfallen. 

Team 7: 

Die Regelungen zum Probenahme-
system werden nach Nr. 3.3 (2) in 
Revision B verschoben. Der im 
Kommentar angesprochene 2. Ab-
satz entfällt in Revision B. 

  

3.5(6) Anforderungen an Kommunikati-
onsmittel und Alarmierungseinrich-
tungen: 

a) Es sind geeignete Alarmierungs-
einrichtungen und Kommunikati-
onsmittel vorhanden, durch die allen 
in der Anlage anwesenden Perso-
nen von mindestens einer zentralen 
Stelle aus Anweisungen für das 
Verhalten bei Ereignisabläufen der 
Sicherheitsebenen 4b und 4c gege-
ben werden können.  

b) Die für die Durchführung der 
Maßnahmen des anlageninternen 

586 ESN Kommentar: 

Die hier definierten Anforderungen 
stehen hinter dem derzeitigen 
Stand der Technik zurück. So ist es 
nicht abdeckend nur für eine zentra-
len Stelle ausreichende Kommuni-
kations- und Alarmierungseinrich-
tungen zu fordern. Insbesondere in 
den Ebenen 4a/b/c sind zusätzlich 
zur Warte auch für die Not- bzw. 
Teilsteuerstelle sowie die Aus-
weichstelle entsprechende Anforde-
rungen zu stellen. Darüber hinaus 
sollte - entsprechend dem in der 

3.3 (7) Es sind geeignete Alarmierungsein-
richtungen und Kommunikationsmit-
tel vorhanden, durch die allen in der 
Anlage anwesenden Personen von 
mindestens einer zentralen Stelle 
aus AVerhaltensanweisungen für 
das Verhalten bei Ereignisabläufen 
der Sicherheitsebenen 4b und 4c 
gegeben werden können.  

Die für die Durchführung der Maß-
nahmen des anlageninternen Not-
fallschutzes erforderliche Kommuni-
kation innerhalb des Kernkraftwer-
kes und nach außerhalb ist jederzeit 
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Notfallschutzes erforderliche Kom-
munikation innerhalb des Kernkraft-
werkes und nach außerhalb ist je-
derzeit gewährleistet. 

konventionellen Industrie schon seit 
Jahren üblichen Stand - die Vorhal-
tung automatischer Alarmierungs-
systeme im Modul 7 gefordert wer-
den. Im Hinblick auf die Anforde-
rungen des Moduls 1 ist festzustel-
len, dass zwischen Modul 1 und 7 
keine nennenswerten Unterschiede 
i.S. einer Spezifizierung erkennbar 
sind. 

Antwort Team 7: 

Die Anforderungen sind nicht auf 
die Warte beschränkt. Anweisungen 
sollen von mindestens einer zentra-
len Stelle gegeben werden können. 
Die grundlegende Anforderung 
besteht darin, dass die Kommunika-
tion im erforderlichen Umfang je-
derzeit möglich sein muss. Der 
Detaillierungsgrad im Modul ent-
spricht dem der vergleichbaren 
Regelung in den BMI-
Sicherheitskriterien.  

Weitere Details zur anlagenspezifi-
schen Umsetzung oder zur techni-
schen Ausführung sind nicht Ge-
genstand der grundlegenden Rege-
lungen im Modul 7.  

Die Ergänzung von Detailregelun-
gen sollte ggf. auf einer unterge-
ordneten Ebene des Regelwerks 
geprüft werden. 

gewährleistet. 

  601 VGB Kommentar:   
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„geeignete Alarmierungseinrichtun-
gen....Verhalten bei Ereignisabläu-
fen vermitteln.." 

Die Anforderungen zur Alarmanla-
gen sind in KTA 3901 und 3904 
geregelt. 

Team 7: 

Modul 7 stellt die grundlegenden 
Anforderungen dar und orientiert 
sich dabei an den diesbezüglichen 
Regelungen der BMI-Sicherheits-
kriterien (Nr. 2.9). 

Die KTA Fachregeln enthalten wei-
tergehende Detailanforderungen. 

 

4 Umfang und Anforderungen an die der Nachweisführung sowie Nachweiskriterien 
 

Übergeordnete Kommentare zu Kapitel 4 
Komm

Nr. 
Kom-

mentator Kommentar Antwort von Team 7 

471 RSK Insgesamt sollte das Kapitel 4 auf Kompatibilität mit der Abbildung 
und dem Anhang geprüft werden. (K2) 

Die Überarbeitung des Moduls erfolgte auf der Grundlage 
des Konzeptes der RSK (Kommentar Nr. 471, Positionspa-
pier 377. Sitzung). Demnach werden Notfallmaßnahmen und 
Handlungsempfehlungen unterschieden. Der „Nachweis der 
Wirksamkeit der Notfallmaßnahmen ist für Referenzszena-
rien unter best-estimate-Bedingungen zu führen“. Das Kon-
zept der RSK wird im Modul umgesetzt und konkretisiert. 

Die Notfallmaßnahmen sind eigens für den anlageninternen 
Notfallschutz vorgesehen und geplant. Für die Wirksamkeit 
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Notfallmaßnahmen werden Nachweise gefordert, die sich 
von denen auf der Sicherheitsebene 3 unterscheiden: Die 
Nachweise zur Wirksamkeit sollen (nur) für die bei der Pla-
nung zu Grunde gelegten Ereignisabläufe geführt werden. 
Die Ermittlung des Ereignisspektrums für die Planung der 
Notfallmaßnahmen wird in Kapitel 2 erläutert. Spezifische 
Kriterien, bei deren Einhaltung das Erreichen der übergeord-
neten Ziele nachgewiesen werden kann, sind im Modul kon-
kretisiert. Bei der Nachweisführung werden realistische Simu-
lationen verwendet. Für die Planung der Notfallmaßnahmen 
der Sicherheitsebene 4b wird zur Bestimmung der verfügba-
ren Zeiten eine Ermittlung der Unsicherheiten benötigt. Für 
die Nachweise für Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebene 
4c gelten unter Berücksichtigung der dort bestehenden Unsi-
cherheiten und Kenntnislücken abgeschwächte Anforderun-
gen. 

Für Handlungsempfehlungen werden keine Wirksamkeits-
nachweise im oben beschriebenen Umfang gefordert. Die 
prinzipielle Eignung der Maßnahmen ist jedoch aufzuzeigen. 

416 FANP Der Abschnitt 4 enthält mehrfach Anforderungen in einer Formulie-
rung, die der Sicherheitsebene 3 zuzuordnen sind. Hier wird die Un-
terscheidung zwischen Sicherheitsebene 3 und Sicherheitsebene 4 
verwischt. Besonders problematisch sind diese Anforderungen, wenn 
in Abschnitt 2 ein letztlich nicht eingegrenztes Spektrum von Ereig-
nisabläufen mit beliebigen Kombinationen von Ausfällen postuliert 
wird 

Siehe Beantwortung des übergeordneten Kommentars der 
RSK zu Kapitel 4 (Kommentar Nr. 471). 

 

468 Lauer Die Einführung von Nachweiskriterien für Notfallschutzmaßnahmen ist 
ein wesentliches Element der Überführung des anlageninternen Not-
fallschutzes in die Auslegung. Sie ist besonders dann problematisch, 
wenn das Spektrum der zu betrachtenden Ereignisse nicht angemes-
sen eingegrenzt wird. Eine hinreichende Eingrenzung erfolgt aber 
nicht, sondern es wird sogar eine möglichst weitgehende Abdeckung 
gefordert. Die Umsetzbarkeit des Nachweiskonzepts ist zu hinterfra-
gen.  

Siehe Beantwortung des übergeordneten Kommentars der 
RSK zu Kapitel 4 (Kommentar Nr. 471). 
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Komm
Nr. 

Kom-
mentator Kommentar Antwort von Team 7 

Teilweise werden technische Einzelkriterien eingeführt; übergeordne-
te Grundsätze jedoch nicht ausreichend dargelegt. 

499 FANP 2. Weitgehende Angleichung der Anforderungen an Nachweistiefe 
und Komponentenqualifizierung auf Sicherheitsebene 4b/c an Sicher-
heitsebene 3 (s. Kap. 4) entspricht nicht dem Stand von Wissenschaft 
und Technik und stellt eine Änderung der Sicherheitsphilosophie dar. 
(z.B. Nachweise mit Unsicherheitsanalyse nach Modul 6!) 

Siehe Beantwortung des übergeordneten Kommentars der 
RSK zu Kapitel 4 (Kommentar Nr. 471). 

 

504 VGB Kapitel 4 „Anforderungen an die Nachweisführung und Nachweiskrite-
rien“ 

Kommentar: Hier werden Forderungen wie im Auslegungsbereich 
gestellt, die im auslegungsüberschreitenden Bereich nicht erfüllbar 
sind. Darüber hinaus ist nicht klar, welche Bedeutung derartige Krite-
rien haben: Sollen etwa Notfallmaßnahmen bei Verletzung der Nach-
weiskriterien nicht implementiert werden? 

Siehe Beantwortung des übergeordneten Kommentars der 
RSK zu Kapitel 4 (Kommentar Nr. 471). 

 

586 ESN Generell ist die geforderte Nachweistiefe für Maßnahmen der Ebenen 
4b/c unangemessen hoch und entspricht nicht den bisherigen ingeni-
eurtechnischen Bewertungen. Unbenommen hiervon sind selbstver-
ständlich die auch weiterhin zu stellenden hohen Anforderungen an 
den rückwirkungsfreie Implementierung von Notfallmaßnahmen (z.B. 
die PDE). Beispielhaft für u.E. überzogenen Nachweisforderungen sei 
auf das Kapitel 4.1.3 b) verwiesen. Hier wird für Bypasssequenzen 
gefordert, dass das Ausbleiben zusätzlicher Hüllrohrschäden nach-
zuweisen ist. Begründet wurde diese Forderung vom Team beim Re-
gelwerksseminar zum Modul 7 damit, dass beim Auftreten zusätzli-
cher Hüllrohrschäden Maßnahmen des Katastrophenschutzes in der 
Umgebung der Anlage erforderlich wären. Diese Begründung ist für 
uns nicht nachvollziehbar, da auch in der Ebene 4b Katastrophen-
schutzmaßnahmen durchaus als denkbare Option in Betracht gezo-
gen werden müssen.  

Ein Ansatz, dass in der Ebene 4b Katastrophenschutzmaßnahmen 
auszuschließen sind, würde daher eine deutliche Änderung der bishe-
rigen Philosophie bedeuten. Vor diesem Hintergrund sollte eine kom-
plette Überarbeitung des Kapitels 4 erfolgen. Eine vertiefende Detail-

Siehe Beantwortung des übergeordneten Kommentars der 
RSK zu Kapitel 4 (Kommentar Nr. 471). 
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Kom-
mentator Kommentar Antwort von Team 7 

diskussion des Kapitels 4 erübrigt sich daher. 

 

Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw. 
Antwort von Team 7 Nr. Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

4 Anforderungen an die Nachweis-
führung sowie Nachweiskriterien 

   4 Umfang und Anforderungen der 
an die Nachweisführung sowie 
Nachweisführungkriterien 

Hin-
weis 

Übergeordnete Anforderungen an 
die Methodik der Nachweisführung 
enthalten die „Sicherheitsanforde-
rungen für Kernkraftwerke: Anforde-
rungen an Nachweisführungen“ 
(Modul 6). 

   Hin-
weis 

Übergeordnete Anforderungen an 
die Methodik der Nachweisführung 
enthalten die Siehe auch „Sicher-
heitsanforderungen für Kernkraft-
werke: Anforderungen an Nachweis-
führungen und Dokumentation“ (Mo-
dul 6). 

    Team 7: 

Zusammenfassung der gleichlau-
tenden Nrn. 4.1 (1), 4.2 (1) in Revi-
sion A. Bezug: Notfallmaßnahmen 
(vgl. Begriffsdefinition in Nr. 1 (4) in 
Revision B) 

4 (1) Notfallmaßnahmen der Sicherheits-
ebene 4b sind wirksam Sie sind und 
mit dem vorhandenen Sicherheits-
konzept verträglich. 

Die Wirksamkeit der präventiven 
und mitigativen Notfallmaßnahmen 
ist für die bei der Planung zu Grun-
de gelegten Ereignisabläufe und 
Phänomene nachgewiesen. 

    Team 7: 

Siehe Kommentarbearbeitung zu 
Ziffer 2.1 (4) in Revision A. 

4 (2) Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse 
und Änderungen der Anlage oder 
ihres Betriebs, werden die Maß-
nahmen des anlageninternen Not-
fallschutzes überprüft und gegebe-
nenfalls aktualisiert oder ergänzt. 

    Team 7: 4 (3) Die Verträglichkeit der präventiven 



ENTWURF Modul 7, Rev. B: Synoptische Darstellung 

143 

Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw. 
Antwort von Team 7 Nr. Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

Zusammenfassung der gleichlau-
tenden Nrn. 4.1 (1), 4.2 (1) in Revi-
sion A. 

und mitigativen Notfallmaßnahmen 
mit dem vorhandenen Sicherheits-
konzept gemäß Ziffer 3.1 (5) ist 
nachgewiesen. 

    Team 7: 

Übernommen aus Nr. 3.2 (6) in 
Revision A. 

Anpassung an Modul 6. 

4 (4) Die Eignung und die Durchführbar-
keit der Notfallprozeduren ist durch 
deterministische Analysen, Übungen 
an Anlagensimulatoren und Notfall-
übungen bestätigt. Dazu können, 
soweit geeignet, Simulatoren und 
Notfallübungen verwendet werden. 
Erkenntnisse aus der Validierung 
werden Dies ist dokumentiert. 

    Team 7: 

Übernommen aus Nr. 4.2 (6) und 
4.2 (7) in Revision A, weil es sich 
um übergeordnete Anforderungen 
für die Sicherheitsebenen 4b und 4c 
handelt. Der Bezug zu den in Kapi-
tel 1 eingeführten übergeordneten 
Schutzzielen wurde ergänzt. 

Streichung des 2. Satzes: siehe 
Beantwortung des Kommentars der 
RSK zu Nr. 4.2 (6). 

Streichung des 3. Satzes: Anforde-
rung ist bereits berücksichtigt in 
Revision B, Nr. 4 (4)  

Streichung des 4. Satzes: Anforde-
rung ist bereits berücksichtigt in 
Revision B, Nr. 1 (4). 

Streichung des letzten Satzes: sie-
he Beantwortung des Kommentars 
zu Nr. 4.2 (7) 

4 (5) Die prinzipielle Eignung von Notfall-
strategien Handlungsempfehlungen 
zur Erreichung der übergeordneten 
Zielsetzung der Begrenzung der 
Aktivitätsfreisetzung in die Umge-
bung  Schutzziele wird ist aufge-
zeigt.  

Durch Notfallstrategien werden Not-
fallmaßnahmen der Sicherheitsebe-
ne 4c nicht in ihrer Wirksamkeit 
beeinträchtigt.  

Die Eignung der Notfallstrategien im 
Hinblick auf die jeweilige Zielset-
zung sowie  

Mögliche positive und negative Kon-
sequenzen werden plausibel darge-
legt.  

Dabei werden realistische Annah-
men und Randbedingungen zu 
Grunde gelegt und geeignete Com-
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Kommentar bzw. 
Antwort von Team 7 Nr. Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

puterprogramme und sonstige ge-
eignete Methoden genutzt. 

4.1 Notfallmaßnahmen der Sicher-
heitsebene 4b 

   4.1 Präventive Notfallmaßnahmen der 
(Sicherheitsebene 4b) 

4.1(1) Notfallmaßnahmen der Sicherheits-
ebene 4b sind wirksam und mit dem 
vorhandenen Sicherheitskonzept 
verträglich. 

417 FANP Kommentar: 

Was soll ein Gutachter mit dieser 
Anforderung machen? 

Team 7: 

Die Kriterien für den Nachweis der 
Wirksamkeit der Notfallmaßnahmen 
werden in den weiteren Absätzen 
von Kapitel 4 konkretisiert. 

Der Absatz wird verschoben nach 
Nr. 4 (1) in Revision B und dort 
zusammengefasst mit der gleichlau-
tenden Anforderung für die Sicher-
heitsebene 4c. 

 Notfallmaßnahmen der Sicherheits-
ebene 4b sind wirksam und mit dem 
vorhandenen Sicherheitskonzept 
verträglich. 

4.1(2) Zur Nachweisführung werden realis-
tische Simulationen (realistische 
Modelle, realistische Anfangs- und 
Randbedingungen) durchgeführt. 

Es werden geeignete Computerpro-
gramme und Methoden verwendet, 
die für die zu betrachtenden Ereig-
nisse und Ereignisabläufe verifiziert 
und validiert sind. 

Für die Ermittlung der verfügbaren 
Zeiten für die Durchführung der 
Notfallmaßnahmen werden die Un-
sicherheiten entsprechend den „Si-
cherheitsanforderungen für Kern-
kraftwerke: Anforderungen an 

418 FANP Kommentar: 

Eine Validierung von Computerpro-
grammen und Methoden für Ereig-
nisabläufe auf den Sicherheitsebe-
nen 4b und insbesondere 4c kann 
nicht auf eine ausreichend abgesi-
cherte Basis zurückgreifen. 

Team 7: 

Für die Analysen im Bereich der 
Sicherheitsebene 4b sind validierte 
Programme und Methoden verfüg-
bar. 

Betr. Sicherheitsebene 4c siehe Nr. 

4.1 (1) Zur Nachweisführung Für den Wirk-
samkeitsnachweis der präventiven 
Notfallmaßnahmen werden determi-
nistische Analysen mit realistische 
Simulationen , (realistischen Model-
len und realistischen Anfangs- und 
Randbedingungen) der bei der Pla-
nung zu Grunde gelegten Ereignis-
abläufen durchgeführt. 

Es werden geeignete Computerpro-
gramme und Methoden verwendet, 
die für die zu betrachtenden Ereig-
nisse und Ereignisabläufe verifiziert 
und validiert sind. 

Für die Ermittlung der verfügbaren 
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Nachweisführungen“ (Modul 6) be-
stimmt. 

4.2 (1). Zeiten für die Durchführung der 
Notfallmaßnahmen werden die Un-
sicherheiten entsprechend den „Si-
cherheitsanforderungen für Kern-
kraftwerke: Anforderungen an 
Nachweisführungen“ (Modul 6) be-
stimmt. 

    Absatz aus Revision A, Nr. 4.1 (2) 
entnommen. 

4.1 (2) Für die Ermittlung der verfügbaren 
Zeiten für die Durchführung der Not-
fallmaßnahmen werden die Unsi-
cherheiten entsprechend den „Si-
cherheitsanforderungen für Kern-
kraftwerke: Anforderungen an 
Nachweisführungen und Dokumen-
tation“ (Modul 6) Kap. 3.3 und 3.4, 
berücksichtigt bestimmt. 

4.1(3) Die Wirksamkeit der Notfallmaß-
nahmen der Sicherheitsebene 4b 
wird nachgewiesen, bis die Anlage 
in einen langfristig sicheren Zustand 
überführt ist. 

a) Bei Notfallmaßnahmen für 
„Transienten“ und „kleine und 
mittlere Lecks innerhalb des Si-
cherheitsbehälters“ (Ereignisab-
läufe mit geschlossenem Reak-
tordruckbehälter und intaktem 
Sicherheitsbehälter, siehe auch 
Nr. 2.2 (1)) ist der Nachweis er-
bracht, dass die Kühlung des 
Reaktorkerns gewährleistet ist. 
Die Kühlung des Reaktorkerns 
ist insbesondere dann gewähr-
leistet, wenn in Analysen für 
den Heißstab gezeigt wird, dass 

419 FANP Kommentar: 

Siehe einleitende Anmerkung zu 
Abschnitt 4. (Anm.: Kommentar Nr. 
416 - FANP) 

Team 7: 

Siehe Beantwortung des überge-
ordneten Kommentars zu Kapitel 4 
(Kommentar Nr. 416) 

4.1 (3) Die Wirksamkeit der Notfallmaß-
nahmen der Sicherheitsebene 4b  
wird bis zur Überführung der Anlage 
in einen langfristig sicheren Zustand 
nachgewiesen:, bis die Anlage in 
einen langfristig sicheren Zustand 
überführt ist. 

a) Bei Notfallmaßnahmen für 
„Transienten“ und „kleine und 
mittlere Lecks innerhalb des Si-
cherheitsbehälters“ (Ereignisab-
läufe mit geschlossenem Reak-
tordruckbehälter und intaktem 
Sicherheitsbehälter, siehe auch 
Nr. 2.2 (1)) für „Kühlmittelver-
luststörfälle innerhalb des Si-
cherheitsbehälters infolge von 
kleinen und mittleren (bis 0,1 F) 
Lecks am Reaktorkühlkreislauf“ 



ENTWURF Modul 7, Rev. B: Synoptische Darstellung 

146 

Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw. 
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folgende Kriterien erfüllt sind:  

- PCT (Peak Cladding Tem-
perature) < 1200 °C und  

- ECR (Equivalent Cladding 
Reacted) < 17 %  

Der Nachweis der Kühlung des 
Reaktorkerns kann auch expe-
rimentell erbracht werden.  

b) Bei Notfallmaßnahmen für 
„Lecks mit Umgehung des Si-
cherheitsbehälters“ (siehe Nr. 
2.2.1 (1) und 2.2.2 (1)) wird in 
Analysen gezeigt, dass wäh-
rend des Ereignisablaufes keine 
Belastungen auftreten, die zu 
weiteren ereignisbedingten Hüll-
rohrschäden führen. 

gemäß Ziffer 2 (4) ist für die bei 
der Planung der Notfallmaß-
nahmen zu Grunde gelegten 
Ereignisabläufe der Nachweis 
erbracht, dass die Kühlbarkeit 
Kühlung des Reaktorkerns ge-
währleistet wird ist. Die Kühlung 
des Reaktorkerns ist insbeson-
dere dann gewährleistet, wenn 
in Analysen für den Heißstab 
gezeigt wird, dass folgende Kri-
terien erfüllt sind:  

- PCT (Peak Cladding Tempe-
rature) Maximale Hüllrohr-
temperatur < 1200 °C und  

- ECR (Equivalent Cladding 
Reacted) Hüllrohroxidations-
tiefe (äquivalenter Anteil der 
durch Oxidation verbrauch-
ten Hüllrohrwand) < 17 %.  

Der Nachweis der Einhaltung 
der Kriterien für die Kühlbarkeit 
Kühlung des Reaktorkerns kann 
auch experimentell erbracht 
werden.  

b) Bei Notfallmaßnahmen für 
„Lecks Kühlmittelverluststörfälle 
mit Umgehung des Sicherheits-
behälters“ (siehe Nr. 2.2.1 (1) 
und 2.2.2 (1)) gemäß Ziffer 2 (4) 
wird in Analysen für die bei der 
Planung der Notfallmaßnahmen 
zu Grunde gelegten Ereignisab-
läufe gezeigt, dass während des 
Ereignisablaufes keine Belas-
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tungen auftreten, die zu weite-
ren ereignisbedingten Hüllrohr-
schäden führen. 

  468 Lauer Kommentar: 

a) Es ist zu klären, ob die Über-
nahme dieser Kriterien für den aus-
legungsüberschreitenden Bereich 
angemessen ist.  

b) Hiermit wird implizit der Nach-
weis gefordert, dass bei Bypass-
Sequenzen ein Kernschmelzen 
ausgeschlossen ist. 

Team 7: 

Zu a) Bei Einhaltung der angegebe-
nen Kriterien werden Kernschäden, 
bei denen die Kühlung des Reak-
torkerns gefährdet ist, vermieden. 
Der Nachweis kann mit den für die 
Störfallanalysen eingesetzten Pro-
grammen erfolgen.  

Im Unterschied zur Sicherheitsebe-
ne 3 werden realistische Simulatio-
nen durchgeführt.  

Zu b) Die angegebenen Kriterien 
beziehen sich auf Notfallmaßnah-
men der Sicherheitsebene 4b. Auf 
der Sicherheitsebene 4b werden 
schwere Kernschäden vermieden.  

  

4.1(4) Durch Notfallmaßnahmen wird die 
Kühlung der Brennelemente bei der 
Brennelementlagerung im Brenn-
elementlagerbecken sichergestellt, 

420 FANP Kommentar: 

Diese Anforderung ist zu weitge-
hend. Abhängig vom Abklingzu-
stand ist eine ausreichende Küh-

4.1 (4) Durch Notfallmaßnahmen wird die 
Kühlung der Brennelemente bei der 
Brennelementlagerung im Brenn-
elementlagerbecken sichergestellt,  
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wenn die Bedeckung der Brennele-
mente im Brennelementbecken mit 
Kühlmittel gegeben ist. 

lung auch durch Dampf- oder Luft-
strömung möglich. 

Team 7: 

Das Kriterium gilt allgemein für den 
Nachweis der Wirksamkeit von vor-
geplanten Notfallmaßnahmen ab-
deckend für alle Beladezustände 
des Brennelementlagerbeckens.  

Eine differenziertere Betrachtung 
kann im Rahmen von Handlungs-
empfehlungen erfolgen (vgl. Beg-
riffsdefinitionen in Nr. 1 (4) in Revi-
sion B) 

Die Wirksamkeit der Notfallmaß-
nahmen zur Kühlung der Brennele-
mente im Brennelementlagerbecken 
ist für die bei der Planung der Not-
fallmaßnahmen zu Grunde gelegten 
Ereignisabläufe nachgewiesen, 
wenn die Bedeckung der Brennele-
mente im Brennelementbecken mit 
Kühlmittel gegeben ist. 

  468 Lauer Kommentar: 

Da die lt. 2.2(2) zu betrachtenden 
Lastfälle im Grunde Erweiterungen 
der Auslegungsstörfälle sind (länge-
re Ausfallzeiten, größere Leckquer-
schnitte), handelt es sich hier eher 
um eine Erweiterung der Ausle-
gungsanforderungen.  

Allerdings bleibt unklar, wie weit 
diese Ausweitung gehen soll, z. B. 
welche Leckquerschnitte zu un-
terstellen sind.  

Des Weiteren fehlt der Bezug zu 
den IST-Zuständen (z. B. Abkling-
zeiten) der Brennelemente. 

Team 7: 

Die generelle Vorgehensweise zur 
Ermittlung des Ereignisspektrums 
für die Planung von Notfallmaß-
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nahmen ist in Kapitel 2 dargestellt. 
Die Wirksamkeit der Maßnahmen 
wird für die bei der Planung der 
Notfallmaßnahmen zu Grunde ge-
legten Ereignisabläufen nachgewie-
sen.  

Zur differenzierten Betrachtung von 
Ist-Zuständen: siehe Beantwortung 
des Kommentars Nr. 420.  

4.1(5) Durch Notfallmaßnahmen wird die 
erforderliche Unterkritikalität der 
Brennelemente im Reaktorkern so-
wie der Brennelemente im Brenn-
elementlagerbecken aufrechterhal-
ten bzw. wiederhergestellt, wenn 
eine dauerhafte Aufrechterhaltung 
einer Unterkritikalität von keff < 1 
abzüglich des Anteils der verzöger-
ten Neutronen gegeben ist. 

486 RSK Kommentar: 

Anforderungen an die Auslegung 
der Überwachungs-, Regelungs-, 
Begrenzungs- und Abschalteinrich-
tungen (K1) 

6.4(3) Anstatt „Bei den zu betrach-
tenden Ereignissen bzw. Zuständen 
der Sicherheitsebene 4b sind anla-
geninterne Notfallmaßnahmen für 
die dauerhafte Aufrechterhaltung 
einer Unterkritikalität vom keff von 1 
bezüglich des Anteils verzögerter 
Neutronen vorzusehen.“ muss es 
heißen: „Bei Ereignissen bzw. Zu-
ständen der Sicherheitsebene 4b ist 
für die dauerhafte Aufrechterhaltung 
der Unterkritikalität ein keff kleiner 
0,999 vorzusehen.“(K1) 

Team 7: 

Berücksichtigung der diesbezgl. 
Kommentierung der RSK zum Krite-
rium für die Unterkritikalität. 

4.1 (5) Durch Notfallmaßnahmen wird die 
erforderliche Unterkritikalität der 
Brennelemente im Reaktorkern so-
wie der Brennelemente im Brenn-
elementlagerbecken aufrechterhal-
ten bzw. wiederhergestellt, 

Die Wirksamkeit der Notfallmaßnah-
men zur Aufrechterhaltung oder 
Wiederherstellung der erforderlichen 
Unterkritikalität der Brennelemente 
im Reaktorkern sowie der Brenn-
elemente im Brennelementlagerbe-
cken ist für die bei der Planung der 
Notfallmaßnahmen zu Grunde ge-
legten Ereignisabläufe nachgewie-
sen, wenn eine dauerhafte Aufrecht-
erhaltung einer Unterkritikalität von 
keff < 1 abzüglich des Anteils der 
verzögerten Neutronen keff < 0,999 
gegeben ist. 

4.1(6) Die bei der Durchführung der Not-
fallmaßnahmen auftretenden Belas-

   4.1 (6) Für die bei der Planung der Notfall-
maßnahmen zu Grunde gelegten 
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tungen gefährden die Integrität der 
letzten noch zu erhaltenden Barriere 
bzw. die Wirksamkeit der Rückhalte-
funktion nicht. 

Ereignisabläufe ist nachgewiesen, 
dass die bei der Durchführung der 
Notfallmaßnahmen auftretenden Be-
lastungen gefährden die Integrität 
der letzten noch zu erhaltenden 
Barriere bzw. die Wirksamkeit der 
Rückhaltefunktion nicht gefährden. 

4.2 Notfallmaßnahmen der Sicher-
heitsebene 4c 

   4.2 Mitigative Notfallmaßnahmen der 
(Sicherheitsebene 4c) 

4.2(1) Notfallmaßnahmen der Sicherheits-
ebene 4c sind wirksam und mit dem 
vorhandenen Sicherheitskonzept 
verträglich. 

421 FANP Kommentar: 

Siehe Anmerkung zu 4.1 (1) (Anm.: 
Kommentar Nr. 417 - FANP) 

Team 7: 

Die Kriterien für den Nachweis der 
Wirksamkeit der Notfallmaßnahmen 
werden in den weiteren Absätzen 
von Kapitel 4 konkretisiert. 

Der Absatz wird verschoben nach 
Nr. 4 (1) in Revision B und dort 
zusammengefasst mit der gleichlau-
tenden Anforderung für die Sicher-
heitsebene 4b. 

 Notfallmaßnahmen der Sicherheits-
ebene 4c sind wirksam und mit dem 
vorhandenen Sicherheitskonzept 
verträglich. 

4.2(2) Zur Nachweisführung der Notfall-
maßnahmen der Sicherheitsebene 
4c werden realistische Annahmen 
und Randbedingungen zu Grunde 
gelegt. Soweit möglich werden da-
bei realistische Simulationen (realis-
tische Modelle, realistische Anfangs- 
und Randbedingungen) mit geeigne-
ten Computerprogrammen und Me-
thoden durchgeführt, die für die zu 
betrachtenden Phänomene und 

422 FANP Kommentar: 

Es ist unklar, was unter realisti-
schen Annahmen und Randbedin-
gungen zu verstehen ist. Die in den 
vorhergehenden Abschnitten vor-
gegebenen Postulate führen gene-
rell nicht zu realistischen Annahmen 
und Randbedingungen. Sind mögli-
cherweise - ausgehend von hypo-
thetischen Anlagenzuständen – 

4.2 (1) Zur Nachweisführung der Notfall-
maßnahmen der Sicherheitsebene 
4c werden realistische Annahmen 
und Randbedingungen zu Grunde 
gelegt. Soweit möglich werden da-
bei realistische Simulationen (realis-
tische Modelle, realistische Anfangs- 
und Randbedingungen) mit geeigne-
ten Computerprogrammen und Me-
thoden durchgeführt, die für die zu 
betrachtenden Phänomene und 
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Vorgänge qualifiziert sind. best-estimate-Analysen gemeint? 

Team 7: 

Es sind best-estimate-Analysen 
gemeint. Der Begriff wird allerdings 
in den Modulen nicht verwendet. 
Weitere Erläuterungen: siehe Modul 
6. 

Vorgänge qualifiziert sind. 

Zur Nachweisführung der Wirksam-
keit von mitigativen Notfallmaßnah-
men gemäß Ziffer 3.1 (2) sind für die 
bei der Planung der Notfallmaßnah-
men zu Grunde gelegten Ereignis-
abläufe und Phänomene determinis-
tische Analysen mit realistischen 
Modellen, realistischen Annahmen 
und Randbedingungen durchge-
führt. Soweit verfügbar werden Be-
rechnungsverfahren angewendet, 
die für den jeweiligen Anwendungs-
bereich validiert sind (siehe auch: 
„Sicherheitsanforderungen für Kern-
kraftwerke: Anforderungen an 
Nachweisführungen und Dokumen-
tation“ (Modul 6) Ziffer 3.1.1 (2)). 

4.2(3) Durch Notfallmaßnahmen zur 
Druckentlastung des Reaktordruck-
behälters wird der Druck im Reak-
tordruckbehälter soweit abgesenkt, 
dass die auftretenden Belastungen 
bei einem Versagen des Reaktor-
druckbehälters nicht zu einer Ge-
fährdung der Integrität des Sicher-
heitsbehälters führen, wenn der 
Druck im Reaktordruckbehälter vor 
einem RDB-Versagen < 14 bar 
(nach gegenwärtigem Erkenntnis-
stand) ist. 

601 VGB Kommentar: 

Diese Anforderungen stellen Detail-
anforderungen dar, die für sich ge-
nommen Selbstverständlichkeiten 
enthalten und darüber hinaus auf 
zwei spezielle Maßnahmen einge-
hen und damit das Prinzip der All-
gemeingültigkeit verletzen. 

4.2 (2) Durch Notfallmaßnahmen zur 
Druckentlastung des Reaktordruck-
behälters wird der Druck im Reak-
tordruckbehälter soweit abgesenkt, 
dass die auftretenden Belastungen 
bei einem Versagen des Reaktor-
druckbehälters nicht zu einer Ge-
fährdung der Integrität des Sicher-
heitsbehälters führen wenn der 
Druck im Reaktordruckbehälter vor 
einem RDB-Versagen < 14 bar 
(nach gegenwärtigem Erkenntnis-
stand) ist.  

Die Wirksamkeit der Notfallmaßnah-
men zur Vermeidung des Hoch-
druckversagens des Reaktordruck-
behälters durch eine Druckentlas-
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tung des Reaktorkühlkreislaufes ist 
nachgewiesen, wenn der Druck im 
Reaktordruckbehälter für die bei der 
Planung zu Grunde gelegten Ereig-
nisabläufe und Phänomene soweit 
abgesenkt wird, dass es bei Versa-
gen des Reaktordruckbehälters 
nicht zu einer Gefährdung der Integ-
rität des Sicherheitsbehälters 
kommt. 

  423 FANP Kommentar: 

Anmerkungen zum gegenwärtigen 
Erkenntnisstand sollte nicht Anfor-
derungen im Regelwerk zugeordnet 
werden. 

Team 7: 

Die Anmerkung zum gegenwärtigen 
Erkenntnisstand und der zitierte 
Druckwert entfallen. 

  

  468 Lauer Kommentar: 

Es ist zu hinterfragen, ob derart 
konkrete Angaben/Anforderungen in 
einem untergesetzlichen Regelwerk 
angebracht sind.  

Die Forderung nach einer „hohen 
Zuverlässigkeit“ ist interpretations-
fähig; bei üblicher Interpretation 
müsste angesichts der extrem un-
wahrscheinlichen Kernschadenszu-
ständen die Angemessenheit hinter-
fragt werden.  

Anmerkungen zum gegenwärtigen 
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Erkenntnisstand sollten nicht  Be-
standteil des untergesetzlichen 
Regelwerkes sein. 

Team 7: 

Der Begriff „hohe Zuverlässigkeit“ 
wird nicht mehr verwendet. Der 
Kommentar bezieht sich an dieser 
Stelle auf eine Vorläuferversion von 
Revision A. 

Die Anmerkung zum gegenwärtigen 
Erkenntnisstand entfällt. 

4.2(4) Die Notfallmaßnahme der gefilterten 
Druckentlastung ist so konzipiert, 
dass die Integrität des Sicherheits-
behälters erhalten bleibt, wenn ge-
zeigt wird, dass der Auslegungs-
druck des Sicherheitsbehälters nicht 
überschritten wird. 

424 FANP Kommentar: 

Die Anforderung nach Einhaltung 
des Auslegungsdrucks ist unnötig 
restriktiv, da je nach Anlage der 
Versagensdruck deutlich über dem 
Auslegungsdruck liegen kann. Zu 
der Verwendung von „muss“ bei 
dieser Anforderung und den folgen-
den Anforderungen ist zu verweisen 
auf die übergeordneten Anmerkun-
gen Ziffer 3. 

Team 7: 

Für Drücke oberhalb der Auslegung 
des Sicherheitsbehälters kann die 
Wirksamkeit der Notfallmaßnahme 
(Erhalt der Integrität des Sicher-
heitsbehälters) nicht nachgewiesen 
werden. Darüber hinaus möglicher-
weise bestehende Reserven kön-
nen im Rahmen von Handlungs-
empfehlungen berücksichtigt wer-
den.  

4.2 (3) Die Notfallmaßnahme der gefilterten 
Druckentlastung ist so konzipiert, 
dass die Integrität des Sicherheits-
behälters erhalten bleibt,  

Die Wirksamkeit der Notfallmaßnah-
me der gefilterten Druckentlastung 
des Sicherheitsbehälters ist nachge-
wiesen, wenn für die bei der Pla-
nung zu Grunde gelegten Ereignis-
abläufe und Phänomene gezeigt 
wird, dass der Auslegungsdruck des 
Sicherheitsbehälters nicht über-
schritten wird und eine wirksame 
Druckentlastung möglich ist. Es ist 
nachgewiesen, dass es als Folge 
der gefilterten Druckentlastung nicht 
zu einem Unterdruckversagen des 
Sicherheitsbehälters kommen kann. 
Es wird gezeigt, dass durch den Ein-
satz geeigneter Filtersysteme die 
Freisetzung radioaktiver Stoffe in die 
Umgebung soweit wie möglich be-
grenzt wird (siehe auch: „Sicher-
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heitsanforderungen für Kernkraft-
werke: Anforderungen an den Strah-
lenschutz“ (Modul 9)). 

    Kommentar: 

Die Benutzung des Ausdrucks 
„muss“  kann so interpretiert wer-
den, dass  Auslegungsqualität ge-
fordert wird. .  

Die Forderung nach Einhaltung des 
Auslegungsdrucks ist nicht immer 
zielführend. 

Team 7: 

Bei der Planung der Maßnahme 
sind die spezifischen Anforderun-
gen der Sicherheitsebene 4b zu 
Grunde zu legen. Diese sind im 
Modul 7 insgesamt dargestellt. 

Für Drücke oberhalb der Auslegung 
des Sicherheitsbehälters kann die 
Wirksamkeit der Notfallmaßnahme 
(Erhalt der Integrität des Sicher-
heitsbehälters) nicht nachgewiesen 
werden. Darüber hinaus möglicher-
weise bestehende Reserven kön-
nen im Rahmen von Handlungs-
empfehlungen berücksichtigt wer-
den.  

  

Hin-
weis 

Anforderungen an den Sicherheits-
einschluss enthalten die „Sicher-
heitsanforderungen für Kernkraft-
werke: Anforderungen an die Aus-
führung der Druckführenden Um-
schließung, der drucktragenden 

   Hin-
weis 

Anforderungen an den Sicherheits-
einschluss enthalten die „Sicher-
heitsanforderungen für Kernkraft-
werke: Anforderungen an die Aus-
führung der Druckführenden Um-
schließung, der drucktragenden 
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Wandung der Äußeren Systeme 
sowie des Sicherheitseinschlusses“ 
(Modul 4). 

Anforderungen an die Filter im 
Druckentlastungssystem des Si-
cherheitsbehälters enthalten die 
„Sicherheitsanforderungen für Kern-
kraftwerke: Anforderungen an den 
Strahlenschutz“ (Modul 9). 

Wandung der Äußeren Systeme 
sowie des Sicherheitseinschlusses“ 
(Modul 4). 

4.2(5) Die Notfallmaßnahmen zur Vermei-
dung von Verbrennungsvorgängen 
von Gasen (H2, CO) sind so konzi-
piert, dass Belastungen vermieden 
werden, die ein Versagen des Si-
cherheitsbehälters verursachen, 
wenn gezeigt wird, dass Verbren-
nungsvorgänge von Gasen (H2, 
CO) generell unterbunden werden, 
oder diese soweit begrenzt werden, 
dass keine Belastungen auftreten, 
die die Integrität des Sicherheitsbe-
hälters gefährden. 

  Team 7: 

Überarbeitung der Formulierung zur 
Verdeutlichung des Bezugs auf die 
bei der Planung der Maßnahme zu 
Grunde gelegten Ereignisabläufe. 

Es wurde eine Anforderung aus 
Revision A, 3.4.1 (4) an dieser Stel-
le ergänzt. 

4.2 (4) Die Notfallmaßnahmen zur Vermei-
dung von Verbrennungsvorgängen 
von Gasen (H2, CO) sind so konzi-
piert, dass Belastungen vermieden 
werden, die ein Versagen des Si-
cherheitsbehälters verursachen, 
wenn gezeigt wird, dass Verbren-
nungsvorgänge von Gasen (H2, 
CO) generell unterbunden werden, 
oder diese soweit begrenzt werden, 
dass keine Belastungen auftreten, 
die die Integrität des Sicherheitsbe-
hälters gefährden. 

Die Wirksamkeit der Notfallmaßnah-
men zum Abbau von Wasserstoff 
und zur Vermeidung von Verbren-
nungsvorgängen von Gasen (H2, 
CO) ist nachgewiesen, wenn für die 
bei der Planung zu Grunde gelegten 
Ereignisabläufe und Phänomene 
gezeigt wird: 

- dass bei möglichen Verbren-
nungsvorgängen von Gasen 
(H2, CO) Belastungen vermie-
den werden, die ein Versagen 
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des Sicherheitsbehälters verur-
sachen oder  

- dass Verbrennungsvorgänge 
von Gasen (H2, CO) generell 
unterbunden werden,  

- und dass zum Zeitpunkt der 
Einleitung einer gefilterten 
Druckentlastung des Sicher-
heitsbehälters im Bereich der 
Einbindung der Druckentlas-
tungsleitung in den Sicherheits-
behälter, d. h. in der Entlas-
tungsleitung bis zur ersten inne-
ren Absperrarmatur, keine 
zündfähigen Gasgemische vor-
liegen. 

4.2 (6) Die Eignung der Notfallstrategien 
zur Erreichung der übergeordneten 
Zielsetzung der Begrenzung der 
Aktivitätsfreisetzung in die Umge-
bung wird aufgezeigt. Durch Notfall-
strategien werden Notfallmaßnah-
men der Sicherheitsebene 4c nicht 
in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt. 

471 RSK Kommentare: 

Es ist unverständlich, warum mit 4.2 
(6) gefordert wird, durch Notfallstra-
tegien dürften generell Notfallmaß-
nahmen der Sicherheitsebene 4c 
nicht in ihrer Wirksamkeit beein-
trächtigt werden Es kann doch 
durchaus sein, dass die Durchfüh-
rung einer Notfallstrategie die Wirk-
samkeit einer anderen Notfallmaß-
nahme einschränkt. In diesen Fällen 
sollten positive und negative Kon-
sequenzen der Notfallstrategien 
beschrieben werden. Insofern ist die 
Forderung in 4.2 (6) unverständlich. 
Der Absatz müsste entweder gestri-
chen oder präzisiert werden. (K2) 

Team 7: 

 Die Eignung der Notfallstrategien 
zur Erreichung der übergeordneten 
Zielsetzung der Begrenzung der 
Aktivitätsfreisetzung in die Umge-
bung wird aufgezeigt. Durch Notfall-
strategien werden Notfallmaßnah-
men der Sicherheitsebene 4c nicht 
in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt. 
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Der im Kommentar angesprochene 
Satz entfällt in Revision B.  

Der Absatz insgesamt wird berück-
sichtigt in Nr. 4 (4) in Revision B, 
weil die Anforderung übergeordnet 
für die Sicherheitsebenen 4b und 4c 
gilt.  

  387 FANP Kommentar: 

Weiterhin bleibt unverständlich, 
warum mit 4.2 (6) gefordert wird, 
durch Notfallstrategien dürften ge-
nerell Notfallmaßnahmen der Si-
cherheitsebene 4c nicht in ihrer 
Wirksamkeit beeinträchtigt werden 
Es kann doch durchaus sein, dass 
die Durchführung einer Notfallmaß-
nahme die Wirksamkeit einer ande-
ren einschränkt. In 3.4.2(1) war das 
den Autoren auch noch bekannt, da 
über positive und negative Konse-
quenzen der Maßnahmen der jewei-
ligen Notfallstrategien nachgedacht 
werden sollte. Insofern ist die For-
derung in 4.2 (6) Unsinn. 

Team 7: 

Siehe Beantwortung des Kommen-
tars der RSK (Kommentar Nr. 471) 
zu diesem Punkt. 

  

  425, 

499 

FANP Kommentar: 

Anforderung ist unverständlich. 
Soweit aus dem Textentwurf zu 
erkennen, werden doch in Notfall-
strategien verschiedene Möglichkei-
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ten für Notfallmaßnahmen kombi-
niert. Es kann durchaus sein, dass 
die Durchführung einer Notfallmaß-
nahme die Wirksamkeit einer ande-
ren einschränkt. In 3.4.2(1) war das 
den Autoren auch noch bekannt, da 
über positive und negative Konse-
quenzen der Maßnahmen der jewei-
ligen Notfallstrategien nachgedacht 
werden sollte. Insofern ist die For-
derung, durch Notfallstrategien dürf-
ten generell Notfallmaßnahmen der 
Sicherheitsebene 4c nicht in ihrer 
Wirksamkeit beeinträchtigt werden, 
Unsinn. 

9. Einzelne Anforderungen sind 
technisch nicht sinnvoll oder gar 
unsinnig (z.B. 4.2 (6)). 

Team 7: 

Siehe Beantwortung des Kommen-
tars der RSK (Kommentar Nr. 471) 
zu diesem Punkt. 

  586 ESN Kommentar: 

Die Forderung, dass Notfallstrate-
gien die Wirksamkeit von Notfall-
maßnahmen nicht beeinträchtigen 
dürfen ist nicht haltbar, da situati-
onsbedingt durchaus entsprechen-
de gegenläufige Zielrichtungen von 
Maßnahmen/ Strategien denkbar 
und u.U. auch erforderlich sind. Hier 
sollte man die notwendige Flexibili-
tät nicht unnötig einschränken. 
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Team 7: 

Siehe Beantwortung des Kommen-
tars der RSK (Kommentar Nr. 471) 
zu diesem Punkt. 

4.2 (7) Die Eignung der Notfallstrategien im 
Hinblick auf die jeweilige Zielset-
zung sowie mögliche positive und 
negative Konsequenzen werden 
plausibel dargelegt. Dabei werden 
realistische Annahmen und Rand-
bedingungen zu Grunde gelegt und 
geeignete Computerprogramme und 
sonstige geeignete Methoden ge-
nutzt. 

426 FANP Kommentar: 

Hier wird anscheinend Notfallstrate-
gie im Sinne von Notfallmaßnahme 
verwendet. 

Team 7: 

Der 1. Teil des Absatzes wird be-
rücksichtigt in Nr. 4 (5) in Revision 
B. 

Der 2. Teil des Absatzes entfällt in 
Revision B, wie im Kommentar vor-
geschlagen. 

 Die Eignung der Notfallstrategien im 
Hinblick auf die jeweilige Zielset-
zung sowie mögliche positive und 
negative Konsequenzen werden 
plausibel dargelegt. Dabei werden 
realistische Annahmen und Rand-
bedingungen zu Grunde gelegt und 
geeignete Computerprogramme und 
sonstige geeignete Methoden ge-
nutzt. 

 

 

5 Anforderungen an die Ppersonellen und organisatorischen Voraussetzungen für Maßnahmen des an-
lageninternen Notfallschutzes 
 

Übergeordnete Kommentare zu Kapitel 5 
Komm

Nr. 
Kom-

mentator Kommentar Antwort von Team 7 

471 RSK Insgesamt sollte das Kapitel 5 auf Kompatibilität mit der Abbildung 
und dem Anhang geprüft werden. (K2) 

Die Überarbeitung des Moduls erfolgte auf der Grundlage 
des Konzeptes der RSK (Kommentar Nr. 471, Positionspa-
pier 377. Sitzung). In diesem Kapitel wurde insbesondere die 
Abgrenzung Zuständigkeit der Schicht für Notfallmaßnahmen 
ergänzt. 



ENTWURF Modul 7, Rev. B: Synoptische Darstellung 

160 

Komm
Nr. 

Kom-
mentator Kommentar Antwort von Team 7 

601 VGB Die Richtlinie, die Grundlage zur Genehmigung der bestehenden 
KW-Alarmordungen war, ist nicht ausreichend berücksichtigt: GMBI 
1977 Empfehlungen zur Planung von Notfallschutzmaßnahmen durch 
den Betreiber, BMI 27.12.1976 RS2II (Die Regel enthält allerdings 
veraltete Begriffe etc. / überarbeitungsbedürftig) 

Eine Wiederholung bereits vorhandener Regelungen, deren 
Detaillierungsgrad über den von grundlegenden Anforderun-
gen (Modul 7) hinausgeht, ist nicht zweckmäßig. Daher wer-
den die aus der zitierten BMI-Empfehlung entnommenen 
Details (insbesondere in Nr. 5.1 (3) in Revision A) in Revision 
B in grundlegenden Anforderungen zusammengefasst. 

Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Teilen des 
Regelwerks wird übergeordnet im sog. „Wegweiser“ darge-
stellt. 

Eine Überarbeitung der BMI-Empfehlung ist ggf. außerhalb 
der Arbeiten an Modul 7 zu prüfen. 

586 ESN Generell gilt, dass im Modul 7 Anforderungen an die Notfallorganisa-
tion fehlen, die im bisherigen Regelwerk (Rahmenempfehlung 
Katstrophenschutz, Empfehlung zur Planung von Notfallschutzmaß-
nahmen, RSK/SSK-Empeflungen etc.) bereits enthalten sind. Insbe-
sondere vor dem Hintergrund, dass die im derzeitigen Regelwerk 
enthaltenen Vorgaben ebenfalls unzureichend und viel zu unspezi-
fisch sind, ist der mit dem Modul 7 verfolgte Aspruch, einen imaginä-
ren Idealzustand zu beschreiben, deutlich verfehlt worden. Die im 
Kapitel 5.1 enthaltenen Vorgaben erscheinen zufällig und unsystema-
tisch. Darüber hinaus werden undefinierte Begriffe verwendet (z.B. 
Notfallplan) die in der Parxis keine Anwendung finden. Hinsichtlich 
des einleitend getätigten Verweises auf das Modul 8 ist festzustellen, 
dass u.E. im Modul 8 keine detaillierenden Anforderungen an die 
Notfallorganisation enthalten sind.  

U.E. bedarf das Kapitel 5.1 daher einer kompletten Überarbeitung, 
hierbei ist es nicht ausreichend, die in den o.g. Regelwerken derzeit 
bereits vorhanden Vorgaben vollständig in das Kapitel 5.1 aufzuneh-
men, vielmehr sind auf der Basis der bestehenden nationalen und 
internationalen Erkenntnisse/ Erfahrungen die Anforderungen an die 
Notfallorganisation zu erarbeiten. Eine Detailkommentierung des 
Abschnittes erübrigt sich vor diesem Hintergrund. 

 

Eine Wiederholung bereits vorhandener Regelungen oder 
vorhandener Vorgaben aus der Praxis (auch RSK/SSK-
Empfehlungen), deren Detaillierungsgrad über den von 
grundlegenden Anforderungen (Modul 7) hinausgeht, ist nicht 
zweckmäßig. Auch die Ergebnisse einer Auswertung von 
(zum Teil noch laufenden) Forschungsvorhaben würde im 
Detaillierungsgrad deutlich über den von Modul 7 hinausge-
hen. 

Aus dem Kommentar lässt sich ableiten, dass ein Bedarf für 
zusätzliche Detailregelungen, insbesondere in den Bereichen 
Notfallorganisation und Notfallübungen gesehen wird, weil 
diesbezüglich der Stand der Praxis über den des Regelwerks 
hinausgeht. Der Detaillierungsgrad von Modul 7 umfasst 
grundlegende Anforderungen. Darin finden sich die notwen-
digen Anknüpfungspunkte für weitergehende Detailregelun-
gen - auch zu den im Kommentar angesprochenen Themen. 
Die Detailregelungen sind dann ggf. auf einer untergeordne-
ten Ebene des Regelwerks zu ergänzen. In diesem Zusam-
menhang könnte dann auch ein notwendiger Abgleich mit 
Modul 7 erfolgen. 

 

Einzelpunkte: 
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Es gilt im Wesentlichen der Kommentar für das Kapitel 5.1. Auch im 
Kapitel 5.2 (Ausbildung, Schulung, Übung) wird der aktuelle Stand 
nicht anforderungsgerecht abgebildet. Eine moderne Konkretisierung 
der im derzeitigen Regelwerk bekanntermaßen bestehenden indiffe-
renten und unzureichenden Anforderungen an Notfallschutzübungen 
wird mit der Erarbeitung des Moduls 7 somit leider nicht erreicht. 
Auch der aktuelle Stand von W&T findet u.E. keine Würdigung. Die 
vom BfS diesbezüglich finanzierten Forschungsvorhaben (z.B 
SR2380) - die den aktuellen Stand von W&T darstellen - sind nicht 
erkennbar in Bezug genommen. U.E. sollten ausgehend von den 
Definitionen für Modul-, Teil- und (anlageninterner) Vollübungen ent-
sprechende Vorgaben entwickelt werden. Nur auf dieser Basis ist 
beispielsweise sichergestellt, dass die im Kapitel 5.2 (4) enthaltene 
Forderung nach jährlichen Notfallübungen auch tatsächlich in die 
Durchführung jährlicher anlageninterner Vollübungen mündet. Eben-
so sollten Vorgaben zu den Themenbereichen angekündigte/ unan-
gekündigte Übungen entwickelt werden.  

Hierbei sind auch die Themenbereiche Simulatorübungen/ Chart-
übungen einzubeziehen. Der im Kapitel 5.2 (6), Absatz 3 hergestellte 
Bezug zwischen der "realitätsnahen Gestaltung von Übungen soweit 
möglich mit Simulator", ist aufgrund unserer Erfahrungen fachlich 
nicht haltbar. Es ist keineswegs so, dass durch die Verwendung von 
Simulatoren eine Übung relitätsnäher wird. Zwar wird das Anlagen-
verhalten durch einen Simulator besser abgebildet als bei herkömmli-
chen Chartübungen, jedoch ergeben sich durch die Verwendung von 
Simulatoren diverse Übungsspezifika, die zu unrealistischen Abläufen 
innerhalb der Notfallorganisation - die ja hauptsächlich beübt werden 
soll - führen. Insofern ist im Hinblick auf die Realitätsnähe von Übun-
gen eine deutlich differenzierte Betrachtungs- und Darstellungsweise 
erforderlich. Zusammenfassend ergibt sich u.E. das Erfordernis für 
eine grundlegende Überarbeitung des Kapitels 5.2. Die derzeit be-
stehenden Regelwerksvorgaben sind hierfür nicht ausreichend, son-
dern bedürfen einer Einbeziehung des derzeitigen aktuellen Standes 
von W&T.  

Diese Einschätzung gilt insbesondere vor dem Hintergrund unserer 

- Der im Kommentar beanstandete Begriff „Notfall-
plan“ entfällt in Revision B.  

- Der Verweis auf Modul 8 wird gestrichen. 

- Die Forderung nach realitätsnaher Gestaltung 
der Übungen ist allgemeingültig und nicht aus-
schließlich mit Einsatz von Simulatoren ver-
knüpft. 
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Komm
Nr. 

Kom-
mentator Kommentar Antwort von Team 7 

Erfahrungen, dass auf Grund der derzeit bestehenden - und im Modul 
7 augenscheinlich lediglich übernommenen - unzureichenden Vorga-
ben, die Übungspraxis deutschlandweit z.T. erheblich differiert. Hier 
sollte das Modul 7 die Basis für eine deutschlandweit einheitliche 
Weiterentwicklung auf diesem Gebiet dienen. 

 

Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw.  
Antwort von Team 7 

Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

5 Personelle und organisatorische 
Voraussetzungen für Maßnahmen 
des anlageninternen Notfall-
schutzes 

   5 Anforderungen an die Ppersonel-
len und organisatorischen Vor-
aussetzungen für Maßnahmen 
des anlageninternen Notfall-
schutzes 

5.1 Anforderungen an die Notfallor-
ganisation 

   5.1 Anforderungen an die Notfallor-
ganisation 

Hin-
weis 

Weitere Anforderungen sind in „Si-
cherheitsanforderungen für Kern-
kraftwerke: Anforderungen an das 
Sicherheitsmanagement“ (Modul 8) 
enthalten. 

  Team 7: 

Hinweis entfällt entsprechend über-
geordnetem Kommentar Nr. 586 zu 
Kapitel 5. 

 Weitere Anforderungen sind in „Si-
cherheitsanforderungen für Kern-
kraftwerke: Anforderungen an das 
Sicherheitsmanagement“ (Modul 8) 
enthalten. 

    Team 7:  

Siehe Beantwortung des Kommen-
tars zu Nr. 3.1 (2) aus Revision A. 

5.1 (1) Personelle und organisatorische 
Maßnahmen innerhalb und außer-
halb der Anlage ergänzen die tech-
nischen Vorkehrungen zur Verhin-
derung schwerer Kernschäden bei 
Ereignissen mit Mehrfachversagen 
von Sicherheitseinrichtungen sowie 
zur Begrenzung der Auswirkungen 
bei Unfällen mit schweren Kern-
schäden. 

    Team 7: 5.1 (2) Vorgaben an die Notfallorganisation 
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw.  
Antwort von Team 7 

Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

Der Absatz ersetzt Nr. 5.1 (3) in 
Revision A. Die grundlegenden 
Anforderungen werden darin zu-
sammengefasst. Eine vollständige 
und detaillierte Wiedergabe der an 
anderer Stelle (BMI-Empfehlung, 
1976) bereits aufgeführten Rege-
lungen ist nicht erforderlich. 

 

innerhalb der Anlage sind in schrift-
lichen Anweisungen niedergelegt 
(Alarmordnung). Es sind unter ande-
rem Zuständigkeiten, Entschei-
dungsbefugnisse, Kriterien für Maß-
nahmen innerhalb der Anlage, zur 
Einberufung des anlageninternen 
Krisenstabes und zur Alarmierung 
der Katastrophenschutzbehörden 
geregelt.  

Weiterhin sind Vorgaben für Maß-
nahmen des Einsatzpersonals des 
Betreibers zur Information und Un-
terstützung der Behörden, insbe-
sondere der Katastrophenschutzbe-
hörden aufgeführt. 

5.1(1) Für die Bewältigung von Notfallsi-
tuationen ist eine anlageninterne 
Notfallorganisation vorgesehen, die 
in der Lage ist, Notfallsituationen 
wirkungsvoll zu begegnen. Die für 
den anlageninternen Notfallschutz 
erforderlichen technischen, organi-
satorischen und personellen Res-
sourcen werden vorgehalten. 

Die Notfallorganisation wird für die 
Umsetzung der Maßnahmen des 
anlageninternen Notfallschutzes 
eingesetzt.  

Die Notfallorganisation umfasst den 
anlageninternen Krisenstab und das 
für die Durchführung der Maßnah-
men erforderliche Schicht- und 
sonstige Einsatzpersonal aus der 

587 FANP Kommentar: 

Wiederholt sind die Anforderungen 
so vage formuliert, dass Zweifel an 
der Prüffähigkeit gegeben sind, 
z.B.: 

… 

ii. 5.1(1) „…Notfallorganisation vor-
zusehen, die in der Lage sein muss, 
Notfallsituationen wirkungsvoll zu 
begegnen:“) 

Was und wie soll hier geprüft wer-
den? 

 

Team 7: 

Der im Kommentar angesprochene 
Absatz entfällt in Revision B. 

5.1 (3) Für die Bewältigung von Notfallsi-
tuationen ist eine anlageninterne 
Notfallorganisation vorgesehen, die 
in der Lage ist, Notfallsituationen 
wirkungsvoll zu begegnen. Die für 
den anlageninternen Notfallschutz 
erforderlichen technischen, organi-
satorischen und personellen Res-
sourcen werden vorgehalten. 

Die Notfallorganisation wird für die 
Umsetzung der Maßnahmen des 
anlageninternen Notfallschutzes 
eingesetzt.  

Die Notfallorganisation umfasst den 
anlageninternen Krisenstab und das 
für die Durchführung der Maßnah-
men erforderliche Schicht- und 
sonstige Einsatzpersonal aus der 
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw.  
Antwort von Team 7 

Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

Betriebsmannschaft.  

Bezüglich der Notfallorganisation ist 
insbesondere folgendes festgelegt: 

- Aufbau- und Ablauforganisation 
sowie Aufgabenbeschreibungen 
und Entscheidungsbefugnisse 
für die Mitglieder des Krisensta-
bes,  

- die Abgrenzung der Aufgaben 
und der Zuständigkeits- bzw. Tä-
tigkeitsbereiche des Schichtlei-
ters und des Krisenstabs, 

- Kriterien für die Einberufung des 
anlageninternen Krisenstabes,  

- die Vorgaben für das Einsatz-
personal in der Anlage und zur 
Unterstützung der Katastrophen-
schutzbehörden. 

Die Kriterien für die Alarmierung der 
Katastrophenschutzbehörden sind in 
die Alarmordnung übernommen. 

 Betriebsmannschaft.  

Bezüglich der Notfallorganisation ist 
insbesondere folgendes festgelegt: 

-Aufbau- und Ablauforganisation 
sowie Aufgabenbeschreibungen 
und Entscheidungsbefugnisse 
für die Mitglieder des Krisensta-
bes,  

-die Abgrenzung der Aufgaben und 
der Zuständigkeits- bzw. Tätig-
keitsbereiche des Schichtleiters 
und des Krisenstabs, 

-Kriterien für die Einberufung des 
anlageninternen Krisenstabes,  

-die Vorgaben für das Einsatzper-
sonal in der Anlage und zur Un-
terstützung der Katastrophen-
schutzbehörden. 

Die Kriterien für die Alarmierung der 
Katastrophenschutzbehörden sind in 
die Alarmordnung übernommen. 

5.1(2) Notfallpläne stehen den verantwort-
lichen Stellen zur Verfügung. In den 
Notfallplänen sind die im Notfall zu 
ergreifenden Maßnahmen beschrie-
ben. Die Notfallpläne werden regel-
mäßig erprobt. 

601 VGB Kommentar: 

"Notfallpläne müssen regelmäßig 
erprobt werden" 

Doppelregelung zu Kap. 5.2(4) 

Was ist mit Notfallplänen gemeint? 
Sollten auch behördliche Notfallplä-
ne gemeint sein: Unterliegen nicht 
dem Einfluss des Betreibers. 

Team 7: 

 Notfallpläne stehen den verantwort-
lichen Stellen zur Verfügung. In den 
Notfallplänen sind die im Notfall zu 
ergreifenden Maßnahmen beschrie-
ben. Die Notfallpläne werden regel-
mäßig erprobt. 



ENTWURF Modul 7, Rev. B: Synoptische Darstellung 

165 

Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw.  
Antwort von Team 7 

Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

Unter Berücksichtigung des über-
geordneten Kommentars Nr. 586 zu 
Kapitel 5 entfällt der Absatz in Revi-
sion B. 

5.1(3) Es werden Vorbereitungen perso-
neller, organisatorischer und techni-
scher Art in ausreichendem Umfang 
getroffen, damit die erforderlichen 
Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes zum Schutz der 
Umgebung unverzüglich und wirk-
sam durchgeführt werden können.  

Insbesondere wird sichergestellt, 
dass  

- Alarmmeldungen und weitere 
Informationen jederzeit und un-
mittelbar an die zuständigen Be-
hörden weiter gegeben werden 
können, 

- Einrichtungen vorhanden sind 
und schriftliche Unterlagen vor-
liegen, mit denen Art und Menge 
der emittierten radioaktiven Stof-
fe sowie ihre Ausbreitung unter 
Berücksichtigung der vorliegen-
den meteorologischen Bedin-
gungen und die daraus resultie-
renden Strahlenbelastungen in 
der Umgebung kurzfristig abge-
schätzt werden können, 

- die zur Feststellung der Immissi-
onen radioaktiver Stoffe in der 
Umgebung erforderlichen Mes-
sungen und Probenahmen 

523 KHG Kommentar: 

Im Fließtext der Normalversion fehlt 
in der Aufzählung beim vorletzten 
Spiegelstrich das Verb, während in 
der Indikativversion das Verb "er-
folgt" verwendet wird.  

Vorschlag zur Normalversion:  

- Kooperationen mit externen Insti-
tutionen, insbesondere mit dem 
Kerntechnischen Hilfsdienst, über 
deren Einsatz in Notfallsituationen 
vereinbart sind. 

 

Team 7: 

Der angesprochene Absatz entfällt 
in Revision B. 

Die grundlegenden Anforderungen 
sind zusammengefasst in Nr. 5.1 (2) 
in Revision B. 

 

 Es werden Vorbereitungen perso-
neller, organisatorischer und techni-
scher Art in ausreichendem Umfang 
getroffen, damit die erforderlichen 
Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes zum Schutz der 
Umgebung unverzüglich und wirk-
sam durchgeführt werden können.  

Insbesondere wird sichergestellt, 
dass  

-Alarmmeldungen und weitere In-
formationen jederzeit und unmit-
telbar an die zuständigen Behör-
den weiter gegeben werden 
können, 

-Einrichtungen vorhanden sind und 
schriftliche Unterlagen vorliegen, 
mit denen Art und Menge der 
emittierten radioaktiven Stoffe 
sowie ihre Ausbreitung unter Be-
rücksichtigung der vorliegenden 
meteorologischen Bedingungen 
und die daraus resultierenden 
Strahlenbelastungen in der Um-
gebung kurzfristig abgeschätzt 
werden können, 

-die zur Feststellung der Immissio-
nen radioaktiver Stoffe in der 
Umgebung erforderlichen Mes-
sungen und Probenahmen 
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw.  
Antwort von Team 7 

Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

durchgeführt werden, 

- mindestens ein sachkundiger 
Verbindungsmann zur Katastro-
phenschutzleitung abgestellt ist, 

- die Kooperation mit externen 
Institutionen, insbesondere mit 
dem Kerntechnischen Hilfs-
dienst, über deren Einsatz in 
Notfallsituationen erfolgt, 

- Möglichkeiten zur Personal- und 
Kontaminationskontrolle sowie 
zur Ersten-Hilfe-Leistung vor-
handen sind. 

durchgeführt werden, 

-mindestens ein sachkundiger Ver-
bindungsmann zur Katastro-
phenschutzleitung abgestellt ist, 

-die Kooperation mit externen Insti-
tutionen, insbesondere mit dem 
Kerntechnischen Hilfsdienst, ü-
ber deren Einsatz in Notfallsitua-
tionen erfolgt, 

Möglichkeiten zur Personal- und 
Kontaminationskontrolle sowie zur 
Ersten-Hilfe-Leistung vorhanden 
sind. 

  601 VGB Kommentar: 

Siehe BMU-Rahmenempfehlung 
zum Katastrophenschutz 1999, 
Auflistung nicht abdeckend, Hinweis 
auf Richtlinie fehlt.    

Team 7: 

Der Zusammenhang zwischen den 
verschiedenen Teilen des Regel-
werks wird übergeordnet im sog. 
„Wegweiser“ dargestellt. 

  

5.1(4) Eine ausreichende Anzahl von quali-
fiziertem Betriebspersonal zur 
Durchführung der Maßnahmen des 
anlageninternen Notfallschutzes ist 
jederzeit auf der Anlage verfügbar. 

601 VGB Kommentar: 

"....ausreichende Anzahl qualifizier-
tes Personal ....jederzeit auf der 
Anlage" 

Regelung unpräzise. 

Team 7: 

Der Absatz entfällt in Revision B.  

 Eine ausreichende Anzahl von quali-
fiziertem Betriebspersonal zur 
Durchführung der Maßnahmen des 
anlageninternen Notfallschutzes ist 
jederzeit auf der Anlage verfügbar.. 



ENTWURF Modul 7, Rev. B: Synoptische Darstellung 

167 

Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw.  
Antwort von Team 7 

Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

Eine Präzisierung erfolgt bei der 
anlagenspezifischen Umsetzung 
der Notfallorganisation (vgl. Nr. 5.1 
(2) in Revision B). 

5.1(5) Die Arbeitsfähigkeit des Krisenstab 
und des Einsatzpersonals aus der 
Betriebsmannschaft ist innerhalb 
einer angemessenen Zeitspanne 
nach seiner Einberufung sicherge-
stellt, d.h. der Krisenstab ist inner-
halb einer Stunde nach Beginn der 
Alarmierung arbeitsfähig (Richtwert). 

Für den Fall, dass Maßnahmen vor 
Erreichen der Arbeitsfähigkeit des 
Krisenstabs erforderlich werden, 
sind die dann notwendigen Voraus-
setzungen zur Einleitung von Maß-
nahmen des anlageninternen Not-
fallschutzes festgelegt 

  Team 7: 

Redaktionelle Überarbeitung. 

Der letzte Absatz wird verschoben 
nach Nr. 5.1 (6) in Revision B. 

5.1 (4) Die Arbeitsfähigkeit des Krisenstabs 
und des Einsatzpersonals aus der 
Betriebsmannschaft ist innerhalb 
einer angemessenen Zeitspanne 
nach seiner Einberufung sicherge-
stellt, damit die erforderlichen Maß-
nahmen vorbereitet und durchge-
führt werden können. d.h. der Kri-
senstab ist innerhalb einer Stunde 
nach Beginn der Alarmierung ar-
beitsfähig (Richtwert) Als Richtwert 
gilt eine Zeitspanne von einer Stun-
de nach Alarmierung. 

Für den Fall, dass Maßnahmen vor 
Erreichen der Arbeitsfähigkeit des 
Krisenstabs erforderlich werden, 
sind die dann notwendigen Voraus-
setzungen zur Einleitung von Maß-
nahmen des anlageninternen Not-
fallschutzes festgelegt 

    Team 7: 

Ergänzung auf Grundlage des Kon-
zeptes der RSK (Kommentar Nr. 
471)  

5.1 (5) Präventive Notfallmaßnahmen wer-
den bis zum Erreichen der Arbeits-
fähigkeit des Krisenstabs in der Ver-
antwortung des Schichtleiters durch-
geführt. 

    Team 7: Entsprechend des überar-
beiteten Konzepts sind nun auch 
Handlungsempfehlungen im prä-
ventiven Bereich möglich. Eine Re-
gelung für deren Anwendung sowie 

5.1 (6) Für den Fall, dass vor Erreichen der 
Arbeitsfähigkeit des Krisenstabs in 
Verantwortung des Schichtleiters 
Handlungsempfehlungen oder die 
mitigative Notfallmaßnahme zur 



ENTWURF Modul 7, Rev. B: Synoptische Darstellung 

168 

Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw.  
Antwort von Team 7 

Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

die Anwendung der Notfallmaß-
nahme zur gefilterten Druckentlas-
tung ist für den Fall erforderlich, 
dass der Krisenstab nicht rechtzeitig 
arbeitsfähig ist.. 

gefilterten Druckentlastung des Si-
cherheitsbehälters erforderlich wer-
den, ist die Vorgehensweise gere-
gelt. 

    Team 7: 

Eine Sonderregelung ist für die 
Notfallmaßnahme der gefilterten 
Druckentlastung des Sicherheitsbe-
hälters erforderlich, da diese mit 
Freisetzungen in die Umgebung 
verbunden ist. 

5.1 (7) Das Verfahren zur Einholung der 
behördlichen Zustimmung zur 
Durchführung der mitigativen Not-
fallmaßnahme zur gefilterten Druck-
entlastung des Sicherheitsbehälters 
ist festgelegt. 

5.2 Ausbildung, Schulung und Übung    5.2 Ausbildung, Schulung und Übung 

5.2(1) Eine auf die Bewältigung von Not-
fallsituationen ausgerichtete Qualifi-
kation und gezielte Aus- und Wei-
terbildung des Personals wird für 
den jeweiligen Aufgabenbereich 
sichergestellt. Dabei sind Ereignis-
abläufe der Sicherheitsebenen 4b 
und 4c sowie die Anwendung der 
Notfallprozeduren und Notfallstrate-
gien zu berücksichtigen. 

   5.2 (1) Eine auf die Bewältigung von Not-
fallsituationen ausgerichtete Qualifi-
kation und gezielte Aus- und Wei-
terbildung des Personals wird für 
den jeweiligen Aufgabenbereich 
sichergestellt. Dabei sind Ereignis-
abläufe der Sicherheitsebenen 4b 
und 4c sowie die Anwendung der 
Notfallprozeduren und Notfallstrate-
gien zu berücksichtigen. 

5.2(2) Der Umfang der Ausbildung und der 
Schulung und das in die Schulung 
einzubeziehende Personal sind 
festgelegt. 

Die Programme zur Aus- und Wei-
terbildung des Personals werden 
unter Berücksichtigung des aktuel-
len Anlagenzustandes und von Be-
triebserfahrungen der eigenen und 
anderer Anlagen systematisch ü-

  Kommentar: 

Was hat die Auswertung von Be-
triebserfahrungen mit Notfallschutz 
zu tun? Bekanntermaßen hat es 
noch keine Situationen gegeben, in 
denen die Anwendung von Notfall-
maßnahmen erforderlich gewesen 
wäre. Insofern liegen keine Be-
triebserfahrungen vor. 

Team 7: 

5.2 (2) Der Umfang der Ausbildung und der 
Schulung und das in die Schulung 
sowie in die Übungen einzubezie-
hende Personal sind festgelegt. 

Die Programme zur Aus- und Wei-
terbildung des Personals werden 
unter Berücksichtigung des aktuel-
len Anlagenzustandes und von Be-
triebserfahrungen der eigenen und 
anderer Anlagen systematisch ü-
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw.  
Antwort von Team 7 

Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

berprüft und überarbeitet. Nr. 5.2 (2) aus Revision A wurde 
aufgeteilt in Nr. 5.2 (2) und Nr. 
5.2 (3) in Revision B. 

Relevante Erfahrungen liegen z. B. 
aus Unfallereignissen in ausländi-
schen Anlagen vor. 

berprüft und überarbeitet. 

     5.2 (3) Die Programme zur Aus- und Wei-
terbildung des Personals werden 
unter Berücksichtigung des aktuel-
len Anlagenzustandes und von Be-
triebseErfahrungen der eigenen und 
anderer Anlagen systematisch  
überprüft und überarbeitet. 

5.2(3) Zum Erhalt der Kenntnisse und Fä-
higkeiten des Personals und zur 
Erprobung der organisatorischen 
Abläufe werden die Maßnahmen 
des anlageninternen Notfallschutzes 
regelmäßig auf der Anlage geübt, 
insbesondere auch das Zusam-
menwirken mit dem anlageninternen 
Krisenstab. 

  Team 7: 

Siehe Anmerkungen zu Ziffer 
5.2 (4) in Revision A. 

5.2 (4) Zum Erhalt der Kenntnisse und Fä-
higkeiten des Personals und zur Er-
probung der organisatorischen Ab-
läufe werden die Maßnahmen des 
anlageninternen Notfallschutzes 
mindestens einmal jährlich auf der 
Anlage geübt.  

Dabei werden die Einberufung des 
anlageninternen Krisenstabs sowie 
das Zusammenwirken des erforder-
lichen Einsatzpersonals und der 
unterstützenden Organisationen mit 
dem anlageninternen Krisenstab 
überprüft. 

5.2(4) Mindestens einmal jährlich wird eine 
Notfallübung durchgeführt, bei der 
der Aufbau des Krisenstabes der 
Anlage und des für das Szenarium 
erforderlichen Einsatzpersonals 
erfolgt. 

428 FANP Kommentar: 

Was ist hier gemeint? Worin besteht 
der Unterschied zu 5.2(3)? 

Team 7: 

Der Absatz wird mit Nr. 5.2 (4) in 

 Mindestens einmal jährlich wird eine 
Notfallübung durchgeführt, bei der 
der Aufbau des Krisenstabes der 
Anlage und des für das Szenarium 
erforderlichen Einsatzpersonals 
erfolgt. 
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Ziffer Textvorschlag Modul 7 (Rev. A) Komm. 
Nr. 

Kom-
mentator

Kommentar bzw.  
Antwort von Team 7 

Ziffer 
(Neu) Textvorschlag Modul 7 (Rev. B) 

Revision B zusammengefasst. 
Dopplungen werden dabei gestri-
chen. 

5.2(5) Die bei Notfällen betroffene Behör-
den und Organisationen werden an 
den Notfallübungen beteiligt. 

601 VGB Kommentar: 

- Behördliche Planungen zu Notfall-
übungen unterliegen nicht dem 
Einfluss des Betreibers. Vollübun-
gen mit allen zuständigen Behörden 
finden aktuell ca. alle 6 Jahre statt.  

- Einige Notfallübungen (Teilübun-
gen, Modulübungen Notstands-
übungen etc.) sind für eine behörd-
liche Beteiligung nicht geeignet. 

Team 7: 

Die Aussage wird in Nr. 5.2 (5) in 
Revision B eingeschränkt. Behör-
den sollen „soweit zweckmäßig“ an 
den Übungen beteiligt werden. 

5.2 (5) Die bei Notfällen betroffenen Behör-
den werden in angemessenem Um-
fang an den Notfallübungen betei-
ligt. 

5.2(6) Den Notfallübungen werden Szena-
rien zugrunde gelegt, die das Ver-
halten der Anlage bei Ereignisabläu-
fen der Sicherheitsebenen 4b und 
4c angemessen berücksichtigen.  

Dabei wird auch der Übergang von 
den Notfallprozeduren auf die Not-
fallstrategien einbezogen. 

Die Szenarien und der Ablauf der 
Übungen werden im Detail geplant. 

Die Notfallübungen werden reali-
tätsnah gestaltet. Dabei werden – 
soweit möglich und zweckmäßig – 
auch Simulatoren verwendet. 

   5.2 (6) Den Notfallübungen werden sind 
Szenarien zu gGrunde gelegt, die 
das Verhalten der Anlage bei Ereig-
nisabläufen bis einschließlich Unfäl-
len mit schweren Kernschäden der 
Sicherheitsebenen 4b und 4c an-
gemessen berücksichtigen.  

Dabei wird auch der Übergang von 
den Notfallprozeduren auf die Not-
fallstrategien einbezogen. 

Die Szenarien und der Ablauf der 
Übungen werden sind im Detail 
geplant.  

Die Notfallübungen werden sind 
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0 Zielsetzung und Geltungsbereich 

Dieser Regeltext enthält grundlegende Anforderungen an die Planung, an 

die Nachweisführung sowie an die personellen und organisatorischen Vor-

aussetzungen des anlageninternen Notfallschutzes. 

1 Allgemeine Anforderungen an den anlageninternen Notfall-
schutz 

1 (1) Der anlageninterne Notfallschutz ist Bestandteil des mehrstufigen Sicher-

heitskonzepts. Der Sicherheitsebene 4b sind präventive Maßnahmen des 

anlageninternen Notfallschutzes zugeordnet, die bei Ereignissen mit Mehr-

fachversagen von Sicherheitseinrichtungen schwere Kernschäden vermei-

den. Der Sicherheitsebene 4c sind mitigative Maßnahmen des anlagenin-

ternen Notfallschutzes zugeordnet, die bei Unfällen mit schweren Kern-

schäden die Freisetzungen radioaktiver Stoffe in die Umgebung so weit wie 

möglich begrenzen (siehe auch: „Sicherheitsanforderungen für Kernkraft-

werke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ (Modul 1) Ziffer 2.3 (1)). 

1 (2) Die Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes orientieren sich an 

den von der installierten Anlagentechnik gegebenen Möglichkeiten (siehe 

auch: „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Grundlegende Si-

cherheitsanforderungen“ (Modul 1) Ziffer 3.1(9)). 

Der anlageninterne Notfallschutz stützt sich auf eigens dafür vorgesehene 

Maßnahmen und Einrichtungen, inklusive nicht fest installierter (mobiler) 

Einrichtungen, sowie auf die flexible Nutzung verfügbarer Sicherheits- und 

Betriebssysteme und der Notstandseinrichtungen ab.  

1 (3) Die Vorgehensweise im anlageninternen Notfallschutz ist zustandsorientiert 

und ist so aufgebaut, dass mit einer begrenzten Anzahl von Maßnahmen 

ein breites Spektrum von Ereignisabläufen, Phänomenen und Anlagenzu-

ständen gemäß Kapitel 2 abgedeckt wird. 
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1 (4) Der anlageninterne Notfallschutz umfasst Notfallstrategien, Notfallmaß-

nahmen und Notfallprozeduren sowie Handlungsempfehlungen und Durch-

führungsanweisungen: 

− Notfallstrategien sind schriftliche Anweisungen, die den Einsatz von 

präventiven und mitigativen Notfallmaßnahmen und Handlungsempfeh-

lungen regeln. 

− Die präventiven Notfallstrategien beschreiben den Einsatz von Notfall-

maßnahmen und Handlungsempfehlungen zur Wiederherstellung und 

Sicherstellung der Schutzziele - Kontrolle der Reaktivität, Kühlung der 

Brennelemente, Einschluss der radioaktiven Stoffe - und zur Überfüh-

rung der Anlage in einen langfristig sicheren Zustand. 

Ziel ist es, die Integrität des Sicherheitsbehälters oder mindestens eine 

Barriere zur Aktivitätsrückhaltung zu erhalten (siehe auch: „Sicherheits-

anforderungen für Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforde-

rungen“ (Modul 1) Ziffern 2.3 (1) und 2.3 (3)). 

− Die mitigativen Notfallstrategien beschreiben den Einsatz von Notfall-

maßnahmen und Handlungsempfehlungen, um das übergeordnete 

Schutzziel – Einschluss der radioaktiven Stoffe – soweit wie möglich zu 

erfüllen, d.h. die Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umgebung zu 

begrenzen sowie die Anlage in einen langfristig kontrollierbaren Zu-

stand zu überführen. 

Die mitigativen Notfallstrategien sind vorrangig darauf ausgerichtet, die 

Integrität des Sicherheitsbehälters so lange wie möglich zu erhalten 

(siehe auch: „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Grundle-

gende Sicherheitsanforderungen“ (Modul 1) Ziffern 2.3 (1) und 2.3 (4)). 

− Präventive und mitigative Notfallmaßnahmen umfassen spezielle anla-

geninterne Maßnahmen und/oder Einrichtungen. 

 Die Wirksamkeit der Notfallmaßnahmen ist für die bei der Planung 

zugrunde gelegten Ereignisabläufe und Phänomene nachgewiesen  

(siehe auch: „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Grundle-

gende Sicherheitsanforderungen“ (Modul 1) Ziffer 3.1(9)). 

 Die zur Durchführung der Notfallmaßnahmen erforderlichen Hand-

lungsschritte sind in Notfallprozeduren festgelegt (siehe auch: „Sicher-
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heitsanforderungen für Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsan-

forderungen“ (Modul 1) Ziffer 8(3)). 

− Handlungsempfehlungen beschreiben die Nutzung aller verfügbaren 

Maßnahmen und Einrichtungen im präventiven und mitigativen Bereich. 

Handlungsempfehlungen dienen als Unterstützung für die Entschei-

dungsfindung des anlageninternen Krisenstabs. Sie kommen zum Ein-

satz, wenn keine Notfallmaßnahmen vorgesehen oder diese nicht wirk-

sam sind.  

 In den Handlungsempfehlungen sind positive und negative Konse-

quenzen der in Frage kommenden Maßnahmen gegenübergestellt. Es 

wird angestrebt, dass Maßnahmen nur eingesetzt werden, wenn die 

positiven Konsequenzen überwiegen. Abweichungen von den vorge-

dachten Möglichkeiten sind zulässig, wenn die Situation es erfordert. 

Die Anwendung von Handlungsempfehlungen wird durch Durchfüh-

rungsanweisungen unterstützt. 

Hinweis Zu radiologischen Anforderungen siehe: „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Anforderungen 

an den Strahlenschutz“ (Modul 9). 

2 Bei der Planung von Maßnahmen des anlageninternen Not-
fallschutzes berücksichtigte Ereignisabläufe und Phäno-
mene 

2 (1) Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes sind so geplant, dass die 

einzelnen Maßnahmen für ein breites Spektrum von, Ereignisabläufen und 

Phänomenen wirksam eingesetzt werden können. 

2 (2) Bei der Planung von Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes wird 

ein anlagentypspezifisches Spektrum von Ereignisabläufen gemäß Ziffer 2 

(4) und Phänomenen gemäß Ziffer 2 (5) ermittelt und zugrunde gelegt. 

 Ereignisabläufe, die zu gleichen Anlagenzuständen führen, können gebün-

delt und durch einen repräsentativen Ereignisablauf wiedergegeben wer-

den.  
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2 (3) Aus dem analysierten Spektrum werden charakterisierende Anlagenzu-

stände bei Ereignisabläufen mit Mehrfachversagen von Sicherheitseinrich-

tungen und bei Unfällen mit schweren Kernschäden ermittelt, die typisch 

sind für Anlagenzustände bei unterschiedlichen Ereignisabläufen und Phä-

nomenen.  

Es sind bei DWR insbesondere folgende Anlagenzustände infolge Nichtver-

fügbarkeit angeforderter Sicherheitseinrichtungen zu betrachten: 

− Ausfall der gesamten Dampferzeuger-Bespeisung mit der Tendenz zur 

völligen Ausdampfung der Sekundärseiten, 

− Kühlmittelverlust mit kleinem Leckquerschnitt mit der Tendenz zum An-

stieg des Kühlmitteldrucks über den Förderdruck der Hochdruck-

Einspeisepumpen, 

− doppelendiger Bruch eines Heizrohres in einem Dampferzeuger und 

Anstieg des Frischdampf-Drucks mit der Tendenz zum Ansprechen des 

Frischdampf-Sicherheitsventils, 

− Ausfall der gesamten Drehstromversorgung soweit nicht batteriever-

sorgt für eine Zeitdauer bis zu 2 Stunden, 

− Abfall des Füllstandes im Reaktordruckbehälter unter Mitte Hauptkühl-

mittelleitung und Brennelementaustrittstemperatur > 400 OC, 

− globaler langfristiger Druckanstieg im Sicherheitsbehälter mit der Ten-

denz zum Anstieg über den Auslegungsdruck. 

Es sind bei SWR insbesondere folgende Anlagenzustände infolge Nichtver-

fügbarkeit angeforderter Sicherheitseinrichtungen zu betrachten: 

− Kühlmittelverlust mit nachfolgender Überspeisung einer Frischdampf-

Leitung und der Möglichkeit von Kondensationsschlägen außerhalb des 

Durchdringungsabschlusses, 

− Ereignisabläufe mit der Tendenz des Abfallens des Füllstandes im Re-

aktordruckbehälter bis Kernunterkante, 

− Ausfall der gesamten Drehstromversorgung soweit nicht batteriever-

sorgt für eine Zeitdauer bis zu 2 Stunden, 
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− globaler langfristiger Druckanstieg im Sicherheitsbehälter mit der Ten-

denz zum Anstieg über den Auslegungsdruck. 

Anhand der charakterisierenden Anlagenzustände und den daraus abgelei-

teten zustandsorientierten Kriterien erfolgt die Planung der jeweils geeigne-

ten Notfallstrategien und der zugeordneten Notfallmaßnahmen oder Hand-

lungsempfehlungen. Zustandsorientierte Kriterien werden für die Auswahl, 

die Vorbereitung, die Durchführung und die Kontrolle der Wirksamkeit der 

jeweils geeigneten Notfallstrategien und der zugeordneten Notfallmaßnah-

men oder für die Auswahl der Handlungsempfehlungen festgelegt. 

2 (4) Das der Planung von präventiven Maßnahmen des anlageninternen Not-

fallschutzeszugrunde gelegte Spektrum von Ereignisabläufen umfasst Er-

eignisse aus den Ereignisgruppen (siehe auch: „Sicherheitsanforderungen 

für Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ (Modul 1) Zif-

fer 7.4 (1)): 

− Transienten, 

− Kühlmittelverluststörfälle innerhalb des Sicherheitsbehälters infolge von 

kleinen und mittleren (bis 0,1 F) Lecks am Reaktorkühlkreislauf  

− Kühlmittelverluststörfälle mit Umgehung des Sicherheitsbehälters, 

o bei DWR-Anlagen infolge von nicht absperrbaren Lecks in An-

schlussleitungen am Reaktorkühlkreislauf  

o bei DWR-Anlagen infolge von Dampferzeugerheizrohrlecks bis zu 

einer Leckgröße, die von der Hochdrucksicherheitseinspeisung 

nicht überspeist werden kann, 

o bei SWR-Anlagen infolge von nicht absperrbaren Lecks in An-

schlussleitungen am Reaktorkühlkreislauf und infolge von nicht 

absperrbaren Lecks an der Kondensationskammer. 

 Für diese Ereignisse wird zur Planung von präventiven Maßnahmen des 

anlageninternen Notfallschutzes zum einen der vollständige Ausfall einer 

der zur Beherrschung der Ereignisse erforderlichen Sicherheitsfunktion und 

zum anderen einer der erforderlichen Versorgungsfunktion unterstellt. In 

separaten Analysen wird nacheinander für das gesamte Spektrum der für 
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das jeweilige Ereignis erforderlichen Sicherheits- und Versorgungsfunktio-

nen deren Ausfall unterstellt und hinsichtlich der Auswirkungen untersucht.  

2 (5) Für die Planung von mitigativen Maßnahmen des anlageninternen Notfall-

schutzes wird ein Spektrum von Ereignisabläufen zugrunde gelegt, das die 

für den betreffenden Anlagentyp relevanten Phänomene bei Unfällen mit 

schweren Kernschäden berücksichtigt. Dabei werden insbesondere Phä-

nomene betrachtet, die die Integrität des Sicherheitsbehälters gefährden 

sowie Auswirkungen in Bezug auf die Freisetzung radioaktiver Stoffe und 

mögliche Freisetzungspfade dieser in die Umgebung haben (siehe auch: 

„Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheits-

anforderungen“ (Modul 1) Ziffer 7.5 (1)). 

2 (6) Für die Planung von präventiven und mitigativen Maßnahmen des anlagen-

internen Notfallschutzes zur Wiederherstellung und dem Erhalt der Kühlung 

der Brennelemente im Brennelementlagerbecken werden insbesondere Er-

eignisabläufe und Phänomene mit: 

− vollständigem Ausfall der Brennelementlagerbeckenkühlung sowie 

− Kühlmittelverlust  aus dem Brennelementlagerbecken mit Unterschrei-

tung des zur Kühlung erforderlichen Mindestfüllstands  

 zu Grunde gelegt. 

2 (7) Das für die Planung der Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes 

heranzuziehende Spektrum von Ereignisabläufen und Phänomenen wird 

durch eine systematische Auswertung der für die Anlage wesentlichen In-

formationsquellen ermittelt.  

 Insbesondere werden die Ergebnisse aus der Sicherheitsüberprüfung, be-

stehend aus probabilistischer Sicherheitsanalyse und deterministischer Si-

cherheitsstatusanalyse, sowie aus Betriebserfahrungen und Ergebnissen 

der Reaktorsicherheitsforschung  herangezogen.  

 Dabei ist sichergestellt, dass die Ereignisabläufe und Phänomene, die nach 

den Ergebnissen der Sicherheitsüberprüfung einen dominierenden Beitrag 

zur Kernschadenshäufigkeit und zur Freisetzung radioaktiver Stoffe in die 

Umgebung liefern, berücksichtigt sind. 
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2 (8) Bei der Planung von präventiven und mitigativen Maßnahmen des anlagen-

internen Notfallschutzes werden Anlagenzustände ausgehend von allen 

Betriebsphasen berücksichtigt. 

3 Anforderungen an Maßnahmen des anlageninternen Not-
fallschutzes 

3.1 Anforderungen an Einrichtungen, die im Rahmen des anlageninternen 

Notfallschutzes genutzt werden 

3.1 (1) Folgende Einrichtungen für präventive Notfallmaßnahmen sind vorhanden 

und werden bei der Planung von Notfallmaßnahmen und der Erstellung von 

Handlungsempfehlungen berücksichtigt: 

a) in DWR-Anlagen: 

− sekundärseitige Druckentlastung und Bespeisung, 

− primärseitige Druckentlastung und Bespeisung, 

− Hochdruckeinspeisung im Sumpfbetrieb, 

− gesicherter Gebäudeabschluss des Sicherheitsbehälters; 

b) in SWR-Anlagen: 

− autarkes Einspeisesystem,  

− zusätzliche Ein- oder Nachspeisemöglichkeit in den Reaktordruck-

behälter, 

− diversitäre Druckbegrenzung des Reaktordruckbehälters, 

− gesicherter Gebäudeabschluss des Sicherheitsbehälters; 

c) in DWR- und SWR-Anlagen: 

− Vorkehrungen zur Sicherstellung der elektrischen Energieversor-

gung (siehe „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Anfor-

derungen an Elektrische Energieversorgung, Störfallinstrumentie-

rung“ (Modul 5, Teil 2, Kap. 1) und „Grundlegende Sicherheitsan-

forderungen" (Modul 1) Kap. 3.4) 
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3.1 (2) Folgende Einrichtungen für mitigative Notfallmaßnahmen sind vorhanden 

und werden bei der Planung von Notfallmaßnahmen und der Erstellung von 

Handlungsempfehlungen berücksichtigt: 

− Druckentlastung des Reaktordruckbehälters, 

− Gefilterte Druckentlastung des Sicherheitsbehälters, 

− Vorkehrungen zum Abbau von Wasserstoff (passive autokatalytische 

Rekombinatoren) (DWR und SWR-72) und zur Vermeidung von 

Verbrennungsvorgängen (N2-Inertisierung) von Gasen (H2, CO) (SWR), 

− Gesicherter Gebäudeabschluss des Sicherheitsbehälters, 

− Probenahmesystem, 

− Wartenzuluftfilterung, 

− Vorkehrungen zur Sicherstellung der elektrischen Energieversorgung 

(siehe auch: „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Anforde-

rungen an Elektrische Energieversorgung, Störfallinstrumentierung“ 

(Modul 5, Teil 2, Kap. 1) und „Grundlegende Sicherheitsanforderungen" 

(Modul 1) Kap. 3.4) 

3.1 (3) Die eigens für Notfallmaßnahmen vorgesehenen Einrichtungen werden nur 

innerhalb ihres Auslegungsbereiches betrieben. 

3.1 (4) Die im Rahmen von Handlungsempfehlungen in Betracht gezogenen Ein-

richtungen dürfen auch außerhalb ihres Auslegungsbereiches eingesetzt 

werden, wenn damit das Erreichen der Ziele möglich erscheint. 

3.1 (5) Die für Notfallmaßnahmen eigens vorgesehenen Einrichtungen beeinträch-

tigen weder den bestimmungsgemäßen Betrieb noch den auslegungsge-

mäßen Einsatz von Sicherheitssystemen. Die Verträglichkeit mit dem Si-

cherheitskonzept ist gewährleistet. 

3.1 (6) Beim Einsatz von Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes haben 

diese Vorrang vor konkurrierenden Aktionen des Reaktorschutzes, des 

Komponentenschutzes und der Verriegelungen. 
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 Eingriffe in den Reaktorschutz sind zulässig, wenn Maßnahmen des anla-

geninternen Notfallschutzes dieses erfordern (siehe auch: „Sicherheitsan-

forderungen für Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ 

(Modul 1) Ziffer 3.2 (6)). 

3.1 (7) Bei Mehrblockanlagen können im Rahmen des anlageninternen Notfall-

schutzes auch verfügbare Einrichtungen der jeweils anderen Blöcke ver-

wendet werden, sofern dadurch die Sicherheit der anderen Blöcke nicht 

beeinträchtigt wird. 

3.1 (8) Für die eigens für Notfallmaßnahmen vorgesehenen Einrichtungen besteht 

nicht die Anforderung zur generellen Anwendung der Grundsätze der Re-

dundanz, Diversität, Entmaschung und räumlichen Trennung. (vgl. „Sicher-

heitsanforderungen für Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforde-

rungen" (Modul 1) Ziffer 3.1 (3)). 

3.1 (9) Alle für Notfallmaßnahmen vorgesehenen Einrichtungen sind so konzipiert, 

dass sie unter den im Ereignisablauf zu erwartenden Beanspruchungen 

und Umgebungsbedingungen wirksam betrieben werden können. Die 

Einsatzbedingungen der Einrichtungen werden entsprechend der bei der 

Planung der Notfallmaßnahmen zu Grunde gelegten Ereignisabläufe und 

Phänomene spezifiziert. 

3.1 (10) Die für den Einsatz von Notfallmaßnahmen erforderlichen Versorgungs-

funktionen und Handhabungseinrichtungen sind verfügbar. 

3.1 (11) Die für Notfallmaßnahmen zur gefilterten Druckentlastung des Sicherheits-

behälters vorgesehenen Einrichtungen sind so konzipiert, dass Verbren-

nungsvorgänge von Gasen (H2, CO) innerhalb des Systems bis zum Ka-

minaustritt unterbunden werden. Bei SWR-Anlagen ist die Entlastungslei-

tung in den Gasraum der Kondensationskammer eingebunden. 

3.1 (12) Die Funktionsfähigkeit der für Notfallmaßnahmen vorgesehenen Einrich-

tungen wird durch Wartung und wiederkehrende Prüfungen sichergestellt. 
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3.1 (13) Die für Notfallmaßnahmen vorgesehenen Einrichtungen sind so gestaltet, 

dass sie unter den besonderen Bedingungen der Notfallsituation einfach 

handhabbar sind. 

3.1 (14) Bei der Planung von Handmaßnahmen im Rahmen von Maßnahmen des 

anlageninternen Notfallschutzes sind die im Einsatzfall zu erwartenden 

Umgebungsbedingungen berücksichtigt. 

3.1 (15) Maßnahmen zur Reparatur von Einrichtungen und zur Wiederherstellung 

ausgefallener Sicherheitsfunktionen können bei der Planung von Maßnah-

men des anlageninternen Notfallschutzes berücksichtigt werden. 

3.1 (16) Die für die Vorbereitung und Durchführung der geplanten Notfallmaßnah-

men zur Verfügung stehenden Zeiten sind größer als die dafür erforderli-

chen Zeiten. Sie sind möglichst so bemessen, dass die Notfallmaßnahme 

erforderlichenfalls wiederholt werden kann. Die erforderlichen und verfüg-

baren Zeiten sind für die bei der Planung zu Grunde gelegten Ereignisab-

läufe ausgewiesen. 

3.2 Anforderungen an schriftliche Anweisungen, die im Rahmen des an-

lageninternen Notfallschutzes genutzt werden 

3.2 (1) Notfallstrategien, Notfallprozeduren, Handlungsempfehlungen und Durch-

führungsanweisungen sind schriftlich niedergelegt (siehe „Sicherheitsan-

forderungen für Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen" 

(Modul 1) Kap. 8). 

 Die zustandsorientierten Kriterien für den Einstieg in das Notfallhandbuch 

sind festgelegt.  

 Es sind Kriterien festgelegt, anhand derer festgestellt werden kann, ob ein 

langfristig sicherer bzw. ein langfristig kontrollierbarer Anlagenzustand er-

reicht ist. 

3.2 (2) Die Gestaltung des Notfallhandbuchs erfolgt nach ergonomischen Aspek-

ten unter Beachtung der besonderen Arbeitsbelastung des Personals wäh-

rend der Notfallsituation. 
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3.2 (3) Es sind eindeutige Kriterien definiert, die eine Auswahl der Notfallstrategien 

und der zugeordneten Notfallprozeduren zur Durchführung der Notfallmaß-

nahmen ermöglichen. 

3.2 (4) In den Handlungsempfehlungen sind zur Bewertung des Anlagenzustands 

Kriterien enthalten, die mit der vorhandenen Instrumentierung feststellbar 

sind. Ist dies nicht möglich, enthält die Handlungsanweisung Hinweise auf 

sonstige Quellen zur Information über den Anlagenzustand.  

 Positive und negative Konsequenzen der in Frage kommenden Maßnah-

men sind hinsichtlich ihrer Wirkung gegenübergestellt. Dabei werden auch 

langfristige Wirkungen berücksichtigt. Zur erfolgreichen Umsetzung vorbe-

reiteter Handlungsempfehlungen sind Durchführungsanweisungen und so-

weit erforderlich Entscheidungshilfen entwickelt. 

Entscheidungshilfen sind ergänzende Unterlagen, die zur Unterstützung 

der Anwendung der Handlungsempfehlungen herangezogen werden kön-

nen. 

3.3 Anforderungen an Informationsbereitstellung, Energieversorgung und 

Kommunikation 

3.3 (1) Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes werden - soweit dies 

technisch möglich ist - von der Warte aus eingeleitet und durchgeführt. 

3.3 (2) Durch die Einrichtungen zur Probennahme aus der Sicherheitsbehälterat-

mosphäre und zur Kühlmittelprobennahme werden Informationen über die 

in den Sicherheitsbehälter freigesetzten radioaktiven Stoffe bzw. über die 

im weiteren Ablauf zu erwartenden Ausbreitungsprozesse von radioaktiven 

Stoffen bereitgestellt. 

3.3 (3) Informationen über den Anlagenzustand und die radiologische Situation in 

der Anlage und über die Freisetzungsmenge sowie die Ausbreitungsbedin-

gungen in der Umgebung liegen in der Warte und soweit erforderlich im 

Krisenstabsraum vor. 
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Die Instrumentierung erlaubt das Erkennen der Anlagenzustände sowie die 

Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle der Wirksamkeit der Notfallmaß-

nahmen. 

3.3 (4) Durch die Notfallmaßnahme zur Wartenzuluftfilterung ist eine notwendige 

Vorkehrung getroffen, um einen längeren Aufenthalt des Einsatzpersonals 

im Notfall an den für die Vorbereitung, Durchführung und Überwachung der 

Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes vorgesehenen Stellen zu 

gewährleisten. Hierzu gehört der Einsatz eines geeigneten Filters für die 

Wartenzuluft und die Möglichkeit der Überdruckhaltung in den Räumen zur 

Vermeidung von Einwärtsleckagen. 

3.3 (5) Zur Gewährleistung einer effektiven Arbeit des Krisenstabs werden jeder-

zeit geeignet ausgestattete Räume vorgehalten. Es ist sichergestellt, dass 

die für den Krisenstab vorgesehenen Räume zugänglich und auch bei Un-

fallabläufen mit schweren Kernschäden nutzbar sind. 

3.3 (6) Bei Ausfall der elektrischen Energieversorgung des Kernkraftwerks ein-

schließlich der Notstromerzeugungsanlagen (station blackout) ist für die 

Durchführung der Notfallmaßnahmen zur sekundärseitigen und primärseiti-

gen Druckentlastung (DWR) oder der Einrichtungen zur Druckentlastung 

des Reaktordruckbehälters (SWR) die notwendige Energieversorgung vor-

handen (siehe „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Grundlegen-

de Sicherheitsanforderungen" (Modul 1) Kap. 3.4). 

3.3 (7) Es sind geeignete Alarmierungseinrichtungen und Kommunikationsmittel 

vorhanden, durch die allen in der Anlage anwesenden Personen von min-

destens einer zentralen Stelle aus Verhaltensanweisungen gegeben wer-

den können.  

 Die für die Durchführung der Maßnahmen des anlageninternen Notfall-

schutzes erforderliche Kommunikation innerhalb des Kernkraftwerkes und 

nach außerhalb ist jederzeit gewährleistet. 
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4 Umfang und Anforderungen der Nachweisführung 
Hinweis Siehe auch „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Anforderungen an Nachweisführungen und 

Dokumentation“ (Modul 6). 

4 (1) Die Wirksamkeit der präventiven und mitigativen Notfallmaßnahmen ist für 

die bei der Planung zu Grunde gelegten Ereignisabläufe und Phänomene 

nachgewiesen. 

4 (2) Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse und Änderungen der Anlage oder ihres 

Betriebs, werden die Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes ü-

berprüft und gegebenenfalls aktualisiert oder ergänzt. 

4 (3) Die Verträglichkeit der präventiven und mitigativen Notfallmaßnahmen mit 

dem vorhandenen Sicherheitskonzept gemäß Ziffer 3.1 (5) ist nachgewie-

sen. 

4 (4) Die Eignung und die Durchführbarkeit der Notfallprozeduren, ist durch de-

terministische Analysen, Übungen an Anlagensimulatoren und Notfallübun-

gen bestätigt. Dies ist dokumentiert. 

4 (5) Die prinzipielle Eignung von Handlungsempfehlungen zur Erreichung der 

Schutzziele ist aufgezeigt. 

4.1 Präventive Notfallmaßnahmen (Sicherheitsebene 4b) 

4.1 (1) Für den Wirksamkeitsnachweis der präventiven Notfallmaßnahmen werden 

deterministische Analysen mit realistischen Modellen und realistischen An-

fangs- und Randbedingungen der bei der Planung zu Grunde gelegten Er-

eignisabläufe durchgeführt. 

 Es werden Methoden verwendet, die für die zu betrachtenden Ereignisse 

und Ereignisabläufe validiert sind. 

4.1 (2) Für die Ermittlung der verfügbaren Zeiten für die Durchführung der Notfall-

maßnahmen werden die Unsicherheiten entsprechend den „Sicherheitsan-

forderungen für Kernkraftwerke: Anforderungen an Nachweisführungen und 

Dokumentation“ (Modul 6) Kap. 3.3 und 3.4, berücksichtigt. 
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4.1 (3) Die Wirksamkeit der Notfallmaßnahmen wird bis zur Überführung der Anla-

ge in einen langfristig sicheren Zustand nachgewiesen: 

a) Bei Notfallmaßnahmen für „Transienten“ und für „Kühlmittelverluststör-

fälle innerhalb des Sicherheitsbehälters infolge von kleinen und mittle-

ren (bis 0,1 F) Lecks am Reaktorkühlkreislauf“ gemäß Ziffer 2 (4) ist für 

die bei der Planung der Notfallmaßnahmen zu Grunde gelegten Ereig-

nisabläufe der Nachweis erbracht, dass die Kühlbarkeit des Reaktor-

kerns gewährleistet wird, wenn in Analysen für den Heißstab gezeigt 

wird, dass folgende Kriterien erfüllt sind:  

− Maximale Hüllrohrtemperatur < 1200 °C und  

− Hüllrohroxidationstiefe (äquivalenter Anteil der durch Oxidation ver-

brauchten Hüllrohrwand) < 17 %.  

 Der Nachweis der Einhaltung der Kriterien für die Kühlbarkeit des Re-

aktorkerns kann auch experimentell erbracht werden.  

b) Bei Notfallmaßnahmen für „Kühlmittelverluststörfälle mit Umgehung 

des Sicherheitsbehälters“ gemäß Ziffer 2 (4) wird in Analysen für die 

bei der Planung der Notfallmaßnahmen zu Grunde gelegten Ereignis-

abläufe gezeigt, dass während des Ereignisablaufs keine Belastungen 

auftreten, die zu weiteren ereignisbedingten Hüllrohrschäden führen. 

4.1 (4) Die Wirksamkeit der Notfallmaßnahmen zur Kühlung der Brennelemente im 

Brennelementlagerbecken ist für die bei der Planung der Notfallmaßnah-

men zu Grunde gelegten Ereignisabläufe nachgewiesen, wenn die Bede-

ckung der Brennelemente mit Kühlmittel gegeben ist. 

4.1 (5) Die Wirksamkeit der Notfallmaßnahmen zur Aufrechterhaltung oder Wie-

derherstellung der erforderlichen Unterkritikalität der Brennelemente im 

Reaktorkern sowie der Brennelemente im Brennelementlagerbecken ist für 

die bei der Planung der Notfallmaßnahmen zu Grunde gelegten Ereignisab-

läufe nachgewiesen, wenn eine dauerhafte Aufrechterhaltung einer Un-

terkritikalität von keff < 0,999 gegeben ist. 

4.1 (6) Für die bei der Planung der Notfallmaßnahmen zu Grunde gelegten Ereig-

nisabläufe ist nachgewiesen, dass die bei der Durchführung der Notfall-

maßnahmen auftretenden Belastungen die Integrität der letzten noch zu 
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erhaltenden Barriere bzw. die Wirksamkeit der Rückhaltefunktion nicht ge-

fährden. 

4.2 Mitigative Notfallmaßnahmen (Sicherheitsebene 4c) 

4.2 (1) Zur Nachweisführung der Wirksamkeit von mitigativen Notfallmaßnahmen 

gemäß Ziffer 3.1 (2) sind für die bei der Planung der Notfallmaßnahmen zu 

Grunde gelegten Ereignisabläufe und Phänomene deterministische Analy-

sen mit realistischen Modellen, realistischen Annahmen und Randbedin-

gungen durchgeführt. Soweit verfügbar werden Berechnungsverfahren an-

gewendet, die für den jeweiligen Anwendungsbereich validiert sind (siehe 

auch: „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Anforderungen an 

Nachweisführungen und Dokumentation“ (Modul 6) Ziffer 3.1.1 (2)). 

4.2 (2) Die Wirksamkeit der Notfallmaßnahmen zur Vermeidung des Hochdruck-

versagens des Reaktordruckbehälters durch eine Druckentlastung des Re-

aktorkühlkreislaufes ist nachgewiesen, wenn der Druck im Reaktordruck-

behälter für die bei der Planung zu Grunde gelegten Ereignisabläufe und 

Phänomene soweit abgesenkt wird, dass es bei Versagen des Reaktor-

druckbehälters nicht zu einer Gefährdung der Integrität des Sicherheitsbe-

hälters kommt. 

4.2 (3) Die Wirksamkeit der Notfallmaßnahme der gefilterten Druckentlastung des 

Sicherheitsbehälters ist nachgewiesen, wenn für die bei der Planung zu 

Grunde gelegten Ereignisabläufe und Phänomene gezeigt wird, dass der 

Auslegungsdruck des Sicherheitsbehälters nicht überschritten wird und ei-

ne wirksame Druckentlastung möglich ist. Es ist nachgewiesen, dass es als 

Folge der gefilterten Druckentlastung nicht zu einem Unterdruckversagen 

des Sicherheitsbehälters kommen kann. Es wird gezeigt, dass durch den 

Einsatz geeigneter Filtersysteme die Freisetzung radioaktiver Stoffe in die 

Umgebung soweit wie möglich begrenzt wird (siehe auch: „Sicherheitsan-

forderungen für Kernkraftwerke: Anforderungen an den Strahlenschutz“ 

(Modul 9)). 

Hinweis Anforderungen an den Sicherheitseinschluss enthalten die „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwer-

ke: Anforderungen an die Ausführung der Druckführenden Umschließung, der drucktragenden Wan-

dung der Äußeren Systeme sowie des Sicherheitseinschlusses“ (Modul 4). 
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4.2 (4) Die Wirksamkeit der Notfallmaßnahmen zum Abbau von Wasserstoff und 

zur Vermeidung von Verbrennungsvorgängen von Gasen (H2, CO) ist 

nachgewiesen, wenn für die bei der Planung zu Grunde gelegten Ereignis-

abläufe und Phänomene gezeigt wird: 

− dass bei möglichen Verbrennungsvorgängen von Gasen (H2, CO) Be-

lastungen vermieden werden, die ein Versagen des Sicherheitsbehäl-

ters verursachen oder  

− dass Verbrennungsvorgänge von Gasen (H2, CO) generell unterbun-

den werden,  

− und dass zum Zeitpunkt der Einleitung einer gefilterten Druckentlastung 

des Sicherheitsbehälters im Bereich der Einbindung der Druckentlas-

tungsleitung in den Sicherheitsbehälter, d. h. in der Entlastungsleitung 

bis zur ersten inneren Absperrarmatur, keine zündfähigen Gasgemi-

sche vorliegen. 

5 Anforderungen an die personellen und organisatorischen 
Voraussetzungen für Maßnahmen des anlageninternen Not-
fallschutzes 

5.1 Anforderungen an die Notfallorganisation 

5.1 (1) Personelle und organisatorische Maßnahmen innerhalb und außerhalb der 

Anlage ergänzen die technischen Vorkehrungen zur Verhinderung schwe-

rer Kernschäden bei Ereignissen mit Mehrfachversagen von Sicherheitsein-

richtungen sowie zur Begrenzung der Auswirkungen bei Unfällen mit 

schweren Kernschäden. 

5.1 (2) Vorgaben an die Notfallorganisation innerhalb der Anlage sind in schriftli-

chen Anweisungen niedergelegt (Alarmordnung). Es sind unter anderem 

Zuständigkeiten, Entscheidungsbefugnisse, Kriterien für Maßnahmen in-

nerhalb der Anlage, zur Einberufung des anlageninternen Krisenstabes und 

zur Alarmierung der Katastrophenschutzbehörden geregelt.  
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 Weiterhin sind Vorgaben für Maßnahmen des Einsatzpersonals des Betrei-

bers zur Information und Unterstützung der Behörden, insbesondere der 

Katastrophenschutzbehörden aufgeführt. 

5.1 (3) Die Notfallorganisation umfasst den anlageninternen Krisenstab und das 

für die Durchführung der Maßnahmen erforderliche Schicht- und Einsatz-

personal aus der Betriebsmannschaft. 

5.1 (4) Die Arbeitsfähigkeit des Krisenstabs und des Einsatzpersonals aus der 

Betriebsmannschaft ist innerhalb einer angemessenen Zeitspanne nach 

seiner Einberufung sichergestellt, damit die erforderlichen Maßnahmen 

vorbereitet und durchgeführt werden können. Als Richtwert gilt eine Zeit-

spanne von einer Stunde nach Alarmierung. 

5.1 (5) Präventive Notfallmaßnahmen werden bis zum Erreichen der Arbeitsfähig-

keit des Krisenstabs in der Verantwortung des Schichtleiters durchgeführt. 

5.1 (6) Für den Fall, dass vor Erreichen der Arbeitsfähigkeit des Krisenstabs in 

Verantwortung des Schichtleiters Handlungsempfehlungen oder die mitiga-

tive Notfallmaßnahme zur gefilterten Druckentlastung des Sicherheitsbehäl-

ters erforderlich werden, ist die Vorgehensweise geregelt. 

5.1 (7) Das Verfahren zur Einholung der behördlichen Zustimmung zur Durchfüh-

rung der mitigativen Notfallmaßnahme zur gefilterten Druckentlastung des 

Sicherheitsbehälters ist festgelegt. 

5.2 Schulung und Übung 

5.2 (1) Eine auf die Bewältigung von Notfallsituationen ausgerichtete Qualifikation 

und gezielte Aus- und Weiterbildung des Personals wird für den jeweiligen 

Aufgabenbereich sichergestellt. 

5.2 (2) Der Umfang der Schulung und das in die Schulung sowie in die Übungen 

einzubeziehende Personal sind festgelegt. 
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5.2 (3) Die Programme zur Aus- und Weiterbildung des Personals werden unter 

Berücksichtigung des aktuellen Anlagenzustands und von Erfahrungen der 

eigenen und anderer Anlagen systematisch überprüft und überarbeitet. 

5.2 (4) Zum Erhalt der Kenntnisse und Fähigkeiten des Personals und zur Erpro-

bung der organisatorischen Abläufe werden die Maßnahmen des anlagen-

internen Notfallschutzes mindestens einmal jährlich auf der Anlage geübt.  

 Dabei werden die Einberufung des anlageninternen Krisenstabs sowie das 

Zusammenwirken des erforderlichen Einsatzpersonals und der unterstüt-

zenden Organisationen mit dem anlageninternen Krisenstab überprüft. 

5.2 (5) Die bei Notfällen betroffenen Behörden werden in angemessenem Umfang 

an den Notfallübungen beteiligt. 

5.2 (6) Den Notfallübungen sind Szenarien zu Grunde gelegt, die das Verhalten 

der Anlage bei Ereignisabläufen bis einschließlich Unfällen mit schweren 

Kernschäden angemessen berücksichtigen.  

 Die Szenarien und der Ablauf der Übungen sind im Detail geplant.  

 Die Notfallübungen sind realitätsnah gestaltet. Dabei werden - soweit mög-

lich und zweckmäßig - auch Simulatoren verwendet.  

 Die Übungsdauer wird so bemessen, dass sie dem gewählten Szenarium 

angemessen ist. 

5.2 (7) Die durchgeführten Notfallübungen werden ausgewertet und in einen sys-

tematischen Erfahrungsrückfluss aufgenommen.  

 Der Verlauf der Notfallübungen und die Ergebnisse der Auswertung werden 

dokumentiert. 
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